Hansestadt LUBECK 2

NACHTRAGSTAGESORDNUNG
40. Sitzung des Hauptausschusses

Sitzungstermin: Dienstag, 10.11.2020, 16:30 Uhr
Sitzungsort: GroRe Borse, Rathaus, 23539 Liibeck

Offentlicher Teil:

NEU Antje Jansen (GAL) Anfrage zu digitaler Ausstattung der V0/2020/09493
3.7. Schulen
NEU Anfrage von AM Oliver Prieur (CDU): Erreichbarkeit des V0/2020/09522
3.8. Gesundheitsamtes
6.1.1. | Beratungsergebnis des Ausschusses fur Soziales zum V0/2020/08766-03
Uberweisungsantrag der Fraktion BUNDNIS 90 / DIE
GRUNEN: Aktionsplan Queeres Lubeck -VO/2020/08766

Nichtoffentlicher Teil:

14.2. Auftragsvergabe zur Durchflihrung einer V0/2020/09494
Machbarkeitsstudie Umweltbildungszentrum und
»Pampauer Wale«

Die Vorlage liegt nun vor und wird nachgereicht
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TOP 3.2

» Nr. VO/2019/08334
offentlich

Liibeck, 11.11.2019

Anfrage

Bearbeitung: Marco Brocker (E-Mail: broecker@cdu-fraktion-luebeck.de Telefon: 122-1060)

Anfrage AM Hildebrand (CDU): Hansemuseum (Ubernahme durch
die Stadt)

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
12.11.2019 Hauptausschuss Offentlich zur Entscheidung
Anfrage:

Der Blrgermeister wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

Wann genau soll das Hansemuseum an die Hansestadt Libeck tibergehen?

In welcher Rechtsform wird die Ubergabe erfolgen?

Wie wird das Hansemuseum in den ,Konzern“ Hansestadt Libeck eingegliedert?
Was bedeutet die Ubernahme des Hansemuseums wirtschaftlich fir die Stadt?
Welche Zuschusse leistet die Hansestadt derzeit (monetar/nichtmonetar)?

. Welche Zuschiisse leisten andere Einrichtungen und Organisationen an das Hanse-
museum? )

. Mit welchem Aufwand rechnet die Hansestadt nach der Ubernahme des Hansemuse-
ums?

. Von welchen jahrlichen Kosten fur die bauliche und technische Unterhaltung des Mu-
seums (inkl. Investitionen) geht die Hansestadt nach der Ubernahme des Museums
aus?

. Wie viele Besucher hat das Hansemuseum jahrlich (in 2018)?

Begriindung:

Erfolgt mandlich.

Anlagen:
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» Nr. VO/2020/09349
offentlich

Liibeck, 17.09.2020

Anfrage

Bearbeitung: Tim-Alexander Reclam (E-Mail: tim-alexander.reclam@luebeck.de Telefon: 122-
1041)

Anfrage des AM Thorsten Fiirter (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN):
Wirtschaftsprifungsgesellschaften bei stadtischen Unternehmen

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

22.09.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anfrage:

Die Fraktionen von Griinen, FDP und Linken im Deutschen Bundestag haben die Einrichtung eines
Parlamentarischen Untersuchungsausschusses gefordert, der sich u. a. mit der Rolle der Wirtschafts-
prufungsgesellschaften im Wirecard-Skandal befassen soll (Quelle: https://www.bundestag.de/do-
kumente/textarchiv/2020/kw37-de-untersuchungsausschuss-wirecard-790864). Auch die stadtischen
Gesellschaften werden von Wirtschaftsprifungsgesellschaften gepriift.

Vor diesem Hintergrund frage ich den Biirgermeister:

1) Welche Wirtschaftsprifungsgesellschaften Gibernehmen die Priifung der Jahresabschlisse der
stadtischen Gesellschaften (bitte einzeln fur die jeweilige Gesellschaft angeben)?

2) Seit wann ist ist der jeweilige Wirtschaftsprifer fiir die jeweilige Gesellschaft zustandig?

3) Welches Regelarium ist fiir einen Wechsel der Wirtschaftspriifungsgesellschaft nach angemesse-
nem Zeitraum bei den stadtischen Gesellschaften vorgesehen?

4) Welche Praxis besteht flr einen Wechsel der Wirtschaftspriifungsgesellschaft nach angemesse-
nem Zeitraum bei den stadtischen Gesellschaften?

Begriindung:

Anlagen:
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2020/09356
offentlich

Liibeck, 21.09.2020
Antwort

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.203 - Beteiligungscontrolling

Bearbeitung: Beate Leu (E-Mail: beate.leu@luebeck.de Telefon: 122 - 2032)

Antwort auf die Anfrage des AM Thorsten Furter: Wirtschaftspru-
fungsunternehmen bei stadtischen Unternehmen VO/2020/09349

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

19.10.2020 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung

10.11.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anlass:

Anfrage des AM Thorsten Furter (BUNDNIS 90/ DIE GRUNEN) Wirtschaftspriifungsgesell-
schaften bei stadtischen Unternehmen VO/2020/09349

Antwort:

Die Fraktionen von Griinen, FDP und Linken im Deutschen Bundestag haben die Einrichtung
eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses gefordert, der sich u. a. mit der Rolle
der Wirtschaftsprifungsgesellschaften im Wirecard-Skandal befassen soll (Quelle: htt-
ps://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw37-de-untersuchungsausschuss-wire-
card-790864). Auch die stadtischen Gesellschaften werden von Wirtschaftsprifungsgesell-
schaften gepruft

Vor diesem Hintergrund frage ich den Birgermeister:

1) Welche Wirtschaftsprifungsgesellschaften ibernehmen die Prifung der Jahresabschlis-
se der stadtischen Gesellschaften (bitte einzeln fur die jeweilige Gesellschaft angeben)?

Zur Antwort wird verwiesen auf die Aufstellung im Beteiligungsbericht 2020 —
VO/2019/08082 — Seite 29 oder im aktuellen Beteiligungsbericht 2021 — VO 2020/09154 -
Seite 126

2) Seit wann ist der jeweilige Wirtschaftsprifer fir die jeweilige Gesellschaft zustandig?
Siehe unter 1)

3) Welches Regelarium ist fur einen Wechsel der Wirtschaftsprifungsgesellschaft nach an-
gemessenem Zeitraum bei den stadtischen Gesellschaften vorgesehen?

Es ist zunachst zu unterscheiden nach Unternehmen, fir die die Abschlussprifung durch
Bundesrecht geregelt ist, und solchen, fur die landesrechtliche Regelungen gelten. Durch
den Lubecker Public Corporate Governance Kodex (PCGK) hat die Hansestadt Libeck die
Praxis fur beide Fallgruppen weitgehend vereinheitlicht.

Fir Kapitalgesellschaften, die mindestens mittelgrofl3 im Sinne des § 267 Handelsgesetzbuch
(HGB) sind, besteht eine Prifungspflicht nach Bundesrecht (HGB). Kapitalgesellschaften

Seite: 1/2

4 von 230 in Zusammenstellung



TOP 3.3.1

zwei der drei folgenden Merkmale erfillt sind, ist eine Abschlussprifung durch eine:n Ab-
schlussprtfer:

in vorgeschrieben: mehr als 6 Mio. € Bilanzsumme, mehr als 12 Mio. € Umsatzerlése, durch-
schnittlich mehr als finfzig Arbeitnehmer:innen. (Darunter fallen beispielsweise die Grund-
stiicks-Gesellschaft TRAVE mbH und die Libecker Hafen-Gesellschaft mit beschrankter
Haftung.)

Das HGB schreibt keinen regelmafigen Wechsel der Abschlusspriifer:innen vor. Da der
Bund die Abschlussprifung abschlieRend geregelt hat, greift insoweit auch kein Landes-
recht.

Kleine Kapitalgesellschaften (beispielsweise die Libeck und Travemiinde Marketing GmbH
oder Wirtschaftsforderung Libeck GmbH) und fir die vier Betriebe Kurbetrieb Traveminde,
Entsorgungsbetriebe Libeck, Libecker Schwimmb&ader und SeniorinnenEinrichtungen gilt
die Prufungspflicht nach HGB nicht. Durch das schleswig-holsteinische Kommunalprifungs-
gesetz

(KPG) ist aber vorgeschrieben, dass auch bei diesen Unternehmen jahrlich eine Abschluss-
prufung

im gleichen Prifungsumfang durchzufiihren ist, wie er ansonsten fir die Prifung grofRer Ka-
pitalgesellschaften gilt. Die Hansestadt Lubeck ist verpflichtet, dies in den Gesellschaftsver-
tragen zu verankern, was auch erfolgt ist.

Nach Kommunalprifungsgesetz soll der:die Abschlussprifer:in spatestens nach sechs auf-
einander folgenden Prifungen gewechselt werden (§ 9 KPG).

Der LUibecker PCGK enthalt — unabhangig von der handelsrechtlichen GréRenklasse — die
Empfehlung, dass der:die Abschlussprifer:in spatestens nach der sechsten Prifung in Folge
gewechselt wird.

Alle stadtischen Gesellschaften haben die Anwendung des Libecker PCGKs beschlossen.

4) Welche Praxis besteht fiir einen Wechsel der Wirtschaftspriifungsgesellschaft nach an-
gemessenem Zeitraum bei den stadtischen Gesellschaften?

Governance Kodexes wird der:die Abschlussprifer:in grundsatzlich nach spatestens sechs
Prifungen in Folge gewechselt.

In besonderen Ausnahmeféllen kann es gerechtfertigt sein, diesen Zeitraum zu verlangern,
zum Beispiel bei Umgliederungs- oder Restrukturierungsprozessen, die sich Gber mehrere
Jahre erstrecken und auch seitens der Prifer:innen eine intensive Einarbeitung erforderlich
machen.

Soweit die Abschlussprifung durch das Kommunalprifungsgesetz geregelt ist, erfolgt die
Beauftragung der Abschlussprifer:innen nicht durch das gepriifte Unternehmen, sondern in
dessen Namen und auf dessen Rechnung durch den Landesrechnungshof, mit dem solche
Ausnahmefalle dann abgestimmt werden.

Anlagen:

Blrgermeister Jan Lindenau
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» Nr. VO/2020/09355
offentlich

Liibeck, 21.09.2020

Anfrage

Bearbeitung: Angela Fiorenza (E-Mail: Angela.Fiorenza@luebeck.de Telefon: 122-1040)

Anfrage AM Michelle Akyurt (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN): Hunde-
steuer

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
22.09.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anfrage:

Aufgrund von vermehrten Beschwerden aus der Bevdlkerung, méchten wir, bis zum 1. 11.20,
vom Burgermeister und dem Ausschuss fur Umwelt, Sicherheit und Ordnung folgende Fra-
gen beantwortet bekommen:

1. Warum ist in Libeck die Anschaffung eines Ersthundes so kostspielig im
Vergleich zu anderen Stadten? Wie rechtfertigen Sie die preislichen Unter-
schiede?

2. Warum haben Hundeziichter in Libeck steuerliche Vorteile gegenliber privaten
Tierhaltern, trotz heillos Uberfiillter Tierheime?

Begriindung:

In Lubeck betragt die Hundesteuer fiir einen Ersthund 144 Euro. Im Vergleich zu ande-
ren vergleichbaren Stadten erscheint dieser Steuersatz ziemlich hoch angesetzt.
Viele Burger der Hansestadt Libeck kdnnen diesen Unterschied nicht nachvollziehen.

Um die Unterschiede zu verdeutlichen, folgt an dieser Stelle, ein kleiner Vergleich zu
anderen Stadten:

Stadt Steuersatz; Steuersatz; Steuersat
1. Hund 2. Hund z;

gefdhrlich
er Hund

Liibeck 144 144 618

Hamburg 90 90 600

Flensburg 132 180 600

Kiel 126 177 -

Neumdunster 120 138 -

Rostock 108 144 468

Zudem besteht in Libeck die Mdglichkeit (Satzung der Hanse-
stadt Lubeck Gber die Erhebung einer Hundesteuer; §6, Punkt 7),
Hunde, die in einer ausschliel3lich gewerbsmafig betriebenen Hundezucht gehalten wer-
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den, von der Hundesteuer zu befreien.
Dies ist in anderen Stadten nicht der Fall und aufgrund der ohnehin Uberfullten Tierheime in
Libeck und Umgebung schwer nachzuvollziehen.

Quellen:

[ https://rathaus.rostock.de/de/service/aemter/finanzverwaltungsamt/hundesteu-
er/251647

https://www.hamburg.de/fb/zustaendigkeiten-hund/

0 https://www.neumuenster.de/fileadmin/neumuenster.de/media/verwaltung und po-
litik/Bekanntmachunge n/Ortsrecht/9 steuern haushalt und finanzen/9.2
Hundesteuersatzung.pdf

0O https://www.finanzen.de/tierhalterhaftpflicht/hundehaftpflicht/hundesteuer-schleswig-
holstein

[0 Satzung der Hansestadt Lubeck tber die Erhebung einer Hundesteuer

O

Anlagen:
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2020/09355-01
offentlich

Liibeck, 28.09.2020
Antwort
-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Annabell Krawetzke (E-Mail: annabell.krawetzke@luebeck.de Telefon: 122-2200)

Antwort auf die Anfrage AM Michelle Akyurt (BUNDNIS 90 / DIE
GRUNEN): Hundesteuer

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

26.10.2020 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung

10.11.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anlass:

Anfrage von AM Michelle Akyurt in der Sitzung des Hauptausschusses am 22.09.2020
(VO/2020/09355)

Antwort:
1. Warum ist in Liibeck die Anschaffung eines Ersthundes so kostspielig im Vergleich
zu anderen Stadten? Wie rechtfertigen Sie die preislichen Unterschiede?

Bei der Hundesteuer handelt es sich um eine ortliche Aufwandssteuer. Die Festlegung des
Steuersatzes liegt im Ermessen jeder einzelnen Kommunalvertretung (§ 1 Abs. 1 und § 3
Kommunalabgabengesetz — KAG) und ist durch Rechtsprechung lediglich begrenzt mit der
sog. erdrosselnden Wirkung. Dies bedeutet, dass der Hochstwert eines Steuersatzes er-
reicht ist, soweit die Mehrheit der Steuerpflichtigen die Steuer nicht mehr aufbringen kann
und somit der steuerauslosende Tatbestand unmdoglich gemacht wird.

Die Hundesteuer dient nicht nur der Einnahmeerzielung, sondern hat ebenfalls eine Len-
kungsfunktion. Insbesondere wird hieriber die Anzahl der gehaltenen Hunde in einem ver-
traglichem Mal} gehalten. Vor diesem Hintergrund sind die Steuersatze in Stadten regelma-
Rig héher als im landlichen Raum. Erganzend ist anzumerken, dass die Hansestadt Libeck
keine unterschiedlichen Steuersatze nach Anzahl der Hunde festlegt und der 2. bzw. weitere
Hunde im Verhaltnis ,ginstiger” sind. Der aktuelle Steuersatz von 144,00 EUR wurde von
der Blrgerschaft am 27.11.2014 beschlossen.

2. Warum haben Hundeziichter in Liibeck steuerliche Vorteile gegeniiber privaten
Tierhaltern, trotz heillos tiberfiilliter Tierheime?

Gem. § 6 Abs. 7 der Hundesteuersatzung sind Hunde in einer ausschlief3lich gewerbsmaRig
betriebenen Hundezucht von der Hundesteuer befreit. Dieser Passus hat in der Satzung le-
diglich deklaratorische Wirkung. Per Definition schépfen Aufwandssteuern, die in der person-
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lichen Lebensflhrung und Einkommensverwendung zum Ausdruck kommende wirtschaftli-
che Leistungsfahigkeit ab. Gewerbliche Hundezuchten dienen der Einkommenserzielung und
im besten Fall kann der Lebensunterhalt damit bestritten werden, so dass diese Tatigkeit
nicht der persoénlichen Lebensfuhrung zuzurechnen ist und nicht mit einer Aufwandssteuer
belegt werden kann. Auch ohne den Befreiungstatbestand in der Satzung dirfte keine Hun-
desteuer bei entsprechend gewerblicher Tatigkeit erhoben werden. Zum Nachweis der ge-
werblichen Ausfiihrung sind beispielsweise die Gewerbemeldung und Genehmigungen der
Veterinarbehdrden erforderlich. Sog. Hobbyzuchten, die nicht dem Lebensunterhalt dienen,
sind von dem Befreiungstatbestand nicht erfasst. Derzeit gibt es einen Fall der Befreiung mit
diesem Sachverhalt.

Anlagen:

keine

Blrgermeister Jan Lindenau
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» Nr. VO/2020/09360
offentlich

Liibeck, 22.09.2020

Anfrage

Bearbeitung: Tim-Alexander Reclam (E-Mail: tim-alexander.reclam@luebeck.de Telefon: 122-
1041)

Anfrage des AM Dr. Axel Flasbarth (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN):
Marktgebuhren auf Liibecks Wochenmarkten

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
22.09.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anfrage:
1. Ist eine Erhdhung der Marktgebuhren beabsichtigt? Wenn ja, in welcher Hohe und ab
wann?

2. Sind Anderungen bei der Abwicklung der Wochenmérkte beabsichtigt?

Begriindung:

Einkaufen auf Wochenmarkten gilt als besonders nachhaltig. Sie sind Anziehungskraft und
Treffpunkt und steigern das Flair einer Stadt. Mit ihren frischen Angeboten bieten sie Alterna-
tiven zu Standartprodukten aus den Supermarkten. Eine Erhebung der Marktgebihren wir-
de bedeuten, dass auch die Marktbetreiber ihre Preise erheben mussten, oder sogar ihre
Stande aufgeben missten.

Anlagen:
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2020/09360-01
offentlich

Liibeck, 15.10.2020
Antwort
-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Bjorn Bar (E-Mail: bjoern.baer@luebeck.de Telefon: 122-2320)

Antwort auf Anfrage des AM Dr. Axel Flasbarth (BUNDNIS 90 / DIE
GRUNEN): Marktgebuhren auf Lubecks Wochenmarkten

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

26.10.2020 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung

10.11.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anlass:

Anfrage des AM Dr. Axel Flasbarth (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN) im Hauptausschuss vom
22.09.2020, VO/2020/09360: Marktgebuhren auf Libecks Wochenmarkten

1. Ist eine Erhdhung der Marktgeblhren beabsichtigt? Wenn ja, in welcher Hohe und ab
wann?
2. Sind Anderungen bei der Abwicklung der Wochenmérkte beabsichtigt?

Antwort:

1. Ist eine Erh6hung der Marktgebiihren beabsichtigt? Wenn ja, in welcher Héhe und
ab wann?

Der Bereich Wirtschaft und Liegenschaften ist flir das Produkt Markte und somit fir die Wo-
chenmarkte zustandig. Die Wochenmarkte werden als o6ffentliche Einrichtung betrieben.
Daraus ergibt sich nach § 4 Absatz 1 Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Hols-
tein (KAG), dass die verkauften Standmeter als Benutzungsgebuhr erhoben werden.

Die Benutzungsgebuhr ist im § 6 KAG geregelt. Nach § 6 Absatz 2 KAG sollen Benutzungs-
gebihren so bemessen werden, dass sie die erforderlichen Kosten der laufenden Verwal-
tung und Unterhaltung der 6ffentlichen Einrichtung decken. Die Kosten sind nach betriebs-
wirtschaftlichen Grundsatzen zu ermitteln. Die Kalkulation der Benutzungsgebihr flhrt der
Bereich Wirtschaft und Liegenschaften jahrlich durch. Auch fur das Jahr 2021 ist eine Ge-
blhrenkalkulation vorgenommen worden.

Die dabei errechnete Geblhr ist Teil des Wochenmarktkonzeptes, das derzeit noch in der
Abstimmung ist. Uber eine Anpassung der Wochenmarktgebihr entscheidet schlussendlich
die Biirgerschaft, da hierfiir die Anderung der Gebiihrensatzung fiir Méarkte, Volksfeste und
ahnliche Veranstaltungen der Hansestadt Libeck notwendig ist.
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2. Sind Anderungen bei der Abwicklung der Wochenmarkte beabsichtigt?

Die Wochenmarkte werden durch die Hansestadt Liibeck als offentliche Einrichtung betrie-
ben. Diese Regelung ist in der aktuellen Wochenmarktsatzung fir die Hansestadt Libeck
festgesetzt. Jede Anderung der Wochenmarktsatzung muss durch die Blrgerschaft be-
schlossen werden.

Zu den mdglichen Zukunftsmodellen des Liibecker Wochenmarktes wird auf die in Abstim-
mung befindliche Vorlage zum Wochenmarktkonzept verwiesen.

Anlagen:

A

Senator Sven Schindler
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2020/09401
offentlich

Liibeck, 09.10.2020
Antwort

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Katharina Belchhaus (E-Mail: katharina.belchhaus@luebeck.de Telefon: 122-
6110)

Antwort auf die weitere Anfrage des AM Prieur: Satzung zur Erhal-
tung der Zusammensetzung der Wohnbevolkerung

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

26.10.2020 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung

10.11.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anlass:

Mundliche Anfrage des AM Oliver Prieur im Hauptausschuss am 25.08.2020:

,Herr Prieur teil mit, davon Kenntnis erlangt zu haben, dass Entscheidungen nicht satzungs-
gemal getroffen werden (Ablehnung von Gewerbe).”

Antwort:

Antrage auf Umnutzung von Wohnungen oder von gewerblichen Rdumen zu Ferienwohnun-
gen werden satzungskonform entschieden.

Der Schutz von Wohnraum ist explizites Ziel der Erhaltungssatzung.
Raume, die flr gewerbliche Nutzungen genehmigt sind, sind von daher von dem Satzungs-
ziel nicht betroffen. Diese kénnen weiterhin wie genehmigt gewerblich oder auch fir gewerb-
liche Ferienwohnungen umgenutzt werden.

Ein Antrag auf Nutzungsanderung ist erforderlich.

Anlagen:

Senatorin Joanna Hagen
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» Nr. VO/2020/09493
offentlich

Liibeck, 02.11.2020

Anfrage

Bearbeitung: Katja Mentz (E-Mail: katja.mentz@luebeck.de Telefon: 122-1067/1068)

Antje Jansen (GAL) Anfrage zu digitaler Ausstattung der Schulen

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
10.11.2020 Hauptausschuss Offentlich
Anfrage:

Das Land Schleswig-Holstein hat weitere 120 Millionen Euro fur die bessere digitale Ausstat-
tung der Schulen und damit fir die Anschaffung digitaler Endgerate fiir die Schiler und
Schulerinnen (SuS) beschlossen. Hierzu folgende Fragen:

1. Welche Summe erhalt hiervon die Stadt Libeck zur Anschaffung digitaler Endgerate?

2. Zeitliche Ablaufe:

2.1 Zu welchem Zeitpunkt werden die Landesmittel an die Stadt Libeck ausgeschuttet und
2.2 bis zu welchem Zeitpunkt ist eine realistische Beschaffung der Gerate und Austeilung an
die Schulen leistbar?

3. Die Stadt Lubeck hat mit den zur Anschaffung digitaler Endgerate zur Verfligung stehen-
den Bundesgelder 2.700 Gerate kaufen kdnnen. Dies deckt jedoch laut Verwaltung im Som-
mer 2020 an den allgemeinbildenden Schulen nur 49 % und den berufsbildenden Schulen
nur 69 % der von den Schulen geschatzten Bedarfe ab (geschéatzter Bedarf bezieht sich da-
bei nur auf Schiler:innen, deren Eltern finanziell nicht in der Lage sind, digitale Endgerate zu
finanzieren).

Frage: Reichen die neuen Landesgelder, die an die Stadt Libeck gehen werden, um die
fehlenden Gerate zu kaufen, damit die SuS, deren Eltern sich so etwas nicht leisten kdnnen,
ein digitales Endgerat erhalten werden?

4. Die Schulen fihren nach den uns vorliegenden Informationen derzeit alle eine erneute und
konkrete Bedarfsabfrage bei den Eltern durch (keine Schatzung wie im Sommer, sondern
unmittelbare Bedarfsabfrage bei jede*r Schiler:innen).

Frage: Bestatigen diese neuen Bedarfsabfragen die geschatzten Ergebnisse der Schulen
aus Sommer 2020 oder ist der Bedarf fir digitale Endgerate fir Schiler:innen héher?

5. Wenn die aktuelle konkrete Bedarfserhebung der Schulen ergibt, dass der Bedarf hdher
ist als die Schatzung im Sommer 2020: Reichen die Landesgelder, um alle notwendigen Ge-
rate zu kaufen?

6. Wenn die Landesgelder nicht reichen: Wie viele Gerate fehlen konkret und wie viel kosten
diese in Summe?

7. Wenn der Bedarf an Endgeraten nicht mit den Landesmitteln gedeckt werden kann, wer-
den seitens der Verwaltung Mdéglichkeiten gesehen, die noch fehlenden Gerate aus kommu-
nalen Mitteln anzuschaffen?

Seite: 1/2
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8. Wie wird das Problem teilweise fehlender Internetanschlisse geldst?

9. Im Falle von SchulschlieBungen: Gibt es Uberlegungen von Seiten der Verwaltung, in
Schulen und alternativ anderen Orten wie z.B. Stadtbiicherei digitale Lernplatze fiir Kinder
und Jugendliche zu schaffen, wenn diese zu Hause nicht die Mdglichkeiten haben zu lernen?

Begriindung:

Anlagen:

Seite: 2/2
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» Nr. VO/2020/09522
offentlich

Liibeck, 10.11.2020

Anfrage

Bearbeitung: Susanne Schaefer (E-Mail: schaefer@cdu-fraktion-luebeck.de Telefon: 122-
1061)

Anfrage von AM Oliver Prieur (CDU): Erreichbarkeit des Gesund-
heitsamtes

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
10.11.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Anhdrung
Anfrage:

Frage an den Burgermeister: Unter welchen Voraussetzungen ist es moglich, dass das LU-
becker Gesundheitsamt auch am Wochenende telefonisch fiir Schulen, Unternehmen und
Bilrger erreichbar ist?

Begriindung:

Schulen und Unternehmen brauchen sichere Handlungsanweisungen vom Gesundheitsamt,
um im Falle positiv getesteter Corona Falle rechtssicher und versicherungsrechtlich fundierte
MafRnahmen zu ergreifen. Wenn am Wochenende so etwas nicht moglich ist, kdnnten Unter-
nehmen (z.B. in Wochenendschichten) durch nicht vom Gesundheitsamt angeordnete Maf3-
nahmen finanzielle EinbuRen haben und Schulleiter aus Unsicherheit iberzogenen Mal-
nahmen anordnen, die fur berufliche Eltern Nachteile mit sich bringen.

Anlagen:

Seite: 1/1
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2020/09379
offentlich

Liibeck, 02.10.2020
Bericht

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.203 - Beteiligungscontrolling

Bearbeitung: Beate Leu (E-Mail: beate.leu@luebeck.de Telefon: 122 - 2032)

5. Bericht zum Liibecker Public Corporate Governance Kodex
(PCGK-Bericht 2019)

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

19.10.2020 Senat Nichtéffentlich  zur Senatsberatung

10.11.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme

26.11.2020 Burgerschaft der Hansestadt Liibeck Offentlich zur Kenntnisnahme
Anlass:

Am 26.06.2014 hat die Blrgerschaft den Lubecker Public Corporate Governance Kodex ver-
abschiedet.

Aus Abschnitt C des Kodexes ergibt sich, dass jahrlich tber seine Anwendung zu berichten
ist. Der Bericht tber das fiinfte Jahr der Kodexanwendung, das Geschaftsjahr 2019, wird
hiermit vorgelegt.

Bericht:
Siehe Anlage

Anlagen:
Anlage 1 PCGK-Bericht 2019

Blrgermeister Jan Lindenau

Seite: 1/1
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5. Bericht zum

Libecker Public Corporate Governance

Kodex

Hansestadt Lubeck - Der Blurgermeister
Breite Stra3e 62 | 23552 Lubeck
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PCGK-Bericht 2019

Herausgeberin:  Hansestadt Lubeck, Der Birgermeister — 1.203 Beteiligungscontrolling
FischstraBe 2—6, 23539 Libeck

beteiligungscontrolling@luebeck.de
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Einleitung

Einleitung

Die Hansestadt Libeck nimmt als kreisfreie Stadt eine Vielzahl von Aufgaben der kommuna-
len Selbstverwaltung wahr. Dabei hat sie in vielen Féllen zur Verwirklichung 6ffentlicher
Zwecke Gesellschaften in privater Rechtsform gegriindet oder erworben oder halt gemein-
sam mit Dritten Anteile an solchen Gesellschaften.’

Die Hansestadt hat dann die Stellung einer Gesellschafterin bzw. einer unmittelbaren oder
mittelbaren Anteilseignerin. AuBerdem wahrt die Hansestadt einen angemessenen Einfluss
auf die Unternehmen Uber Aufsichtsratsmandate, die gemaBn Beschllssen der Libecker
Burgerschaft besetzt werden.

Die Hansestadt bedient sich insoweit der Instrumente des Privatrechts zur Verfolgung 6ffent-
licher Zwecke. Dies soll nicht nur rechtskonform, ordnungsgeman und effizient geschehen —
es soll auch gegentber der Offentlichkeit Rechenschaft dariber abgelegt werden, wie die
Stadt ihre Unternehmensbeteiligungen steuert.

Dazu dient der jahrliche Bericht zum Llbecker Public Corporate Governance Kodex (PCGK-
Bericht), der hiermit fir das Jahr 2019 vorgelegt wird.

Bestandteile des Berichts

Als Leitlinie stadtischer Unternehmensfihrung hat die Blrgerschaft im Jahr 2014 den Libe-
cker Public Corporate Governance Kodex (PCGK) beschlossen.? Die Bestandteile dieses
Berichts ergeben sich aus Abschnitt C.4 des Kodexes.

Der Kodex umschreibt die Zustandigkeiten der beteiligten Akteur:innen (auf stadtischer wie
auf Gesellschaftsseite), gibt die geltende Rechts- und Beschlusslage in einschlagigen
Grundsatzangelegenheiten wieder und legt Standards und Empfehlungen fiir Steuerungs-
und Kontrollinstrumente fest. Er dient zugleich der Transparenz gegenuber der Offentlichkeit:
Soweit die Unternehmen von den éffentlich im Kodex einsehbaren Empfehlungen® abwei-
chen (was nicht per se auf einen Mangel hinweist), legen sie dies in einer Entsprechenser-
klarung dar. Die Entsprechenserklarung geben die Geschaftsfiihrung und der Aufsichtsrat
gemeinsam ab.

Der PCGK-Bericht enthalt:

— die Entsprechenserklarungen fir das Jahr 2019, in denen die Unternehmen offenle-
gen, inwieweit sie im vergangenen Geschéftsjahr von Empfehlungen des PCGK ab-
gewichen sind;

— die Berichte der Aufsichtsréte (§ 171 Aktiengesetz — AktG), in denen Uber die Auf-
sichtsratstatigkeit im Geschaftsjahr 2019 und Uber das Ergebnis der Jahresab-
schlussprifung berichtet wird;

— Angaben zur Sitzungsteilnahme der Aufsichtsratsmitglieder, zur Teilnahme der Ge-
sellschafteriinnen an den Sitzungen des Aufsichtsrats sowie zum Gebrauch von
Tischvorlagen;

— Angaben Uber die Bezlige der Geschéftsfihrungen und Aufsichtsréte, wie sie auch
die Gemeindeordnung (GO, § 102) vorsieht.

! Das stadtische Beteiligungsportfolio ist dem Beteiligungsbericht (Band Il des stadtischen Haushalts-
plans) zu entnehmen, der unter http://finanzen.luebeck.de/ heruntergeladen werden kann.

% Der Kodex ist unter http://www.luebeck.de/stadt politik/rathaus/verwaltung/gesellschaften/ verfiigbar.
% Siehe Anhang: Empfehlungen des Liibecker PCGK, S. 81.

6
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Einleitung

Erfasste Unternehmen

Die Hansestadt Libeck hat sich verpflichtet, den Libecker Public Corporate Governance
Kodex in den Gesellschaften einzuftihren, in denen sie alleinige Gesellschafterin ist oder
deren Geschéftsanteile mittelbar zu 100 % von ihr gehalten werden (,Eigengesellschaften®).

In Gesellschaften, an denen die Hansestadt Libeck gemeinsam mit anderen Gesellschaf-
ter:innen mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist (,Beteiligungsgesellschaften®), setzt sie sich
fir die Anwendung des Kodexes ein:

In Beteiligungsgesellschaften, in denen die Hansestadt Lubeck Mehrheitseigentimerin ist,

nimmt sie erforderlichenfalls Verhandlungen mit den Mitgesellschafte:rinnen auf, um beste-
hende Beteiligungs-, Konsortial- oder Gesellschaftsvertrage an die Regelungen dieses Ko-
dexes anzupassen.

Bei Gesellschaften mit Minderheitsbeteiligung der Hansestadt Libeck soll fir die Ziele des
PCGK geworben werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Anteilsmehrheit in der Summe
Gebietskodrperschaften zusteht.*

Gegenlber der Vorjahresberichterstattung ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadt-
werke Libeck Holding GmbH, namlich die Stadtwerke Libeck Innovations- und Entwick-
lungsgesellschaft mbH hinzugekommen, die im Dezember 2018 gegriindet wurde.
Entfallen ist die Berichterstattung zur Skandic Service GmbH, da diese riickwirkend zum
31.12.2019 auf die LHG Service-Gesellschaft mbH verschmolzen wurde.

ﬁ Hansestadt Libeck

-, 100 % 50 %
éﬁ A EE::;‘:EF:DE” Stadtwerke Libeck Holding ——— /‘:““‘- BOL Berufsausbildungs- und
5 OLDING & B-Q:L Qualifizizrunasagentur

5

=

Libeck GmbH
n 100 %
STADTVERKEHR 625 %
Stadtverkehr Labeck O
b LUBECK GmbH ——— Lubecker Hafen-Gesellschaft
mbH
" 100% |
* Vomehragmntatnan Libeck-TravemGndsr 100 %
/erkehrsgessllschaft mbH Ecl_ #§ii" Europsan Cargo Logistics
f"p GmbH
STADTWERKE 52,93 %
y /- b 100 %
L Loseck Stadtwerke LGbeck GmbH SG/" . LHG Service-GmbH
TRAVENETZ T48% 100 %
- & TraveNetz GmbH | Mordle Rail J Servics 1y0qic Rail Service GmbH
P‘“ SAT . 100 % PassatEnergie GmbH
ENERC ) ' 525 %
‘ Theater Lubeck gGmbH
100 %

90 %
LOBECK @ Traveminde Marketing  LObeck und Traveminde
Marketing GmbH

IAVEKOM  TraveKom
Telekommunikations-GmbH

100% Stadtwerke Libeck Innovations- |
und Entwicklungsgesellschaft mbH

90 %
EEEEE— . O O Libecker Musik- und
KWL 100 % KongreRhallen GmbH
o KWL GmbH

70 %
isfrderung LOBECK < Gt WirtschaftsfGrderung -
Lubeck GmbH

100 %
‘ Grundsticksgeselischaft
Metalihiittengelande mbH

; 100 %
Entsorgungszentrum Libeck
GmbH

! 525 %
Grundstucks-Gesellschaft
TRAVE mbH

v

* Abschnitt A.2 des PCGK.
° Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der Geschéaftsanteile, der von der Hansestadt Libeck
oder der angegebenen Muttergesellschaft gehalten wird.
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Auswertung

Verankerung in Gesellschaftsvertragen und internen Regelwerken

Der Hauptausschuss der Hansestadt Lubeck hat am 14.07.2015 aktualisierte Musterformu-
lierungen fir den Gesellschaftsvertrag, die Geschéaftsordnung des Aufsichtsrates und die
Geschaftsanweisung fir die Geschéaftsfliihrung beschlossen, die die Vorgaben des Kodexes
beriicksichtigen.® Die Gesellschaftsvertrage, Geschaftsordnungen und Geschéftsanweisun-
gen der Unternehmen wurden seitdem auf dieser Grundlage Uberarbeitet.

Der Umstellungsprozess ist weitgehend abgeschlossen. PCGK-Einflhrungsbeschlisse sind
in allen hier vorgestellten Unternehmen gefasst. Die Gesellschaftsvertrage, Geschéaftsord-
nungen und Geschaftsanweisungen sind — mit folgenden Ausnahmen/Besonderheiten — auf
Grundlage der stadtischen Muster an Kodex angepasst worden.

Bei der Grundstiicksgesellschaft Metallhittengelande mbH ist eine Geschéaftsanwei-
sung flir die Geschéaftsfiihrung aufgrund des Ubersichtlichen Tatigkeitsbereichs der
Gesellschaft entbehrlich. Der Regelungsbedarf wird durch den Gesellschaftsvertrag
sowie die Geschaftsordnung des Aufsichtsrats abgedeck.

In der Theater Libeck gemeinnitzigen Gesellschaft mit beschrankter Haftung hat die
Hansestadt Libeck auf eine mdglichst weitgehende Umsetzung der stadtischen Mus-
ter hingewirkt. Nach Verhandlungen mit den Mitgesellschafter:innen wurde bis auf
weiteres darauf verzichtet, die zuletzt 2014 geénderte Geschéftsanweisung fur die
Geschéftsfiihrung neu zu formulieren.

In der Entsorgungszentrum Libeck GmbH besteht kein Aufsichtsrat.

Fir den Konzern der Lubecker Hafen-Gesellschaft mit beschrankter Haftung ist die
Einflhrung des PCGK beschlossen, und der Kodex wird auch angewendet. Die Ge-
sellschaftsvertrage und nachgeordneten Regelungen wurden bisher nicht geandert.

Bei Gesellschaftsneugriindungen setzt die Hansestadt Libeck ebenfalls die Anwendung der
Musterformulierungen durch.

Entsprechenserklarungen

Mit der Entsprechenserklarung erklaren die Geschaftsfliihrung und (so vorhanden) der Auf-
sichtsrat des Unternehmens, dass sie sich im betreffenden Geschéftsjahr an den Kodex ge-
halten haben und in welchen Punkten, bei denen der Kodex Handlungsspielrdume eréffnet,
sie dabei anders gehandelt haben, als der Kodex es empfiehlt. Das Instrument der Entspre-
chenserklarung verbindet so den Transparenzgedanken des Kodexes mit dem Anspruch an
Flexibilitdt: Die Unternehmen kdnnen ihren Bedlrfnissen entsprechend von Empfehlungen
(Soll-Bestimmungen) des Kodexes abweichen — vorausgesetzt, sie weisen 6ffentlich darauf
hin (engl. comply or explain). Einer Kodex-Empfehlung nicht zu folgen ist unter dieser Vor-
aussetzung zuléssig und weist nicht auf ein Versaumnis hin.

Der Kodex enthalt 41 Empfehlungen’ an die Geschéftsfiihrung und den Aufsichtsrat. Aus
den Erklarungen der Gesellschaften ergibt sich, dass 2019 durchschnittlich von 2,19 Emp-
fehlungen abgewichen wurde. Dabei ergibt sich folgendes Bild im Vergleich zu den Vorjah-

ren:

® Die Muster sind als Anlagen zur Vorlage VO/2015/02533 unter
http://www.luebeck.de/stadt politik/buergerinfo/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1002530 abrufbar.

” Siehe Anhang: Empfehlungen des Liibecker PCGK, S. 81.
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Auswertung

Abweichungen von Empfehlungen des PCGK

Die Nummern beziehen sich auf die Liste der Empfehlungen am Ende dieses Berichts.

w2019 w2018 52017

= 16

Nr.37 ﬁ

Nr. 38 ﬁ

Nr. 39 ﬁ

Nr. 41 ﬂ

Nachdem der PCGK nun im finften Jahr der Umsetzung ist, kann man bei den Abweichun-
gen einen in etwa gleich bleibenden Stand feststellen. In den voran gegangen Jahren wur-
den die Empfehlungen des Liubecker PCGKs in allen Gesellschaften immer weiter umge-
setzt. Die jetzigen Abweichen sind grdBtenteils in der jeweiligen Besonderheit der Gesell-
schaft begrindet. Hier ist auch in der Zukunft keine wesentliche Veranderung mehr zu erwar-
ten.

Eine Besonderheit im Jahr 2019 ist die Abweichung zur Durchfiihrung der Effizienzprifung
des Aufsichtsrats. Ein Grund hierflr liegt in der Neubesetzung der Aufsichtsratsmandate.
Eine Effizienzprifung ist sinnvoll, wenn der Aufsichtsrat Erfahrungen in einigen Sitzungen
gesammelt hat, weshalb die Effizienzpriifung in mehreren Gesellschaften in das Folgejahr
verschoben wurde.

Die Abweichung bei der Empfehlung Nr. 22 (B.2.4.4 PCGK, 10 Abweichungen, Vorjahr: 16)
bleibt die Empfehlung mit den meisten Abweichungen.

9
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Erlauterung:

.[Die Geschéftsfiihrerinnen und Geschéftsfihrer sind flr den Fall von Schadenersatzansprii-
chen der Gesellschaft mit sogenannten D-&-O-Versicherungen abzusichern.] Der zu verein-
barende Selbstbehalt soll 30 % der Jahreseinklinfte betragen.”

Die D & O (engl. directors and officers, sinngemaB: Manager:innen-Haftpflichtversicherung)
wird von der Gesellschaft fir die Geschaftsfiihrung abgeschlossen und versichert gegen
Schéaden, die aus Pflichtverletzung (Managementfehlern) entstehen. Die Empfehlung des
PCGK ist darauf gerichtet, dass die Begtinstigten (Geschéaftsfiihrer:innen) in die Schadens-
regulierung anteilig einbezogen werden sollen. Bereits im ersten Jahr der Kodex-Anwendung
war deutlich geworden, dass in den bestehenden Versicherungsvertragen in keinem Unter-
nehmen eine Selbstbehaltsregelung enthalten war. Kontakte mit den Versicherer:innen legen
auch nahe, dass Policen mit entsprechenden Selbstbehaltsklauseln nicht standardmaBig
angeboten werden und wom@glich auch nicht zu niedrigeren Pramien fihren. Dennoch zeigt
sich, dass die Kodexempfehlung bei neuen Vertragsabschliissen (es gab mehrere Ge-
schéaftsfihrer:innenwechsel) bertcksichtigt wird.

Von Empfehlung Nr. 14 ,Mit den Geschéftsfihrer:innen sollen grundsétzlich unbefristete
Dienstvertrdge mit einjdhriger Kindigungsfrist zum Monatsende auf der Grundlage eines
stadtischen Muster-Geschéftsfiihrungsvertrages, der vom Hauptausschuss beschlossen
wird, geschlossen werden*ist einmal weniger als im Vorjahr abgewichen worden. Gerade in
den Tochtergesellschaften der Konzerne wird die Geschéftsfihrung durch Mitarbeitende
ohne zuséatzliche Vergltung aus der Gesellschaft wahrgenommen wird. Diese Geschaftsfiih-
rungen behalten in der Regel ihr Anstellungsverhaltnis bei der Gesellschaft bei und erhalten
Geschéaftsflihrerdienstvertrage ohne einjahrige Kiindigungsfrist.

Damit der PCGK nicht veraltet und an aktuellen rechtlichen und praktischen Anforderungen
vorbeigeht, muss er von Zeit zu Zeit Gberprift und ggf. angepasst werden. Dabei wird insbe-
sondere auch der Katalog der Empfehlungen kritisch hinterfragt werden. Die Evaluation des
PCGK wird im Jahr 2020 durchgefiihrt und soll im Jahr 2021 vorgestellt und abgestimmt
werden.

Sitzungsteilnahme

Das ,typische* Aufsichtsratsmitglied hat auch im Jahr 2019 an allen Aufsichtsratssitzungen
seiner Amtszeit teilgenommen (Median®: drei Sitzungen, drei Teilnahmen; Vorjahre: die An-
zahl der Sitzungen pro Mandat hat sich wegen der Neubesetzung der Aufsichtsratsmandate
von 4 auf 3 verringert). Dabei unterschieden sich die Mitglieder, die auf stadtische Veranlas-
sung im Amt waren, erneut nicht von der Gesamtheit (Median ,stadtische”: ebenfalls
drei/drei).

Durchschnittlich hatte ein Aufsichtsratsmitglied im Kalenderjahr 2019 3,48 Sitzungen (Vor-
jahr: 3,69) auf der Agenda. Maximales Sitzungspensum waren sieben (Vorjahr: funf) Sitzun-
gen, zu denen ein Aufsichtsratsmitglied geladen wurde. Die durchschnittliche Teilnahmequo-
te lag bei 82 % (Vorjahre: 83 %). Dabei gab es bedingt durch den Wechsel der ,stadtischen”
Mitglieder kleinere Abweichungen hinsichtlich der Anzahl der Sitzungen (durchschnittlich

8 Der Median ist der Wert, der genau in der Mitte einer Datenreihe liegt, und ist robuster gegentiber
AusreiBlern (untypischen Extremwerten) als das arithmetische Mittel (Durchschnitt).
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2,92 Sitzungen; Vorjahr: 3,85) zur Gesamtheit der Aufsichtsratsmitglieder. Im Hinblick auf die
Teilnahmequote mit 84% (Vorjahr 83%) gibt es nach wie vor keinen wesentlichen Unter-
schied.

In 2019 haben 82 von 144 Aufsichtsratsmitgliedern an allen Sitzungen teilgenommen, zu
denen sie geladen wurden; 51 Mitglieder haben an mehr als der Halfte der Sitzungen teilge-
nommen und 11 Mitglieder an weniger als der Halfte der Sitzungen.

Erhoben wurde auBerdem die Teilnahme von Vertretern:innen der Gesellschafter:innen an
den Sitzungen der Aufsichtsrate. Es ist nicht sinnvoll, bei den Gesellschaftervertretern:innen
auf einzelne natirliche Personen abzustellen, denn anders als die Aufsichtsratsmitglieder
nehmen die Gesellschaftervertreter:innen keine persdnlichen, nicht Gbertragbaren Mandate
wahr.

Gesellschaftsrechtlich ist nicht zwingend erforderlich, dass Gesellschaftervertreter:innen an
Aufsichtsratssitzungen teilnehmen. Speziell im kommunalen Bereich ist dies aber sinnvoll,
um den Informationsfluss zu gewahrleisten. Die Hansestadt Libeck hat in ihrer Hauptsat-
zung geregelt, dass Gesellschafterentscheidungen grundséatzlich nur nach Empfehlung durch
den jeweiligen Aufsichtsrat getroffen werden. Fir die Gesellschafterin Hansestadt Libeck ist
es also unverzichtbarer Teil der Vorbereitung von Gesellschafterentscheidungen, der Auf-
sichtsratssitzung beizuwohnen.

Stadtische Gesellschaftervertreter:innen waren wie in den Vorjahren auch 2019 in allen Auf-
sichtsratssitzungen anwesend.

Tischvorlagen fiir die Aufsichtsrate
Beschlussvorschlage, tber die Aufsichtsratsmitglieder entscheiden sollen, erst kurz vor oder
in der Sitzung zu erhalten (,Tischvorlage®), kann in eiligen Fallen ausnahmsweise unver-
meidbar sein, darf aber nicht zum Regelfall werden, denn sonst kann die Entscheidungsfin-
dung unter mangelnder Vorbereitung leiden.

Der PCGK empfiehlt daher in Abschnitt B.2.3.3, dass Vorlagen grundsétzlich 14 Tage vor
der Sitzung allen Teilnehmer:innen vorliegen und Tischvorlagen nur in begriindeten Einzel-
fallen genutzt werden sollen.

Das ist auch im Jahr 2019 (berwiegend gelungen, denn es gab lediglich in sechs Gesell-
schaften Tischvorlagen, davon maximal zwei.

Offenlegung von Beziigen

Der PCGK sieht vor, dass Angaben zur Héhe der Bezilige der Geschaftsfihrer:innen und der
Aufsichtsratsmitglieder, gegliedert nach Bestandteilen, éffentlich gemacht werden. Die Han-
sestadt Lubeck ist seit 2015 auch durch die Gemeindeordnung gehalten, auf die mdglichst
vollstandige Offenlegung der Bezlige hinzuwirken. Bei diesen individualisierten Angaben
handelt es sich allerdings um personenbezogene Daten, die grundsatzlich nicht ohne Einwil-
ligung der Betroffenen veréffentlicht werden dirfen.

Fir die von der Hansestadt Libeck bestellten Aufsichtsratsmitglieder gilt die Veroffentli-
chungspflicht gemaB dem Einfihrungserlass des Ministeriums fir Inneres und Bundesange-
legenheiten vom 28.10.2015 unmittelbar. Grundsétzlich haben alle Aufsichtsrate die Offenle-
gung bereits beflrwortet: durch die Beschlussfassung zum PCGK sowie ggf. auch zur Fest-
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stellung des Jahresabschlusses, soweit dieser, wie es vielfach bereits der Fall ist, die Bezi-
gedaten gesondert ausweist.

Die Geschaftsfiihrer:innen haben sich bereits Uber ihre Dienstvertrage mit der Verdffentli-
chung ihrer Bezlge einverstanden erklart. Die Hansestadt Libeck verhandelt grundsétzlich
keine neuen Dienstvertrage ohne entsprechende Offenlegungsklausel.

In diesem Bericht werden erneut nur die Beziigedaten veréffentlicht, die die Gesellschaften
dem Beteiligungscontrolling Gbermittelt haben. Aufgrund der Gemeindeordnung sind die Be-
zligedaten der Mehrheitsbeteiligungen auch dem Finanzministerium des Landes zu melden.
Das Ministerium publiziert diese landesweit erhobenen Daten im Internet.’

Hinsichtlich der Bezlge der Aufsichtsratsmitglieder hat der Hauptausschuss der Hansestadt
Libeck am 09.12.2003 eine Musterregelung beschlossen, die in allen Gesellschaften umge-
setzt wurde. GemanB dieser Regelung richten sich die jahrlichen Bezilge fir die Aufsichts-
ratstatigkeit nach der Bilanzsumme der Gesellschaft; Aufsichtsratsvorsitzende erhalten die
anderthalbfachen Bezlge:

Bilanzsumme Bezlge einfaches Mitglied Bezlige Vorsitzende/-r
weniger als 5 Mio. € 300 € p. a. 450 € p. a.

5 Mio. € bis 50 Mio. € 600 € p. a. 900 € p. a.

mehr als 50 Mio. € 900 € p. a. 1.350 € p. a.

Die Geschéftsfihrer:innen erhalten Bezlige gemaB dem jeweiligen Dienstvertrag, der zwi-
schen Gesellschaft und Geschéftsfihrer:in geschlossen wird. Die Dienstvertrdge werden
individuell verhandelt, wobei jedoch die von der Hansestadt Libeck beschlossenen Rah-
menbedingungen zu beachten sind. Das ist zum einen der PCGK, der eine Verglitung im
branchen- und ortsiiblichen Rahmen empfiehlt, die bis zu 30 % variable, also von messbaren
Erfolgen abhéngige Anteile umfassen soll." Zum anderen hat der Hauptausschuss in seiner
Sitzung am 14.07.2015 den Mustertext eines Dienstvertrages als Verhandlungsgrundlage
beschlossen.

In diversen, vor allem kleineren Gesellschaften wird die Geschaftsfihrung nebenamtlich be-
sorgt, ohne dass die Gesellschaft dafir Bezlige an die Geschaftsfihrung zahlt. Bei den Gbri-
gen Gesellschaften ergibt sich folgendes Bild:

® http://www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/V/verguetungsoffenlegung.html
'% Abschnitt B.2.4.4 des PCGK.
" hitp://www.luebeck.de/stadt _politik/buergerinfo/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1002530
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Geschaftsfuhrungsbezige 2019
Dirk Gerdes (KWL) 135.866 € 20.000€
Dr. Sebastian Jiirgens (LHG) 434.032€ - €
llona Jarabek (MuK) | 96.324€ | 12.000€
Christian Martin Lukas (LTM) | 96.000€  14.400€
Dr. Jens Meier (Netz Libeck) | 86.225€ 27.534¢€
Dr. Jens Meier (Stadtwerke Libeck) 86.226€ - €
Andreas Ortz (Stadtverkehr Libeck) | 159.500 € 45.670€
Dr. Matthias Rasch (TRAVE) ; 136.000€ 16.000€
Jurgen Schéffner (Stadtwerke Lubeck) | 293.000€ 75.827¢€
Christian Schwandt (Theater Libeck) 129.000€ 8.000€
Jorg Ullrich (ECL) | 149.370€
Dr. Silke Wenzel (Netz Libeck) |110.500,02€
fix wvariabel

In den ausgewiesenen Betragen kénnen Aufwendungen der Gesellschaft fir Altersvorsorge
enthalten sein, die nicht unmittelbar an die Geschaftsfihrung ausgezahlt werden.

In mehreren Féllen sind durch die o.g. Bezlige Geschéftsfihrungstatigkeiten in anderen
Gesellschaften mit abgegolten, fir die keine gesonderte Zahlung erfolgt. Das betrifft:

Name
Meier, Jens, Dr.

Gerdes, Dirk

Jirgens, Sebastian, Dr.

Ortz, Andreas

Schéffner, Jirgen

Ullrich, Jérg

Hauptamt

Stadtwerke Libeck GmbH
Netz Libeck GmbH

KWL GmbH

Libecker Hafen-Gesellschaft mit

beschrénkter Haftung

Stadtwerke Libeck GmbH

Stadtwerke Libeck GmbH

European Cargo Logistics GmbH (ECL)

Stand zum 31.12.2019

13

Nebenamt

TraveKom
Telekommunikationsgesellschaft mbH,
Stadtwerke Liibeck Innovations- und
Entwicklungsgesellschaft mbH

Grundstiicksgesellschaft
Metallhiittengelande mbH,
Wirtschaftsférderung Libeck GmbH

LHG Service-Gesellschaft mbH

Stadtwerke Libeck Holding GmbH

Stadtwerke Libeck Holding GmbH,

PassatEnergie GmbH

Nordic Rail Service GmbH
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BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Liibeck GmbH

Anschrift: Geschéftsfiihrung:

Geniner StraBe 167, 23560 Libeck Michael Mihleis, Holger Graw
Tel.: Fax: E-Mail: WWW:
0451/30500-100 0451/30500-101 info@bg-luebeck.de www.bgl.gmbh.de

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist es, Menschen durch Bildungs- und QualifizierungsmaBnahmen zum
Eintritt in das Berufsleben mdglichst durch Erwerb eines anerkannten Abschlusses zu befahigen und
wahrend des Arbeitslebens dauerhaft durch Beschéaftigungsangebote individuell zu férdern, so dass
ihnen dadurch gesellschaftliche Teilhabe ermdglicht wird.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschéaften und MaBnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesell-
schaftszwecks notwendig und nditzlich erscheinen. Sie kann sich zur Erflllung ihrer Aufgaben Dritter
bedienen.

Entsprechenserklarung

Die BQL entspricht - mit nachfolgend aufgefihrten Ausnahmen - denjenigen von der Lube-
cker Blrgerschaft verdffentlichten aktuell anwendbaren Empfehlungen des Libecker Public
Governance Kodexes ("Kodex") in der Fassung vom 26.06.2014, die in den Verantwortungs-
bereich der Geschéftsfihrung und des Aufsichtsrates fallen, und wird ihnen auch zukunftig
entsprechen.

Zu den Ausnahmen weisen wir auf Folgendes hin:

In Ziffer B.2.4.1 empfiehit der Kodex:
In der Geschaftsanweisung [fur die Geschéaftsfliihrung] soll auch die Geschéftsverteilung un-
ter den Mitgliedern der Geschaftsfihrung geregelt werden.

Abweichung: Die Geschaftsverteilung ist in einem gesonderten Geschaftsverteilungsplan
geregelt.

In Ziffer B.2.4.4 empfiehit der Kodex:
In den Dienstvertragen mit Geschéftsfihrerinnen und Geschéaftsfihrern soll vereinbart wer-
den, dass diese ihr Gehalt nach den Vorgaben der Hansestadt Libeck offenzulegen haben.

Abweichung: Die GF-Vertrége sind Gestellungsvertrage ohne Offenlegungspflicht.

In Ziffer C.1.1.2 empfiehit der Kodex:
Die Planbilanz soll wie die Bilanz des letzten festgestellten Jahresabschlusses gegliedert
sein.

Abweichung: Eine Planbilanz wird nicht erstellt.
In Ziffer C.1.1.2 empfiehit der Kodex:

Die mittelfristige Finanzplanung soll das Planjahr und mindestens vier darauffolgende Ge-
schéftsjahre umfassen.
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Abweichung: Eine allgemeine Finanzplanung wird nicht erstellt, da die mehrjéhrige Abrech-
nung von MaBnahmen keine verlassliche Grundlage bietet. Fir bestimmte Projekte wird an-
lassbezogen eine Finanzplanung erstellt.

Libeck, 2. Januar 2020

Andreas Stilcken Michael Mahleis Holger Graw
Aufsichtsratsvorsitzender Geschaftsfuhrer Geschaftsfuhrer

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat der BQL GmbH lieB sich im Geschaftsjahr 2019 kontinuierlich Gber die wirt-
schaftliche Situation und den Geschéftsverlauf der Gesellschaft berichten.

In 3 gemeinsamen Sitzungen beriet der Aufsichtsrat mit der Geschéftsfiihrung die Risiken
und Perspektiven. Dabei befasste sich der Aufsichtsrat insbesondere mit dem Wirtschafts-
plan 2020 und mit den Ergebnissen der Quartalsberichte.

In der Aufsichtsratssitzung am 18.06.2019 erfolgte die Besprechung des Jahresabschlusses
2018.

Die Empfehlung fir die Gesellschafterversammilung zur Festlegung des Wirtschaftsplanes
2020 mit einem geplanten Uberschuss in Héhe von € 12.750,00 erfolgte in der Sitzung am
11.12.2019.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats lie3 sich darliber hinaus auch auBerhalb der Sitzungen
regelmaBig von der Geschéftsfihrung durch mindliche Berichte Uber aktuelle Themen in-
formieren.

Der Aufsichtsrat hat alle tbrigen ihm durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag zugewiesenen
Aufgaben wahrgenommen. Er ist der Auffassung, dass die Geschéfte der Gesellschaft von
der Geschaftsfihrung grundséatzlich mit der erforderlichen Sorgfalt und in Ubereinstimmung
mit den einschlagigen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den gesellschaftsvertraglichen
Bestimmungen gefihrt wurden.

In 2019 fanden 3 Aufsichtsratssitzungen statt.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der BQL GmbH wurden von der Geschaftsfuhrung
nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt.

Die von der Gesellschafterversammlung zum Abschlussprifer 2019 vorgeschlagene und
durch das Land Schleswig-Holstein, vertreten durch den Landesrechnungshof gewéhlte BDO
AG Wirtschaftsprifungsgesellschaft hat den Jahresabschluss 2019 der BQL GmbH und den
Lagebericht gepruft. Die BDO hat die Prifung in Ubereinstimmung mit § 316ff HGB durchge-
fihrt unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsatze ordnungsgemaBer Abschlussprifung. Die Prifung erstreckte sich auch auf die
OrdnungsmaBigkeit der Geschéaftsfihrung und die wirtschaftlichen Verhaltnisse der Gesell-
schaft gemaB § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG.

Nach Abschluss der Priifung gibt es keine Anhaltspunkte dafiir, dass die BDO der Gesell-
schaft den uneingeschrankten Bestatigungsvermerk versagt. Nach der Beurteilung der BDO
vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundséatze ordnungsmaBiger Buchfih-
rung ein den tatséchlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermbgens- und Finanz-
lage der BQL GmbH zum 31.12.2019 sowie der Ertragslage fiir das an diesem Stichtag en-
dende Geschéftsjahr.

Jahresabschluss und Lagebericht sowie die Prifungsberichte des Abschlussprufers und der
Vorschlag der Geschaftsfuhrung fir die Verwendung des Bilanzgewinns lagen allen Mitglie-
dern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor. Diese Unterlagen haben die Aufsichtsratsmitglieder
geprift und in der Sitzung am 26. August 2020 im Beisein des Abschlussprufers, der Uber
die wesentlichen Ergebnisse seiner Prifungen berichtete, erdrtert. Die Berichte des Ab-
schlussprifers hat der Aufsichtsrat zustimmend zur Kenntnis genommen. Nach dem ab-
schlieBenden Ergebnis der Priifung sind gegen vorgenannte Unterlagen keine Einwendun-
gen zu erheben; den Ergebnissen der Abschlussprifung hat der Aufsichtsrat zugestimmt.
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Die von der Geschéftsfihrung getroffene Einschatzung der Lage von Gesellschaft stimmt mit
unserer Einschatzung Uberein. Der Aufsichtsrat billigt den von der Geschéaftsfihrung aufge-
stellten Jahresabschluss sowie den Lagebericht.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss fir das Ge-
schéftsjahr 2019 festzustellen und dem Lagebericht zuzustimmen, Uber den Vorschlag zur
Ergebnisverwendung zu beschlieBen und den/dem Geschaftsfihrer(n) Entlastung zu erteilen
sowie dem Bericht Uber die Jahresabschlusspriifung zuzustimmen.

Labeck, 25.08.2020

Andreas A. Stllcken
Aufsichtsratsvorsitzender

Sitzungsteilnahme und Tischvorlagen

Fir alle Personen, die 2019 dem Aufsichtsrat angehérten, wird angegeben, wie viele Pra-
senzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr 2019 stattgefunden haben, wahrend die jeweilige
Person Mitglied des Aufsichtsrats war, und an wie vielen von diesen Sitzungen sie teilge-
nommen hat. Zudem wird angegeben, wie viele Prasenzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr
2019 stattgefunden haben, wahrend die:der jeweilige Gesellschafter:in Anteile der Gesell-
schaft gehalten hat, und in wie vielen von diesen Aufsichtsratssitzungen ein:e Vertreter:in fur
diese:n Gesellschafter:in anwesend war. Daraus ergibt sich die jeweilige Teilnahmequote.

Tischvorlagen sind Beschlussvorlagen, die erst in Prasenzsitzungen des Aufsichtsrates um-
verteilt (also nicht vorab mit den Sitzungsunterlagen verschickt) wurden.

Aufsichtsrat Sitzungen Teilnahmen Quote
Candan, Aydin 1 1 > 100%
Friemer, Gabriele 1 1 | 4 100%
Godowski, Katja 2 2 | 2 100%
Grohmann, Dr. Carsten 0 0 | 4 A
Hannemann, Johanne 3 3 | 2 100%
Kleyer, André 2 1 > 50%
Menorca, Heidemarie 2 2 | 2 100%
Mente, Fred 3 2 | 2 67%
Stllcken, Andreas-A. 3 3 | 2 100%
Wegner, Hauke 1 1 > 100%
Gesellschafter
Hansestadt Libeck 3 3 | | 2 100%
Vorwerker Diakonie 3 3 | | 2 100%
Anzahl in Aufsichtsratssitzungen

. i Geschéftsjahr:
eingebrachter Tischvorlagen: 0 2019
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Bezlige
o Beziige und Komponenten mit
Geschaftsfiihrung . leistungsunabhéngig | leistungsabhangig langfristiger
Leistungen gesamt >
Anreizwirkung
Graw, Holger - £ - £ - € - €
Mihleis, Michael - £ - £ - £ - £
Beziige und Komponenten mit
Aufsichtsrat Lei leistungsunabhangig | leistungsabhangig langfristiger
eistungen gesamt >
Anreizwirkung

Candan, Aydin 150,00 € 150,00 € - € - €
Friemer, Gabriele 150,00 € 150,00 € - € - €
Godowski, Katja 150,00 € 150,00 € - € - €
Grohmann, Dr. Carsten 150,00 € 150,00 € - € - €
Hannemann, Johanne 300,00 € 300,00 € - £ - £
Kleyer, André 150,00 € 150,00 € - € - €
Menorca, Heidemarie 150,00 € 150,00 € - € - £
Mente, Fred 300,00 € 300,00 € - € - €
Stilcken, Andreas-A. 450,00 € 450,00 € - € - £
Wegner, Hauke 150,00 € 150,00 € - € - €

Die Geschaftsfihrung ist nebenamtlich tatig, hierfir erhalt sie keine Beziige von der Gesell-
schaft, aber ggf. eine — pauschale oder separat ausgewiesene — Abgeltung der Geschafts-
fihrungstatigkeit durch das Unternehmen, bei dem die hauptamtliche Tatigkeit ausgetibt
wird.
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Entsorgungszentrum Liubeck GmbH

Anschrift: Geschaftsfiihrung :

Raabrede 45, 23560 Lubeck Manfred Rehberg

Tel.: Fax: E-Mail: WWW:

0451/707600 0451/70760 710 entsorgungs http:/entsorgungszentrum
zentrum@eszhl.de -luebeck.de/

Gegenstand des Unternehmens

Abfallentsorgung und Transportleistungen aller Art, insbesondere das Einsammeln, das Beférdern,
das Sortieren, das Aufbereiten und das Vermarkten von Abfallen und anderen Stoffen sowie der
Handel damit. Ferner die Errichtung und der Betrieb von Anlagen der Entsorgungs- und Recycling-

wirtschaft.

Entsprechenserklarung

Die Entsorgungszentrum Libeck GmbH entspricht denjenigen von der Liibecker Birger-
schaft veroffentlichten aktuell anwendbaren Empfehlungen des Libecker Public Corporate
Governance Kodexes (Kodex) in der Fassung vom 26.06.2014, die in den Verantwortungs-
bereich der Geschéftsfihrung fallen, und wird ihnen auch zukunftig entsprechen.

Auf eine Abweichung ist jedoch hinzuweisen:

Die D&O-Versicherung besteht, sieht jedoch keine 30 % Selbstbehalt vor, da ohnehin keine
Bezlge von der Gesellschaft bezahlt werden, auf die ein Selbstbehalt berechnet werden

kénnte.

Manfred Rehberg
Geschaftsfuhrer

Bezlige
Ein Aufsichtsrat besteht nicht.

Die Geschaftsfihrung ist nebenamtlich tatig und erhalt dafiir keine Bezlige von der Gesell-
schaft, aber ggf. eine — pauschale oder separat ausgewiesene — Abgeltung der Geschafts-
fuhrungstatigkeit durch das Unternehmen, bei dem die hauptamtliche Tatigkeit ausgetibt

wird.
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Grundstlcksgesellschaft Metallhittengeldande mbH

Grundstiicksgesellschaft Metallhlttengelande mbH

Anschrift: Geschéftsfiihrung:
FalkenstraBe 11, 23564 Libeck Dirk Gerdes

Tel.: Fax: E-Mail: WWW:
0451/79888-0 0451/79888-67 info@luebeck.org

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der Gesellschaft ist es,
— die Sanierungsanlagen und das Haldengelande auf dem Grundstiick der ehem. Metallhltte
Libeck zu betreiben, zu unterhalten und ggf. zu erneuern,
— ihre Grundstiicke zu verauBern,
— ihre sonstigen Flachen zu verwalten und zu bewirtschaften.

Entsprechenserklarung

Die GGM mbH entspricht — mit nachfolgend aufgefiihrten Ausnahmen — denjenigen von der
Libecker Birgerschaft verdffentlichten aktuell anwendbaren Empfehlungen des Libecker
Public Corporate Governance Kodexes (,Kodex*) in der Fassung vom 26.06.2014, die in den
Verantwortungsbereich der Geschéftsfiihrung und des Aufsichtsrates fallen, und wird ihnen
auch zukinftig entsprechen.

Zu den Ausnahmen weisen wir auf Folgendes hin:

Lfd. Nummer 2 (Ziffer B.2.3.2) empfiehlt der Kodex: Neu bestellte Aufsichtsratsmitglieder
sollen daher an den vom Beteiligungscontrolling organisierten stadtischen FortbildungsmaB-
nahmen (in Form von Basis-Seminaren) teilnehmen.

Es haben nicht alle Aufsichtsratsmitglieder an den stadtischen FortbildungsmaBnahmen (in
Form von Basis-Seminaren) teilgenommen.

Lfd. Nummer 3 (Ziffer B.2.3.2) empfiehlt der Kodex: Wegen der sich sténdig wandelnden
Rahmenbedingungen fur die Aufsichtsratsarbeit ist die regelmaBige Fortbildung in allen mit
den Aufgaben eines Aufsichtsratsmitglieds verbundenen Themen notwendig. Das Aufsichts-
ratsmitglied soll dabei von der Geschaftsfliihrung und vom Beteiligungscontrolling untersttitzt
werden.

Die Geschéftsfliihrung wurde im Berichtsjahr von keinem Aufsichtsratsmitglied um Unterst(t-
zung gebeten, steht aber zu jeder Zeit, gemeinsam mit dem Beteiligungscontrolling fur jed-
wede Unterstutzung zur Verfigung.

Lfd. Nummer 5 (Ziffer B.2.3.3) empfiehlt der Kodex: Der Aufsichtsrat soll einmal im Jahr die
Effizienz seiner Arbeit Gberprifen.

Eine férmliche Effizienzprufung ist nicht erfolgt.

Lfd. Nummer 33 (Ziffer C.1.1.2) empfiehlt der Kodex: Der Stellenplan soll das Planjahr das
laufende Jahr und das Vorjahr umfassen.

Den Empfehlungen kann nicht entsprochen werden, weil bei der Gesellschaft keine Mitarbei-
ter angestellt sind.

Lfd. Nummer 31 (Ziffer C.1.1.2) empfiehlt der Kodex: Die Planbilanz soll wie die Bilanz des
letzten festgestellten Jahresabschlusses gegliedert sein.

Der im Berichtsjahr beschlossene Wirtschaftsplan 2020 umfasst eine Planbilanz, die aber im
Detail nicht wie die Bilanz des letzten festgestellten Jahresabschlusses gegliedert ist.
Lfd.Nummer 40 (Ziffer C.2.1.2) empfiehlt der Kodex: Uber das Ergebnis ihrer oder seiner
Prifung, entdeckte Schwachstellen, Verbesserungsmdglichkeiten usw. soll die Abschluss-
pruferin oder der Abschlussprifer in einem Management-Letter berichten, der auch Vor-
schlage fur kinftige Prifungsschwerpunkte enthalt.

Ein Management-Letter wurde nicht erstellt, da nicht erforderlich.
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Libeck, 22.06.2020
gez. Liane Ruther gez. Dirk Gerdes
Aufsichtsratsvorsitzende Geschéftsflihrer

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat der GGM mbH hat sich im Geschéftsjahr 2019 Gber die wirtschaftliche Si-
tuation und Geschaftsentwicklung der Gesellschaft unterrichten lassen.

In zwei gemeinsamen Sitzungen mit der Geschaftsfuhrung befasste sich der Aufsichtsrat
insbesondere mit dem Wirtschaftsplan 2019, dem Finanzplan 2020 bis 2024 und mit der Li-
quiditatssituation der Gesellschaft, ferner mit den Ergebnissen des Quartalscontrollings und
mit der Entwicklung der einzelnen Projekte. Gegenstand der Beratungen waren Grund-
stlicksgeschafte, die Entwicklung des Mettallhittengelandes, die Notwendigkeit Gber In-
standhaltungsmaBnahmen sowie die Ubergabe der StraBen und Entwasserung an die Han-
sestadt Lubeck resp. die EBL.

Auch auBerhalb der Aufsichtsratssitzungen lie3 sich die Vorsitzende des Aufsichtsrates
durch mundliche Berichte von der Geschéftsfliihrung Uber die aktuelle Entwicklung der Ge-
schéaftslage und wesentliche Vorgange informieren.

Der Aufsichtsrat hat alle tbrigen ihm durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag zugewiesenen
Aufgaben wahrgenommen. Er ist der Auffassung, dass die Geschéfte der Gesellschaft von
der Geschaftsfihrung grundséatzlich mit der erforderlichen Sorgfalt und in Ubereinstimmung
mit den einschlagigen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den gesellschaftsvertraglichen
Bestimmungen gefihrt wurden.

Der Aufsichtsrat hat den von der Geschéaftsfiihrung aufgestellten Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2019 und den Lagebericht fiir das Geschéaftsjahr 2019 Uberprift. Er billigt den
Jahresabschluss und stimmt dem Lagebericht zu. Er empfiehlt der Gesellschafterversamm-
lung, den Lagebericht fir das Jahr 2019 entgegenzunehmen, den Jahresabschluss festzu-
stellen und dem Geschéftsfihrer Entlastung zu erteilen.

Die BDO AG Wirtschaftspriifungsgesellschaft hat auftragsgeman den Jahresabschluss zum
31. Dezember 2019 unter Einbeziehung der Buchfihrung und den Lagebericht gepruft. Die

Prifung erstreckte sich auch auf die OrdnungsmaBigkeit der Geschaftsfihrung und die wirt-
schaftlichen Verhaltnisse der Gesellschaft.

Nach Abschluss der Prifung hat die BDO AG Wirtschaftsprifungsgesellschaft der
Gesellschaft den uneingeschrankten Bestatigungsvermerk erteilt.

Der Aufsichtsrat hat den schriftlichen Prifungsbericht erértert und keine Einwendungen ge-
gen das Prifungsergebnis erhoben. Er empfiehlt der Gesellschafterversammlung, dem Be-
richt Gber die Prufung ebenfalls zuzustimmen.

Der Aufsichtsrat spricht der Geschéftsflihrung flir die im Geschéftsjahr 2019 geleistete Arbeit
Dank und Anerkennung aus.

Libeck, den 17.07.2019

Der Aufsichtsrat
gez. Liane Ruther
Vorsitzende des Aufsichtsrates

Sitzungsteilnahme und Tischvorlagen
Fir alle Personen, die 2019 dem Aufsichtsrat angehérten, wird angegeben, wie viele Pra-
senzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr 2019 stattgefunden haben, wahrend die jeweilige
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Grundstlcksgesellschaft Metallhittengeldande mbH

Person Mitglied des Aufsichtsrats war, und an wie vielen von diesen Sitzungen sie teilge-
nommen hat. Zudem wird angegeben, wie viele Prasenzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr
2019 stattgefunden haben, wahrend die:der jeweilige Gesellschafter:in Anteile der Gesell-
schaft gehalten hat, und in wie vielen von diesen Aufsichtsratssitzungen ein:e Vertreter:in fur
diese:n Gesellschafter:in anwesend war. Daraus ergibt sich die jeweilige Teilnahmequote.

Tischvorlagen sind Beschlussvorlagen, die erst in Prasenzsitzungen des Aufsichtsrates um-
verteilt (also nicht vorab mit den Sitzungsunterlagen verschickt) wurden.

Aufsichtsrat Sitzungen Teilnahmen Quote
Diwel, Peter 2 2 | 4 100%
Hildebrand, Dagmar 1 1 | 2 100%
Hinrichs, Ridiger 2 1 > 50%
Langmaack, Kerstin 1 1 | 2 100%
Lehrke, Lars 2 2 | 4 100%
Ruther, Liane 2 1 | 2 50%
Siebdrat, Ulrike 3 3 | 2 100%
Wolter, Aneta 1 1 | 2 100%
Zander, Anica 1 0 > 0%
Gesellschafter
Hansestadt Libeck \ 3 | 3 | | 2 100%
Anzahl in Aufsichtsratssitzungen
. . Geschéftsjahr:
eingebrachter Tischvorlagen: 0 2019
Bezuge
Beziige und Komponenten mit
Geschaftsfiihrung . 9 leistungsunabhangig | leistungsabhangig langfristiger
Leistungen gesamt _
Anreizwirkung
Gerdes, Dirk - £ - £ - € - €
Beziige und Komponenten mit
Aufsichtsrat Lei 9 leistungsunabhangig | leistungsabhangig langfristiger
eistungen gesamt >
Anreizwirkung
Diwel, Peter 200,00 € 200,00 € - £ - £
Hildebrand, Dagmar 100,00 € 100,00 € - € - €
Hinrichs, Radiger 200,00 € 200,00 € - € - €
Langmaack, Kerstin 100,00 € 100,00 € - € - €
Lehrke, Lars 200,00 € 200,00 € - £ - £
Rdather, Liane 300,00 € 300,00 € - £ - €
Siebdrat Ulrike 300,00 € 300,00 € - £ - £
Wolter, Aneta 150,00 € 150,00 € - £ - £
Zander, Arnica 100,00 € 100,00 € - € - €

Die Geschaftsfuhrungstatigkeit ist Gber den Dienstvertrag mit der KWL abgegolten.
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Grundstiicks-Gesellschaft TRAVE mbH

Anschrift: Geschaftsfihrun:
FalkenstraBe 11, 23564 Libeck Dr. Matthias Rasch

Tel.: Fax: E-Mail: WWW:
0451/79966-0 0451/79966-990 info@trave.de www.trave.de

Gegenstand des Unternehmens

Vorrangiger Zweck der Gesellschaft ist die Bereitstellung von Wohnraum fir breite Bevdlkerungs-
schichten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen. Weiterer Zweck ist die Tatigkeit als Sanie-
rungstrager.

Das Téatigkeitsfeld der Gesellschaft erstreckt sich auf das Gebiet der Hansestadt Llbeck. Eine Tatig-
keit Uber das Stadtgebiet Libecks hinaus ist méglich, wenn ibergeordnete Interessen der Stadt dies
erfordern.

Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwer-
ben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des
Stédtebaus und der dazugehdrigen Infrastruktur anfallenden Aufgaben tbernehmen. Hierzu gehdren
BautrdgermaBnahmen, Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Ldden und Rdume far Ge-
werbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschéfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mit-
telbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Entsprechenserklarung

Die Grundsticks-Gesellschaft TRAVE mbH entspricht denjenigen von der Libecker Burger-
schaft veroffentlichten aktuell anwendbaren Empfehlungen des Libecker Public Governance
Kodexes (PCGK) in der Fassung vom 26. Juni 2014, die in den Verantwortungsbereich der
Geschaftsfihrung und des Aufsichtsrates fallen und wird ihnen auch zukuiinftig entsprechen.
Zu den Ausnahmen weisen wir auf Folgendes hin:

In Ziffer B.2.4.4 empfiehlt der Kodex, dass Geschéftsfiihrerinnen und Geschaftsflhrer fir
den Fall von Schadensersatzanspriichen der Gesellschaft mit sogenannten D & O Versiche-
rungen abzusichern sind. Der zu vereinbarende Selbstbehalt soll 30 % der Jahreseinklnfte
betragen.

Der bereits lange vor dem Beitritt zum PCGK geschlossene Versicherungsvertrag, der auch
Anlage des Dienstvertrages mit dem Geschéaftsfihrer ist, sieht keinen Selbstbehalt vor.
Libeck, 20. Marz 2020

Grundstlicks-Gesellschaft TRAVE mbH
Peter Reinhardt Dr. Matthias Rasch
Aufsichtsratsvorsitzender  Geschéftsflhrer

Bericht des Aufsichtsrates

Im abgeschlossenen Geschaftsjahr 2018 hat sich der Aufsichtsrat der Grundsticks-
Gesellschaft TRAVE mbH umfassend Uber alle wesentlichen Vorgéange und Uber die wirt-
schaftliche und finanzielle Geschaftsentwicklung des Unternehmens unterrichten lassen.
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Grundstlicks-Gesellschaft TRAVE mbH

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats hat sich 2019 verandert. So hat die Libecker Bir-
gerschaft in der Sitzung am 23.Mai 2019 und mit der Entlastung des Aufsichtsrats flr das
Geschaftsjahr 2018 (Gesellschafterversammlung vom 21. Juni 2019) drei neue Mitglieder in
den Aufsichtsrat der TRAVE entsandt: Maria Kéhler-Kleyer, Ragnar Liittke und Konstanze
Wagner. Fir die neuen Mitglieder ausgeschieden sind: Birte Duggen, Oliver Dedow und Carl
Wilhelm Howe. AuBerdem entschied die Blrgerschaft in der Sitzung am 28.November 2019,
Dr. Carsten Grohmann fiir das am 17 Oktober verstorbene Aufsichtsratsmitglied Dirk Freitag
in den Aufsichtsrat der TRAVE zu entsenden. Mitglieder des Aufsichtsrat der TRAVE sind
somit seit November 2019: Peter Reinhardt (Vorsitzender), Roswitha Kaske (stellvertretende
Vorsitzende), Dr. Carsten Grohmann, Antje Jansen, Maria Kéhler-Kleyer, Ragnar Harald
Luttke und Konstanze Wagner.

In insgesamt vier Sitzungen befasste sich der Aufsichtsrat u. a. mit der Wirtschafts- und Fi-
nanzplanung fir die Jahre 2020 bis 2024, mit dem Wohnungsbauprogramm 2020/2021 so-
wie mit diversen Einzelbauprojekten. Daneben wurden in den Sitzungen auch Themen wie
die Entwicklung der Baukosten sowie die Reaktion der TRAVE darauf (z.B. vertieftes Bau-
kostencontrolling), die optionale Nutzung von Photovoltaik auf TRAVe-Déachern, die Konditi-
on und Nutzung der Sozialen Wohnraumférderung, Wohnungsangebote der TRAVE an sozi-
ale Trager (z.B. Wohnen fir Frauen aus Frauenhausern) sowie auch unternehmensinterne
Vorgénge (z.B. Organisation der Haubewirtschaftung) behandelt. Beschlossen wurde zudem
die Zielvereinbarung fur die Geschaftsfihrung 2020.

Alle erforderlichen Beschlisse wurden einvernehmlich gefasst.

Auf der Grundlage des Fragebogens des Beteiligungscontrollings hat eine Effizienzprifung
des Aufsichtsrates gemaB Lubecker PCGK stattgefunden. Der Aufsichtsrat arbeitet effizient
und sieht keinen Handlungsbedarf fir Anderungen.

Der Aufsichtsrat hat den von der Geschaftsfiihrung aufgestellten Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2019 und den Lagebericht fiir das Geschaftsjahr 2018 eingehend beraten. Der
vom VNW Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e. V., Gesetzlicher Prifungsver-
band, Hamburg, vorgelegte Bericht Gber die Prifung des Jahresabschlusses fir das Ge-
schaftsjahr 2019 wurde in Anwesenheit der Wirtschaftsprifer ausfuhrlich erértert. Der von
der Geschaftsfuhrung aufgestellte und von den Wirtschaftsprifern testierte Jahresabschluss
wird gebilligt.

Der Aufsichtsrat spricht der Geschéftsfihrung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Dank und Anerkennung flr die geleistete Arbeit aus. Er empfiehlt der Gesellschafterver-
sammlung, dem Geschaftsfuhrer Entlastung zu erteilen.

Libeck, 18. Juni 2020

Peter Reinhardt
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Sitzungsteilnahme und Tischvorlagen

Fir alle Personen, die 2019 dem Aufsichtsrat angehérten, wird angegeben, wie viele Pra-
senzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr 2019 stattgefunden haben, wahrend die jeweilige
Person Mitglied des Aufsichtsrats war, und an wie vielen von diesen Sitzungen sie teilge-
nommen hat. Zudem wird angegeben, wie viele Prasenzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr
2019 stattgefunden haben, wahrend die:der jeweilige Gesellschafter:in Anteile der Gesell-
schaft gehalten hat, und in wie vielen von diesen Aufsichtsratssitzungen ein:e Vertreter:in fur
diese:n Gesellschafter:in anwesend war. Daraus ergibt sich die jeweilige Teilnahmequote.

Tischvorlagen sind Beschlussvorlagen, die erst in Prasenzsitzungen des Aufsichtsrates um-
verteilt (also nicht vorab mit den Sitzungsunterlagen verschickt) wurden.
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Aufsichtsrat
Dedow, Oliver
Duggen, Birte
Freitag, Dirk
Grohmann, Carsten Dr.
Howe, Carl Wilhelm
Jansen, Antje
Kaske, Roswitha
Kéhler-Kleyer, Maria
Luttke, Ragnar
Reinhardt, Peter
Wagner, Konstanze

Gesellschafter
Hansestadt Lubeck
LUbecker Wohnstifte

Anzahl in Aufsichtsratssitzungen
eingebrachter Tischvorlagen:

Sitzungen Teilnahmen

2 2
2 1
3 1
1 1
2 2
4 4
4 3
2 2
2 2
4 4
2 2
4 4
4 4
0

Bezuge
Geschiftsfiihrung Bezlige und
Leistungen gesamt
Rasch, Matthias, Dr. 152.000,00 € 136.000,00 €
Aufsichtsrat . Beziige und
Leistungen gesamt
Dedow, Oliver 450,00 € 450,00 €
Duggen, Birte 450,00 € 450,00 €
Freitag, Dirk 900,00 € 900,00 €
Grohmann, Carsten Dr. - € - €
Howe, Carl Wilhelm 450,00 € 450,00 €
Jansen, Antje 900,00 € 900,00 €
Kaske, Roswitha 900,00 € 900,00 €
Kéhler-Kleyer, Maria 450,00 € 450,00 €
Luttke, Ragnar Harald 450,00 € 450,00 €
Reinhardt, Peter 1.350,00 € 1.350,00 €
Wagner, Konstanze 450,00 € 450,00 €

VVYVVVVYVVYVYVYYVYYVYY
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Quote
100%
50%
33%
100%
100%
100%
75%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
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Geschéftsjahr:

leistungsunabhangig = leistungsabhangig

16.000,00 €

leistungsunabhangig = leistungsabhangig

[N ONONONONONONONONONO]

2019

Komponenten mit

langfristiger
Anreizwirkung

€

Komponenten mit

langfristiger
Anreizwirkung
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KWL GmbH
KWL GmbH
Anschrift: Geschiftsfiihrung:
FalkenstraBe 11, 23564 Lubeck Dirk Gerdes
Tel.: Fax: E-Mail: WWW:
0451/79888-0 0451/79888-44 info@luebeck.org www.kwl-luebeck.de

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche Entwicklung auf dem Gebiet der Hansestadt
Lubeck férdern.

Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft

a) bebaute und unbebaute Grundstiicke an- und verkaufen, vermitteln, erschlieBen, sanieren,
die Bodenordnung und Baureifmachung vorbereiten;

b) Gebaude errichten, modernisieren, selbst bewirtschaften und verwalten
die dazu erforderlichen Finanzierungen vornehmen;

c) gewerbliche Unternehmen und Einzelbauherren beim Erwerb, bei der ErschlieBung, der Bo-
denordnung und bei der Bebauung der der Gesellschaft anvertrauten Grundstiicke zu Wohn-
und gewerblichen Zwecken einschlieBlich der Finanzierung betreuen.

Die Gesellschaft kann ferner Parkierungsanlagen in der Hansestadt Liibeck bauen, betreiben, an-
und verkaufen, soweit dies im 6ffentlichen Interesse erforderlich ist.

Entsprechenserklarung

Die KWL GmbH entspricht — mit nachfolgend aufgeflihrten Ausnahmen — denjenigen von der
Lubecker Burgerschaft veréffentlichten aktuell anwendbaren Empfehlungen des Libecker
Public Corporate Governance Kodexes (,Kodex*) in der Fassung vom 26.06.2014, die in den
Verantwortungsbereich der Geschéftsfiihrung und des Aufsichtsrates fallen, und wird ihnen
auch zukinftig entsprechen.

Zu den Ausnahmen weisen wir auf Folgendes hin:

In Ziffer B.2.3.3 empfiehlt der Kodex: Der Aufsichtsrat soll einmal im Jahr die Effizienz seiner
Arbeit Gberprufen.

Eine férmliche Effizienzprufung hat im Berichtszeitraum nicht stattgefunden.

In Ziffer B2.3.3 empfiehlt der Kodex: Sitzungsunterlagen fir den Aufsichtsrat, die von der
Geschaftsfihrung vorbereitet werden, sollen 14 Tage vor Sitzungsbeginn den Aufsichtsrats-
mitgliedern und dem Beteiligungscontrolling der Hansestadt Libeck zugesandt werden.

Es wurden im Berichtsjahr Sitzungsunterlagen auch nachversandt oder als Tischvorlagen
vorgelegt.

In Ziffer B.2.4.4 empfiehlt der Kodex: Der zu vereinbarende Selbstbehalt der D-&-O Versi-
cherungen fur Geschéftsfihrer soll 30 % der Jahreseinklnfte betragen.

Im Rahmen der D-&-O-Versicherung, die schon vor Einfihrung des PCGK bestand, ist kein
Selbstbehalt vereinbart.

In Ziffer C.1.1.2 empfiehlt der Kodex: Zum Stellenplan soll eine Personaliibersicht erstellt
werden, aus der die Anzahl der voraussichtlich durchschnittlich beschaftigten Mitarbeiterin-
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nen und Mitarbeiter nach Personen und Vollzeitdquivalenten und Vergitungsgruppen sowie
ggf. ihre Aufteilung auf Organisationseinheiten fir die drei genannten Jahre ersichtlich sind.

Den Empfehlungen wird entsprochen, bis auf den Punkt ,,Vergitungsgruppen”, da diese in
der Gesellschaft nicht vorhanden sind.

In Ziffer C.2.1.1 empfiehlt der Kodex: Die Entwurfe der Prufberichte sollen zum Ende des
vierten, missen spatestens aber zum Ende des flinften) Monats des folgenden Geschéfts-
jahres bei der oder dem Aufsichtsratsvorsitzenden und beim Beteiligungscontrolling vorlie-
gen.

Die Entwdirfe der Prifberichte wurden am 04.06.2019 an den AR-Vorsitzenden und das
Beteiligungscontrolling versandt. Die Gesellschaft bemiht sich, die Termine einzuhalten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass nur zwei Mitarbeiter der Buchhaltung der KWL die Jahres-
abschlisse von drei Gesellschaffen erstellen. Weiterhin missen diese zum Jahresanfang
zwolf Abrechnungen fir die fir HL in Geschaftsbesorgung ibernommenen Bewirtschaftun-
gen erstellen und der HL Gbermitteln. Die Prifung und Erstellung des Berichtes durch den
Wirtschaftsprifer erfolgt dann meist unter engem Termindruck, damit die Abgabe bis Ende
Mai erfolgen kann.

In Ziffer C.2.1.2 empfiehlt der Kodex: Uber das Ergebnis ihrer oder seiner Priifung, entdeckte
Schwachstellen, Verbesserungsmdglichkeiten usw. soll die Abschlusspriferin oder der Ab-
schlussprifer in einem Management-Letter berichten, der auch Vorschlage fur kinftige Pru-
fungsschwerpunkte enthalt.

Ein Management-Letter wurde nicht erstellt, da nicht erforderlich.

Libeck, den 13.03.2020

Dr. Marek Lengen

Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat der KWL GmbH hat sich seit der Konstituierung am 02. Juli 2019 im Ge-
schéaftsjahr 2019 laufend Uber die wirtschaftliche Situation und Geschéftsentwicklung der
Gesellschaft unterrichten lassen.

In drei gemeinsamen Sitzungen mit der Geschéftsfihrung befasste sich der Aufsichtsrat ins-
besondere mit dem Wirtschaftsplan 2020, dem Finanzplan 2020 bis 2024 und mit der Liquidi-
tatssituation der Gesellschaft, ferner mit den Ergebnissen des Quartalscontrollings und mit
der Entwicklung der einzelnen Projekte, sowie dem Risikomanagement der Gesellschaft.
Gegenstand der Beratungen waren unter anderem Grundsticksgeschéfte, die Entwicklung
der Gewerbegebietsausweisung an der Kronsforder LandstraBe (Gewerbepark Semiramis),
der Realisierung von Bauvorhaben fir die Freiwilligen Feuerwehren sowie dem Abriss,
Neubau und Vermarktungsansatze des Gewerbeobjektes Walkmihlenweg. Des Weiteren
hat die Geschéftsfihrung Uber die InstandhaltungsmaBnahmen der Parkierungsanlagen
informiert.

Auch auBerhalb der Aufsichtsratssitzungen lie3 sich der Vorsitzende des Aufsichtsrates
durch mundliche Berichte von der Geschéftsflihrung Uber die aktuelle Entwicklung der Ge-
schéaftslage und wesentliche Vorgange informieren.

Der Aufsichtsrat hat alle Gbrigen ihm durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag zugewiesenen
Aufgaben wahrgenommen. Er ist der Auffassung, dass die Geschafte der Gesellschaft von
der Geschaftsfihrung grundsétzlich mit der erforderlichen Sorgfalt und in Ubereinstimmung
mit den einschlagigen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den gesellschaftsvertraglichen
Bestimmungen gefihrt wurden.

Der Aufsichtsrat hat den von der Geschaftsfiihrung aufgestellten Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2019 und den Lagebericht fiir das Geschaftsjahr 2019 Uberprift. Er billigt den
Jahresabschluss und stimmt dem Lagebericht zu. Er empfiehlt der Gesellschafterversamm-
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KWL GmbH

lung, den Lagebericht fir das Jahr 2019 entgegenzunehmen, den Jahresabschluss festzu-
stellen und dem Geschaftsfuhrer Entlastung zu erteilen.

Die ARGON GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft hat auftragsgeman den Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2019 unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht
gepruft.

Die Prifung erstreckte sich auch auf die OrdnungsmaBigkeit der Geschéftsfiihrung und die
wirtschaftlichen Verhaltnisse der Gesellschaft. Nach Abschluss der Priifung hat die die AR-
GON GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft der Gesellschaft den uneingeschrankten Besta-
tigungsvermerk erteilt. Der Aufsichtsrat hat den schriftlichen Prifungsbericht erértert und
keine Einwendungen gegen das Prifungsergebnis erhoben. Er empfiehlt der Gesellschafter-
versammlung, dem Bericht Gber die Prifung ebenfalls zuzustimmen.

Der Aufsichtsrat spricht der Geschéftsfihrung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der KWL GmbH fir die im Geschaftsjahr 2019 geleistete Arbeit Dank und Anerkennung aus.

LUbeck, den 26.06.2020

Der Aufsichtsrat
gez. Dr. Ulrich Brock
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Sitzungsteilnahme und Tischvorlagen

Fir alle Personen, die 2019 dem Aufsichtsrat angehérten, wird angegeben, wie viele Pra-
senzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr 2019 stattgefunden haben, wahrend die jeweilige
Person Mitglied des Aufsichtsrats war, und an wie vielen von diesen Sitzungen sie teilge-
nommen hat. Zudem wird angegeben, wie viele Prasenzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr
2019 stattgefunden haben, wahrend die:der jeweilige Gesellschafter:in Anteile der Gesell-
schaft gehalten hat, und in wie vielen von diesen Aufsichtsratssitzungen ein:e Vertreter:in fur
diese:n Gesellschafter:in anwesend war. Daraus ergibt sich die jeweilige Teilnahmequote.

Tischvorlagen sind Beschlussvorlagen, die erst in Prasenzsitzungen des Aufsichtsrates um-
verteilt (also nicht vorab mit den Sitzungsunterlagen verschickt) wurden.

Aufsichtsrat Sitzungen Teilnahmen Quote
Brock, Dr. Ulrich 3 2 > 67%
Gradner, Anka 3 2 > 67%
Haltern, Sabine 3 3 > 100%
Hildebrand, Dagmar 3 3 > 100%
Hundertmark, Jérg 2 2 > 100%
Kirch, Manfred 2 1 > 50%
Lengen, Dr. Marek 3 3 > 100%
Létsch, Christopher 2 2 > 100%
Schrdder, Gabriela 2 2 > 100%
Severin, Birgit 2 2 > 100%
Stegemann, Heike 3 2 > 67%
Stolzenberg, Detlev 3 3 > 100%
Theuerkauff, Silke 2 1 > 50%
Vorkamp, Roland 2 2 > 100%
Gesellschafter

Hansestadt Libeck \ 5 \ 5 \ > 100%
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Anzahl in Aufsichtsratssitzungen

eingebrachter Tischvorlagen:

Bezlige

Geschiftsfilihrung

Gerdes, Dirk

Aufsichtsrat

Brock, Dr. Ulrich
Gréadner, Anka
Haltern, Sabine
Hildebrand Dagmar
Hundertmark, Jérg
Kirch, Manfred
Lengen, Dr. Marek
Létsch, Christopher
Schrader, Gabriela
Severin, Birgit
Stegemann, Heike
Stolzenberg, Detlev
Theuerkauf, Silke
Vorkamp, Roland

Bezlige und
Leistungen gesamt

155.866,00 €

Bezlige und
Leistungen gesamt

810,00 €
540,00 €
540,00 €
540,00 €
360,00 €
360,00 €
540,00 €
360,00 €
360,00 €
360,00 €
540,00 €
540,00 €
360,00 €
540,00 €

leistungsunabhangig

135.866,00 €

leistungsunabhangig

810,00 €
540,00 €
540,00 €
540,00 €
360,00 €
360,00 €
540,00 €
360,00 €
360,00 €
360,00 €
540,00 €
540,00 €
360,00 €
540,00 €

leistungsabhangig

20.000,00 €

leistungsabhangig

ay dy dh dh b b dh dh A h dh A b dh
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Geschéftsjahr:
2019

Komponenten mit
langfristiger
Anreizwirkung
- €

Komponenten mit
langfristiger
Anreizwirkung
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TOP 4.1

Wirtschaftsférderung Libeck GmbH

Wirtschaftsforderung Lubeck GmbH

Anschrift: Geschiftsfiihrung:
FalkenstraBe 11, 23564 Lubeck Dirk Gerdes

Tel.: Fax: E-Mail: WWW:
0451/70655-0 0451/70655-20 info@luebeck.org www.luebeck.org

Gegenstand des Unternehmens

Foérderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Hansestadt Libeck, Unterstiitzung der ansassigen
Wirtschaftsunternehmen, Akquisition neuer Unternehmen fiir den Standort Libeck und Wahrneh-
mung damit zusammenhangender Aufgaben, insbesondere Betreuung und Begleitung bestehender
oder ansiedlungswilliger Unternehmen, konzeptionelle Weiterentwicklung der Wirtschaftsférderung,
Mitwirkung bei der Gewerbeflachenentwicklungsplanung, Standortentwicklung und Standortmarke-
ting.

Entsprechenserklarung

Die Wirtschaftsférderung Libeck GmbH entspricht mit nachgeflihrten Ausnahmen denjeni-
gen von der Libecker Biurgerschaft veréffentlichten aktuell anwendbaren Empfehlungen des
Lubecker Public Corporate Governance Kodexes (,Kodex®) in der Fassung vom 26.06.2014,
die in den Verantwortungsbereich der Geschéaftsfihrung und des Aufsichtsrates fallen, und

Zu den Ausnahmen weisen wir auf Folgendes hin:

Zu B.2.3.3: Mit dem alten Aufsichtsrat wurde ein zweijahriger Turnus zur Effizienzprifung
vereinbart wird ihnen auch zuklnftig entsprechen.

Labeck, 18.03.2020

Claudia Treumann-Greiff Dirk Gerdes
Aufsichtsratsvorsitzende Geschaftsfuhrer

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat der Wirtschaftsférderung Libeck GmbH hat sich im Geschaftsjahr 2019 lau-
fend Uber die wirtschaftliche Situation und Geschéaftsentwicklung der Gesellschaft unterrich-
ten lassen.

In den gemeinsamen Sitzungen mit der Geschéftsfiihrung befasste sich der Aufsichtsrat mit
dem Wirtschaftsplan 2020, den geplanten MaBnahmen fir 2020 (Markenkernprozess) und
seinen finanziellen Auswirkungen auf die Gesellschaft, mit den Ergebnissen des Quartals-
controllings und mit der Entwicklung der einzelnen Projekte. Gegenstand der Beratungen
und Beschlisse waren Grundsticksgeschéafte, die Entwicklung der Brancheninitiativen food-
Regio e.V. und logRegio e.V., der Einzelhandelsmonitor 2019, der Business-Monitor 2019,
die Veranstaltungsreihe ,Erfolg ist die beste Existenzsicherung“ und die Weiterentwicklung
der Gesellschaft (Kennzahlen zu den Leistungs- und Wirkungsindikatoren) und ihrer Dienst-
leistungen flr die Libecker Wirtschaft.

Auch auBerhalb der Aufsichtsratssitzungen lie3 sich die Aufsichtsratsvorsitzende, Frau
Treumann-Greiff, durch miindliche Berichte von der Geschéftsflihrung Uber die aktuelle Ent-
wicklung der Geschaftslage und wesentliche Vorgange informieren.

Im abgelaufenen Geschéaftsjahr hat ein Wechsel im Aufsichtsrat stattgefunden. In der 97.
Sitzung hat sich der neue Aufsichtsrat konstituiert. Die neue Aufsichtsratsvorsitzende, Clau-

29

46 von 230 in Zusammenstellung



TOP 4.1

dia Treumann-Greiff, wurde am 25. Oktober 2019 einstimmig gewabhlt. Als stellvertretender
Vorsitzender wurde Ingo Schaffenberg (mittlerweile zuriickgetreten) gewahlt. Weitere neue
Aufsichtsratsmitglieder sind Gabriele Lehmann und Ali Alam.

Der Aufsichtsrat hat alle Gbrigen ihm durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag zugewiesenen
Aufgaben wahrgenommen. Er ist der Auffassung, dass die Geschéfte der Gesellschaft von
der Geschaftsfilhrung grundsatzlich mit der erforderlichen Sorgfalt und in Ubereinstimmung
mit den einschlagigen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den gesellschaftsvertraglichen
Bestimmungen gefihrt wurden.

Der Aufsichtsrat hat den von der Geschaftsfiihrung aufgestellten Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2019 und den Lagebericht fir das Geschaftsjahr 2019 geprift. Er billigt den Jah-
resabschluss und stimmt dem Lagebericht zu. Dem Vorschlag der Geschaftsfuhrung Uber
den Umgang mit dem Bilanzergebnis schlieBt sich der Aufsichtsrat an. Er empfiehlt der Ge-
sellschafterversammlung, den Lagebericht fir das Jahr 2019 anzunehmen, den Jahresab-
schluss festzustellen, Uber den Vorschlag zur Ergebnisverwendung zu beschlieBen und dem
Geschaftsfihrer Entlastung zu erteilen.

Die Wirtschaftsprifungsgesellschaft mercurius GmbH hat auftragsgeméan den
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 geprft. Die Prifung erstreckte sich auf

- die Buchfihrung

- den Jahresabschluss (Bilanz, G&V)

- den Lagebericht zum Geschéftsjahr 2018

- die Trennungsrechnung

und umfasst eine Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Unternehmens, die im Wesentli-
chen auf der Analyse der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage basiert.

Die Prifung der OrdnungsmaBigkeit der Geschaftsfihrung ist zusatzlicher Auftrag, der sich
aus dem HGrG (Haushaltsgrundsatzegesetz) ergibt. Nach der Beurteilung des Abschluss-
prufers vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung

der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen
entsprechendes Bild der Vermégens- und Finanzlage sowie der Ertragslage fir das am
31.12.2019 endende Geschéftsjahr.

Auftragsgeman hat der Abschlussprifer seinen Prifauftrag entsprechend § 53 HGrG
erweitert und sowohl die wirtschaftlichen Verhaltnisse als auch die ordnungsgeman
geflhrten Geschéafte gepruft. Die Prifung hat keinen Anlass fir Beanstandung der wirtschaft-
lichen Verhéltnisse gegeben. Zudem hat die Prufung keine Besonderheiten ergeben, die
gegen eine OrdnungsmaBigkeit der Geschéftsflihrung sprechen. Nach Abschluss der Pri-
fung gibt es keine Anhaltspunkte dafir, dass die mercurius GmbH der Gesellschaft den un-
eingeschrankten Bestatigungsvermerk versagt.

Der Aufsichtsrat hat den schriftlichen Prifungsbericht erértert und keine Einwendungen ge-
gen das Prifungsergebnis erhoben.

LUbeck, den 24.06.2020

Der Aufsichtsrat
gez. Claudia Treumann-Greif
Vorsitzende des Aufsichtsrates

Sitzungsteilnahme und Tischvorlagen

Far alle Personen, die 2019 dem Aufsichtsrat angehérten, wird angegeben, wie viele Pra-
senzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr 2019 stattgefunden haben, wahrend die jeweilige
Person Mitglied des Aufsichtsrats war, und an wie vielen von diesen Sitzungen sie teilge-
nommen hat. Zudem wird angegeben, wie viele Prasenzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr
2019 stattgefunden haben, wahrend die:der jeweilige Gesellschafter:in Anteile der Gesell-
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Wirtschaftsférderung Libeck GmbH
schaft gehalten hat, und in wie vielen von diesen Aufsichtsratssitzungen ein:e Vertreter:in fir
diese:n Gesellschafter:in anwesend war. Daraus ergibt sich die jeweilige Teilnahmequote.

Tischvorlagen sind Beschlussvorlagen, die erst in Prasenzsitzungen des Aufsichtsrates um-
verteilt (also nicht vorab mit den Sitzungsunterlagen verschickt) wurden.

Aufsichtsrat Sitzungen Teilnahmen Quote
Alam, Al 2 1 | 2 50%
Groth, Carsten 4 1 | 2 25%
Hoffmann, Juliane 4 3 | 4 75%
Hundertmark, Jorg 2 2 | 2 100%
Knoll, Susanne 2 1 | 4 50%
Krause, Ulrich 2 1 | 2 50%
Lehmann, Dr. Gabriele 2 2 | 4 100%
Schacht, Riidiger 4 3 > 50%
Schaffenberg, Ingo 2 2 | 2 100%
Treumann-Greiff, Claudia 2 2 | 2 100%
Volker, Astrid 2 2 | 4 100%
Gesellschafter

KWL GmbH 4 4 | 2 100%
Industrie- u. Handelskammer zu Liibeck 4 3 | 4 75%
Kreishandwerkerschaft Liibeck 4 1 | 2 25%
VTG Vermégens- und Treuhand- 4 3 | 2 75%

gesellschaft des Deutschen Gewerkschaftsbundes
mbH

Anzahl in Aufsichtsratssitzungen

. i Geschaftsjahr:
eingebrachter Tischvorlagen: 0 2019

Bezlge
I Bezlige und . . . . Kompongn?en mit
Geschiftsfiihrung . leistungsunabhéngig = leistungsabhangig langfristiger
Leistungen gesamt -
Anreizwirkung
Gerdes, Dirk - € - £ - € - €
Beziige und Komponenten mit
Aufsichtsrat . leistungsunabhéngig = leistungsabhéngig langfristiger
Leistungen gesamt .
Anreizwirkung

Alam, Ali 150,00 € 150,00 € - € - €
Groth, Carsten 300,00 € 300,00 € - £ - £
Hoffmann, Juliane 300,00 € 300,00 € - € - €
Hundertmark, Jorg 150,00 € 150,00 € - € - €
Knoll, Susanne 150,00 € 150,00 € - £ - €
Krause, Ulrich 150,00 € 150,00 € - € - €
Lehmann, Dr. Gabriele 150,00 € 150,00 € - € - €
Schacht, Ridiger 300,00 € 300,00 € - € - €
Schaffenberg, Ingo 150,00 € 150,00 € - € - €
Treumann-Greiff, Claudia 225,00 € 225,00 € - € - €
Volker, Astrid 225,00 € 225,00 € - € - £

Die Geschaftsfuhrungstatigkeit ist Gber den Dienstvertrag mit der KWL abgegolten.
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Libecker Hafen-Gesellschaft mit beschrankter Haftung

Anschrift: Geschiftsfiihrung:

Zum Hafenplatz 1, 23570 LUbeck Prof. Dr. Sebastian Jirgens
Tel.: Fax: E-Mail: WWW:
04502/807-0 04502/807-9999 info@lhg.com www.lhg.com

Gegenstand des Unternehmens

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der Hafenanlagen, Umschlag- und Ladeeinrichtungen, die der
Gesellschaft von der Hansestadt Libeck Uberlassen worden sind.

Die Gesellschaft ist befugt, ihre Tatigkeit auf weitere Hafenumschlag- und Lagereinrichtungen aus-
zudehnen und sich an Unternehmen zu beteiligen, die unmittelbar oder mittelbar geeignet sind, den
Hafenverkehr zu férdern.

Entsprechenserklarung

Die Libecker Hafen-Gesellschaft mbH entspricht — mit nachfolgend aufgefihrten Ausnah-
men — denjenigen von der LUbecker Blrgerschaft verdffentlichten aktuell anwendbaren Emp-
fehlungen des Libecker Public Corporate Governance Kodexes ("Kodex ) in der Fassung
vom 26.06.2014, die in den Verantwortungsbereich der Geschaftsfihrung fallen, und wird
Ihnen auch zukinftig entsprechen.

Zu den Ausnahmen weisen wir auf Folgendes hin:

Geman Ziffer B.2.2.1 und Ziffer B.2.3. soll die Gesellschafterversammlung von der oder dem
Aufsichtsratsvorsitzendem geleitet werden. Der Gesellschaftsvertrag der LHG sieht vor, dass
die Gesellschafterversammlung von dem Vertreter des Gesellschafters mit dem gréBten An-
teil am Stammkapital geleitet wird.

Libeck, 19. Méarz 2020

Libecker Hafen-Gesellschaft mbH

Die Geschéftsfiihrung
Der Aufsichtsrat

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Satzung und Geschaftsordnung zugewie-
senen Aufgaben wahrgenommen. Er hat die Geschéftsfihrung sorgfaltig und regelméBig
Uberwacht und die Weiterentwicklung des Unternehmens sowie wesentliche EinzelmaBnah-
men beratend begleitet.

Die Geschaftsfihrung informierte den Aufsichtsrat zeitnah sowohl in seinen Sitzungen als
auch durch schriftliche und mindliche Berichte, regelmaBig und umfassend insbesondere
Uber die Lage der LHG und der Tochtergesellschaften, die Unternehmensplanung, grund-
satzliche Fragen der Unternehmenspolitik und Strategie, wesentliche Investitionsvorhaben
und die Personalsituation. Der Aufsichtsratsvorsitzende stand auch darUber hinaus in regel-
maBigem Kontakt mit der Geschéftsfliihrung und wurde Uber die aktuelle Entwicklung der
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Libecker Hafen-Gesellschaft mit beschrankter Haftung

Geschaftslage und wesentliche Geschéaftsvorfélle informiert. Den entsprechend Satzung und
der Geschéaftsanweisung der Geschaftsfihrung zustimmungspflichtigen Geschéften hat der
Aufsichtsrat nach jeweils umfassender eigener Prifung zugestimmt.

Sitzungen
Im Geschaftsjahr 2019 fanden turnusmaBig vier ordentliche Aufsichtsratssitzungen statt.

In jeder ordentlichen Sitzung befasste sich der Aufsichtsrat eingehend mit der laufenden Ge-
schéftsentwicklung sowie der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

In der ersten ordentlichen Sitzung am 15. Marz 2019 hat sich der Aufsichtsrat neben dem
vorlaufigen Jahresergebnis des Geschaftsjahres 2018 insbesondere mit dem Personalent-
wicklungskonzept und der Personaleinsatzplanung befasst. Darlber hinaus waren der ge-
plante Bau des Betriebs- und Sozialgebaudes am Skandinavienkai sowie die anstehenden
Gerateinvestitionen fir das Geschaftsjahr 2019 Gegenstand der Tagesordnung.

In der Bilanzsitzung am 14. Juni 2019 bildete die Berichterstattung und die Prifung des Jah-
resabschlusses 2018 sowie des Lageberichtes der LHG und des Konzerns den Schwer-
punkt. Der Abschlussprifer nahm an der Sitzung teil. Er berichtete lber die wesentlichen
Ergebnisse ihrer Prifung und stand far Fragen zur Verfligung. Der Aufsichtsrat befasste sich
ferner mit dem Ergebnisverwendungsvorschlag und dem Vorschlag der Geschéftsflihrung
zur Bestellung der Ernst & Young Wirtschaftsprifungsgesellschaft, Hamburg, als Abschluss-
prufer fur das Jahr 2019. Darlber hinaus hat sich der Aufsichtsrat ausfihrlich mit den Ent-
wicklungen betreffend der Sanierung der LHG im Hinblick auf die notwendige Verlagerung
des Forstproduktegeschéftes zum Skandinavienkai und der damit verbundenen Vermarktung
der frei werdenden Hallen- und Hafenflachen am Nordlandkai beschaftigt.

In der 251. Aufsichtsratssitzung am 13. September 2019 wurde die aktuelle wirtschaftliche
Situation der Gesellschaft unter besonderer Berlicksichtigung des aktuellen Standes zur
Restrukturierung der Gesellschaft hinsichtlich der Zielerreichung der einzelnen Restruktruie-
rungsmaBnahmen ausflihrlich beleuchtet. Daneben stand die Empfehlung des Aufsichtsrates
zum Abschlusses mehrerer Mietvertrage am Nordlandkai und der Gleichstellungsbericht der
Gleichstellungsbeauftragten der LHG auf der Tagesordnung.

In der letzten Sitzung des Berichtszeitraums am 06. Dezember 2019 befasste sich der Auf-
sichtsrat insbesondere eingehend mit dem Wirtschaftsplan 2020 nebst der mittelfristigen
Finanzplanung bis 2024. Gegenstand der Eréterung war in diesem Zusammenhang auch der
Stand der Restrukturierung und der Riskobericht der Gesellschaft. Ferner wurden die zu-
satzlichen notwendigen Investitonen (Neubau einer zweiten Papierhalle und der Reparatur-
werkstatt) am Standort Skandinavienkai im Zusammenhang mit der Verlagerung des Papier-
geschéftes besprochen.

Corporate Governance

Die gemeinsame Entsprechenserklarung von Geschéftsfihrung und Aufsichtsrat zum Llbe-

cker Public Corporate Governance Kodex (PCGK) wurde im Geschéftsjahr 2019 verabschie-
det und entsprechend im Bericht der Hansestadt Libeck zum PCGK veréffentlicht. Der Auf-

sichtsrat hat im Geschéftsjahr 2019 die Effizienz seiner Tatigkeit Uberpruft.

Abschlusspriifung

Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft, Hamburg wurde geman Gesell-
schafter-Umlaufbeschluss vom 10. Juli 2019 zum Abschlussprufer flir das Geschéftsjahr
2019 gewahlt und vom Aufsichtsratsvorsitzenden beauftragt, den Jahresabschluss der Ge-
sellschaft und den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019 unter Einbeziehung der
Buchfliihrung und des Lageberichtes zu prifen. Auftragsgeman erstreckte sich die Priifung
auch auf die OrdnungsmaBigkeit der Geschaftsfiihrung und der wirtschaftlichen Verhéltnisse
nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsatzegesetz. Der Abschlussprifer hat den von

33

50 von 230 in Zusammenstellung



TOP 4.1

der Geschaftsfihrung vorgelegten Jahresabschluss 2019 der LHG, den Konzernabschluss
sowie den Bericht Uber die Lage der LHG und des Konzerns geprift und mit einem uneinge-
schrankten Bestatigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den
Lagebericht, den Bericht des Abschlusspriifers, die Stellungnahme der Geschéftsflihrung
und den Vorschlag zur Ergebnisverwendung geprift und erhebt in Ubereinstimmung mit dem
Abschlussprifer keine Einwendungen. Er billigt den Jahresabschluss in der von der Ge-
schéftsflihrung vorgelegten Form und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jah-
resabschluss 2019 entsprechend festzustellen. Der Aufsichtsrat erhebt nach entsprechender
PrGfung keine Enwendungen gegen den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht
2019, billigt diese und empfiehlt der Gesellschafterversammlung ebenfalls die Feststellung.

Die Geschaftsfihrung schlagt vor, den Jahresfehlbetrag 2019 der LHG in Héhe von €
604.944,26 auf neue Rechnung vorzutragen. Der Aufsichtsrat schlieBt sich dem Vorschlag
der Geschaftsfiihrung an.

Personelle Veranderungen

Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat hat es personelle Verdnderungen gegeben. Die Herren Uwe Llders, Thors-
ten Furter, Dr. Burkhart Eymer und Dr. Raimund Mildner sind mit Wirkung zum 10. Juli 2019
aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Herren Uwe Liders und Thorsten Flrter sind mit Wir-
kung zum 10. Juli 2019 erneut zu Aufsichtsratsmitgliedern bestellt worden. Darlber hinaus
sind Frau Ellen Ehrich und Frau Doris Willmer zum 10. Juli 2019 als Aufsichtsratsmitglieder
bestellt worden. In der Aufsichtsratssitzung am 13. September 2019 wurden Herr Uwe LU-
ders zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Frau Ellen Ehrich zur 2. stellvertretenden Aufsichts-
ratsvorsitzenden gewahlt.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschéaftsfliihrung, den Mitarbeiter:innen sowie den Arbeitneh-
mervertretungen der LHG und Tochtergesellschaften fir ihre Leistungen im Geschéftsjahr
2019.

Libeck, den 19. Juni 2020
Der Aufsichtsrat

Hans Schwartz
1.stellvertretender Vorsitzender

Sitzungsteilnahme und Tischvorlagen

Fir alle Personen, die 2019 dem Aufsichtsrat angehérten, wird angegeben, wie viele Pra-
senzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr 2019 stattgefunden haben, wahrend die jeweilige
Person Mitglied des Aufsichtsrats war, und an wie vielen von diesen Sitzungen sie teilge-
nommen hat. Zudem wird angegeben, wie viele Prasenzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr
2019 stattgefunden haben, wahrend die:der jeweilige Gesellschafter:in Anteile der Gesell-
schaft gehalten hat, und in wie vielen von diesen Aufsichtsratssitzungen ein:e Vertreter:in fur
diese:n Gesellschafter:in anwesend war. Daraus ergibt sich die jeweilige Teilnahmequote.

Tischvorlagen sind Beschlussvorlagen, die erst in Prasenzsitzungen des Aufsichtsrates um-
verteilt (also nicht vorab mit den Sitzungsunterlagen verschickt) wurden.

Aufsichtsrat Sitzungen Teilnahmen Quote
Drossel, Gerd 4 3 | 2 75%
Erich, Ellen 2 2 | 4 100%
Eymer, Burkhart, Dr. 2 2 | 4 100%
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Furter, Thorsten 4 4 | 2 100%
Jordan, Berith 4 4 | 2 100%
Kulenkampff, Georg 4 3 > 75%
Liders, Uwe 4 4 | 2 100%
Meier, Helmut 4 3 | 4 75%
Mildner, Raimund, Dr. 2 1 | 2 50%
Schwartz, Hans 4 4 | 4 100%
Willmer, Doris 2 2 | 4 100%
Gesellschafter

Hansestadt Libeck 4 4 | 2 100%
RREEF Pan-European 4 2 > 50%

Infrastructure Two Lux S. ar.l.

Anzahl in Aufsichtsratssitzungen
Geschéftsjahr:

eingebrachter Tischvorlagen: 1 2019
Bezlige
o Beziige und Komponenten mit
Geschaftsfiihrung . leistungsunabhéangig | leistungsabhangig langfristiger
Leistungen gesamt T
Anreizwirkung
Jirgens, Sebastian, Dr. 434.032,00 € 434.032,00 € - € - €
Beziige und Komponenten mit
Aufsichtsrat Lei leistungsunabhiangig | leistungsabhangig langfristiger
eistungen gesamt T
Anreizwirkung
Drossel, Gerd 900,00 € 900,00 € - € - €
Erich, Ellen 450,00 € 450,00 € - € - €
Eymer, Burkhart, Dr. 450,00 € 450,00 € - € - €
Flrter, Thorsten 900,00 € 900,00 € - € - €
Jordan, Berith 900,00 € 900,00 € - £ - €
Kulenkampff, Georg 900,00 € 900,00 € - € - €
Liders, Uwe 1.350,00 € 1.350,00 € - € - €
Meier, Helmut 900,00 € 900,00 € - € - €
Mildner, Raimund, Dr. 450,00 € 450,00 € - € - €
Schwartz, Hans 900,00 € 900,00 €
Willmer, Doris 450,00 € 450,00 € - € - €
35
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LHG Service-Gesellschaft mbH

Anschrift: Geschiftsfiihrung:
Zum Hafenplatz 1, 23570 LUbeck Prof. Dr. Sebastian Jirgens,
Frank Meyer
Tel.: Fax: E-Mail: WWW:
04502/807 5401 04502/807 5809 info@sg-luebeck.de www.sg-luebeck.de

Gegenstand des Unternehmens

Erbringung von Serviceleistungen fir den Betrieb und die Unterhaltung von Hafenanlagen sowie
Umschlags- und Ladeeinrichtungen, die von der Liibecker Hafen-Gesellschaft mbH betrieben wer-
den.

Entsprechenserklarung

Die LHG Service-Gesellschaft mbH entspricht — mit nachfolgend aufgefiihrten Ausnahmen —
denjenigen von der LUbecker Birgerschaft verdffentlichten aktuell anwendbaren Empfehlun-
gen des Libecker Public Corporate Governance Kodexes (,Kodex®) in der Fassung vom
26.06.2014, die in den Verantwortungsbereich der Geschéaftsfihrung fallen, und wird lhnen
auch zukinftig entsprechen.

Zu den Ausnahmen weisen wir auf Folgendes hin:

GemasB Ziffer B.2.4.3 empfiehlt der Kodex, dass mit allen Mitgliedern der Geschéftsfihrung
unbefristete Dienstvertrdge mit einjahriger Kiindigungsfrist auf der Grundlage eines stadti-
schen Musters geschlossen werden. Die Geschéftsflihrer sind Mitarbeiter bei der Libecker
Hafen-Gesellschaft mbH. Geschéftsflhrerdienstvertrage bestehen daher nicht.

Geman Ziffer B.2.4.4 empfiehlt der Kodex, dass fir alle Mitglieder der Geschéftsflihrung je-
weils ein D&O Selbstbehalt von 30% vereinbart wird. Im Rahmen der bestehenden Unter-
nehmenspolice der LHG wurde flr einen Geschéftsfihrer kein Selbstbehalt vereinbart. Bei
dem anderen Geschaftsflihrer wurde entsprechend des PCGK ein Selbstbehalt von 30%
seiner festen, jahrlichen Vergutung vereinbart.

LUbeck, 25. Februar 2020
LHG Service-Gesellschaft mbH
Die Geschaftsfihrung

Bezlige

Ein Aufsichtsrat besteht nicht.

Die Geschaftsfuhrungstatigkeit von Herrn Prof. Dr. Jlrgens ist Gber den Dienstvertrag mit der
LHG vergltet.

Herr Meyer ist nebenamtlich tatig und erhalt dafir keine Bezlige von der Gesellschaft, aber

gof. eine — pauschale oder separat ausgewiesene — Abgeltung der Geschéftsfliihrungstatig-
keit durch das Unternehmen, bei dem die hauptamtliche Tétigkeit ausgetbt wird.
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Nordic Rail Service GmbH

Nordic Rail Service GmbH

Anschrift: Geschiftsfiihrung:
Zum Hafenplatz 1, 23570 LUbeck Joérg Ullrich
Tel.: Fax: E-Mail: WWWw:

04502/807-5401 04502/807-5809 info@nordic-rail-service.de www.nordic-rail-service.de

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Instandhaltungs- und Servicedienstleistungen
fir Eisenbahnequipment und -anlagen. Hierzu zahlt insbesondere der Betrieb und die Unterhaltung
von Werkstatteinrichtungen.

Entsprechenserklarung

Die Nordic Rail Service GmbH entspricht — mit nachfolgend aufgefiihrten Ausnahmen — den-
jenigen von der Lubecker Burgerschaft verdffentlichten aktuell anwendbaren Empfehlungen
des Lubecker Public Corporate Governance Kodexes (,Kodex®) in der Fassung vom
26.06.2014, die in den Verantwortungsbereich der Geschéaftsfihrung fallen, und wird lhnen
auch zukinftig entsprechen.

Zu den Ausnahmen weisen wir auf Folgendes hin:

a) GemaB Ziffer B.2.4.3 empfiehlt der Kodex, dass mit allen Mitgliedern der Geschéfts-
fihrung unbefristete Dienstvertrage mit einjahriger Kiindigungsfrist auf der Grundlage eines
stadtischen Musters geschlossen werden. Der Geschaftsfihrer ist Mitarbeiter bei der Libe-
cker Hafen-Gesellschaft mbH. Ein Geschéftsfihrerdienstvertrag besteht daher nicht.

b) GemaBn Ziffer B.2.4.4 empfiehlt der Kodex, dass flr alle Mitglieder der Geschéftsflih-

rung jeweils ein D&O Selbstbehalt von 30% vereinbart wird. Im Rahmen der bestehenden
Unternehmenspolice der LHG wurde kein Selbstbehalt vereinbart.

LUbeck, 25. Februar 2020
Nordic Rail Service GmbH
Die Geschaftsfihrung

Bezuge
Ein Aufsichtsrat besteht nicht.

Die Geschaftsfihrung ist nebenamtlich tatig und erhalt dafiir keine Bezlige von der Gesell-
schaft, aber ggf. eine — pauschale oder separat ausgewiesene — Abgeltung der Geschafts-
fuhrungstatigkeit durch das Unternehmen, bei dem die hauptamtliche Tatigkeit ausgetibt
wird.
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European Cargo Logistics GmbH (ECL)

Anschrift: Geschéftsfiihrung:

Zum Hafenplatz 1, 23570 LUbeck Joérg Ullrich

Tel.: Fax: E-Mail: WWW:
0451/4502-0 0451/4502-155 info@ecl-online.de www.ecl-online.de

Gegenstand des Unternehmens

Import- und Exportabwicklung, Distribution und Lagerung von Waren aller Art sowie die Durchfih-
rung aller unmittelbar oder mittelbar damit verbundenen logistischen Dienstleistungen.

Entsprechenserklarung

Die ECL European Cargo Logistics GmbH entspricht — mit nachfolgend aufgefiihrten Aus-

nahmen — denjenigen von der Libecker Burgerschaft veréffentlichten aktuell anwendbaren
Empfehlungen des Libecker Public Corporate Governance Kodexes (,Kodex") in der Fas-
sung vom 26.06.2014, die in den Verantwortungsbereich der Geschaftsflihrung fallen, und
wird lhnen auch zukiinftig entsprechen.

Zu den Ausnahmen weisen wir auf Folgendes hin:

a) GemaB Ziffer B.2.4.3 empfiehlt der Kodex, dass mit allen Mitgliedern der Geschéfts-
fihrung unbefristete Dienstvertrage mit einjahriger Kiindigungsfrist auf der Grundlage eines
stadtischen Musters geschlossen werden. Es wurde damals kein entsprechender Dienstver-
trag geman dem Muster geschlossen.

b) GemaBn Ziffer B.2.4.4 empfiehlt der Kodex, dass flr alle Mitglieder der Geschéftsflih-
rung jeweils ein D&O Selbstbehalt von 30% vereinbart wird. Im Rahmen der bestehenden
Unternehmenspolice der LHG wurde kein Selbstbehalt vereinbart.

Lubeck, 25. Februar 2020

European Cargo Logistics GmbH (ECL)

Die Geschaftsfihrung

Bezuge
Beziige und Komponenten mit
Geschéftsfilihrung Name Lei 9 leistungsunabhéangig = leistungsabhéngig langfristiger
eistungen gesamt ar
Anreizwirkung
Ullrich, Jérg 170.739,00 € 149.370,00 € 21.369,00 € - €
Aufsichtsrat keiner
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Lubecker Musik- und KongreBhallen Gesellschaft mit beschrankter Haftung

Libecker Musik- und KongreBhallen Gesellschaft mit beschrankter
Haftung

Anschrift: Geschéftsfiihrung:
Willy-Brandt-Allee 10, 23554 Libeck llona Jarabek

Tel.: Fax: E-Mail: WWW:
0451/7904-0 0451/7904-100 info@muk.de www.muk.de

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb, Verwaltung und Unterhaltung der durch Geschéaftsbesorgungsvertrag mit der Hansestadt
Lubeck zur Bewirtschaftung Uberlassenen stadtischen Geb&aude, Anlagen und Einrichtungen der Mu-
sik- und Kongresshalle und ggf. weiterer Veranstaltungseinrichtungen sowie die Wahrnehmung der
sich hieraus ergebenden Rechte, Pflichten, Aufgaben und Befugnisse im Namen und fiir Rechnung
der Hansestadt LUbeck. Die Gesellschaft kann auch selbst als Veranstalterin tatig werden.

Entsprechenserklarung

Die Libecker Musik- und KongreBhallen GmbH entspricht denjenigen von der Libecker Bir-
gerschaft veroffentlichten aktuell anwendbaren Empfehlungen des Libecker Public Corpora-
te Governance Kodexes (,Kodex®) in der Fassung vom 26.06.2014, die in den Verantwor-
tungsbereich der Geschaftsfihrung und des Aufsichtsrates fallen, und wird ihnen auch zu-
kinftig entsprechen.

Zu den Ausnahmen weisen wir auf Folgendes hin:

Nach Ziffer B.2.3.3 Libecker PCGK soll der Aufsichtsrat einmal im Jahr die Effizienz seiner
Arbeit Uberprufen.

Aufgrund des Wechsels der stadtischen Vertreter im Aufsichtsrat hat im Jahr 2019 keine
Effizienzprifung stattgefunden.

Libeck, den 18. Marz 2020

Jochen Mauritz llona Jarabek
Aufsichtsratsvorsitzender  Geschéftsfihrerin

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat der Musik und Kongresshallen GmbH, Willy-Brandt-Allee 10 in 23554
Lubeck, lieB sich im Geschéftsjahr 2019 regelmaBig Uber die wirtschaftliche Situation und
den Geschéftsverlauf der Gesellschaft berichten.

Der Aufsichtsrat setzte sich 2019 wie folgt zusammen:

Herr Jochen Mauritz, Aufsichtsratsvorsitzender Mitglied der Biirgerschaft, CDU

Herr Frank Zahn, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, Mitglied der Birgerschaft, SPD
Frau Professorin Claudia Schmidtke, Mitglied des Bundestages CDU

Herr Herrmann Eickhoff, Aufsichtsratsmitglied GAL

Herr Ridiger Hinrichs, Aufsichtsratsmitglied, Freie Wahler (bis 23. Mai 2019)

Frau Monika Scheel, Aufsichtsratsmitglied, Blindnis 90/Die Griinen ( ab 24.05.2019)

Frau Dagmar Tartemann, Aufsichtsratsmitglied, SPD
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Frau Marianne Bermel, Aufsichtsratsmitglied, Norddeutscher Rundfunk
Herr Dr. Walter Trautsch, Aufsichtsratsmitglied, Musik- und Orchesterfreunde

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 5 Aufsichtsratssitzungen abgehalten. Sie fanden am
22.03.2019, 28.06.2019, 17.07.2019, 18.09.2019 und 27.11.2019 statt. In der Sitzung am
17.07.2019 wurde Herr Jochen Mauritz als Aufsichtsratsvorsitzender und Frank Zahn als
stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender wieder gewahlt. In allen Sitzungen beschaftigte
sich der Aufsichtsrat mit der Zukunft der Musik und Kongresshallen GmbH und insbesondere
mit dem Wirtschafts- und Finanzplan.

Auch 2019 gab es Beeinflussungen des Geschéftsbetriebs durch die Sanierung. In der Sit-
zung am 22.03.2019 und 27.11.2019 wurde der Aufsichtsrat von Frau Heike Brons-Schnell
vom Gebaudemanagement der Hansestadt Libeck (ber den aktuellen Stand der Sanie-
rungsarbeiten sowie die laufenden Planungen des kommenden zweiten Bauabschnitts far
die Jahre 2019 bis 2021 informiert.

Der Dank geht an alle Mitarbeiter, die fir einen reibungslosen Ablauf 2019 gesorgt haben.

In der Sitzung am 15.07.2020 erlauterte Herr Kohberg von der Wirtschaftsprifungsgesell-
schaft mercurius gmbh den Bericht tber die Prifung des Jahresabschlusses zum 31. De-
zember 2019 und des Lageberichts fir das Geschaftsjahr 2019.

2019 wurde die Musik und Kongresshalle erneut mit dem internationalen Umweltlabel Green
Globe zertifiziert sowie wieder Heimstatte flr vier Bienenstdcke.

Unter der Vielfalt der Veranstaltungen waren sehr hochkaratige Kinstler und Akteure in der
Musik und Kongresshalle. Wie zum Beispiel Max Raabe, Reinhold Messner, das Schleswig
Holstein Musikfestival mit diversen Kiinstlern (z.B. Max Grubinger, Nigel Kennedy) und vie-
le andere.

Neben den normalen Sitzungen standen der Aufsichtsratsvorsitzende und der stellvertreten-
de Aufsichtsratsvorsitzende immer in Kontakt mit der Geschéftsfihrung.

Der Gegenstand der Sitzungen am 15.07.2020 waren der Jahresabschluss

2019 und dessen Prifung. Die Wirtschaftsprifungsgesellschaft mercurius gmbh prifte den
Jahresabschluss der Libecker Musik und Kongresshallen GmbH und den Lagebericht.

Die Wirtschaftsprufungsgesellschaft mercurius gmbh hat die Prifung in Ubereinstimmung
mit §317 HGB und den Grundsatzen ordnungsmaBiger Durchfihrung von Abschlussprifun-
gen vorgenommen. Darlber hinaus fand das Kommunalprifungsgesetz des Landes Schles-
wig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003, sowie die allgemeinen Vertragsbedingungen
far die Jahresabschlussprifung kommunaler Wirtschaftsbetriebe ihnre Anwendung. Die Pri-
fung erstreckte sich auch auf die OrdnungsmaBigkeit der Geschéftsfliihrung und die wirt-
schaftlichen Verhaltnisse der Gesellschaft gemaB§ 53 HGrG.

Nach Abschluss der Prifung hat die Wirtschaftspriifungsgesellschaft der Gesellschaften un-
eingeschrankten Bestatigungsvermerk erteilt. Nach der Beurteilung durch die Wirtschaftspri-
fungsgesellschaft vermittelt der Jahresabschluss, unter Beachtung der Grundsatze ord-
nungsmaBiger Buchfuhrung, ein den tatsachlichen Verhéaltnissen entsprechendes Bild der
Vermégens- und Finanzlage der Libecker Musik und Kongresshallen GmbH zum
31.12.2019 sowie des an diesem Stichtag endenden Geschéftsjahres.

Der Aufsichtsrat billigt den von der Geschéaftsfihrung aufgestellten Jahresabschluss sowie
den Lagebericht.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss mit einer
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Lubecker Musik- und KongreBhallen Gesellschaft mit beschrankter Haftung

Bilanzsumme von 325.817,95 € flr das Geschéftsjahr 2019 und einem ausgewiesenen Jah-
resergebnis von 0,00 € nach einer Gewinnabfihrung in Héhe von 33.180,59 € geman Er-
gebnisabflihrungsvertrag an die Gesellschafterin Hansestadt Lubeck, festzustellen, dem
Lagebericht zuzustimmen und der Geschaftsfuhrerin Entlastung zu erteilen sowie dem Be-
richt Gber die Jahresprifung zuzustimmen.

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem Betriebsrat
und der Geschéftsflihrung fir die im Geschéftsjahr geleistete erfolgreiche und Gber das
Ubliche MaB weit hinausgehende Arbeit und das persénliche Engagement jedes Einzelnen.

Hansestadt Libeck den 15.07.2020
Aufsichtsrat der Libecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Jochen Mauritz
Aufsichtsratsvorsitzender

Sitzungsteilnahme und Tischvorlagen

Fir alle Personen, die 2019 dem Aufsichtsrat angehérten, wird angegeben, wie viele Pra-
senzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr 2019 stattgefunden haben, wahrend die jeweilige
Person Mitglied des Aufsichtsrats war, und an wie vielen von diesen Sitzungen sie teilge-
nommen hat. Zudem wird angegeben, wie viele Prasenzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr
2019 stattgefunden haben, wahrend die:der jeweilige Gesellschafter:in Anteile der Gesell-
schaft gehalten hat, und in wie vielen von diesen Aufsichtsratssitzungen ein:e Vertreter:in fur
diese:n Gesellschafter:in anwesend war. Daraus ergibt sich die jeweilige Teilnahmequote.

Tischvorlagen sind Beschlussvorlagen, die erst in Prasenzsitzungen des Aufsichtsrates um-
verteilt (also nicht vorab mit den Sitzungsunterlagen verschickt) wurden.

Aufsichtsrat Sitzungen Teilnahmen Quote
Bermel, Marianne 5 4 | 4 80%
Eickhoff, Hermann 5 4 | 2 80%
Hinrichs, Ridiger 2 2 > 100%
Mauritz, Jochen 5 5 | 2 100%
Schedel, Monika 3 3 > 100%
Schmidtke, Claudia, Prof. Dr. 5 1 | 4 20%
Tartemann, Dagmar 5 3 | 2 60%
Trautsch, Walter, Dr. 5 4 | 2 80%
Zahn, Frank 5 4 | 2 80%
Gesellschafter
Hansestadt LUbeck 5 5 | 2 100%
Norddeutscher Rundfunk 5 4 | 2 80%
Anzahl in Aufsichtsratssitzungen

. . Geschéftsjahr:
eingebrachter Tischvorlagen: 2 2019
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Bezuge

Geschiftsfilihrung

Jarabek, llona

Aufsichtsrat

Jochen Mauritz

Frank Zahn

Herrmann Eickhoff
Rudiger Hinrichs
Monika Schedel

Prof. Dr. Claudia Schmidtke
Dagmar Tartemann
Marianne Bermel

Dr. Walter Trautsch

Bezlige und
Leistungen gesamt

108.324,00 €

Bezlige und
Leistungen gesamt

450,00 €
300,00 €
300,00 €
120,00 €
180,00 €
300,00 €

300,00 €
- €
- €

leistungsunabhangig

96.324,00 €

leistungsunabhangig

450,00 €
300,00 €
300,00 €
120,00 €
180,00 €
300,00 €

300,00 €
- £
- €

leistungsabhangig

11.000,00 €

leistungsabhangig

any dy dh dh dh dh b dh dh

59 von 230 in Zusammenstellung

TOP 4.1

Komponenten mit

langfristiger
Anreizwirkung

1.000,00 €

Komponenten mit

langfristiger
Anreizwirkung
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Libeck und Travemiinde Marketing GmbH

Libeck und Travemiinde Marketing GmbH

Anschrift: Geschiftsfiihrung:

Holstentorplatz 1, 23552 Llubeck Christian Martin Lukas

Tel.: Fax: E-Mail: WWW:

0451/88 99 700  0451/4091-990 info@luebeck- www.luebeck-tourismus.de

tourismus.de

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Vermarktung und Durchflihrung aller touristischen Service-
angebote firr das Stadtgebiet Libeck und das Ostseeheilbad Travemiinde, einschlieBlich Tourist-
Informationen, zentrale Zimmerreservierung, Werbemittelvertrieb, Programmangebote und Betreiben
von Souvenirshops, Ferienwohnungsdienst, Eventservice, die Durchflihrung von Veranstaltungen
sowie das Stadtmarketing fir Libeck. Darlber hinaus kann die Gesellschaft auch Aufgaben des
Standort- und Kulturmarketings wahrnehmen, sofern sie im Einzelfall durch die Hansestadt Libeck
Ubertragen werden

Entsprechenserklarung

Die Libeck und Travemiinde Marketing GmbH entspricht den Empfehlungen des Public
Corporate Governance Kodex (PCGK) der Hansestadt Libeck, beschlossen durch die Libe-
cker Burgerschaft am 26. Juni 2014, die in den Verantwortungsbereich der Geschaftsfuhrung
und des Aufsichtsrates fallen mit den aufgefiihrten Ausnahmen und wird ihnen auch zukiinf-
tig entsprechen.

Die LTM GmbH weicht in folgenden Fallen von den Empfehlungen des PCGK ab:

1. GemaB B.2.2.1, B.2.3.4 PCGK sollen die Gesellschafterversammlungen von der oder dem
Aufsichtsratsvorsitzenden geleitet werden.

Eine von vier Sitzungen wurde aufgrund von Terminiberschneidungen von der stellvertre-
tenden Vorsitzenden gleitet.

2. Wegen der sich standig wandelnden Rahmenbedingungen fir die Aufsichtsratsarbeit ist
die regelmé&Bige Fortbildung in allen mit den Aufgaben eines Aufsichtsratsmitglieds verbun-
denen Themen notwendig. Das Aufsichtsratsmitglied soll dabei von der Geschéftsflihrung
und vom Beteiligungscontrolling unterstitzt werden. GemaB B.2.3.2 PCGK: Hat die Ge-
schéftsfihrung die Aufsichtsratsmitglieder dabei unterstitzt, sich regelmé&Big fortzubilden?

Nein, die Geschaftsfihrung hat die Aufsichtsratsmitglieder nicht unterstiitzt, da kein Bedarf
bestand.

3. GemaB B.2.4.4 PCGK sind die Geschéftsfiihrer/innen fir den Fall von Schadensersatzan-
sprichen der Gesellschaft mit sogenannten D&O-Versicherungen abzusichern. Der zu ver-
einbarende Selbstbehalt soll 30% der Jahreseinkiinfte betragen.

Der Selbstgehalt betragt geman aktueller Versicherung 10% des Schadens.

4. GemaB C.1.1.2 PCGK soll zum Stellenplan eine Personaliibersicht erstellt werden, aus
der die Anzahl der voraussichtlich durchschnittlich beschéaftigten Mitarbeiter/Innen nach Per-
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sonen und Vollzeitdquivalenz und Vergutungsgruppen sowie ggf. ihre Aufteilung auf Organi-
sationseinheiten fur das Planjahr, das laufende Jahr und das Vorjahr.

Eine Angabe der Vergutungsgruppen wurde nicht gemacht, da die Vergitungen nicht nach
Tarifvertrag erfolgen.

LUbeck, den 12.08.2020

Libeck und Travemiinde Libeck und Travemiinde
Marketing GmbH Marketing GmbH
Fir den Aufsichtsrat

Klaus Puschaddel (Vorsitzender) Christian Martin Lukas (Geschéaftsfihrer)

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat der Libeck und Travemiinde Marketing GmbH hat sich im Geschéftsjahr
2019 laufend Uber die wirtschaftliche Situation und Geschaftsentwicklung der Gesellschaft
unterrichten lassen.

Es haben im Berichtsjahr 5 gemeinsame Sitzungen mit der Geschaftsfihrung stattgefunden.
Der Aufsichtsrat befasste sich mit den Ergebnissen der Quartalsberichte an das Beteili-
gungscontrolling der Hansestadt Libeck gemaB den stadtischen Vorgaben sowie mit dem
Jahresabschluss flr das Geschéaftsjahr 2018. Auch auBerhalb der Aufsichtsratssitzungen
lieB sich der Vorsitzende des Aufsichtsrates durch mindliche Berichte der Geschéftsfiihrung
Uber die aktuelle Entwicklung der Geschéftslage und wesentliche Vorgange informieren.
Der Aufsichtsrat hat alle Gbrigen ihm durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag zugewiesenen
Aufgaben wahrgenommen. Er ist der Auffassung, dass die Geschéfte der Gesellschaft von
der Geschaftsfihrung grundsétzlich mit der erforderlichen Sorgfalt und in Ubereinstimmung
mit den einschlagigen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den gesellschaftsvertraglichen
Bestimmungen gefihrt wurden.

Der Aufsichtsrat hat den von der Geschaftsfiihrung aufgestellten Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2019 und den Lagebericht fir das Geschaftsjahr 2019 gepruft. Er billigt den Jah-
resabschluss und stimmt dem Lagebericht zu. Er empfiehlt der Gesellschafterversammlung,
den Lagebericht fur das Jahr 2019 entgegenzunehmen und den Jahresabschluss festzustel-
len.

Die mercurius gmbh LUbeck hat auftragsgemaB den Jahresabschluss zum 31. Dezember
2019 unter Einbeziehung der Buchfihrung und des Lageberichts gepruift. Die Prifung er-
streckte sich auch auf die OrdnungsmaBigkeit der Geschéftsfliihrung und die wirtschaftlichen
Verhéltnisse der Gesellschaft. Nach Abschluss der Prifung gibt es keine Anhaltspunkte da-
fur, dass die mercurius gmbh den uneingeschrankten Bestatigungsvermerk versagt.

Der Aufsichtsrat hat den schriftlichen Prifungsbericht erértert und keine Einwendungen ge-
gen das Prifungsergebnis erhoben. Er empfiehlt der Gesellschafterversammlung, dem Be-
richt Gber die Prufung ebenfalls zuzustimmen.

Der Aufsichtsrat spricht der Geschéftsfiihrung und allen Mitarbeitern/Innen der LTM GmbH
far die im Geschéftsjahr 2019 geleistete Arbeit Dank und Anerkennung aus.

Der Aufsichtsrat

gez. Klaus Puschaddel
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Sitzungsteilnahme und Tischvorlagen

Fir alle Personen, die 2019 dem Aufsichtsrat angehérten, wird angegeben, wie viele Pra-
senzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr 2019 stattgefunden haben, wahrend die jeweilige
Person Mitglied des Aufsichtsrats war, und an wie vielen von diesen Sitzungen sie teilge-
nommen hat. Zudem wird angegeben, wie viele Prasenzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr
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Libeck und Travemiinde Marketing GmbH

2019 stattgefunden haben, wahrend die:der jeweilige Gesellschafter:in Anteile der Gesell-
schaft gehalten hat, und in wie vielen von diesen Aufsichtsratssitzungen ein:e Vertreter:in fur
diese:n Gesellschafter:in anwesend war. Daraus ergibt sich die jeweilige Teilnahmequote.

Tischvorlagen sind Beschlussvorlagen, die erst in Prasenzsitzungen des Aufsichtsrates um-
verteilt (also nicht vorab mit den Sitzungsunterlagen verschickt) wurden.

Aufsichtsrat Sitzungen Teilnahmen Quote
Fiorenza, Angela 3 3 > 100%
Krause, Ulrich 3 2 | 2 67%
Mahlenhoff, Silke 5 4 | 2 80%
Neskovic, Wolfgang 3 3 | 2 100%
Puschaddel, Klaus 3 3 | 2 100%
Richter Hartmut 5 3 | 2 100%
Rottloff, Lars 2 1 | 2 50%
Schopenhauer, Gabriele 5 4 | 2 80%
Stolzenberg, Detlev 2 2 > 100%
Wegner, Hauke 2 1 > 50%
Zunft, Katjana 5 5 > 100%
Gesellschafter
Hansestadt Libeck 5 5 | | 2 100%
Kaufmannschaft zu Libeck 5 4 | | 2 80%
Anzahl in Aufsichtsratssitzungen
. . Geschéftsjahr:
eingebrachter Tischvorlagen: 0 2019
Bezuge
Beziige und Komponenten mit
Geschaftsfithrung Lei leistungsunabhéangig | leistungsabhangig langfristiger
eistungen gesamt -
Anreizwirkung
Lukas, Christian Martin i 110.400,00 € 96.000,00 € 14.400,00 € - €
Beziige und Komponenten mit
Aufsichtsrat Lei 9 leistungsunabhéangig | leistungsabhangig langfristiger
eistungen gesamt -
Anreizwirkung
Fiorenza, Angela 150,00 € 150,00 € - £ - £
Krause, Ulrich 150,00 € 150,00 € - € - €
Mahlenhoff, Silke 150,00 € 150,00 € - € - €
Neskovic, Wolfgang 150,00 € 150,00 € - € - €
Puschaddel, Klaus 225,00 € 225,00 € - € - €
Richter Hartmut 300,00 € 300,00 € - £ - £
Rottloff, Lars 225,00 € 225,00 € - € - €
Schopenhauer, Gabriele 300,00 € 300,00 € - € - €
Stolzenberg, Detlev 150,00 € 150,00 € - € - €
Wegner, Hauke 150,00 € 150,00 € - € - €
Zunft, Katjana 300,00 € 300,00 € - € - €
45
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Anschrift: Geschiftsfiihrung:
Jurgen Schaffner (bis 31.12.2019),
Dr. Jens Meier (ab 01.01.2020),

Geniner StraBBe 80, 23558 Libeck Andreas Ortz
Tel.: Fax: E-Mail: WWW:
0800 0230 230 0451/888-1717 info@swhl.de www.swhl.de

Gegenstand des Unternehmens

Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, deren Gegenstand

1. die ... Versorgung ... mit Energie und Wasser,

2. die Durchfihrung sonstiger der Versorgung... dienender Aufgaben und Dienstleistungen (z.B.
Telekommunikation),

3. die Durchfiuhrung des 6éffentlichen Personennahverkehrs... und Reiseverkehrs... ist

4. (...) [nach Neuordnung des Baderbetriebs gegenstandslos]

5. und die Ubernahme geschéftsleitender und unterstiitzender Funktionen fir die in den Nr. 1
bis 4 genannten Tochter- und Beteiligungsunternehmen.

Die Gesellschaft ... kann im Rahmen des Gesellschaftszwecks auch Geschaftsbesorgungen und
Betriebsfihrungen fiir kommunale Unternehmen (insbes. der Hansestadt Liibeck) ... Gbernehmen.

Entsprechenserklarung

Die Stadtwerke Lubeck Holding GmbH entspricht — mit nachfolgend aufgefihrten Ausnah-
men — den von der LUbecker Birgerschaft verdffentlichten aktuell anwendbaren Empfehlun-
gen des Libecker Public Corporate Governance Kodexes ( " Kodex ") in der Fassung vom
26.06. 2014, die in den Verantwortungsbereich der Geschaftsfiihrung und des Aufsichtsrates
fallen, und wird ihnen auch zukiinftig entsprechen.

Zu den Ausnahmen weisen wir auf Folgendes hin:

In Ziffer B.2.4.4 empfiehlt der Kodex, dass die Geschéftsfiihrerinnen und Geschaftsfihrer flr
den Fall von Schadenersatzanspriichen der Gesellschaft mit sogenannten D-&-O-
Versicherungen abzusichern sind. Der zu vereinbarende Selbstbehalt soll 30 % der Jahres-
einkinfte betragen.

Die Gesellschaft hat entsprechend der Regelung in den Geschéftsfihrer-Dienstvertragen die
Geschaftsfuhrer in die im Konzern bestehende Vermdgensschadenhaftpflichtversicherung
einbezogen. Fir die Geschéftsfihrer der SWLH gelten die Regelungen ihrer Dienstvertrage
mit der SWL (Herr Schéaffner) und der SL (Herr Ortz) auch fir das Anstellungsverhaltnis mit
der SWLH, sofern der dort abgeschlossene Geschaftsfiihrer-Dienstvertrag nichts anderes
vorsieht. Der Dienstvertrag zwischen der SWL und Herrn Schéaffner sah keinen Selbstbehalt
fir den Geschéftsfihrer vor.

Libeck 19. Méarz 2020

Pluschkell Schéaffner/Ortz
Vorsitzender des Aufsichtsrats Geschaftsfuhrer
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Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Liibeck Holding GmbH (SWLH) hat im Geschéftsjahr 2019
alle ihm nach Gesetz, Gesellschaftsvertrag und Geschéaftsordnung obliegenden Aufgaben
uneingeschrankt wahrgenommen. Er konnte seine gesetzlich vorgeschriebene Kontrollfunk-
tion gegenilber der Geschaftsflihrung ausiiben sowie die ihm im Rahmen der satzungsmaBi-
gen Zustandigkeit obliegenden Entscheidungen treffen.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat im Geschéaftsjahr 2019 in sieben Sitzungen, davon drei auBerordentli-
che, mindliche und schriftliche Berichte sowie Beschlussvorlagen der Geschaftsfihrung
eingehend beraten. Er war in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung fiir die
SWLH und deren Beteiligungen an anderen Gesellschaften vollumfanglich eingebunden und
hat diese ausfuhrlich erdrtert. Zudem forderte er zu einzelnen Themen zusatzliche Informati-
onen und Berichte an, die von der Geschéftsflihrung jeweils unverztglich und umfassend
erstattet wurden. Der Aufsichtsratsvorsitzende und einzelne Aufsichtsratsmitglieder standen
mit der Geschéftsfihrung stets in engem Kontakt, um sich Uber die aktuelle Geschéaftsent-
wicklung und anstehende unternehmerische Entscheidungen zu informieren.

Schwerpunkte der Beratungen bildeten die Umsatz-, Ergebnis-, Risiko- und Beschéftigungs-
entwicklung des Unternehmens und des Konzerns sowie die Entwicklung bei Konzernbeteili-
gungen. Dazu gehdérten insbesondere strategische Planungen, die zukunftsorientierte
Ausrichtung des Konzerns und seiner Beteiligungsgesellschaften sowie auBergewdhnliche
Investitionen und Personalentscheidungen.

Der Aufsichtsrat empfahl den Erwerb samtlicher Geschéaftsanteile der HNB Hamburger Nah-
verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG an der Stadtverkehr Libeck GmbH (SL) durch die
SWLH; um eine erneute Direktvergabe der OPNV Leistungen durch die Hansestadt Libeck
nach Verordnung (EG) Nr. 1370/2007, Art. 5 (2), zu ermdglichen. Zudem empfahl der Auf-
sichtsrat die Ubernahme der bislang von der Stadtwerke Libeck GmbH (SWL) gehaltenen
Geschaftsanteile der TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH, um damit ab dem
01.02.2020 innerhalb des SWLH-Konzerns das Geschéftsfeld ,Digitalisierung, Innovation &
Smart City" neu aufzustellen. Der Aufsichtsrat stimmte dem Erwerb der Rumba Solarpark
GmbH & Co. KG von der S-Oko Holstein GmbH durch die SWL zum 01.01 .2020 zu, um -
nachdem die Hansestadt Libeck den Klimanotstand ausgerufen hatte - die Strom-
Eigenerzeugung im Bereich erneuerbare Energien weiter zu erh6hen.

Der Aufsichtsrat lieB sich im Jahr 2019 fortlaufend und ausfihrlich Uber die angestrebte Ko-
operation der SWL mit der HanseWerk AG (Projekt ,Trave"), die damit verbundenen Chan-
cen und Risiken sowie die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen informieren.
Im September 2019 empfahl der Aufsichtsrat nach intensiver Beratung, das Projekt ,Trave"
unter Einhaltung der bis dato festgelegten Rahmenbedingungen umzusetzen.

Mitte 2019 empfahl der Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung, Herrn Dr. Jens Meier,
der zuvor in der Netz Libeck GmbH als Geschéftsfuhrer tatig war, mit Wirkung zum 1. Juli
2019 als weiteren Geschéaftsfihrer in der Stadtwerke Libeck GmbH einzustellen und Frau
Dr. Silke Wenzel als Interims-Geschéftsfihrung in der Netz Libeck GmbH zu bestellen. Im
Dezember 2019 wurde Herr Sven Baumler zum neuen Geschaftsfiihrer der Netz Libeck
GmbH bestellt, der seine Arbeit im April 2020 aufgenommen hat.

Zum 31.12.2019 verlieB der Geschéaftsfiihrer Herr Jirgen Schaffner das Unternehmen. Der
Aufsichtsrat dankt Herrn Schéaffner fir seine Tatigkeit als Geschéftsflihrer und die konstrukti-
ve Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat zum Wohle des Unternehmens und wiinscht ihm
in seinem neuen Wirkungskreis alles Gute.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2019 den Wirtschaftsplanen 2020
und Businessplanen 2020 bis 2024 fir die SWLH, SWL, SL und Stadtwerke Libeck Innova-
tions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (Stadtwerke Libeck I&E) sowie den SWLH-
Konzern zugestimmt.

Effizienzprifung des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Libeck Holding GmbH bekennt sich zum Libecker Public
Corporate Governance Kodex (PCKG), der als Leitlinie guter und verantwortungsvoller Un-
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ternehmensfihrung wesentliche Grundséatze und Standards der Unternehmensfihrung und —
kontrolle fir die Beteiligungen der Hansestadt Liibeck enthalt. Gemeinsam mit der Ge-
schaftsfihrung hat der Aufsichtsrat eine Erklarung zur Einhaltung des PCGK abgegeben.
Eine MaBnahme aus dem PCGK ist eine jahrliche Effizienzprifung des Aufsichtsrates. Die
Mitglieder des Aufsichtsrates haben die Organisation und den Ablauf der Aufsichtsratsarbeit
im Geschéaftsjahr 2019 bewertet mit dem Ziel, hieraus OptimierungsmaBnahmen fir ihre wei-
tere Arbeit abzuleiten.

Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss und der Lagebericht fiir das Geschéftsjahr 2019 wurden von der vom
Aufsichtsrat zum Abschlussprifer bestellten Wirtschaftsprifungsgesellschaft Deloitte GmbH
gepruft und mit einem uneingeschrankten Bestatigungsvermerk versehen. Der Bericht des
Abschlusspriifers wurde allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor der Bilanzsitzung
vorgelegt und gemeinsam von Aufsichtsrat, Abschlussprifer und Geschaftsfiihrung am 19.
Juni 2020 eingehend behandelt.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Bericht des Abschlusspri-
fers, die Stellungnahme der Geschaftsfihrung und den Vorschlag zur Ergebnisabfihrung
geprift und erhebt in Ubereinstimmung mit dem Abschlussprifer keine Einwendungen. Er
billigt den Jahresabschluss in der von der Geschéftsfihrung vorgelegten Form und empfiehit
der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss 2019 entsprechend festzustellen.

Veranderungen in der Besetzung des Aufsichtsrates

Im Mai 2019 wurden auf Vorschlag der Hansestadt Lubeck Herr Ulrich Pluschkell, Frau Mi-
chelle Akyurt, Herr Klaus Puschaddel und Herr Felix Untermann aus dem Aufsichtsrat abbe-
rufen. Herr Ulrich Pluschkell und Frau Michelle Akyurt wurden fir den Zeitraum ab dem Fol-
getag der Abberufung erneut in den Aufsichtsrat berufen; Frau Ursula Wind-OlBon, Frau
Tanja Gutzmann und Herr Dr. Hermann Junghans wurden neu in den Aufsichtsrat gewahlt.
Die Mitglieder des Aufsichtsrates wahlten Herrn Pluschkell erneut zum Vorsitzenden des
Aufsichtsrates.

Der Aufsichtsrat spricht der Geschéaftsfihrung, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie
den Betriebsraten in der SWLH und den verbundenen Unternehmen fir ihren im Geschéfts-
jahr 2019 geleisteten Einsatz Dank und Anerkennung aus.

LUbeck, 19. Juni 2020

Aufsichtsratsvorsitzender der
Stadtwerke Libeck Holding GmbH

Ulrich Pluschkell

Sitzungsteilnahme und Tischvorlagen

Fir alle Personen, die 2019 dem Aufsichtsrat angehérten, wird angegeben, wie viele Pra-
senzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr 2019 stattgefunden haben, wahrend die jeweilige
Person Mitglied des Aufsichtsrats war, und an wie vielen von diesen Sitzungen sie teilge-
nommen hat. Zudem wird angegeben, wie viele Prasenzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr
2019 stattgefunden haben, wahrend die:der jeweilige Gesellschafter:in Anteile der Gesell-
schaft gehalten hat, und in wie vielen von diesen Aufsichtsratssitzungen ein:e Vertreter:in fur
diese:n Gesellschafter:in anwesend war. Daraus ergibt sich die jeweilige Teilnahmequote.

Tischvorlagen sind Beschlussvorlagen, die erst in Prasenzsitzungen des Aufsichtsrates um-
verteilt (also nicht vorab mit den Sitzungsunterlagen verschickt) wurden.
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Aufsichtsrat Sitzungen Teilnahmen Quote
Akyurt, Michelle 7 7 | 4 100%
Bottke, Andreas 7 7 | 2 100%
Gutzmann, Tanja 3 1 | 2 33%
Junghans, Dr. Hermann 3 2 > 67%
Kordt, Jorg 7 7 > 100%
Kréger, Thomas 7 5 | 4 71%
Manke, Christian 7 6 > 86%
Pluschkell, Ulrich 7 7 | 2 100%
Puschaddel, Klaus 4 2 | 2 50%
Quirder, Harald 4 2 | 2 50%
Rathcke, Thomas 7 7 > 100%
Schmidt-Vanderheyden, Sabine 7 7 | 2 100%
Untermann, Felix 4 2 | 2 50%
Wind-OlIBon, Ursula 3 3 | 2 100%
Wibben, Andreas 7 5 | 2 71%
Gesellschafter
Hansestadt Libeck \ 7 | 7 | | 2 100%
Anzahl in Aufsichtsratssitzungen
. . Geschéftsjahr:
eingebrachter Tischvorlagen: 1 2019
Bezuge
Beziige und Komponenten mit
Geschaftsfiihrung Lei leistungsunabhéangig | leistungsabhangig langfristiger
eistungen gesamt >
Anreizwirkung
Schéffner, Jirgen - £ - £ - € - €
Ortz, Andreas - € - € - € - €
Beziige und Komponenten mit
Aufsichtsrat Lei 9 leistungsunabhéangig | leistungsabhangig langfristiger
eistungen gesamt o
Anreizwirkung
Akyurt, Michelle 900,00 € 900,00 € - € - €
Bottke, Andreas 900,00 € 900,00 € - € - €
Gutzmann, Tanja 525,00 € 525,00 € - € - €
Junghans, Dr. Hermann 525,00 € 525,00 € - € - €
Kordt, Jorg 900,00 € 900,00 € - £ - £
Kréger, Thomas 900,00 € 900,00 € - £ - £
Manke, Christian 900,00 € 900,00 € - € - €
Pluschkell, Ulrich 1.350,00 € 1.350,00 € - € - €
Puschaddel, Klaus 375,00 € 375,00 € - € - €
Quirder, Harald 375,00 € 375,00 € € €
Rathcke, Thomas 900,00 € 900,00 € € €
Schmidt-Vanderheyden, Sa 900,00 € 900,00 € € €
Untermann, Felix 375,00 € 375,00 € € €
Wind-OlBon, Ursula 525,00 € 525,00 € € €
W bben, Andreas 900,00 € 900,00 € € €

Die Geschéftsfihrungstatigkeit ist jeweils Uber den Dienstvertrag mit der SWL bzw. der SL
abgegolten.
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TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH

Anschrift: Geschéftsfiihrung:
Dr. Jens Meier
Geniner StraBe 80, 23558 Libeck Christof Schweizer (ab 01.03.2020)
Tel.: Fax: E-Mail: WWW:
0451/888-1040 0451/888-1049 info@travekom.de www.travekom.de

Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Bereitstellung und der Vertrieb von Produk-
ten und datenbasierten Geschéaftsmodellen in den Bereichen Telekommunikation und Internet of
Things (loT) fur die Hansestadt Lubeck, deren Beteiligungsgesellschaften und fir eine interkommu-
nale Zusammenarbeit in der Region, einschlieBlich aller damit unmittelbar und mittelbar zusammen-
héngenden Tatigkeiten, die die digitale Befédhigung und Transformation in diesen Gesellschaften und
Organisationen beinhalten.

Entsprechenserklarung

Die TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH entspricht den von der Libecker Bir-
gerschaft veroffentlichten aktuell anwendbaren Empfehlungen des Libecker Public Corpora-
te Governance Kodexes (,Kodex®) in der Fassung vom 26.06.2014, die in den Verantwor-
tungsbereich der Geschaftsfiihrung fallen, und wird ihnen auch zuklnftig entsprechen .

Libeck, 19 . Méarz 2020

Dr. Meier Christof Schweizer
Geschéftsfuhrer Geschaftsflihrer
Bezuge

Ein Aufsichtsrat besteht nicht.

Die Geschaftsfihrungstatigkeit von Herrn Dr. Meier ist Uber seinen Dienstvertrag mit der
SWL abgegolten.

Herr Schweizer ist nebenamtlich tatig und erhalt dafur keine Bezlge von der Gesellschaft,
aber ggf. eine — pauschale oder separat ausgewiesene — Abgeltung der Geschaftsfiih-
rungstatigkeit durch das Unternehmen, bei dem die hauptamtliche Tatigkeit ausgelbt wird.
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Stadtwerke Lubeck Innovations- und Entwicklungsgesellschaft
mbH

Anschrift: Geschéftsfiihrung:
Dr. Jens Meier
Geniner StraBe 80, 23558 Libeck Christof Schweizer (ab 01.03.2020)
Tel.: Fax: E-Mail: WWW:
0451/888-0 0451/888-1717

Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Koordinierung und Umsetzung von innovativen
Geschéftsmodellen und Dienstleistungen, Produkten und Konzepten im Bereich der Energie- und
Wasserversorgung, der Telekommunikation- und Funkversorgung sowie der Mobilitat.

Entsprechenserklarung

Die Stadtwerke Libeck Innovations- und Entwicklungsgesellschaft TraveKom Telekommuni-
kationsgesellschaft mbH entspricht den von der Libecker Biurgerschaft veréffentlichten aktu-
ell anwendbaren Empfehlungen des Libecker Public Corporate Governance Kodexes (,Ko-
dex") in der Fassung vom 26.06.2014, die in den Verantwortungsbereich der Geschéftsfuh-
rung fallen, und wird ihnen auch zukulnftig entsprechen .

Libeck, 19 . Méarz 2020

Dr. Meier Schweizer
Geschaftsfihrer Geschaftsfuhrer
Bezlige

Ein Aufsichtsrat besteht nicht.

Die Geschéftsfihrungstéatigkeit von Herrn Dr. Meier ist Uber seinen Dienstvertrag mit der
SWL abgegolten.

Herr Schweizer ist nebenamtlich tatig und erhélt dafir keine Bezlige von der Gesellschaft,
aber ggf. eine — pauschale oder separat ausgewiesene — Abgeltung der Geschaftsfih-
rungstatigkeit durch das Unternehmen, bei dem die hauptamtliche Tatigkeit ausgelbt wird.
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Anschrift: Geschiftsfiihrung:
Jurgen Schaffner (bis 31.12.2019),
Dr. Jens Meier (ab 01.07.2019)

Geniner StraBe 80, 23558 Libeck Leif Reitis (ab 01.02.2020)
Tel.: Fax: E-Mail: WWW:

0800

0230230 0451/888-1717  info@swhl.de www.swhl.de

Gegenstand des Unternehmens

Sichere, wirtschaftliche, sozialvertragliche sowie umwelt- und ressourcenschonende Versorgung mit
Energie und Wasser, Erzeugung, Bezug, Handel, Transport und Verteilung von Strom, Gas, Warme
und Wasser sowie alle dazugehdrigen versorgungs- und energiewirtschaftlichen Aufgaben und
Dienstleistungen.

Die Gesellschaft kann auch Geschéaftsbesorgungen und Betriebsfliihrungen fir kommunale Unter-
nehmen (insbesondere der Hansestadt Liibeck) und andere Unternehmen tibernehmen, die nicht
Tétigkeiten i. S. d. Abs. 1 auslben.

Entsprechenserklarung

Die Stadtwerke Libeck GmbH entspricht — mit nachfolgend aufgefliihrten Ausnahmen — den
von der Libecker Blrgerschaft verdffentlichten aktuell anwendbaren Empfehlungen des
Lubecker Public Corporate Governance Kodexes (,Kodex") in der Fassung vom 26.06.2014,
die in den Verantwortungsbereich der Geschéftsfihrung und des Aufsichtsrates fallen, und
wird ihnen auch zuklnftig entsprechen .

Zu den Ausnahmen weisen wir auf Folgendes hin:

In Ziffer B.2.3.3 empfiehlt der Kodex, dass der Aufsichtsrat einmal im Jahr die Effizienz
seiner Arbeit Uberprifen soll.

Aufgrund des Wechsels der AR-Mandate erfolgte keine Prifung fir das Jahr 2018. Die Pri-
fung far 2019 findet im 1. Quartal 2020 statt.

In Ziffer B.2.4.4 empfiehlt der Kodex, dass die Geschaftsflihrerinnen und Geschafts-
fahrer fir den Fall von Schadenersatzanspriichen der Gesellschaft mit sogenannten
D-&-O-Versicherungen abzusichern sind. Der zu vereinbarende Selbstbehalt soll 30 %
der Jahreseinkiinfte betragen.

Die Gesellschaft hat entsprechend der Regelung im Geschéftsfihrer-Dienstvertrag die Ge-
schéftsfihrer (Herr Schéaffner und Herr Dr. Meier) in die im Konzern bestehende Vermdgens-
schadenhaftpflichtversicherung einbezogen. Der Dienstvertrag von Herrn Schaffner sah kei-
nen Selbstbehalt fir den Geschéaftsfiihrer vor.

Libeck, 19. Méarz 2020

Zander Meier
Vorsitzender des Aufsichtsrats Geschaftsfuhrer
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Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat im Geschéaftsjahr 2019 die ihm nach Gesetz, Gesellschaftsvertrag und
Geschéftsordnung obliegenden Aufgaben uneingeschrankt wahrgenommen und konnte sei-
ne gesetzlich vorgeschriebene Kontrollfunktion gegeniber der Geschaftsfliihrung ausiben
und die im Rahmen der satzungsmaBigen Zustandigkeit obliegenden Entscheidungen tref-
fen.

Die Unterrichtung des Aufsichtsrates durch die Geschaftsflihrung Uber die Entwicklung des
Geschéaftsjahres erfolgte regelmaBig, zeitnah und umfassend. Dabei hat die Geschéftsfih-
rung Uber den Gang der Geschéfte, insbesondere den Umsatz und die Lage der Gesell-
schaft und deren Beteiligungen, wie die aktuelle Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Ver-
mogenslage berichtet und die wesentlichen Abweichungen gegenlber der Planung erlau-
tert. Im Rahmen der Behandlung des Wirtschafts- und Businessplanes hat die Geschéftsfiih-
rung Uber die beabsichtigte Geschaftspolitik und andere grundséatzliche Fragen der Unter-
nehmensplanung der Gesellschaft berichtet. Dieser Bericht enthielt die Schwerpunkte der
geplanten Geschaftsfihrung, insbesondere die Erlauterung der beabsichtigten Entwicklung
und strategischen Ausrichtung des Unternehmens, die Darstellung der Finanz- und Bilanz-
politik und die Erlauterung von Abweichungen der tatsachlichen Entwicklung von friher be-
richteten Zielen.

Zu besonderen Geschéftsvorgangen, die fir die Beurteilung von Lage oder Entwicklung so-
wie fur die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung waren, wurde der Auf-
sichtsrat durch die Geschéftsfihrung auch zwischen den Sitzungen unverziglich mittels
schriftlicher Berichte umfassend in Kenntnis gesetzt. In alle Entscheidungen von grundle-
gender Bedeutung fir das Unternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden und
hat diese ausfihrlich in den einzelnen Sitzungen erértert. Zudem stand der Aufsichtsratsvor-
sitzende Uber die Aufsichtsratssitzungen hinaus mit der Geschéftsflihrung in regelméBigem
Kontakt. Uber die aktuellen Entwicklungen der Geschéftslage und die wesentlichen Ge-
schéaftsvorfalle wurde der Aufsichtsratsvorsitzende von der Geschéaftsfihrung informiert.
Des Weiteren hat sich der Aufsichtsrat Gber Risiken fir die SWL, deren Bewertungen sowie
Aktivitdten im Rahmen der Darstellung der Ergebnisse des Risiko-Managementsystems
informieren lassen. Im Juli 2014 flihrte der SWLH Konzern als erste stadtische Gesellschaft
ein konzernweites Compliance Managementsystem (CMS) ein, mit dem die Uberwachung
der Einhaltung von gesetzlichen und selbst auferlegten Regeln erfolgt. Der Bericht zur
Compliance- Analyse wird dem Aufsichtsrat jahrlich im Rahmen der Sitzung zur Beratung
des Jahresabschlusses zur Kenntnis gegeben.

Veranderungen im Aufsichtsrat in 2019

Gemal Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Libeck GmbH werden vier Aufsichtsratsmit-
glieder auf Vorschlag der Birgerschaft der Hansestadt Libeck von der Gesellschafterver-
sammlung gewahlt. Im Mai 2019 wurden auf Vorschlag der Hansestadt Lubeck Herr Ridiger
Hinrichs und Herr Andreas Zander aus dem Aufsichtsrat abberufen. Dartber hinaus endete
die Amtszeit von Frau Ingrid Schatz und Frau Kerstin Metzner aufgrund der Regelungen im
Gesellschaftsvertrag mit der Entlastung des Aufsichtsrates fir das Geschéftsjahr 2018. Herr
Andreas Zander und Frau Kerstin Metzner wurden flr den Zeitraum ab dem Folgetag der
Abberufung erneut in den Aufsichtsrat berufen; Frau Astrid Vélker und Herr Bernd Méller
wurden neu in den Aufsichtsrat gewahlt. Die Mitglieder des Aufsichtsrates wéahlten Herrn
Zander erneut zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates.

Der Aufsichtsrat dankt Frau Schatz und Herrn Hinrichs fiir ihre verdienstvolle Arbeit im Auf-
sichtsrat.

Schwerpunkte der Beratungen des Aufsichtsrates

In sechs Sitzungen - davon zwei auBerordentliche Sitzungen - hat der Aufsichtsrat mindli-
che und schriftliche Berichte und schriftliche Beschlussvorlagen der Geschéftsfliihrung ein-

gehend diskutiert und die nach Gesetz oder Gesellschaftsvertrag erforderlichen Beschlisse
nach grindlicher Prifung und Beratung gefasst.
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Personalausschuss

Zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Aufsichtsrat einen Personalaus-

schuss eingerichtet, der Empfehlungen fir Beschllsse des Aufsichtsrates ausspricht. Im
Jahr 2019 haben drei Sitzungen des Personalausschusses stattgefunden, in denen Ge-
schaftsfihrerangelegenheiten und Erteilung von Prokuren behandelt wurden.

Auch in 2019 hat sich der Aufsichtsrat wieder einer Vielzahl von Themen gewidmet; die we-
sentlichen Themen sind nachstehend naher dargestellt:

Breitbandausbau

Durch einen flachendeckenden Breitbandausbau mit Glasfaser, die Bereitstellung eines 6f-
fentlichen WLAN-Netzes in der Stadt und die Nutzung der LoRaWAN-Funktechnik soll die
Hansestadt Libeck sich zu einer intelligent vernetzten Smart City entwickeln. Um die ge-
plante Breitbandoffensive der Hansestadt Libeck unterstiitzen zu kénnen, hat der SWL-
Teilkonzern seine Breitbandaktivitdten neu aufgestellt. Bereits in 2018 wurden im SWL-
Teilkonzern die damit verbundenen Prozesse neu strukturiert. Seit Beginn des Jahres 2019
werden alle vertrieblichen Aktivitdten im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau im Ver-
trieb der SWL und die technische Umsetzung vom Bereich Service der Netz Libeck wahrge-
nommen.

Der Aufsichtsrat hat das von der Geschaftsfihrung vorgestellte Konzept zum langfristigen
Breitbandausbau in Libeck ausgiebig behandelt und gegentiber der Gesellschafterversamm-
lung die Empfehlung ausgesprochen, den Grundsatzbeschluss zum Ausbau zu fassen und
die Geschaftsfihrung zu beauftragen, vorbereitende MaBnahmen flr eine Umsetzung zu
treffen.

Kooperation zwischen der HanseWerk AG und der Stadtwerke Libeck GmbH

Im Dezember 2018 wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, eine umfassende und belastbare
Prifung hinsichtlich einer angestrebten Kooperation zwischen der HanseWerk AG und der
Stadtwerke Libeck GmbH vorzunehmen.

In 2019 lieB sich der Aufsichtsrat fortlaufend und ausfihrlich Gber den jeweiligen Sachstand
des Projektes, die damit verbundenen Chancen und Risiken und insbesondere die wirt-
schaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen informieren. Im September 2019 war das
Projekt soweit fortgeschritten, als das der Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung emp-
fahl, den Grundsatzbeschluss vom Dezember 2018 zu bestatigen und das Projekt Trave zur
Umsetzung zu fihren, sofern die festgelegten Rahmenbedingungen eingehalten werden.

Verkauf der TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH

Mit der Uberfliihrung des Geschéftsfeldes Breitband aus der TraveKom in die SWL und Netz
Lubeck wurde auch das zugehérige Personal und Vermdgen entsprechend verlagert. Der
Aufsichtsrat stimmte einem Verkauf der Gesellschaft an die Holding zu, um damit die Mdg-
lichkeit zu schaffen, die TraveKom innerhalb des SWLH-Konzerns fir die anstehenden Auf-
gaben im Zusammenhang mit dem Aufbau des neuen Geschéftsfeldes ,, Digitalisierung,
Innovation & Smart City" neu aufzustellen.

Personelle Angelegenheiten

Mitte 2019 hat der Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung empfohlen, Herrn Dr. Jens
Meier, der zuvor in der Netz Libeck GmbH als Geschaftsfihrer tatig war, mit Wirkung zum 1.
Juli 2019 als weiteren Geschéaftsfihrer in der Stadtwerke Libeck GmbH einzustellen. In die-
sem Zusammenhang wurde die Geschéaftsverteilung zwischen beiden Geschéaftsfihrern be-
schlossen.

Aufgrund des Wechsels von Herrn Dr. Jens Meier hat der Aufsichtsrat die Bestellung von
Frau Dr. Silkke Wenzel zur Interims-Geschéftsfiihrung in der Netz Libeck GmbH empfohlen
und den Auswahlprozess zur Nachbesetzung angestoBen. Im Dezember 2019 wurde Herr
Sven Baumler zum neuen Geschaftsfihrer der Netz Libeck bestellt, der seine Arbeit im April
2020 aufgenommen hat.

Zum 31.12.2019 verlieB der Geschéftsfuhrer Herr Jirgen Schéffner das Unternehmen. Der
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Aufsichtsrat dankt Herrn Schaffner fir seine Tatigkeit als Geschéftsflihrer und die konstrukti-
ve Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat zum Wohle des Unternehmens und wiinscht ihm in
seinem neuen Wirkungskreis alles Gute.

Workshop des Aufsichtsrates

Aufgrund der personellen Veranderungen im Aufsichtsrat wurde im Oktober 2019 ein ganz-
tagiger Workshop durchgefiihrt, in dem die Geschaftsfihrungen den SWLH-Konzern mit sei-
ner Struktur und seinen Geschéftsfeldern, wesentlichen Kennzahlen sowie Aufgaben und
Herausforderungen naher dargestellt haben. Auf Anregung des Aufsichtsrates nahmen die
zukunftsorientierten Themen ,, Klimaschutz" und ,, Digitalisierung" einen wesentlichen Raum
innerhalb der Veranstaltung ein. Nach informativen Vortragen hat der Aufsichtsrat im Rah-
men von Gruppenarbeiten zu diesen Themenbereichen Impulse fiir die weitere strategische
Ausrichtung im Unternehmen gesetzt.

Libecker Public Corporate Governance Kodex

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Libeck GmbH bekennt sich zum Libecker Public Corporate
Governance Kodex, der als Leitlinie guter und verantwortungsvoller Unternehmensfihrung
erarbeitet wurde und Grundsatze und Standards der Unternehmensfihrung und Kontrolle fr
die Beteiligungen der Hansestadt Libeck enthalt. Gemeinsam mit der Geschéftsfihrung hat
der Aufsichtsrat eine Erklarung zur Einhaltung des PCGK abgegeben

Frauenforderung

Die Frauenférderung ist in analoger Anwendung des Gesetzes zur Gleichstellung der Frauen
im 6ffentlichen Dienst (Gleichstellungsgesetz - GStG vom 13.12 .1994) von der Stadtwerke
Lubeck Holding GmbH fiir die Stadtwerke Libeck GmbH sowie ihrer mehrheitlichen be-
herrschten Téchter vorzunehmen. Das Gesetz schreibt die Aufstellung von Frauenférder-
planen vor, in denen jeweils fir zwei Jahre verbindliche Zielvorgaben mit Angaben zur zeitli-
chen Umsetzung festzulegen sind sowie mit welchen personellen und organisatorischen und
fortbildenden MaBnahmen die Gleichstellungsziele erreicht werden sollen. Der Aufsichtsrat
misst diesem Thema einen hohen Stellenwert bei und lasst sich zu dieser Thematik die
MaBnahmen zur Frauenférderung und deren Umsetzung jahrlich darstellen.

Effizienzprifung des Aufsichtsrates

Eine MaBnahme aus dem PCGK ist eine jahrliche Effizienzprifung des Aufsichtsrates. Auf-
grund der in 2019 erfolgten Neuwahlen der von der Birgerschaft der Hansestadt Libeck
vorzuschlagenden Aufsichtsratsmitglieder wurde in 2019 keine Effizienzprufung durchge-
fihrt und diese in das Jahr 2020 verschoben .

Jahresabschlusspriifung

Der Jahresabschluss und der Lagebericht fiir das Geschéftsjahr 2019 sowie die Ordnungs-
maBigkeit der Geschéftsfiihrung geman § 53 Haushaltsgrundsatzegesetz wurden von der
gemanB Gesellschafterbeschluss vom 20. Mai 2019 zum Abschlussprifer bestellten Wirt-
schaftsprifungsgesellschaft Deloitte GmbH gepriift und der uneingeschrankte Bestati-
gungsvermerk erteilt.

Der Aufsichtsrat hat von den Prifungsergebnissen Kenntnis genommen. Er hat den Jahres-
abschluss, den Lagebericht und den Vorschlag der Geschéftsfihrung tUber die Verwendung
des JahresUberschusses gepriift. Nach dem abschlieBenden Ergebnis seiner Prifungen sind
keine Einwande gegen den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag der Ge-
schaftsfihrung Uber die Verwendung des Gewinns zu erheben. Der Aufsichtsrat billigt den
Jahresabschluss in der von der Geschéaftsfihrung vorgelegten Form.

Der Aufsichtsrat spricht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem Betriebsrat und der

Geschaftsfihrung fir ihre im Geschéftsjahr 2019 geleistete Arbeit, die dieses gute Ergebnis
ermdglicht haben, Dank und Anerkennung aus.
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LUbeck, den 15. Juni 2020

Aufsichtsratsvorsitzender der
Stadtwerke Libeck GmbH

Andreas Zander

Sitzungsteilnahme und Tischvorlagen

TOP 4.1

Fir alle Personen, die 2019 dem Aufsichtsrat angehérten, wird angegeben, wie viele Pra-
senzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr 2019 stattgefunden haben, wahrend die jeweilige
Person Mitglied des Aufsichtsrats war, und an wie vielen von diesen Sitzungen sie teilge-
nommen hat. Zudem wird angegeben, wie viele Prasenzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr
2019 stattgefunden haben, wahrend die:der jeweilige Gesellschafter:in Anteile der Gesell-
schaft gehalten hat, und in wie vielen von diesen Aufsichtsratssitzungen ein:e Vertreter:in fur
diese:n Gesellschafter:in anwesend war. Daraus ergibt sich die jeweilige Teilnahmequote.

Tischvorlagen sind Beschlussvorlagen, die erst in Prasenzsitzungen des Aufsichtsrates um-
verteilt (also nicht vorab mit den Sitzungsunterlagen verschickt) wurden.

Aufsichtsrat
Becker, Christian, Dr.
Bottke, Andreas
Hinrichs, Ridiger
Manke, Christian
Metzner, Kerstin
Méller, Bernd
Rohbeck, Gabriele
Schatz, Ingrid
Stahlkopf, Thomas
Ullrich, Wilfried
Vélker, Astrid
Wiens, Marcus
Wiibben, Andreas
Zander, Andreas

Gesellschafter

Hansestadt Libeck

Stadtwerke Liibeck Holding GmbH
Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft

Anzahl in Aufsichtsratssitzungen

eingebrachter Tischvorlagen:

Sitzungen Teilnahmen

6 4
6 6
3 3
6 6
6 6
3 3
6 2
3 2
6 5
6 5
3 3
6 6
6 5
6 6
6 6
6 6
6 6

VVYVVYVVVVVYVYVYYVYVYYVYY

vy
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Quote
67%
100%
100%
100%
100%
100%
33%
67%
83%
83%
100%
100%
83%
100%

100%
100%
100%

Geschéftsjahr:
2019



Bezlige

Geschiftsfilihrung

Schaffner, Jirgen
Bezlige und Leistungen nach
Beendigung der Tatigkeit

Meier, Dr. Jens

Aufsichtsrat

Becker, Christian, Dr.
Bottke, Andreas
Hinrichs, Ridiger
Manke, Christian
Metzner, Kerstin
Moller, Bernd
Rohbeck, Gabriele
Schatz, Ingrid
Stahlkopf, Thomas
Ullrich, Wilfried
Volker, Astrid
Wiens, Marcus
Woiibben, Andreas
Zander, Andreas

Bezlige und
Leistungen gesamt

368.826,80 €

86.224,50 €

Bezlige und
Leistungen gesamt

900,00 €
900,00 €
300,00 €
900,00 €
900,00 €
525,00 €
900,00 €
375,00 €
900,00 €
900,00 €
525,00 €
900,00 €
900,00 €
1.350,00 €

leistungsunabhangig

293.000,00 €
408.149,94 €
86.224,50 €

leistungsunabhangig

900,00 €
900,00 €
300,00 €
900,00 €
900,00 €
525,00 €
900,00 €
375,00 €
900,00 €
900,00 €
525,00 €
900,00 €
900,00 €
1.350,00 €
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leistungsabhangig

75.826,80 €

leistungsabhangig
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TraveNetz GmbH (bis 30.06.2020 Netz Lubeck GmbH)

Anschrift: Geschiftsfiihrung:
Dr. Jens Meier (bis 30.06.2019),
Frau Dr. Silke Wenzel (01.07.2019 bis

30.06.2020),
Geniner StraBe 80, 23558 Libeck Sven Baumler (ab 01.04.2020)
Tel.: Fax: E-Mail: WWW:
0451/888-8080 0451/888-1441 info@travenetz.de www.travenetz.de

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau der 6rtlichen Vertei-
lungsanlagen fir Elektrizitat, Gas, Warme und Wasser einschlieBlich aller dazugehérigen Aufgaben
und Dienstleistungen.

Die Gesellschaft ist zu allen MaBnahmen und Geschéften berechtigt, durch die der Gesellschafts-
zweck unmittelbar und mittelbar geférdert werden kann. Die Gesellschaft kann sich im Rahmen der
gesetzlichen Vorgaben, insbes. der Bestimmungen des Gesetzes Uber die Elektrizitats- und Gasver-
sorgung (EnWG), zur Erflllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an gleichartigen
oder ahnlichen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe
errichten, erwerben und pachten, deren Vertretung Gbernehmen sowie Interessengemeinschaften
eingehen und errichten.

Die Tatigkeiten der Gesellschaft haben sich auf den 6ffentlichen Zweck auszurichten.

Entsprechenserklarung

Die Netz Lubeck GmbH entspricht — mit nachfolgend aufgefiihrten Ausnahmen — den von der
Lubecker Burgerschaft veréffentlichten aktuell anwendbaren Empfehlungen des Libecker
Public Corporate Governance Kodexes (,Kodex®) in der Fassung vom 26.06.2014, die in den
Verantwortungsbereich der Geschaftsfiihrung und des Aufsichtsrates fallen, und wird ihnen
auch zukinftig entsprechen.

Zu den Ausnahmen weisen wir auf folgendes hin:

In Ziffer B.2.3.3 empfiehit der Kodex, dass der Aufsichtsrat einmal im Jahr die Effizienz
seiner Arbeit Giberprifen soll.

Aufgrund des Wechsels der AR-Mandate erfolgte keine Prufung far das Jahr 2018. Die Pru-
fung far 2019 findet im 1. Quartal 2020 statt.

In Ziffer B.2.4.3 empfiehlt der Kodex, dass die Tatigkeit der Geschaftsfiihrerinnen und
Geschaftsfihrer stadtischer Beteiligungsgesellschaften durch das jeweilige Unter-
nehmen auf geeignete Weise 6ffentlich ausgeschrieben werden, oder ein vergleichbar
geeignetes Verfahren gewahlt werden soll, um zu gewahrleisten, dass Bewerberinnen
oder Bewerber mit den notwendigen Kenntnissen und Erfahrungen fir eine qualifizier-
te Personalauswahl zur Verfligung stehen.

Zum 1. Juli 2019 fand ein Wechsel in der Geschéftsflihrung statt. Da die neue Geschéftsfih-
rerposition kurzfristig nicht neu besetzt werden konnte, hat Frau Dr. Wenzel interimsmaBig
die Geschaftsfihrung der Netz Libeck GmbH Ubernommen. Eine &ffentliche Ausschreibung
der Geschéftsflhrerposition erfolgte in 2019, eine Neubesetzung der Stelle erfolgt in 2020.
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In Ziffer B.2.4.3 empfiehit der Kodex, dass mit den Geschaftsfiihrerinnen und Ge-
schaftsfiihrern grundsétzlich unbefristete Dienstvertrage mit einjahriger Kiindigungs-
frist zum Monatsende auf der Grundlage eines stadtischen Muster-
Geschaftsfiihrervertrages, der vom Hauptausschuss beschlossen wird, geschlossen
werden sollen.

Frau Dr. Wenzel hat einen Interimsgeschaftsfiihrervertrag mit einer befristeten Laufzeit.

In Ziffer B.2.4.3 empfiehlt der Kodex, dass ein Ende der Geschaftsfiihrertatigkeit bei
Erreichen des gesetzlichen Rentenalters im Dienstvertrag vorgesehen werden soll.

Frau Dr. Wenzel hat einen Interimsgeschaftsflihrervertrag mit einer befristeten Laufzeit.

In Ziffer B.2.4.4 empfiehlt der Kodex, dass die Geschaftsfiihrerverglitungen aus einem
fixen und einem variablen Anteil bestehen sollen.

Frau Dr. Wenzel hat einen Interimsgeschaftsfihrervertrag, welcher keinen variablen Anteil
vorsieht.

In Ziffer B.2.4.4 empfiehlt der Kodex, dass die Kriterien fiir die Hohe der variablen Zah-
lungen in Kennzahlen ausgedriickt werden sollen.

Frau Dr. Wenzel erhalt keine variable Vergutung, daher wurden keine Kennzahlen festgelegt.

In Ziffer B.2.4.4 empfiehlt der Kodex, dass die Kennzahlen messbare, von der Ge-
schaftsfiihrerin oder dem Geschaftsfiihrer beeinflussbare ZielgroBen ausdriicken sol-
len.

Frau Dr. Wenzel erhalt keine variable Vergutung, daher wurden keine Kennzahlen festgelegt.

In Ziffer B.2.4.4 empfiehlt der Kodex, dass die Geschaftsfiihrerinnen und Geschafts-
fahrer fr den Fall von Schadenersatzanspriichen der Gesellschaft mit sogenannten
D-&-0O-Versicherungen abzusichern sind. Der zu vereinbarende Selbstbehalt soll 30 %
der Jahreseinkiinfte betragen.

Die Gesellschaft hat entsprechend der Regelung im Geschéftsflihrer-Dienstvertrag die Ge-
schéftsfihrer (Frau Dr. Wenzel und Herr Dr. Meier) in die im Konzern bestehende Vermo-
gensschadenhaftpflichtversicherung einbezogen. Der Interimsgeschéftsflihrervertrag von
Frau Dr. Wenzel sieht keinen Selbstbehalt fir die Geschaftsfihrerin vor.

Libeck, 25. Méarz 2019

Andreas Zander Dr. Silke Wenzel
Vorsitzender des Aufsichtsrates Geschaftsfihrer

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat im Geschéaftsjahr 2019 die ihm nach Gesetz, Gesellschaftsvertrag und
Geschaftsordnung obliegenden Aufgaben uneingeschrankt wahrgenommen und konnte sei-
ne gesetzlich vorgeschriebene Kontrollfunktion gegeniber der Geschaftsfliihrung ausiben
und die im Rahmen der satzungsmaBigen Zustandigkeit obliegenden Entscheidungen tref-
fen.

Die Unterrichtung des Aufsichtsrates durch die Geschaftsflihrung Uber die Entwicklung des
Geschéftsjahres erfolgte regelmaBig, zeitnah und umfassend. Dabei hat die Geschéftsfih-
rung Uber den Gang der Geschéfte, insbesondere den Umsatz und die Lage der Gesell-
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schaft und deren Beteiligungen, wie die aktuelle Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Ver-
mogenslage berichtet und die wesentlichen Abweichungen gegentber der Planung erlau-
tert. Im Rahmen der Behandlung des Wirtschafts- und Businessplanes hat die Geschéftsfiih-
rung Uber die beabsichtigte Geschaftspolitik und andere grundsétzliche Fragen der Unter-
nehmensplanung der Gesellschaft berichtet. Dieser Bericht enthielt die Schwerpunkte der
geplanten Geschéftsfliihrung, insbesondere die Erlauterung der beabsichtigten Entwicklung
und strategischen Ausrichtung des Unternehmens, die Darstellung der Finanz- und Bilanz-
politik und die Erlauterung von Abweichungen der tatsachlichen Entwicklung von friher be-
richteten Zielen.

Zu besonderen Geschaftsvorgangen, die fir die Beurteilung von Lage oder Entwicklung so-
wie fur die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung waren, wurde der Auf-
sichtsrat durch die Geschéftsfihrung auch zwischen den Sitzungen unverziiglich mittels
schriftlicher Berichte umfassend in Kenntnis gesetzt. In alle Entscheidungen von grundle-
gender Bedeutung fir das Unternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden und
hat diese ausfihrlich in den einzelnen Sitzungen erértert. Zudem stand der Aufsichtsratsvor-
sitzende Uber die Aufsichtsratssitzungen hinaus mit der Geschéftsflihrung in regelméBigem
Kontakt. Uber die aktuellen Entwicklungen der Geschéftslage und die wesentlichen Ge-
schéaftsvorfalle wurde der Aufsichtsratsvorsitzende von der Geschéaftsfihrung informiert.
Des Weiteren hat sich der Aufsichtsrat Gber Risiken fir die SWL, deren Bewertungen sowie
Aktivitdten im Rahmen der Darstellung der Ergebnisse des Risiko-Managementsystems
informieren lassen. Im Juli 2014 flhrte der SWLH Konzern als erste stadtische Gesellschaft
ein konzernweites Compliance Managementsystem (CMS) ein, mit dem die Uberwachung
der Einhaltung von gesetzlichen und selbst auferlegten Regeln erfolgt. Der Bericht zur
Compliance- Analyse wird dem Aufsichtsrat jahrlich im Rahmen der Sitzung zur Beratung
des Jahresabschlusses zur Kenntnis gegeben.

Veranderungen im Aufsichtsrat in 2019

GemanB Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Libeck GmbH werden vier Aufsichtsratsmit-
glieder auf Vorschlag der Bilrgerschaft der Hansestadt Lubeck von der Gesellschafterver-
sammlung gewahlt. Im Mai 2019 wurden auf Vorschlag der Hansestadt Lubeck Herr Ridiger
Hinrichs und Herr Andreas Zander aus dem Aufsichtsrat abberufen. Dartber hinaus endete
die Amtszeit von Frau Ingrid Schatz und Frau Kerstin Metzner aufgrund der Regelungen im
Gesellschaftsvertrag mit der Entlastung des Aufsichtsrates fir das Geschéftsjahr 2018. Herr
Andreas Zander und Frau Kerstin Metzner wurden flir den Zeitraum ab dem Folgetag der
Abberufung erneut in den Aufsichtsrat berufen; Frau Astrid Vélker und Herr Bernd Méller
wurden neu in den Aufsichtsrat gewahlt. Die Mitglieder des Aufsichtsrates wéahlten Herrn
Zander erneut zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates.

Der Aufsichtsrat dankt Frau Schatz und Herrn Hinrichs fiir ihre verdienstvolle Arbeit im Auf-
sichtsrat.

Schwerpunkte der Beratungen des Aufsichtsrates

In sieben Sitzungen - davon zwei auBerordentliche Sitzungen und eine Sitzung im Umlauf-
verfahren - hat der Aufsichtsrat mindliche und schriftliche Berichte und schriftliche
Beschlussvorlagen der Geschéftsfliihrung eingehend diskutiert und die nach Gesetz oder
Gesellschaftsvertrag erforderlichen Beschlisse nach grindlicher Prifung und Beratung ge-
fasst.

Personalausschuss

Zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Aufsichtsrat einen Personalaus-
schuss eingerichtet, der Empfehlungen fir Beschllsse des Aufsichtsrates ausspricht. Im
Jahr 2019 haben sechs Sitzungen des Personalausschusses stattgefunden, in denen Ge-
schéaftsfihrerangelegenheiten, Vertragsangelegenheiten fir leitende Angestellte und Ertei-
lung von Prokuren im SWL-Teilkonzern behandelt wurden.

Auch in 2019 hat sich der Aufsichtsrat wieder einer Vielzahl von Themen gewidmet; die we-
sentlichen Themen sind nachstehend naher dargestellt:

77 von 230 in Zusammenstellung



TOP 4.1

TraveNetz GmbH (bis 30.06.2020 Netz Libeck GmbH)

Breitbandausbau

Durch einen flachendeckenden Breitbandausbau mit Glasfaser, die Bereitstellung eines 6f-
fentlichen WLAN-Netzes in der Stadt und die Nutzung der LoRaWAN-Funktechnik soll die
Hansestadt Libeck sich zu einer intelligent vernetzten Smart City entwickeln. Um die ge-
plante Breitbandoffensive der Hansestadt Libeck unterstitzen zu kénnen, hat der SWL-
Teilkonzern seine Breitbandaktivitdten neu aufgestellt. Bereits in 2018 wurden im SWL-
Teilkonzern die damit verbundenen Prozesse neu strukturiert. Seit Beginn des Jahres 2019
werden alle vertrieblichen Aktivitaten im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau im Ver-
trieb der SWL und die technische Umsetzung vom Bereich Service der Netz Libeck wahrge-
nommen.

Der Aufsichtsrat hat das von der Geschaftsfihrung vorgestellte Konzept zum langfristigen
Breitbandausbau in Liibeck ausgiebig behandelt und gegenlber der Gesellschafterversamm-
lung die Empfehlung ausgesprochen, den Grundsatzbeschluss zum Ausbau zu fassen und
die Geschaftsfihrung zu beauftragen, vorbereitende MaBnahmen flr eine Umsetzung zu
treffen.

Organisatorische Umstrukturierungen in der Netz Liibeck

Der Aufsichtsrat befasste sich in 2019 mit organisatorischen Verdnderungen innerhalb des
Unternehmens, die dazu beitragen sollen, die Netz LUbeck zukunftsorientiert aufzustellen.
Insofern wurden die Organisationseinheiten ,, Prozesse & Marktkommunikation", ,, Kfm.
Steuerung & Planung" und ,, Strategie & Grundsatzfragen" neu eingerichtet.

DarUber hinaus widmete sich der Aufsichtsrat den aktuellen Herausforderungen im Hinblick
auf die zunehmende Digitalisierung und deren Einfluss auf die Arbeitsprozesse. Um flr die
neuen Themen gut aufgestellt zu sein, stimmte der Aufsichtsrat einer Verlagerung von Orga-
nisationseinheiten in die fir die Themen ,Digitalisierung, Innovation & Smart City" zusténdi-
gen Gesellschaften im SWLH-Konzern zu.

Personelle Angelegenheiten

Aufgrund des Wechsels des Geschaftsfuhrers, Herrn Dr. Jens Meier von der Netz Libeck
GmbH in die Stadtwerke Libeck GmbH, hat der Aufsichtsrat in 2019 zunachst Frau Dr. Silke
Wenzel mit Wirkung zum 1. Juli 2019 zur Interims-Geschéaftsfihrung bestellt und den Aus-
wahlprozess zur Nachbesetzung angestoBen Im Dezember 2019 wurde Herr Sven Baumler
zum neuen Geschaftsfihrer der Netz Libeck bestellt, der seine Arbeit im April 2020 aufge-
nommen hat.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Meier flr seine Tatigkeit als Geschéftsflihrer und die kon-
struktive Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat zum Wohle des Unternehmens und winscht
ihm in seinem neuen Wirkungskreis alles Gute.

Workshop des Aufsichtsrates

Aufgrund der personellen Veranderungen im Aufsichtsrat wurde im Oktober 2019 ein ganz-
tagiger Workshop durchgefiihrt, in dem die Geschaftsfihrungen den SWLH-Konzern mit sei-
ner Struktur und seinen Geschéftsfeldern, wesentlichen Kennzahlen sowie Aufgaben und
Herausforderungen néaher dargestellt haben. Auf Anregung des Aufsichtsrates nahmen die
zukunftsorientierten Themen ,, Klimaschutz" und ,, Digitalisierung" einen wesentlichen Raum
innerhalb der Veranstaltung ein. Nach informativen Vortragen hat der Aufsichtsrat im Rah-
men von Gruppenarbeiten zu diesen Themenbereichen Impulse fiir die weitere strategische
Ausrichtung im Unternehmen gesetzt.

Lubecker Public Corporate Governance Kodex

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Libeck GmbH bekennt sich zum Liibecker Public Corporate
Governance Kodex, der als Leitlinie guter und verantwortungsvoller Unternehmensfihrung
erarbeitet wurde und Grundsétze und Standards der Unternehmensfihrung und Kontrolle fur
die Beteiligungen der Hansestadt Libeck enthdlt. Gemeinsam mit der Geschéftsfiihrung hat
der Aufsichtsrat eine Erklarung zur Einhaltung des PCGK abgegeben.
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Frauenforderung

Die Frauenfdérderung ist in analoger Anwendung des Gesetzes zur Gleichstellung der Frauen
im &ffentlichen Dienst (Gleichstellungsgesetz - GStG vom 13.12 .1994) von der Stadtwerke
Libeck Holding GmbH fir die Stadtwerke Lubeck GmbH sowie ihrer mehrheitlichen be-
herrschten Téchter vorzunehmen. Das Gesetz schreibt die Aufstellung von Frauenférder-
planen vor, in denen jeweils fir zwei Jahre verbindliche Zielvorgaben mit Angaben zur zeitli-
chen Umsetzung festzulegen sind sowie mit welchen personellen und organisatorischen und
fortbildenden MaBnahmen die Gleichstellungsziele erreicht werden sollen. Der Aufsichtsrat
misst diesem Thema einen hohen Stellenwert bei und lasst sich zu dieser Thematik die
MaBnahmen zur Frauenférderung und deren Umsetzung jahrlich darstellen.

Effizienzprifung des Aufsichtsrates

Eine MaBnahme aus dem PCGK ist eine jahrliche Effizienzprifung des Aufsichtsrates. Auf-
grund der in 2019 erfolgten Neuwahlen der von der Blrgerschaft der Hansestadt Libeck
vorzuschlagenden Aufsichtsratsmitglieder wurde in 2019 keine Effizienzpriufung durchge-
fihrt und diese in das Jahr 2020 verschoben.

Jahresabschlusspriifung

Der Jahresabschluss und der Lagebericht fiir das Geschéftsjahr 2019 sowie die Ordnungs-
maBigkeit der Geschéftsfiihrung geman § 53 Haushaltsgrundsatzegesetz wurden von der
gemaB Gesellschafterbeschluss vom 20. Mai 2019 zum Abschlussprifer bestellten Wirt-
schaftsprifungsgesellschaft Deloitte GmbH gepriift und der uneingeschrankte Bestati-
gungsvermerk erteilt.

Der Aufsichtsrat hat von den Priifungsergebnissen Kenntnis genommen. Er hat den Jahres-
abschluss, den Lagebericht und den Vorschlag der Geschéftsfihrung tUber die Verwendung
des JahresUberschusses gepriift. Nach dem abschlieBenden Ergebnis seiner Prifungen sind
keine Einwande gegen den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag der Ge-
schaftsfihrung Uber die Verwendung des Gewinns zu erheben. Der Aufsichtsrat billigt den
Jahresabschluss in der von der Geschéftsfihrung vorgelegten Form.

Der Aufsichtsrat spricht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem Betriebsrat und der
Geschaftsflihrung fir ihre im Geschéftsjahr 2019 geleistete Arbeit, die dieses gute Ergebnis
ermdglicht haben, Dank und Anerkennung aus.

Libeck, den 15. Juni 2020

Aufsichtsratsvorsitzender der
Stadtwerke Libeck GmbH

Andreas Zander

Sitzungsteilnahme und Tischvorlagen

Fir alle Personen, die 2019 dem Aufsichtsrat angehérten, wird angegeben, wie viele Pra-
senzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr 2019 stattgefunden haben, wahrend die jeweilige
Person Mitglied des Aufsichtsrats war, und an wie vielen von diesen Sitzungen sie teilge-
nommen hat. Zudem wird angegeben, wie viele Prasenzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr
2019 stattgefunden haben, wahrend die:der jeweilige Gesellschafter:in Anteile der Gesell-
schaft gehalten hat, und in wie vielen von diesen Aufsichtsratssitzungen ein:e Vertreter:in fur
diese:n Gesellschafter:in anwesend war. Daraus ergibt sich die jeweilige Teilnahmequote.

Tischvorlagen sind Beschlussvorlagen, die erst in Prasenzsitzungen des Aufsichtsrates um-
verteilt (also nicht vorab mit den Sitzungsunterlagen verschickt) wurden.
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TraveNetz GmbH (bis 30.06.2020 Netz Libeck GmbH)

Aufsichtsrat Sitzungen Teilnahmen Quote
Becker, Christian, Dr. 6 4 | 4 67%
Bottke, Andreas 6 6 | 2 100%
Hinrichs, Ridiger 3 3 > 100%
Manke, Christian 6 6 | 2 100%
Metzner, Kerstin 6 6 | 2 100%
Méllner, Bernd 3 3 | 4 100%
Rohbeck, Gabriele 6 2 > 33%
Schatz, Ingrid 3 2 > 67%
Stahlkopf, Thomas 6 5 > 83%
Ullrich, Wilfried 6 5 | 2 83%
Volker, Astrid 3 3 | 2 100%
Wiens, Marcus 6 6 | 2 100%
Wiibben, Andreas 6 5 | 2 83%
Zander, Andreas 6 6 | 2 100%
Gesellschafter
Stadtwerke Lilbeck GmbH | 6 | 6 > 100%
Anzahl in Aufsichtsratssitzungen
. . Geschéftsjahr:
eingebrachter Tischvorlagen: 1 2019
Bezlige
. Bezlige und . i . — Kompongnyen mit
Geschaftsfithrung Leistungen gesamt leistungsunabhangig | leistungsabhangig Iangfrlgtlger
Anreizwirkung
Meier, Dr. Jens 113.758,17 € 86.224,50 € 27.533,67 € - €
Wenzel, Dr. Silke 110.500,02 € 110.500,02 €
. Bezige und . . . . Kompongn?en mit
Aufsichtsrat leistungsunabhangig = leistungsabhangig langfristiger

Leistungen gesamt Anreizwirkung

Die Aufsichtsrate der Stadtwerke Libeck GmbH und der Netz Liibeck GmbH sind
personenidentisch besetzt. Die Aufsichtsratstatigkeit ist Uber die Bezlige bei der
Stadtwerke Libeck GmbH abgegolten.
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PassatEnergie GmbH

Anschrift: Geschaftsfiihrung (Stand 31.12.2018):
Geniner StraBe 80, 23558 Liibeck Trautmann, Christoph (bis 31.03.2019)
Schéffner, Jurgen (bis 31.12.2019)
Jirgen Kellner (ab 01.04.2019)
Dr. Jens Meier (ab 01.01.2020)

Tel.: E-Mail: WWW:
0451/989202580 info@passatenergie.de www.passatenergie.de

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Be-
reich der Energie- und Wasserversorgung einschlieBlich der Wahrnehmung aller dazugehdrigen Auf-
gaben.

Entsprechenserklarung

Die PassatEnergie GmbH entspricht — mit nachfolgend aufgefiihrten Ausnahmen —den von
der Lubecker Burgerschaft veréffentlichten aktuell anwendbaren Empfehlungen des Libe-
cker Public Corporate Governance Kodexes (,Kodex®) in der Fassung vom 26 .06 .2014, die
in den Verantwortungsbereich der Geschéftsfihrung fallen, und wird ihnen auch zukulnftig
entsprechen .

Zu den Ausnahmen weisen wir auf Folgendes hin:

In Ziffer B.2.4.3 empfiehlt der Kodex, dass mit den Geschaftsfiihrerinnen und Ge-
schaftsfiihrern grundsétzlich unbefristete Dienstvertrage mit einjahriger Kiindigungs-
frist zum Monatsende auf der Grundlage eines stadtischen Muster-
Geschaftsfiihrervertrages, der vom Hauptausschuss beschlossen wird, geschlossen
werden.

Herr Trautmann erhielt fir seine Tatigkeit als Geschéaftsfiihrer der PassatEnergie GmbH kein
gesondertes Entgelt, ein separater Dienstvertrag wurde abgeschlossen. Die Kiindigungsfrist
orientiert sich an dem Anstellungsvertrag als Leiter Vertrieb in der SWL und sieht somit eine
Kundigungsfrist von 3 Monaten zum Quartalsende vor. Selbiges gilt fir den neuen Leiter
Vertrieb in der SWL, Herrn Kellner.

In Ziffer B.2.4.4 empfiehlt der Kodex, dass die Geschaftsfiihrerinnen und Geschafts-
fahrer fir den Fall von Schadenersatzanspriichen der Gesellschaft mit sogenannten
D-&-O-Versicherungen abzusichern sind. Der zu vereinbarende Selbstbehalt soll 30 %
der Jahreseinkiinfte betragen.

Die Gesellschaft hat entsprechend der Regelung im Geschéftsflihrer-Dienstvertrag die Ge-
schéaftsfuhrer in die im Konzern bestehende Vermdgensschadenhaftpflichtversicherung ein-
bezogen. Fir die Geschéftsflihrer der PassatEnergie gelten die Regelungen ihrer Dienstver-
trage mit der SWL auch fiir das Anstellungsverhaltnis mit der PassatEnergie, sofern der dort
abgeschlossene Geschaftsfihrer-Dienstvertrag nichts anderes vorsieht. Der Dienstvertrag
zwischen der SWL und Herrn Schéaffner sah keinen Selbstbehalt fir den Geschéftsfihrer vor.
Der Dienstvertrag mit Herrn Trautmann sah, analog zu seiner Leitungsfunktion im Vertrieb
der SWL, keinen Selbstbehalt flir den Geschaftsfihrer vor. Auch der geschlossene Dienst-
vertrag mit Herrn Kellner sieht keinen Selbstbehalt fir den Geschéftsfuhrer vor.
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PassatEnergie GmbH

Lubeck, 17. Marz 2020

Dr. Jens Meier Jurgen Kellner
Geschaftsfuhrer Geschaftsfuhrer
Bezlige

Ein Aufsichtsrat besteht nicht.

Die Geschéftsfihrungstétigkeiten von Herrn Schaffner bzw. Dr. Meier sind tber ihre Dienst-
vertradge mit der SWL abgegolten.

Die andere Geschaftsfihrung ist nebenamtlich tatig und erhalt dafir keine Bezlige von der
Gesellschaft, aber ggf. eine — pauschale oder separat ausgewiesene — Abgeltung der Ge-
schaftsfihrungstatigkeit durch das Unternehmen, bei dem die hauptamtliche Tétigkeit aus-
gelbt wird
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Stadtverkehr Liibeck GmbH

Anschrift: Geschaéftsfiihrung:

Ratekauer Weg 1-7, 23554 Libeck Andreas Ortz

Tel.: Fax: E-Mail: WWW:

0451/888-0 0451/888-2002 info@stadtverkehr-luebeck.de www.sv-luebeck.de

Gegenstand des Unternehmens

Durchfiihrung des 6ffentlichen Personennahverkehrs einschlieBlich des Féhrbetriebs, des Berufs-,
Gelegenheits- und Reiseverkehrs, Reisevermittlung sowie alle dazugehérigen verkehrsbezogenen
Aufgaben und Dienstleistungen.

Entsprechenserklarung

Die Stadtverkehr Libeck GmbH entspricht den von der Libecker Birgerschaft verdffentlich-
ten aktuell anwendbaren Empfehlungen des Liibecker Public Corporate Governance Kode-
xes ("Kodex") in der Fassung vom 26 .06.2014, die in den Verantwortungsbereich der Ge-
schaftsfihrung und des Aufsichtsrates fallen, und wird ihnen auch zukinftig entsprechen.

18. Méarz 2020

Ullrich Pluschkell Andreas Ortz
Aufsichtsratsvorsitzender  Geschéftsfiihrer

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat im Geschéaftsjahr 2019 alle ihm nach Gesetz, Gesellschaftsvertrag und
Geschaftsordnung obliegenden Aufgaben uneingeschrankt wahrgenommen. Er hat den Ge-
schéftsfihrer bei der Unternehmensleitung und der Flihrung der Geschafte umfassend bera-
ten und Uberwacht sowie die strategische Ausrichtung der Gesellschaft mit ihm abgestimmt.
Die Geschéftsfihrung unterrichtete den Aufsichtsrat regelmaBig, zeitnah und umfassend
Uber die Unternehmensplanung, grundsétzliche Fragen der Geschéftsfihrung, die wirtschaft-
liche und finanzielle Entwicklung der Stadtverkehr Libeck GmbH (SL) und ihrer Beteiligun-
gen sowie Uber wesentliche Geschaftsvorgénge.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat im Geschéftsjahr in vier reguléren Sitzungen mundliche und schriftliche
Berichte sowie Beschlussvorlagen der Geschéftsfiihnrung eingehend beraten. Dariiber hinaus
fand eine auBerordentliche Aufsichtsratssitzung statt, in der die Ubertragung samtlicher Ge-
schéaftsanteile der HNB Hamburger Nahverkehrsgesellschaft mbH & Co. KG auf die Stadt-
werke Libeck Holding GmbH (SWLH) beschlossen wurde. In einer weiteren auBerordentli-
chen Sitzung fand die Neuwahl des/der ersten Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Stadt-
verkehr Libeck GmbH und der/des 2. Stellvertretenden Vorsitzenden statt. Der Aufsichtsrat
war in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung fiir die SL und deren Beteiligun-
gen eingebunden und hat diese ausfihrlich erértert. Zudem forderte er zu einzelnen Themen
zusatzliche Informationen und Berichte an, die von der Geschaftsfihrung jeweils unverzig-
lich und umfassend erstattet wurden.

Der Aufsichtsratsvorsitzende und einzelne Aufsichtsratsmitglieder standen mit der Ge-
schéftsflihrung stets in engem Kontakt, um sich Uber die aktuelle Geschéaftsentwicklung und
anstehende unternehmerische Entscheidungen zu informieren.
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Stadtverkehr Libeck GmbH

Schwerpunkte der Beratungen bildeten die Umsatz-, Ergebnis-, Risiko- und Beschéftigungs-
entwicklung des Unternehmens, auBergewdhnliche Investitionen (neue Wagenfahre, Be-
schaffung von E-Bussen), strategische Planungen (Prozessoptimierung, Kundenorientierung,
Service, Marketing, E-Mobilitat), die zukunftsorientierte strategische Ausrichtung von SL und
Lubeck-Traveminder Verkehrsgesellschaft GmbH (LVG) mit dem Ziel einer erneuten Direkt-
vergabe nach Verordnung (EG) Nr. 1370/2007, Art. 5 (2), und die erneute Betrauung der
Fahre durch die Hansestadt Libeck ab dem Jahr 2021.

DarUber hinaus hat der Aufsichtsrat am 21.05.2019 dem Jahresabschluss 2018 sowie am
11.12.2019 dem Wirtschaftsplan 2020 und dem Businessplan 2020 - 2024 fiir SL und LVG
nach intensiver Beratung zugestimmt.

Am 22.10.2019 nahm der Aufsichtsrat an einem gemeinsamen Workshop mit den Aufsichts-
raten aller Gesellschaften im SWLH-Konzern teil, in dem die aktuellen und kiinftigen Heraus-
forderungen an die einzelnen Gesellschaften und sowie die strategische Ausrichtung des
Gesamtkonzerns erdértert wurden.

Effizienzprifung des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat der Stadtverkehr Libeck GmbH bekennt sich zum Libecker Public Corpora-
te Governance Kodex (P CGK), der als Leitlinie guter und verantwortungsvoller Unterneh-
mensfuhrung wesentliche Grundséatze und Standards der Unternehmensfiihrung und -
Kontrolle fur die Beteiligungen der Hansestadt Libeck enthalt. Gemeinsam mit der Ge-
schéftsfliihrung hat der Aufsichtsrat eine Erklarung zur Einhaltung des PCGK abgegeben.
Eine MaBnahme aus dem PCGK ist eine jahrliche Effizienzprifung des Aufsichtsrates. Die
Mitglieder des Aufsichtsrates haben die Organisation und den Ablauf der Aufsichtsratsarbeit
im Geschaftsjahr 2019 bewertet mit dem Ziel, hieraus OptimierungsmaBnahmen fir ihre wei-
tere Arbeit abzuleiten.

Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss und der Lagebericht fir das Geschaftsjahr 2019 wurden von der vom
Aufsichtsrat zum Abschlussprifer bestellten Wirtschaftsprifungsgesellschaft Deloitte GmbH
gepruft und mit einem uneingeschrankten Bestatigungsvermerk versehen.

Der Bericht des Abschlussprifers wurde allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor
der Bilanzsitzung vorgelegt und gemeinsam am 10. Juni 2020 eingehend beraten.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Bericht des Abschlusspru-
fers, die Stellungnahme der Geschaftsfihrung und den Vorschlag zur Ergebnisabfihrung
gepruft und erhebt in Ubereinstimmung mit dem Abschlussprifer keine Einwendungen. Er
billigt den Jahresabschluss in der von der Geschéftsfihrung vorgelegten Form und empfiehit
der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss 2019 entsprechend festzustellen.

Veranderungen in der Besetzung des Aufsichtsrats

Im Zuge der Ubertragung sémtlicher Geschéaftsanteile der HNB Hamburger Nahverkehrsge-
sellschaft mbH & Co. KG auf die Stadtwerke Liibeck Holding GmbH schieden die Aufsichts-
ratsmitglieder Herr Dr. Michael Vulpius und Herr Michael von Mallinckrodt zum 07.03.2019
aus dem Aufsichtsrat aus. GemaB Beschluss der Libecker Birgerschaft erfolgte die Nach-
besetzung durch Frau Michaela Vogeler und Frau Doris Willmer.

Aufgrund einer umfangreichen Neubesetzung der Aufsichtsrate aller Gesellschaften der
Hansestadt Libeck schieden die Mitglieder Frau Doris Willmer, Frau Konstanze Wagner,
Herr Thomas Thalau und Herr Hans-Jirgen Schubert zum 24.05.2019 aus dem Aufsichtsrat
aus. Die Neubesetzung erfolgte ab dem 25.05.2020 durch Frau Silke Theuerkauff, Frau Son-
ja Lengen, Herrn Arne-Matz Ramcke und Herrn Bernhard Simon.

Aufgrund seiner neuen Zusammensetzung wéhlte der Aufsichtsrat am 25.06.2019 in einer
auBerordentlichen Sitzung Herrn Ulrich Pluschkell erneut als Vorsitzenden, Herrn Jérg Kordt
erneut als 1. stellvertretenden Vorsitzenden und Herrn Bernhard Simon als 2. stellvertreten-
den Vorsitzenden.

Der Aufsichtsrat spricht der Geschéftsfihrung, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie
den Betriebsraten bei SL und LVG flr ihren im Geschéftsjahr 2019 geleisteten Einsatz Dank
und Anerkennung aus.
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Labeck, 10.06.2020

Aufsichtsratsvorsitzender der
Stadtverkehr Libeck GmbH
Ulrich Pluschkell

Sitzungsteilnahme und Tischvorlagen

Fir alle Personen, die 2019 dem Aufsichtsrat angehérten, wird angegeben, wie viele Pra-
senzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr 2019 stattgefunden haben, wahrend die jeweilige
Person Mitglied des Aufsichtsrats war, und an wie vielen von diesen Sitzungen sie teilge-
nommen hat. Zudem wird angegeben, wie viele Prasenzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr
2019 stattgefunden haben, wahrend die:der jeweilige Gesellschafter:in Anteile der Gesell-
schaft gehalten hat, und in wie vielen von diesen Aufsichtsratssitzungen ein:e Vertreter:in fur
diese:n Gesellschafter:in anwesend war. Daraus ergibt sich die jeweilige Teilnahmequote.

Tischvorlagen sind Beschlussvorlagen, die erst in Prasenzsitzungen des Aufsichtsrates um-
verteilt (also nicht vorab mit den Sitzungsunterlagen verschickt) wurden.

Aufsichtsrat Sitzungen Teilnahmen Quote
Bahlcke, Werner 6 4 | 4 67%
Fiebelkorn, Marco 6 6 | 2 100%
Hibner, Daniela 6 6 | 2 100%
Kordt, J6rg 6 6 | 2 100%
Lengen, Sonja 3 3 > 100%
Manke, Christian 6 4 | 4 67%
Pluschkell, Ulrich 6 6 | 2 100%
Ramcke, Arne-Matz 3 1 | 4 33%
Schubert, Hans-Jirgen 3 2 > 67%
Simon, Bernhard 3 3 | 4 100%
Thalau, Thomas 3 1 | 2 33%
Theuerkauff, Silke 3 3 | 2 100%
Vogeler, Michaela 4 4 > 100%
von Mallinckrodt, Michael 1 0 | 2 0%
Vulpius, Michael 1 0 > 0%
Wagner, Konstanze 3 3 > 100%
Willmer, Doris 1 1 | 2 100%
Wiibben, Andreas 6 2 | 2 33%
Gesellschafter
Stadtwerke Libeck GmbH 6 6 | | 2 100%
HNB Hamburger Nahverkehrs- 1 0 | > 0%
beteiligungsgesellschaft mbH
Anzahl in Aufsichtsratssitzungen

. i Geschéftsjahr:
eingebrachter Tischvorlagen: 1 2019
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Stadtverkehr Libeck GmbH

Bezlge
o Beziige und Komponenten mit
Geschaftsfiihrung Lei leistungsunabhéangig | leistungsabhangig langfristiger
eistungen gesamt >
Anreizwirkung
Ortz, Andreas 205.170,09 € 159.499,96 € 45.670,13 € - €
Beziige und Komponenten mit
Aufsichtsrat Lei leistungsunabhéangig | leistungsabhangig langfristiger
eistungen gesamt >
Anreizwirkung
Bahlcke, Werner 900,00 € 900,00 € - € - £
Fiebelkorn, Marco 900,00 € 900,00 € - £ - €
Hibner, Daniela 900,00 € 900,00 € - € - £
Kordt, Jorg 900,00 € 900,00 € - € - €
Lengen, Sonja 525,00 € 525,00 € - € - €
Manke, Christian 900,00 € 900,00 € - € - €
Pluschkell, Ulrich 1.350,00 € 1.350,00 € - € - €
Ramcke, Arne-Matz 525,00 € 525,00 € - € - €
Schubert, Hans-Jiirgen 375,00 € 375,00 € - € - €
Simon, Bernhard 525,00 € 525,00 € - £ - £
Thalau, Thomas 375,00 € 375,00 € - € - €
Theuerkauff, Silke 525,00 € 525,00 € - € - €
Vogeler, Michaela 900,00 € 900,00 € - € - €
von Mallinckrodt, Michael 225,00 € 225,00 € - € - €
Vulpius, Michael 225,00 € 225,00 € - € - €
Wagner, Konstanze 375,00 € 375,00 € - € - €
Willmer, Doris 150,00 € 150,00 € - € - €
Woiibben, Andreas 900,00 € 900,00 € - £ - €
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Lubeck-Traveminder Verkehrsgesellschaft mbH

Anschrift: Geschéftsfiihrung:
Ratekauer Weg 1-7, 23554 Libeck Andreas Ortz

Tel.: Fax: E-Mail: WWW:

0451-888-0 0451-888-2002 inf@svhl.de www.sv-luebeck.de

Gegenstand des Unternehmens

Personenbeférderung, insbesondere Linien-, Berufs- und Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen.

Entsprechenserklarung

Die Libeck-Traveminder Verkehrsgesellschaft mbH entspricht den von der Libecker Bir-
gerschaft veroffentlichten aktuell anwendbaren Empfehlungen des Libecker Public Corpora-
te Governance Kodexes (,Kodex“) in der Fassung vom 26.06.2014, die in den Verantwor-
tungsbereich der Geschéaftsfihrung fallen, und wird ihnen auch zukdinftig entsprechen.

Libeck, 18. Méarz 2020

Andreas Ortz
Geschaftsfihrer

Bezlige

Ein Aufsichtsrat besteht nicht.

Die Geschéftsfihrungstatigkeit von Herrn Ortz ist Gber seinen Dienstvertrag mit der SL ab-
gegolten.
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Theater Libeck gemeinnitzige Gesellschaft mit beschrankter Haftung

Theater Lubeck gemeinnitzige Gesellschaft mit beschrankter Haf-
tung

Anschrift: Geschéftsfiihrung:

Christian Schwandt (bis 31.07.2020)
Beckergrube 16, 23552 Libeck Caspar Sawade (ab 01.08.2020)
Tel.: Fax: E-Mail: WWW:
0451/7088-0 0451/7088-222 theater@luebeck.de www.theaterluebeck.de

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Pflege und Férderung der Musik-, Schauspiel- und Tanzkunst. Gegen-
stand des Unternehmens ist die Férderung des Gesellschaftszwecks durch den Betrieb eines Mehr-
sparten-Ensemble-Theaters und des Konzertwesens.

Entsprechenserklarung

Die Theater Libeck gGmbH entspricht den von der Libecker Birgerschaft verdffentlichten
aktuell anwendbaren Empfehlungen des PCGK in der Fassung vom 26.06.2014 und wird
ihnen auch zuklnftig entsprechen.

Im Folgenden werden die Abweichungen von den Leitlinien des PCGK dargestellt und erlau-
tert:

Abweichung 1
Richtlinie 27:
In Ziffer C.1.1.2 empfiehlt der PCGK, die Plan-Gewinn- und Verlust-Rechnung bzw. der Er-
folgsplan soll mindestens enthalten:

e die Ansétze des Planjahres,

e die voraussichtlichen Ergebnisse des laufenden Geschaftsjahres

e die Ist-Zahlen des abgelaufenen Geschaftsjahres sowie

e die absoluten und relativen Veranderungen gegeniber dem voraussichtlichen Ergeb-

nis des laufenden Geschéftsjahres

Inhalt der Abweichung:
Die Plan-Gewinn- und Verlust-Rechnung, bzw. der Erfolgsplan enthalt nicht die absoluten
und relativenVeranderungen gegentiber dem voraussichtlichen Ergebnis des laufenden Ge-
schéftsjahres ausgewiesen.
Begriindung:
In den Folgejahren werden die Wirtschaftsplane Uberarbeitet, um die in Ziff. C.1.1.2 genann-
ten Mindestdaten aufzufihren.

Abweichung 2

Richtlinie 34:

In Ziffer C.1.1.2 empfiehlt der PCGK, dass zum Stellenplan eine Personallbersicht erstellt
werden soll, aus der die Anzahl der voraussichtlich durchschnittlich beschaftigten Mitarbeite-
rinnnen nach Personen und Vollzeitdquivalenten und VergUtungsgruppen sowie ggfs. ihre
Aufteilung auf Organisationseinheiten fir die drei genannten Jahre ersichtlich sind.

Inhalt der Abweichung:

Diese Personalibersicht gibt es bisher im Rahmen des Jahresabschlusses, aber nicht nach
Vergutungsgruppen.
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AuBerdem gibt es keine Aufteilung auf die Organisationseinheiten.

Begriindung:

Anders als bei anderen Unternehmen des 6ffentlichen Dienstes gilt in der Theater Libeck
gGmbH nicht nur der TV6D, sondern auch der NV Bihne und der TVK. In den beiden letzt-
genannten Tarifvertragen der Kinstler (Sanger, Schauspieler, Chor und Orchester) gibt es
keine Vergutungsgruppen, sondern nur ein hoch komplexes Vergutungsschema, das
schlussendlich auf individuelle Gagen hinauslauft. Deshalb hat die Gesellschaft bisher

auf die Personallbersicht nach Vergutungsgruppen verzichtet.

27. Mai 2020
Theater Libeck gGmbH

Peter Petereit Christian Schwandt
Aufsichtsratsvorsitzender Geschéaftsfihrender Theaterdirektor

Bericht des Aufsichtsrates

GemanB des Libecker Public Corporate Governance Kodex hat der Aufsichtsrat neben seiner
Pflicht den Jahresabschluss der Theater Libeck gGmbH zu prifen und der Gesellschafter-
versammlung Gber das Ergebnis dieser Prifung zu berichten, ebenfalls Bericht liber die
Wahrnehmung seiner Kontroll- und Uberwachungsfunktion wahrend des Geschéftsjahres zu
erstatten.

Der Aufsichtsrat der Theater Libeck gGmbH lieB sich im Geschéftsjahr 2019 kontinuierlich
Uber die wirtschaftliche Situation, den Geschéftsverlauf, dem Risiken- und Chancenma-
nagement, sowie die hierzu eingeleiteten MaBnahmen der Gesellschaft berichten.

1. Priifung und Uberwachung der Geschéftsfiihrung

In sechs gemeinsamen Sitzungen beriet der Aufsichtsrat mit der Geschaftsflihrung die Risi-
ken und Perspektiven der Gesellschaft. Dabei befasste sich der Aufsichtsrat insbesondere
mit den Wirtschaftsplanen der Jahre 2019 und 2020, den Finanzplanen der Jahre 2019 bis
2024 und mit den Ergebnissen der jeweiligen Quartalsberichte. AuBerdem befasste er sich
mit dem Jahresabschluss des Geschéftsjahres vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019.

Ein zentrales und wiederkehrendes Thema der Diskussionen im Aufsichtsrat waren die Aus-
wirkungen der Tariferh6hungen im TV6D, NV Bihne und TVK auf die wirtschaftliche Lage
der Gesellschaft in den Jahren 2019 und 2020. In diesem Zusammenhang wurden die Neu-
verhandlungen und Auswirkungen des Finanzausgleichsgesetzes Schleswig-Holstein auf
das Theater diskutiert und dabei insbesondere die Vorwegabziige fur die drei groBen Thea-
ter und Orchester betrachtet. AuBerdem wurde der Parlamentarische Abend im Februar
2020 vorbereitet. i

Zur Wahrnehmung seiner Kontroll- und Uberwachungsfunktion zahlt der Aufsichtsrat die Be-
trachtung des Risiken- und Chancenmanagements der Geschéftsfiihrung. Der Aufsichtsrat
konnte sich in seinen Sitzungen von dem guten Risiken- und Chancenmanagement Gber-
zeugen. An dieser Stelle betont der Aufsichtsrat im Bereich des Chancenmanagements ins-
besondere die hohe Qualitat der Auffiinrungen, die damit verbundenen guten Besucherzah-
len, die sehr gute Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie die ausgezeichnete Offentlich-
keitsarbeit. Hierin bestehen groBe Qualitaten, die gleichzeitig als Chancen zu bezeichnen
sind.

Ein weiteres wichtiges Thema war die Finanzierung der SanierungsmaBnahmen im Theater
far die Jahre 2020 ff.
a) Einsetzung einer Einigungsstelle
Nach einer Klage des Betriebsrates gegen die Theater Libeck gGmbH wurde im Il
Quartal 2016 eine Einigungsstelle eingerichtet, die sich mit den Sicherheitsregeln des
Theaters beschéaftigt, insbesondere einer Erhéhung der Stunden des Betriebsarztes,
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der Stunden der Fachsicherheitskraft, einer Neuregelung von Gefahrdungsanalysen
und der Untersuchung Uber die psychische Belastung der Mitarbeiter des Theaters

und Orchesters. Im Aufsichtsrat wurde mehrfach Uber dieses Thema diskutiert. Der

Arbeitsschutz hat in den Jahren 2019 und2020 héchste Prioritat.

b) Entscheidung Uber den Geschaftsfiihrenden Theaterdirektor ab Spielzeit
2020/21
Im Juni 2019 kiindigte der Geschéftsflihrende Theaterdirektor Christian Schwandt
seinen Vertrag zum 31.07.2020. Daraus ergab sich einer der wichtigsten Vorgange
des Kalenderjahres 2019, die Neubesetzung der Position des Geschéaftsfihrenden
Theaterdirektors ab der Spielzeit 2020/21. Es haben sich 22 Personen beworben.
SchlieBlich entschied sich der Aufsichtsrat im Januar 2020 fir Caspar Sawade. Er-
freulicherweise kann er sein Amt zum 01.08.2020 antreten.

c) Ricktritt Operndirektorin, Ernennung eines kommissarischen Operndirektors
Am 05.09.2019 trat Frau Dr. Kost-Tolmein von ihrem Vertrag als Operndirektorin zum
31.07.2020 zuriick. Am 11.12.2019 wurde Stefan Vladar vom Aufsichtsrat zum kom-
missarischen Operndirektor fir die Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 ernannt.

2. Anzahl der Sitzungen und Mitglieder des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hatte im Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 sechs Sitzungen.
Diese Sitzungen fanden am 21. Januar, 27. Juni, 01. Juli, 02. September, 08. Oktober und
11. Dezember 2019 statt.

Ausschisse des Aufsichtsrates tagten im Wirtschaftsjahr 2019 nicht.

Im Kalenderjahr 2019 hatte der Aufsichtsrat die folgenden Mitglieder:

Herr Peter Petereit, Vorsitzender des Aufsichtsrates, leitender Angestellter

Herr Henning Stabe, Beamter, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Beamter
Herr Christian Albeck (Landkreis Nordwestmecklenburg), Kreistagsprasident

Dr. Uwe Hautz (Kaufmannschaft zu Libeck), Geschéftsfihrer

Frau Anne-Dore Britt-Schwertfeger (Gesellschaft der Theaterfreunde Libeck e.V.), kaufm.
Angestellte

Frau Hildegard Maria Kl6ckner, Angestellte, bis 27.06.2019

Frau Heike Wiechmann, lllustratorin und Autorin, ab 28.06.2019

Frau Julia von Lehmden, Immobilien-Fachwirtin, ab 28.06.2019

Frau Silke Mahlendorf, Angestellte im &ffentlichen Dienst, ab 28.06.2019

Herr Hans-Georg Rieckmann, Kaufmann, bis 27.06.2019

Herr Sven Simon, Schauspieler, bis 27.06.2019

3. Stellungnahme zur Priifung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Theater Libeck gGmbH wurden von der Ge-
schéftsfiihrung nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die von der
Gesellschafterversammlung zum Abschlussprifer 2019 gewahlte Argon GmbH, Wirtschafts-
prifungsgesellschaft, Libeck hat den Jahresabschluss 2019 der Theater Libeck gGmbH
und den Lagebericht geprift. Die Argon GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft hat die Pri-
fung in Ubereinstimmung mit § 317 HGB durchgefiihrt unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundséatze ordnungsgemaBer Abschluss-
prifung. Die Prifung erstreckte sich auch auf die OrdnungsmaBigkeit der Geschéftsfiihrung
und die wirtschaftlichen Verhéltnisse der Gesellschaft.

Nach Abschluss der Prifung gibt es keine Anhaltspunkte dafir, dass die Argon GmbH Wirt-
schaftsprufungsgesellschaft der Gesellschaft den uneingeschrankten Bestatigungsvermerk
versagt. Nach der Beurteilung der Argon GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft vermittelt
der Jahresabschluss unter der Beachtung der Grundséatze ordnungsgemaBer Buchfiihrung
ein den tatsachlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens- und Finanzlage
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der Theater Lubeck gGmbH zum 31.12.2019 sowie der Ertragslage fir das an diesem Stich-
tag endende Geschaftsjahr.

17. Juni 2020
Peter Petereit
Aufsichtsratsvorsitzender

Sitzungsteilnahme und Tischvorlagen

Fir alle Personen, die 2019 dem Aufsichtsrat angehérten, wird angegeben, wie viele Pra-
senzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr 2019 stattgefunden haben, wahrend die jeweilige
Person Mitglied des Aufsichtsrats war, und an wie vielen von diesen Sitzungen sie teilge-
nommen hat. Zudem wird angegeben, wie viele Prasenzsitzungen des Aufsichtsrats im Jahr
2019 stattgefunden haben, wahrend die:der jeweilige Gesellschafter:in Anteile der Gesell-
schaft gehalten hat, und in wie vielen von diesen Aufsichtsratssitzungen ein:e Vertreter:in fir
diese:n Gesellschafter:in anwesend war. Daraus ergibt sich die jeweilige Teilnahmequote.

Tischvorlagen sind Beschlussvorlagen, die erst in Prasenzsitzungen des Aufsichtsrates um-
verteilt (also nicht vorab mit den Sitzungsunterlagen verschickt) wurden.

Aufsichtsrat Sitzungen Teilnahmen Quote
Albeck, Christian 5 3 | 2 60%
Britt-Schwertfeger, Anne-Dore 5 4 > 80%
Hautz, Uwe, Dr. 5 5 > 100%
Kléckner, Hildegard Maria 2 2 | 2 100%
Mahlenhoff, Silke 3 2 > 67%
Petereit, Peter 5 5 | 2 100%
Rieckmann, Hans Georg 2 2 > 100%
Simon, Sven 2 2 | 2 100%
Stabe, Henning 5 5 | 2 100%
von Lehmden, Julia 3 2 | 2 67%
Wiechmann, Heike 3 3 | 4 100%
Gesellschafter
Hansestadt Libeck 2 2 | 2 100%
Landkreis Nordwestmecklen-
burg 2 2 | 2 100%
Kaufmannschaft zu Libeck 2 2 | 2 100%
Gesellschaft der 2 2 | 2 100%
Theaterfreunde e. V.
Anzahl in Aufsichtsratssitzungen

. i Geschéftsjahr:
eingebrachter Tischvorlagen: 1 2019
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Bezlige
o Beziige und Komponenten mit
Geschaftsfiihrung Lei leistungsunabhéngig | leistungsabhangig langfristiger
eistungen gesamt >
Anreizwirkung
Schwandt, Christian 137.000,00 € 129.000,00 € 8.000,00 € - €
Beziige und Komponenten mit
Aufsichtsrat Lei leistungsunabhangig | leistungsabhangig langfristiger
eistungen gesamt >
Anreizwirkung
Ahlbeck, Christian 300,00 € 300,00 € - € - €
Britt-Schwertfeger, Anne-Dore 300,00 € 300,00 € - € - €
Hautz, Uwe, Dr. - £ - € - € - £
Kléckner, Hildegard Maria 150,00 € 150,00 € - € - €
Petereit, Peter 450,00 € 450,00 € - € - £
Rieckmann, Hans Georg 150,00 € 150,00 € - € - €
Mahlenhoff, Silke 150,00 € 150,00 € - € - €
Simon, Sven 150,00 € 150,00 € - € - €
Stabe, Henning 300,00 € 300,00 € - € - €
Von Lehmden, Julia 150,00 € 150,00 € - € - €
Wiechmann, Heike 150,00 € 150,00 € - £ - £
75
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Anhang: Empfehlungen des Lubecker PCGK
Gegenstand der Entsprechenserklarungen sind die Empfehlungen des PCGK, die sich auf
die Organe (Geschéftsfiihrung und ggf. Aufsichtsrat) der jeweiligen Gesellschaft beziehen.

Die Fundstellenangaben beziehen sich auf die Abschnitte des PCGK, der unter
http://bekanntmachungen.luebeck.de/ortsrecht/index (Rubrik ,Allgemeine Verwaltungsaufga-

ben/Verfassung®) eingesehen und heruntergeladen werden kann.

Ifd.
Nr.

1

10

11

12

Fund-
stelle

B.2.2.1,
B.2.3.4

B.2.3.2

B.2.3.2

B.2.3.2

B.2.3.3

B.2.3.3

B.2.3.3

B.2.3.3
B.2.3.4

B.2.4.1

B.2.4.1

B.2.4.2

Empfehlung

Die Gesellschafterversammlung soll von der oder dem Aufsichtsratsvorsitzenden
geleitet werden.

Neu bestellte Aufsichtsratsmitglieder sollen daher an den vom Beteiligungscontrol-
ling organisierten stadtischen FortbildungsmaBnahmen (in Form von Basis-
Seminaren) teilnehmen.

[Wegen der sich standig wandelnden Rahmenbedingungen fir die Aufsichtsratsar-
beit ist die regelmaBige Fortbildung in allen mit den Aufgaben eines Aufsichtsrats-
mitglieds verbundenen Themen notwendig.] Das Aufsichtsratsmitglied soll dabei
von der Geschéftsfihrung und vom Beteiligungscontrolling unterstitzt werden.

Keine Person soll gleichzeitig mehr als drei Aufsichtsratsmandate fiir die Hanse-
stadt LUbeck innehaben.

Der Aufsichtsrat soll einmal im Jahr die Effizienz seiner Arbeit tberpriifen, [was in
geeigneter Weise und in an das jeweilige Unternehmen angepasste Form, z. B. im
Rahmen einer Aufsichtsratsklausurtagung, erfolgen kann].

Das Ergebnis [der jahrlichen Effizienzprifung] soll im Rahmen des Berichtes des
Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung zum jeweiligen Jahresabschluss
dargestellt werden.

Sitzungsunterlagen fir den Aufsichtsrat, die von der Geschéaftsfihrung vorbereitet
werden, sollen 14 Tage vor Sitzungsbeginn den Aufsichtsratsmitgliedern und dem
Beteiligungscontrolling der Hansestadt Libeck zugesandt werden.

Tischvorlagen sollen nur in begriindeten Einzelféllen zugelassen werden.

[[Die/Der Aufsichtsratsvorsitzende/-r] hat die Aufsichtsratssitzungen mit vorzuberei-
ten.] Naheres soll in der Geschaftsordnung fiir den Aufsichtsrat geregelt werden.

Besteht [die Geschaftsflihrung] aus mehreren Mitgliedern, soll der Aufsichtsrat eine
Geschaftsanweisung fiir die Geschaftsfiihrung auf der Basis einer stadtischen Mus-
ter-Geschéaftsanweisung erarbeiten und der Gesellschafterversammiung zur Be-
schlussfassung vorlegen.

In der Geschéftsanweisung [fir die Geschéftsfihrung] soll auch die Geschaftsver-
teilung unter den Mitgliedern der Geschéaftsfliihrung geregelt werden.

[Die Geschéftsfihrung leitet das Unternehmen. Sie ist dabei an das Unterneh-
mensinteresse gebunden und] soll sich bei ihren Entscheidungen auch an den
gesamtstédtischen Interessen orientieren und damit der offentlichen Verantwortung
eines (teilweise) kommunalen Unternehmens Rechnung tragen.
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13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

B.2.4.3

B.2.4.3

B.2.4.3

B.2.4.3

B.2.4.4

B.2.4.4
B.2.4.4

B.2.4.4

B.2.4.4

B.2.4.4

B.2.4.4

B.3

B.3

B.3

C1.1.2

C1.1.2
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Anhang: Empfehlungen des Libecker PCGK

Die Téatigkeit der Geschéftsfiihrerinnen und Geschéftsfiihrer stadtischer Beteili-
gungsgesellschaften soll durch das jeweilige Unternehmen auf geeignete Weise
offentlich ausgeschrieben werden, oder es soll ein vergleichbar geeignetes Verfah-
ren gewahlt werden, um zu gewahrleisten, dass Bewerberinnen oder Bewerber mit
den notwendigen Kenntnissen und Erfahrungen flr eine qualifizierte Personalaus-
wahl zur Verfligung stehen.

Dies gilt nicht, wenn aufgrund vertraglicher Regelungen Mitgesellschafterinnen
oder Mitgesellschaftern das Vorschlagsrecht zur Benennung einer Geschéftsfihre-
rin oder eines Geschéftsfihrers zusteht.

Mit den Geschaftsfihrerinnen und Geschéaftsfihrern sollen grundsétzlich unbefris-
tete Dienstvertrage mit einjahriger Kiindigungsfrist zum Monatsende auf der Grund-
lage eines stadtischen Muster-Geschéftsflihrungsvertrages, der vom Hauptaus-
schuss beschlossen wird, geschlossen werden.

Die Geschaftsfliihrungstatigkeit soll grundsétzlich enden, wenn das gesetzliche
Rentenalter erreicht wird.

[Ein Ende der Geschéftsfiihrungstatigkeit bei Erreichen des gesetzlichen Rentenal-
ters] soll im Dienstvertrag so vorgesehen werden.

Die Geschéftsflihrervergltungen sollen sich im branchen- und ortsiiblichen Rah-
men bewegen.

Sie sollen aus einem fixen Anteil und einem variablen Anteil bestehen.

Insgesamt soll der Anteil der variablen Vergltung an der Gesamtvergitung 30 %
nicht Gbersteigen.

Die Kriterien fir die H6he der variablen Zahlungen sollen in Kennzahlen ausge-
driickt werden.

Die Kennzahlen sollen messbare, von der Geschéaftsfiihrerin oder dem Geschéfts-
fihrer beeinflussbare ZielgroBen ausdriicken.

[Die Geschaftsfiihrerinnen und Geschéftsfiihrer sind fiir den Fall von Schadener-
satzansprichen der Gesellschaft mit sogenannten D-&-O-Versicherungen abzusi-
chern.] Der zu vereinbarende Selbstbehalt soll 30 % der Jahreseinklnfte betragen.

In den Dienstvertragen mit Geschaftsfihrerinnen und Geschéftsfiihrern soll verein-
bart werden, dass diese ihr Gehalt nach den Vorgaben der Hansestadt Libeck
offenzulegen haben.

Bei wesentlichen und nicht nur voribergehenden Interessenkonflikten in der Per-
son des Aufsichtsratsmitgliedes soll dieses sein Amt niederlegen.

Berater- und sonstige Dienstleistungs- und Werkvertrdge eines Aufsichtsratsmit-
glieds mit dem Unternehmen sollen nicht abgeschlossen werden.

[Nebentatigkeiten der Geschaftsfihrerinnen und Geschéaftsflhrer bedirfen der
Zustimmung der Gesellschafterversammlung.] Der Aufsichtsrat soll eine Entschei-
dungsempfehlung an die Gesellschafterversammlung abgeben.

Die Plan-Gewinn-und-Verlust-Rechnung bzw. der Erfolgsplan soll mindestens ent-
halten:

die Anséatze des Planjahres,

die voraussichtlichen Ergebnisse des laufenden Geschaftsjahres,

die Ist-Zahlen des abgelaufenen Geschaftsjahres sowie

die absoluten und relativen Veranderungen gegenuber dem voraussichtli-
chen Ergebnis des laufenden Geschéftsjahres.

Die Ansatze des Planjahres sollen alle zum Zeitpunkt der Planaufstellung absehba-
ren Ertrage und Aufwendungen enthalten.
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30

31

32

33
34

35

36

37

38

39

40

41

C1.1.2

C1.1.2

C1.1.2

C1.1.2

C1.1.2
C11.2

C.2.1.1

C.2.1.1

C.21.2

C.21.2

Cc.21.2

C.21.2

c.21.2
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[Die Ansatze und Veranderungen des Erfolgsplans sind nach ihrer Bedeutung zu
erlautern.] Die Erlauterungen sollen insbesondere Hinweise zu den Planungsgrund-
lagen (z.B. unterstellte Tariferh6hungen oder geplante Erhéhungen von Benut-
zungsentgelten) sowie zu den grdBten Veranderungen gegeniber den Vorjahren
enthalten.

Der Planung zugrundeliegende Fallzahlen sollen ebenfalls in den Erlauterungen
aufgefihrt werden.

Die Planbilanz soll wie die Bilanz des letzten festgestellten Jahresabschlusses
gegliedert sein.

Die mittelfristige Finanzplanung soll das Planjahr und mindestens vier darauffol-
gende Geschaftsjahre umfassen.

Der Stellenplan soll das Planjahr, das laufende Jahr und das Vorjahr umfassen.

Zum Stellenplan soll eine Personallbersicht erstellt werden, aus der die Anzahl der
voraussichtlich durchschnittlich beschaftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach
Personen und Vollzeitdquivalenten und Vergitungsgruppen sowie ggf. ihre Auftei-
lung auf Organisationseinheiten flr die drei genannten Jahre ersichtlich sind.

Erhélt ein Unternehmen Zuwendungen aus 6ffentlichen Mitteln und wird ein Bericht
Uber die Prifung der Zuwendungen erstellt, soll der Aufsichtsrat auch den Inhalt
dieses Berichtes in seine Beurteilung einbeziehen.

Die Entwirfe der Prifberichte sollen zum Ende des vierten, [missen spatestens
aber zum Ende des fiinften] Monats des folgenden Geschéftsjahres bei der oder
dem Aufsichtsratsvorsitzenden und beim Beteiligungscontrolling vorliegen.

Die Abschlusspriferin oder der Abschlussprifer soll spatestens nach der sechsten
Jahresabschlussprifung in Folge gewechselt werden.

Der Aufsichtsrat soll vereinbaren, dass die Abschlusspriferin oder der Abschluss-
prifer ihn Gber alle wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse informiert, die
sich im Verlauf der Prifung ergeben, auch soweit sie den Priifungsprozess betref-
fen.

Daneben soll die Abschlusspriferin oder der Abschlussprifer Uber die Einhaltung
dieses Kodexes berichten.

Uber das Ergebnis ihrer oder seiner Prifung, entdeckte Schwachstellen, Verbesse-
rungsmoglichkeiten usw. soll die Abschlusspriferin oder der Abschlussprifer in
einem Management-Letter berichten, der auch Vorschlage fur kiinftige Prifungs-
schwerpunkte enthalt.

[Gegenstand der Schlussbesprechung ist der Entwurf des Prifberichtes,] der der
oder dem Aufsichtsratsvorsitzenden, dem Beteiligungscontrolling und ggf. dem
Landesrechnungshof spéatestens eine Woche vor dem Gesprachstermin vorliegen
soll.
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2020/09334

offentlich

Liibeck, 15.09.2020
Vorlage

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.203 - Beteiligungscontrolling

Bearbeitung: Beate Leu (E-Mail: beate.leu@luebeck.de Telefon: 122 - 2032)

Beitritt der Travenetz GmbH zu dem Verein "Klimaschutz und Ener-
giewendeverein Nordwestmecklenburg (Innovationsraum Nord-
westmecklenburg)”

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
19.10.2020 Senat Nichtéffentlich zur Senatsberatung
10.11.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Vorberatung
26.11.2020 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Burgerschaft stimmt zu, dass die Travenetz GmbH dem Verein ,Klimaschutz und Ener-
giewendeverein Nordwestmecklenburg (Innovationsraum Nordwestmecklenburg)® beitritt.

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
2.020 Fachbereichscontrolling 2 Zustimmend
1.300 Bereich Recht Keine rechtlichen Bedenken
Aufsichtsrat TraveNetz GmbH Beschlussempfehlung
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein- Begriindung:
Kinder und Jugendlich sind nicht von der
MaRnahme betroffen.
Die Malinahme ist: neu
x | freiwillig
vorgeschrieben durch:
Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X | Nein

Seite: 1/2
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Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein

Ja — Begrindung:

Die Auswirkungen sind in der Vorlage dar-
gestellt.

Begrindung der Nichtoffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:
Die Travenetz GmbH mdéchte dem Verein ,Klimaschutz und Energiewendeverein Nordwest-
mecklenburg (Innovationsraum Nordwestmecklenburg)“ beitreten.

Uber den Beitritt zu einem Verein entscheidet nach § 28 Nr. 18 a der Gemeindeordnung
Schleswig-Holstein die Burgerschaft.

Der Beitritt zu einem Verein kann unter der Maligabe, dass die Voraussetzungen der §§ 102
und 105 der Gemeindeordnung eingehalten sind, erfolgen. Die umfassende Prifung ist der
Aufsichtsratsvorlage zu entnehmen.

Der Aufsichtsrat hat die Beschlussfassung in seiner Sitzung am 04.09.2020 empfohlen.

Anlagen:
Anlage 1 Beschlussvorlage der TraveNetz GmbH

Burgermeister Jan Lindenau

Seite: 2/2
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TRAVENETZ

Datum: 18.08.2020
Zustandiger Geschaftsfihrer Herr Baumler
Aufsichtsratssitzung Nr. 5/2020
Tagesordnungspunkt: 4.5
Beschlussvorlage

fir den Aufsichtsrat

Gegenstand: Beitritt der TraveNetz in den Verein ,Klimaschutz und
Energiewendeverein Nordwestmecklenburg (Innovations-
raum Nordwestmecklenburg)”

Beschlussvorschlag: Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung dem Beitritt
der TraveNetz GmbH in den Verein ,Klimaschutz und
Energiewendeverein Nordwestmecklenburg (Innovationsraum

Nordwestmecklenburg)” zuzustimmen.

Begrindung:

Die TraveNetz GmbH beabsichtigt dem Verein ,Klimaschutz und Energiewendeverein
Nordwestmecklenburg (Innovationsraum Nordwestmecklenburg)” beizutreten. Der Zweck des
Vereins ist die Férderung von Wissenschaft und Forschung sowie des Umwelt- und Klimaschutzes.
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die

e Initiierung, Koordinierung und Umsetzung von Projekten in Kooperation mit regionalen
Unternehmen und Experten, die geeignet sind, den Vereinszweck zu erfullen.

e Initiierung, Koordinierung und Umsetzung der in den Klimaschutzstrategien der Kommunen
festgelegten MaBnahmen

e Fodrderung der Vernetzung auf kommunaler, Landes- und Bundesebene

e Forderung der Vernetzung zwischen privaten Unternehmen, wissenschaftlichen
Institutionen, Verbanden, natirlichen Personen und Kérperschaften

¢ Organisation und Durchfiihrung von Veranstaltungen fur Verbraucher, von Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben zur Verbesserung des Umwelt- und Klimaschutzes durch die
intelligente Nutzung von Erneuerbaren Energien, zur Entwicklung einer intelligent
vernetzten, nachhaltigen Region Nordwestmecklenburg.

Der Verein ist ein Netzwerk von wissenschaftlichen Institutionen, kommunalen und privaten
Unternehmen, natirlichen Personen und Kérperschaften des 6ffentlichen und privaten Rechts. Als
Grundungsmitglieder des Vereins sind folgende Mitglieder vorgesehen:

e Stadt Rehna
e Stadt Gadebusch
e Landkreis Nordwestmecklenburg
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o WEMAG AG

e Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH (gemeinnitziges Siedlungsunternehmen
des Landes Mecklenburg-Vorpommern)

e Trigenius GmbH (Planungs- und Projektierungsburo fur erneuerbare Energien in Wismar)

e Verein fUr Handwerk und Handel Rehna e.V.

o TraveNetz

Vorstandsvorsitz und Stellvertretung stellen die Stadt Rehna und die Stadt Gadebusch.

Die Geschaftsstelle fir den Verein nimmt die Stadt Rehna wahr, die zur Unterstiitzung fur die zur
Verwirklichung des Vereinszwecks erforderlichen MaBnahmen und Vorhaben eine:n
Klimamanager:in einstellen wird, die / der zu 75% vom Land Mecklenburg-Vorpommern geférdert
wird. Die restliche Finanzierung in Hohe von 25% tragen einzelne Vereinsmitglieder, die Gber einen
Zeitraum von drei Jahren rd. 4.500 Euro pro Jahr an die Stadt Rehna zahlen. Mit der Beteiligung an
der Finanzierung der Klimamanagerin / des Klimamanagers will die TraveNetz ein Signal setzen,
dass sie sich in den Umlandgemeinden auch im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes engagiert.

Far die Mitgliedschaft im Verein sieht die Beitragsordnung einen Jahresbeitrag von 50 EUR fur
Firmen vor.

Mit dem Beitritt der TraveNetz in diesen Verein werden folgende Chancen gesehen:

e gute Mdoglichkeit sich als nachhaltiger Netzbetreiber zu engagieren

o qualifizierter Beziehungsaufbau aus Lubeck in die TraveNetz-Region

e Agieren auf Augenhdhe mit der WEMAG AG die ebenfalls Netzbetreiber und Griindungs-
mitglied ist

e Leistungen des Konzerns Uber die TraveNetz hinaus im bzw. Uber den Verein in der Region
anbieten kénnen (u.a. TraveKom, EDL, etc.)

e von den Ergebnissen der inhaltlichen Arbeit im Verein profitieren alle Mitglieder
gleichermaBen

e Moglichkeit zum Know-How-Transfer aus dem Verein in den Konzern hinein

e wir kénnen Themen / Impulse mit dem Namen TraveNetz positiv besetzen und diese Uber
die Unternehmensgrenzen hinaustragen

Die Vereinsmitgliedschaft halten wir nach juristischer Prafung mit Blick auf die Konzessions-
abgabenverordnung (Nebenleistungsverbot) aufgrund folgender Sachverhalte fir vertretbar:

e Der BGH geht grundsatzlich nicht davon aus, dass das Engagement im Rahmen von
Energieeinsparkonzepten ein VerstoB gegen das Nebenleistungsverbot die Gesamt-
nichtigkeit des Konzessionsvertrags zur Folge hat

e Die Konzessionslandschaft in NWM st nicht vergleichbar mit Schleswig-Holstein,
Hauptmitbewerber ware die WEMAG, welche selbst Vereinsmitglied wird.

e Der Vereinszweck ist auf die Unterstitzung der Klimaschutzkonzepte in Nordwest-
mecklenburg bezogen. Die Stadt Rehna wurde lediglich abstrakt und allgemein profitieren,

was die Position der TraveNetz in einem etwaigen Rechtsstreit Gber die Zuléssigkeit der
Mitgliedschaft besser stellen wirde.

Nach § 28 Nr. 18.a der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) entscheidet die Gemeinde-
vertretung - also die Burgerschaft der Hansestadt Lubeck - Uber die unmittelbare oder mittelbare
Grindung von ... privaten Vereinigungen (§105) oder die Beteiligung an diesen oder an deren
Grindung. Eine private Vereinigung im Sinne von § 105 GO ist auch der eingetragene Verein im
Sinne von § 21 Birgerliches Gesetzbuch (BGB), sodass auch der Beitritt der TraveNetz in den Verein
~Klimaschutz und Energiewendeverein Nordwestmecklenburg (Innovationsraum Nordwest-
mecklenburg)” dem Entscheidungsvorbehalt der Burgerschaft unterliegt.
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Die Gemeinde darf einem Verein mittelbar nur dann beitreten, wenn die Voraussetzungen des §
102 GO erfullt sind.

Hierzu muss ein wichtiges Interesse der Gemeinde an der Beteiligung vorliegen. Ein wichtiges
Interesse liegt vor, wenn die Gemeinde in der Beteiligung an dem Verein einen Vorteil erblickt
und/oder ihr gegenwartiges Handeln optimiert werden kann.

Wie bereits vorstehend beschrieben, wird in dem Vereinsbeitritt die Chance gesehen, von den
Ergebnissen der inhaltlichen Arbeit im Verein nicht nur in der TraveNetz, sondern im gesamten
SWLH-Konzern zu profitieren. Die TraveNetz kann sich in Kooperationsprojekte einbringen und
damit Ertrdge heben. Darlber hinaus wird erwartet, durch die Kontakte im Verein die Leistungen
des Konzerns Uber die TraveNetz hinaus in der Region anbieten kénnen (u.a. TraveKom, EDL, etc.).

Insoweit hat die Hansestadt Lubeck auch ein wichtiges Interesse am Beitritt der TraveNetz zu dem
Verein.

Fur die Vernetzung der verschiedenen Akteure aus privaten und kommunalen Unternehmen in dem
Verein steht eine addquate Organisationsform des 6ffentlichen Rechts (Regie-, Eigenbetrieb oder
Kommunalunternehmen) nicht zur Verfugung und daher ist die Organisationsform eines
eingetragenen Vereins hier besonders geeignet.

Es ergeben sich keine Auswirkungen auf bestehende Gebihren- und Beitragsregelungen der
Hansestadt Lubeck.

Der Verein verfugt Gber kein eigenes Personal. Die Geschaftsfiihrung des Vereins wird von der
Stadt Rehna Ubernommen. Personalrechtliche, mitbestimmungsrechtliche und gleichstellungs-

rechtliche Anderungen oder Auswirkungen fiir die Hansestadt Lubeck sind durch den Beitritt nicht
zu erwarten.

Daneben mussen die Voraussetzungen des § 101 GO vorliegen.

Der Verein muss einen offentlichen Zweck erfillen. Der Zweck des Vereins ist die die ,Férderung
von Wissenschaft und Forschung sowie des Umwelt- und Klimaschutzes”. Hieran wollen die
TraveNetz und der SWLH-Konzern partizipieren.

Am 23.05.2019 hat die Lubecker Blrgerschaft den Klimanotstand festgestellt und betont, dass
weitere kommunale MaBnahmen zum Klimaschutz notwendig sind. Die Hansestadt Lubeck
profitiert auch davon, wenn in den Umlandgemeinden Klimaschutz- und Energiewendeprojekte
verwirklicht werden. Zum einen weil sich Klimaschutz nur in gemeinsamen Anstrengungen
verwirklichen lasst und zum anderen solche regionalen Projekte auch positive Auswirkungen den
Klimaschutz betreffend auf das Stadtgebiet der Hansestadt Liubeck haben kénnen. Uber den
Vereinsbeitritt durch die TraveNetz kann die Hansestadt Libeck ihr Engagement diesbeziiglich
erweitern und gleichzeitig die oben genannten Chancen fur den Konzern nutzen. Fir den Verein ist
davon auszugehen, dass es sich nicht um ein Erwerbsgeschaft handelt. Die Verfolgung eines
offentlichen Zwecks steht im Vordergrund des Vereins.

Die wirtschaftliche Betdtigung muss nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhéltnis zu
der Leistungsfahigkeit der Gemeinde und des Unternehmens stehen.

Obgleich die dauernde Leistungsfahigkeit der Hansestadt Libeck nicht gegeben ist, verdndern sich

durch der Vereinsbeitritt der TraveNetz zu dem Verein die Risiken nicht zum Nachteil der
Kommune.

Die Haftung des Vereins ist auf das Vereinsvermogen beschrankt. Eine Haftung fir die TraveNetz
durch den Beitritt ergibt sich nicht.

Diese Haftungsregelungen ergeben sich aus § 10 Absatz 5 der in der Anlage beigefuigten
Vereinssatzung.

Die Leistungsfahigkeit der Kommune ist nicht beeintrachtigt, da von der TraveNetz lediglich eine
Beitragszahlung erwartet wird. Erganzend hierzu erfolgt eine einmalige Kostenbeteiligung von
4.500 EUR p.a. begrenzt auf drei Jahre an der Klimamanagerin / dem Klimamanager der Stadt
Rhena. Der Verein bietet daneben die Mdglichkeit einer Verbesserung der Leistungsfahigkeit der
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Kommune, wenn durch Kooperationsprojekte Ertrdge in den Konzerngesellschaften gehoben
werden kénnen.

Den Vereinsmitgliedern werden in § 7 der Vereinssatzung umfassende Entscheidungskompetenzen
in der Mitgliederversammlung eingerdumt, um einen angemessenen Einfluss auszutiben, wie z.B.
bei der Wirtschaftsplanung und der Austibung der Beteiligungsrechte des Vereins an
gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen.

Damit sind die Voraussetzungen der § 101 und 102 GO erfllt.

Eine Anzeige bei der Kommunalaufsichtsbehérde nach § 108 GO ist fur den Beitritt zu einem
eingetragenen Verein nicht erforderlich.

Zusammenfassend halten wir die Risiken und Kosten fur vertretbar und empfehlen die
beschriebenen Chancen fir die Starkung der TraveNetz zu nutzen und mit der Zustimmung, dass
die TraveNetz aktives Ordentliches Mitglied im Verein werden darf, zu beschlieBen.

Sven Baumler

Geschaftsfuhrer

101 von 230 in Zusammenstellung



TOP 5.1

Vereinssatzung Klimaschutz- und Energiewendeverein Nordwestmecklenburg e.V.
(Innovationsraum Nordwestmecklenburg)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Vereinssatzung
Klimaschutz- und Energiewendeverein Nordwestmecklenburg e.V.

(Innovationsraum Nordwestmecklenburg)

§ 1 Name, Sitz, Zweck und Geschaftsjahr

Der Verein ,Klimaschutz- und Energiewendeverein Nordwestmecklenburg e.V.
(Zukunftsraum Nordwestmecklenburg)‘ mit Sitz in Rehna; Freiheitsplatz 1, 19217
Rehna soll ins Vereinsregister eingetragen werden; er fuhrt dann den Namen

,Klimaschutz- und Energiewendeverein Nordwestmecklenburg (Zukunftsraum
Nordwestmecklenburg)*

Der Verein verfolgt ausschliellich und unmittelbar gemeinnutzige Zwecke im Sinne
des Abschnitts ,Steuerbeglinstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Der Verein ist ein Netzwerk von wissenschaftlichen Institutionen, kommunalen und
privaten Unternehmen, natirlichen Personen und Kérperschaften des 6ffentlichen
und privaten Rechts.

Zweck des Vereins ist die Férderung von Wissenschaft und Forschung sowie des
Umwelt- und Klimaschutzes.

Der Satzungszweck zur Férderung der Energiewende in Nordwestmecklenburg wird
verwirklicht insbesondere durch die
Initierung, Koordinierung und Umsetzung von Projekten in Kooperation mit
regionalen Unternehmen und Experten, die geeignet sind, den Vereinszweck zu
erfullen.
Initiierung, Koordinierung und Umsetzung der in den Klimaschutzstrategien der
Kommunen festgelegten MaRnahmen
Forderung der Vernetzung auf kommunaler, Landes- und Bundesebene
Forderung der Vernetzung zwischen privaten Unternehmen, wissenschaftlichen
Institutionen, Verbanden, nattrlichen Personen und Kérperschaften
Organisation und Durchfuihrung von Veranstaltungen fur Verbraucher, von
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Verbesserung des Umwelt- und
Klimaschutzes durch die intelligente Nutzung von Erneuerbaren Energien, zur

Entwicklung einer intelligent vernetzten, nachhaltigen Region
Nordwestmecklenburg.

Das Geschéftsjahr ist das Kalenderjahr.
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102 von 230 in Zusammenstellung



TOP 5.1

Vereinssatzung Klimaschutz- und Energiewendeverein Nordwestmecklenburg e.V.
(Innovationsraum Nordwestmecklenburg)

(1)

(2)

(3)

(5)

(2)

§ 2 TATIGKEIT, MITTELVERWENDUNG

Der Verein ist selbstlos tatig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

Mittel des Vereins durfen nur fur die satzungsmafigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus
Mitteln des Vereins.

Der Verein darf sich zur Umsetzung seiner Ziele Dritter bedienen und/oder hierfur
Gesellschaften errichten oder sich an diesen beteiligen, sofern die gemeinnltzigen
Zwecke damit erreicht werden.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Kérperschaft fremd sind,
oder durch unverhaltnismaRig hohe Verglitungen beginstigt werden.

Der Verein verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht.

§ 3 MITGLIEDSCHAFT
Mitglieder des Vereins sind:

Ordentliche Mitglieder
Foérdernde Mitglieder

Ehrenmitglieder

Mitglieder des Vereins kénnen natirliche Personen, juristische Personen des
offentlichen und privaten Rechts, handelsrechtlich organisierte Unternehmen,
Gesellschaften des burgerlichen Rechts, Kommunen und deren Zweckverbande, der
Landkreis Nordwestmecklenburg sowie Einrichtungen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern werden.

Fordernde Mitglieder sind naturliche und juristische Personen des 6ffentlichen und
privaten Rechts, handelsrechtlich organisierte Unternehmen und Gesellschaften des
burgerlichen Rechts, die mit einem Forderbeitrag den Verein unterstutzen.
Fordernde Mitglieder haben kein Stimmrecht.

Zu Ehrenmitgliedern des Vereins kénnen natirliche und juristische Personen ernannt
werden, die sich um die Foérderung der Ziele des Vereins besonders verdient

gemacht haben. Die Ernennung erfolgt auf Vorschlag des Vorstandes durch die
Mitgliederversammlung. Ehrenmitglieder haben kein Stimmrecht
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Vereinssatzung Klimaschutz- und Energiewendeverein Nordwestmecklenburg e.V.
(Innovationsraum Nordwestmecklenburg)

(2)

(3)

(5)

Bei beschréankt Geschéaftsfahigen, insbesondere Minderjahrigen, ist der
Aufnahmeantrag vom gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Dieser verpflichtet
sich damit zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages.

§4 ERWERB UND BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT

Die Aufnahme als Mitglied ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Uber den
Antrag entscheidet der Vorstand vorlaufig mit Wirksamkeit bis zur nachsten
Mitgliederversammlung, die abschlieRend Uber die Aufnahme befindet.

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflésung der
juristischen Person.

Die schriftliche Austrittserklarung muss mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum
Ende des Geschéftsjahres gegeniber dem Vorstand erklart werden. Bei beschrankt
Geschaftsfahigen, insbesondere Minderjéhrigen, ist die Austrittserklarung auch vom
gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben.

Bei schuldhaft groben VerstéRRen eines Mitglieds gegen die Interessen des Vereins
kann der Vorstand den Ausschluss beschlieBen. Dem Betroffenen ist vorher
Gelegenheit zur AuRerung zu geben. Der Ausschluss ist ihm unter Angabe von
Grunden schriftlich bekannt zu geben.

Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Griinde sind
insbesondere ein die Vereinsziele schéadigendes Verhalten, die Verletzung
satzungsmaliger Pflichten oder Beitragsriuckstande von mindestens einem Jahr.
Uber den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem
Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines
Monats an den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im
Rahmen des Vereins endglltig. Bis zu diesem Zeitpunkt ruhen die Mitgliedsrechte.
Dem Mitglied bleibt die Uberprifung der MaBnahme durch Anrufung der ordentlichen
Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat aufschiebende
Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung.

Ein Mitglied, gegen das ein Ausschlussverfahren anhéangig ist, kann vom Vorstand
durch Mehrheitsbeschluss von seinen Ehrenamtern bis zur endgultigen Beendigung
des Ausschlussverfahrens suspendiert werden, wenn dies im Interesse des Vereins
erforderlich erscheint.

§5 MITGLIEDSBEITRAGE
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Vereinssatzung Klimaschutz- und Energiewendeverein Nordwestmecklenburg e.V.
(Innovationsraum Nordwestmecklenburg)

(1)

(2)
(3)

Von den Mitgliedern werden Jahresbeitrage erhoben. Alle Mitglieder des Vereins

zahlen Jahresbeitrdage gemaR der von der Mitgliederversammiung zu
beschlieRenden Beitragsordnung.

Die Zahlung eines freiwilligen héheren Beitrags durch ein Mitglied ist zulassig.

Ehrenmitglieder sind von Beitragen befreit.

Im Fall des Ausscheidens aus dem Verein findet eine Erstattung von
Jahresbeitragen, auch anteilig, nicht statt.

§ 6 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:

die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

§ 7 ZUSTANDIGKEITEN DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG UND STIMMRECHTE

(1)

(2)

Jedes ordentliche Mitglied ist innerhalb der Mitgliederversammlung des Vereins
stimmberechtigt. Zur Ausubung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied oder

jeder fachlich qualifizierte Mitarbeiter eines Mitglieds schriftlich bevollméachtigt
werden.

Die Mitgliederversammlung entscheidet in folgenden Angelegenheiten durch
Beschluss:

(a) Wahl und Abberufung des Vorstandes

(b) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten und vorgelegten Haushaltsplans
far das folgende Geschéftsjahr sowie eventuelle Haushaltsplananderungen;
Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands; Entlastung des Vorstands;

(c) Wahl der Kassenprufer
(d) Erlass der Beitragsordnung gemaf § 5 Abs. (1);

(e) Ausubung der Beteiligungsrechte des Vereins an gesellschaftsrechtlichen
Beteiligungen;

(f) Bestellung besonderer Vertreter im Sinne von § 30 BGB fur die Vornahme
bestimmter Rechtsgeschéfte.

(9) Ernennung von Ehrenmitgliedern;
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Vereinssatzung Klimaschutz- und Energiewendeverein Nordwestmecklenburg e.V.
(Innovationsraum Nordwestmecklenburg)

(1)

(2)

(3)

(h) Anderungen der Satzung;

(i) Beschwerden gegen den Ausschluss von Mitgliedern gem. § 4 Absatz 4;

() Auflésung des Vereins;

§ 8 EINBERUFUNG DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Die Mitgliederversammlung tritt bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im
Kalenderjahr zusammen. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von drei
Wochen — wenn nicht auRergewdhnliche Umsténde eine kirzere Frist erfordern —
schriftlich oder per E-Mail unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Mitglieder, die
keine E-Mail-Adresse angegeben haben, werden per Brief eingeladen. Die Frist
beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das
Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom
Mitglied dem Verein schriftlich oder per E-Mail bekannt gegebene Adresse bzw. E-
Mail-Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom
ersten und bei dessen Verhinderung vom zweiten stellvertretenden Vorsitzenden des
Vorstandes geleitet (Versammlungsleiter).

Jedes Mitglied kann spatestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim
Vorstand schriftich eine Ergdnzung der Tagesordnung beantragen. Der
Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergédnzung
bekannt zu geben. Uber Antrage auf Erganzung und/oder Anderung der

Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen gestellt werden, beschlieRt die
Versammlung.

Eine aullerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn
das Interesse des Vereins dies erfordert oder wenn 1/10 der stimmberechtigten
Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Griinde beantragen.

§9 BESCHLUSSFASSUNGEN DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Hat die Mitgliederversammlung Uber die Art der Beschlussfassung keinen Beschluss
gefasst, bestimmt der Versammlungsleiter die Art der Abstimmung. Die Abstimmung
muss schriftlich erfolgen, wenn 1/3 der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder
dies beantragt.

Die Mitgliederversammlung ist stets beschlussféhig, wenn ordnungsgemal zu ihr
eingeladen wurde, unabhéngig davon, wie viele Mitglieder tatsachlich erschienen
sind. Dies gilt nicht fur Beschlisse gem. nachstehenden Absatzen (4) und (5). Fur
diese Beschlisse ist die Mitgliederversammlung nur beschlussfahig, wenn
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(7)

mindestens die Halfte der Mitglieder bei der Mitgliederversammlung anwesend ist. Ist
die Mitgliederversammlung fur diese Beschlisse nicht beschlussfahig, so ist erneut
zu einer Mitgliederversammlung fur diese Beschlusse zu laden. Diese ist unabhangig
von der Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfahig. Hierauf ist in der Ladung
hinzuweisen.

Die Mitgliederversammlung fasst Beschlisse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen giltigen Stimmen.

Fur folgende Beschlisse der Mitgliederversammlung ist eine qualifizierte Mehrheit
von % der erschienenen Mitglieder erforderlich:

(a) Anderungen der Satzung gemaR § 18;
(b) Beitragsordnung gemaR § 5 Abs. 1,
(c) Berufungen gegen den Ausschluss von Mitgliedern gemaf § 4;

(d) Eingehen von gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen und Austbung der
Beteiligungsrechte des Vereins an gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen;

(e) Aufldsung des Vereins.

Eine Anderung des Zwecks des Vereins kann mit einer Mehrheit von % der
erschienenen Mitglieder des Vereins beschlossen werden. Nachtragliche
Haushaltséanderungen im Rahmen von Beschlussfassungen der
Mitgliederversammlung bedurfen ebenfalls einer Mehrheit von % der erschienenen
Mitglieder des Vereins.

Bei Wahlen ist derjenige gewahlt, der mehr als die Halfte der abgegebenen gliltigen
Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Halfte der abgegebenen giiltigen
Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten
Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewahlt ist sodann derjenige, der die
meisten Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom
Versammlungsleiter zu ziehende Los.

Uber Beschliisse der Mitgliederversammilung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom
Versammlungsleiter und vom Protokollfuhrer - der zu Beginn einer jeden
Mitgliederversammlung durch den Versammlungsleiter bestimmt wird — zu
unterzeichnen ist. Jedes Vereinsmitglied erhélt eine Ausfertigung des jeweiligen
Sitzungsprotokolls. Die Verwahrung der Protokolle im Original erfolgt in der
Verantwortung des Vorstandes des Vereins.

§10 VORSTAND
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Der Vorstand des Vereins besteht aus mindestens 5 bis zu héchstens 9 Mitgliedern.
Er ist ehrenamtlich tatig.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung fur die Dauer von drei Jahren
gewahlt; er bleibt jedoch auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt.

Die Mitgliederversammlung wéhlt die Mitglieder des Vorstandes nach § 26 BGB in
die Amter:

Vorstandsvorsitzender
1. Stellvertretender Vorsitzender
2. Stellvertretender Vorsitzender, Schatzmeister

Schriftfhrer

Zu Vorstandsmitgliedern kénnen nur naturliche Personen gewahlt werden, die selbst
Mitglied, Beschéftigter oder Bevollméachtigter eines Mitglieds sind. Mit der
Beendigung der Mitgliedschaft einer juristischen Person im Verein endet auch das
Amt eines evtl. zugehérigen Vorstandsmitglieds. Gleiches gilt, wenn der oder die zum
Vorstand bestellte Beschéftigte eines Mitglieds bei diesem Mitglied ausscheidet.
Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vorstand fir die
restliche Amtsdauer des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds eine Nachfolgerin
oder einen Nachfolger kooptieren. Dieser Nachfolger muss von der nachsten
Mitgliederversammlung bestatigt werden.

Die Amter des Vorstandsvorsitzenden und des 1. Stellvertretenden Vorsitzenden
bekleiden Mitglieder der Stadtvertretungen der Stadte Rehna und Gadebusch.

Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und aufRergerichtlich; er hat die Stellung
eines gesetzlichen Vertreters. Je zwei Vorstandsmitglieder nach § 26 BGB vertreten

den Verein gemeinsam, wobei zumindest einer hiervon der Vorsitzende oder einer
seiner Stellvertreter sein muss.

Der Vorstand darf fir den Verein nur Verpflichtungen in der Weise eingehen, dass
die Haftung der Vereinsmitglieder auf das Vereinsvermdgen beschrankt ist.
Verpflichtungen durfen daher nur eingegangen werden, wenn die entsprechenden

Mittel im Haushaltsplan vorgesehen sind. Abweichungen bedurfen der Zustimmung
der Mitgliederversammlung.

§ 11 Schatzmeister / Rechnungswesen

Der Schatzmeister ist fur die ordnungsgemaRe Fuhrung der Blicher, Unterlagen und
sonstigen Aufzeichnungen verantwortlich.
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(2)

(3)

(4)

(1)

Er darf Auszahlungen nur leisten, wenn der Vorstand oder die
Mitgliederversammlung eine Auszahlungsanordnung erteilt hat und wenn
Geldbetrage flur die Ausgabenzwecke vorhanden sind.

Am Ende des Geschéftsjahres ist er gegenuber den Kassenprufern zur
Rechnungslegung und zur Erstellung und Vorlage des Jahres- und Kassenberichtes
sowie Vorlage des Haushaltes (kiinftige Finanzplanung) verpflichtet.

Die Kassenprifer prifen die Einnahmen- und Ausgabenrechnung, alle Biicher und
Unterlagen, den gesamten Zahlungsverkehr und das vorhandene Vermdgen. Sie
erstatten der Mitgliederversammlung Bericht und beantragen Entlastung.

Zur Prufung der Jahresrechnung wird alljahrlich von der Mitgliederversammlung ein
rechnungsprifer gewahlt, der innerhalb des Vereins kein anderes Amt bekleiden
darf. Der Rechnungsprifer berichtet der ordentlichen Mitgliederversammlung utber
das Ergebnis der Prifung. Wiederwahl ist méglich.

§ 12 ZUSTANDIGKEITEN DES VORSTANDES

Der Vorstand ist fur alle Angelegenheiten des Vereins zusténdig, soweit sie nicht
durch Gesetz oder Satzung einem anderen Organ oder einer anderen Einrichtung
des Vereins zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

(a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der
Tagesordnung;

(b) Ausfuihrung von Beschlissen der Mitgliederversammlung;

(c) Aufstellung des Haushaltsplans fur jedes Geschaftsjahr, Buchfuhrung, Erstellung
des Jahresberichts sowie Erstellung der Handels- und Steuerbilanzen;

(d) vorlaufige Entscheidung tber die Aufnahme von Mitgliedern nach § 4 Abs. (1);
(e) Vorschlagsrecht zur

1. inhaltlichen Ausgestaltung des ,Zukunftsraum(s) Nordwestmecklenburg® -
InnovationsLabor: Energie- und Digitales Nordwestmecklenburg e.V. sowie

2. Auswahl von konkreten, standortbezogenen Demonstrations-, Pilot- und
Investitionsvorhaben, fiur die Férderungen durch den Verein oder durch Mitglieder
aus allen potenziellen Quellen beantragt werden kénnen;

(f) Benennung, Entsendung und Abberufung von Beiratsmitgliedern gem. § 15

In allen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung flir den Verein soll der Vorstand
eine Beschlussfassung der Mitgliederversammlung herbeiftihren.
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

§13 SITZUNGEN UND BESCHLUSSE DES VORSTANDES

Der Vorstand beschlielt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen
Verhinderung vom ersten stellvertretenden Vorsitzenden und bei dessen
Verhinderung vom zweiten stellvertretenden Vorsitzenden, mit einer Frist von zwei
Wochen einberufen werden. Mit der Einladung ist die Tagesordnung zu Ubersenden.

Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn mehr als die Halfte seiner Mitglieder
anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der
abgegebenen giltigen Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die des ersten stellvertretenden
Vorsitzenden und bei dessen Verhinderung die des zweiten stellvertretenden
Vorsitzenden.

Der Vorstand kann im schriftichen Verfahren oder per E-Mail oder in elektronischen
Umlaufverfahren  beschlieRen,  wenn alle  Vorstandsmitglieder  diesem
Abstimmungsverfahren zustimmen.

An den Vorstandssitzungen kénnen Mitglieder als nicht stimmberechtigte Gaste
teilnehmen.

§ 14 Beirat

Der Verein kann einen Beirat aus externen Persdénlichkeiten berufen, die Vorstand
und Mitgliederversammlung durch Empfehlungen zu Angelegenheiten des Vereins

beraten und bei der Verwirklichung der Vereinszwecke gemaR § 1 Absatz 3 und 4
unterstitzen.

Der Vorstand benennt die Mitglieder des Beirats und kann diese auch wieder
abberufen. Vor der Entscheidung tber die Benennung eines neuen oder Abberufung
eines Beiratsmitglieds holt der Vorstand das Votum des bestehenden Beirats ein.
Juristische Personen und Koérperschaften, die den Verein in nicht nur geringfugigem
Umfang durch Zuwendungen oder Férdermittel unterstitzen, sollen zur Mitwirkung im

Beirat eingeladen werden. Mitglieder des Vereins kénnen nicht zugleich Mitglied des
Beirats ein.

Die Kosten der Beiratstatigkeit tréagt der Verein. Die Mitglieder des Beirats tiben diese
Funktion ehrenamtlich aus; eine pauschale Aufwandsentschadigung oder
Sitzungsgeld wird nicht gezahlt; eine Erstattung tatsachlich angefallener Reisekosten
der Beiratsmitglieder fur die Wahrnehmung dieser Funktion im Rahmen der
Vorschriften des Bundesreisekostengesetztes ist moglich.

Die Mitglieder des Beirats verpflichten sich, auch nach Ende ihrer Beiratsfunktion
Verschwiegenheit Uber Vereinsinterna zu wahren.
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(5) Uber die vom Beirat im Einzelnen behandelten Fragestellungen entscheidet dieser in
eigener Autonomie. Vorstand oder Mitgliederversammlung kénnen den Beirat gezielt
um Stellungnahmen zu konkreten Fragen und Sachverhalten bitten. Zur
Durchfuhrung seiner Arbeit kann der Beirat beim Vorstand Berichte und
Stellungnahmen zu allen Angelegenheiten des Vereins anfordern.

(6) Die Mitglieder des Vorstands kénnen als Gaste ohne Stimmrecht an den
Beiratssitzungen teilnehmen. Zur Unterstitzung seiner Tatigkeit kann sich der Beirat
der Geschaftsstelle geméaR § 17 bedienen. Im Ubrigen gibt sich der Beirat in eigener
Zustandigkeit eine Geschaftsordnung.

§ 15 ARBEITS- UND AUFGABENSTRUKTUREN

(1) Zur Verwirklichung der Ziele des Vereins kénnen Arbeits- und Aufgabenstrukturen zu
ausgewahlten Themen gebildet werden.

(2) Die von den Arbeits- und Aufgabenstrukturen erzielten Arbeitsergebnisse sowie
insbesondere die dabei entwickelten Projekte sind dem Vorstand zur Auswertung
bzw. Abstimmung tber die Durchfihrung vorzulegen.

§16 GESCHAFTSSTELLE

Die organisatorische Durchfiihrung des Vereins und die Ausfuhrung der zur Verwirklichung
des Vereinszwecks erforderlichen MaRnahmen und Vorhaben kann der Verein einem
Dritten Gbertragen, der die geschaftsméaRigen Angelegenheiten des Vereins im Rahmen
dieser Satzung und der Beschlusse der Mitgliederversammlung und unter Beachtung der
Weisungen des Vorstandes des Vereins erledigt. Der Verein kann den Dritten zur
Vornahme aller Handlungen ermachtigen, die der gewodhnliche Geschéaftsverkehr mit sich

bringt und die nicht von grundlegender Bedeutung fur den Verein oder seine Mitglieder
sind.

§ 17 Satzungséanderung

(1) Der Vorstand hat das Recht, der Mitgliederversammlung Satzungsénderungen
vorzuschlagen.

(2) Satzungsanderungen muissen auf Mitgliederversammlungen beschlossen werden.
Der Text der beabsichtigten Satzungsanderung ist der Einladung beizufiigen.

(3) Die Anderung ist beschlossen, wenn mindestens % der anwesenden Mitglieder
zustimmen.
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(4)

(1)

(2)

(3)

Anderungen der Satzung werden von der Mitgliederversammlung gemal § 10
Absatz 4 (a) beschlossen und bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der Eintragung ins
Vereinsregister.

§ 18 AUFLOSUNG DES VEREINS

Bei Auflésung des Vereins oder bei Wegfall steuerbeginstigter Zwecke ist eine
Vermdgensauseinandersetzung  durchzufihren  zur  ausschlieRlichen  und
unmittelbaren Verwendung fur die Férderung von Forschung und Bildung
entsprechend des Satzungszwecks.

Sofern und soweit die Mitgliederversammlung nichts Anderes beschlie3t, sind der
Vorsitzende und die Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem
anderen Grund aufgeldst wird oder seine Rechtsfahigkeit verliert.

§ 19 Inkrafttreten

Die vorstehende Satzung wurde in der Grindungsversammlung vom.....erstellt und trat
am gleichen Tag durch den Beschluss der Grindungsversammlung in Kraft. Beschliisse

Uber die kinftige Verwendung des Vermégens durfen erst nach Einwilligung durch das
Finanzamt ausgefuhrt werden.
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» Nr. VO/2020/09140

offentlich

Liibeck, 04.08.2020
Vorlage

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.502 - Seniorlnneneinrichtungen

Bearbeitung: Matthias Schroder (E-Mail: matthias.schroeder@aph-luebeck.de Telefon:
6099034)

Wirtschaftsplan 2021 der stadtischen SeniorlnnenEinrichtungen
(SIE)

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
17.08.2020 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung
01.09.2020 Ausschuss fir Soziales Offentlich zur Vorberatung
08.09.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Vorberatung
24.09.2020 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan €

die Ertrage 27.472.600

die Aufwendungen 29.302.700

der Jahresgewinn 0

der Jahresverlust -1.830.100
1.2 im Vermogensplan

die Einzahlungen auf 763.530

die Auszahlungen auf 763.530
2. der Gesamtbetrag der Kredite flr Investitionen

und Investitionsférderungsmafnahmen auf 0
2.1 der Gesamtbetrag der

Verpflichtungserméachtigung auf 0
2.2 der Hochstbetrag der Kassenkredite auf 4.000.000
3. die Stellentbersicht 2021 nebst Anderungsliste (Anlage 8, 8a, 8b).

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2021 der stadtischen SeniorlnnenEinrichtungen im
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales fur das Geschaftsjahr 2021 wird gemafR Anlagen 1-
12 im Rahmen der Haushaltssatzung 2021 zugestimmt.

Seite: 1/2

113 von 230 in Zusammenstellung



TOP 5.2

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen: Ergebnis:
1.203 - Beteiligungscontrolling Zustimmung
1.201 - Haushalt und Steuerung Zustimmung
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Die MalRinahme ist:

Finanzielle Auswirkungen:

Auswirkung auf den Klimaschutz:

Begrindung der Nichtoffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:

Siehe Vorbericht (Anlagen 1 und 2)
Anlagen:

Anlage 1 und 2 — Vorbericht

Anlage 3 bis 12 — Wirtschaftsplan

Senator Sven Schindler

Nein- Begrindung:

Die Belange von Kindern und Jugendlichen
sind nicht betroffen.

neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:

§§ 77, 97 GO SH

Ja

Der Jahresfehlbetrag i.H. v. 1.830.100 Euro
wird im Haushalt 2021 geordnet.

Nein

Nein
Ja — Begrindung:
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Hansestadt Libeck Anlage 1
2.502 SeniorlnnenEinrichtungen

Vorbericht allgemeiner Teil:

Realisierung der Vision 2030

In den 2020er Jahren wird in LUbeck der Bedarf an stationdren Pflegepl&tzen kontinuierlich
steigen (rund +800 Platze bis 2030). Die Hansestadt Libeck tragt mit den SIE dazu bei, im
Rahmen inrer kommunalen Daseinsvorsorge, diese absehbaren Bedarfe mit abzudecken und
Unterversorgungen vorzubeugen.

Die ,,Vision 2030" sieht eine quartiersbezogene (sozialraumorienterte) Versorgung dlterer
Menschen vor. Ziel sind lokale Versorgungsketten Wohnen — Service — Pflege. Die
Zielsetzungen der Pflegestarkungsgesetze (,ambulant vor stationar*) werden aufgegriffen.
Konkret bedeutet das eine konzeptionelle Weiterentwicklung der SIE ebenso wie
notwendige Immobilienkonzepte fUr die SIE- Standorte.

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2021 kann allerdings noch keinen Ausblick auf Auswirkungen
der Vision 2030 geben. Ziel wird es sein, erste unternehmensrelevante Ver&dnderungen zwar
schon im Zeitrahmen der mittelfristigen Finanzplanung eintreten zu lassen, belastbare
Aussagen kénnen allerdings in diesem Wirtschaftsplan noch nicht getroffen werden.

Aktuell werden erste Konzepte erarbeitet, die die Vision 2030 inhaltlich weiter ausgestalten.
In einem begleitenden Prozess mit unterstUtzender Beratung erfolgt die notwendige Vertiefung.

Insbesondere wird dabei die Frage zu kldren sein, welche Umsetzungsschritte inhaltlich und
strukturell zur Optimierung der SIE erforderlich sind und wie diese Schritte zeitlich und
organisatorisch in den laufenden Betrieb eingepasst werden kénnen. Das Thema der
Bestandsimmobilien und ihrer Eignung zur Anpassung des laufenden Betriebes an moderne
Pflegeformen ist dabei von tragender Bedeutung.

Die Konzeption einer optimierten SIE wird sich an der Zukunftsvision SIE 2030 orientieren und
mehr als nur stationdre Pflege anbieten. Soweit dafir Neubauten erforderlich werden, sollten
diese nach aller Méglichkeit nicht am Rande, sondern in den Herzen von Stadtteilen entwickelt
werden, um den Anforderungen, die die Vision 2030 stellt, gerecht zu werden.

115 von 230 in Zusammenstellung



TOP 5.2

Der FB2 wird eine Konzeptskizze entwerfen, die in einem Zeit- und MaBnahmenplan
Umsetzungsschritte darstellen wird, um die SIE fUr die Zukunft besser aufzustellen.

FUr das Jahr 2021 ist mit einem Fortschreiten und wahrscheinlicher Weise ersten konkreten
Projektskizzen fUr die Umsetzung der Vision 2030 zu rechnen. Dies geschieht schon jetzt
fortlaufend in st&ndiger Abstimmung zwischen der Fachbereichsleitung und den SIE.

Als Grundlage fur Projekte und Umsetzungen, im Rahmen der Vision 2030, ist eine
wirtschaftliche Stabilisierung und spUrbare Defizitreduzierung unerldsslich. Diesbeziglich
finden/fanden im Spatsommer/Herbst 2020 Pflegesatzvernandlungen statt. Diese, mit dem
ausdrUcklichen Ziel, eine Kostendeckung der aktuellen Ist-Kosten, soweit gegenUber

den Kostentrdgern irgend moglich, umzusetzen.

Die vorliegende Wirtschaftsplanung fur 2021 geht von einem wesentlichen Entgeltzuwachs,
nach Abschluss der derzeit laufenden Pflegesatzverhandlungen, aus.

Aufgrund der signifikanten Erhdhungen, ist eine ,,Belegungsdelle” nicht auszuschlieBen. Diese
ist einerseits durch personelle Reaktionen in weiten Teilen abfederbar und ist im
Wirtschaftsplan mit der Hinterlegung von rund 70 % der angepeilten Entgelisteigerungen
hinterlegt. Anzumerken ist ferner, dass die Planansatze fir 2021 und deren tatséchliche
Realisierung, unter einer monatelangen besonderen wirtschaftlichen Herausforderung in
Folge der Corona-Pandemie zu sehen sind.

Die wirtschaftlichen Herausforderungen benennen sich auf eine langerfristig gesunkene
Auslastung, dies unter anderem wesentlich auf Grundlage Landerspezifischer Corona-Erlasse
(Quarantanevorhaltungen) und einem an wichtigen WirtschaftsgUterkosten zu erkennenden,
signifikanten Preisanstieg. Eine politisch zugesicherte und beantragte Kostenerstattung ist

noch nicht final realisiert. Von daher lassen sich die Kostenauswirkungen derzeit nur grob
abschétzen. Ungeachtet dieser wirtschaftlichen Unsicherheit liegt dem Planansatz fur 2021 eine
zurUckhaltende, gleichwohl signifikante Senkung des Defizites der SIE zugrunde.

Gesetzliche Grundlagen

Kommunale Altenpflegeheime sind in Schleswig-Holstein &ffentlich- rechtliche
Einrichtungen nach § 97 der Gemeindeordnung (GO Schl.- H.), fUr die aufgrund gesetzlicher
Vorschriften Sonderrechnungen gefuhrt werden missen.

FUr das in § 97 der Gemeindeordnung aufgefUhrte Sondervermégen gilt eingeschrénkt die
Eigenbetriebsverordnung (EigVO) des Landes Schleswig-Holstein. GemdaB § 12 EigVO ist ein
Wirtschaftsplan aufzustellen.

Ferner wurde im Rahmen der Verabschiedung des Rahmenplans zur Frauenférderung 2013

festgelegt, dass zukUnftig der Frauenférderplan Bestandteil des Wirtschaftsplanes werden soll.
Auf dieser Grundlage ist der Frauenférderplan dem Wirtschaftsplan der SIE beigefigt (Anlage
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Hansestadt Libeck Anlage 2
2.502 SeniorinnenEinrichtungen

Vorbericht nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigvVO
zum Wirtschaftsplan 2021

1. Erlduterungen zum Erfolgsplan
Der Erfolgsplanist nach § 13 Abs. 1i.V.m. § 21 Abs. 1 EEGVO sowie nach den Vorschriften
der PflegebuchfGhrungsverordnung (PBV) gegliedert. Die Planung der Ertrédge und
Aufwendungen erfolgt auf der Grundlage der definitiven Ist-Werte des Wirtschaftsjahres
2019 unter BerUcksichtigung der bisherigen Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2020 sowie
derjenigen Sachverhalte, die wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse des
Wirtschaftsjahres 2021 nehmen.

In der Kommentierung wird in der Regel ein Vergleich der Ergebniswerte des Jahres 2019
gezogen, um einen reinen Planzahlenvergleich zu vermeiden und die geplante Entwicklung
auf der Grundlage einer real eingetfretenen Ausgangslage zu interpretieren.

Die erste EinflussgréBe auf das Wirtschaftsergebnis des Jahres 2021 ist die Planung der Erfrége im
Bereich der Pflegeleistungen. Im Herbst 2020 wird eine Anpassung der PflegevergUtungssatze for
alle Einrichtungen beantragt, die mindestens ein Jahr GUltigkeit haben wird. Das Ergebnis liegt

noch nicht vor. Es wird mit einer deutlichen Steigerung ab Herbst 2020 gerechnet, die sich aber
gemdaB des kaufmdannischem Vorsichtsprinzips nur anteilig in der Wirtschaftsplanung niederschlagen
soll.

Die zweite EinflussgroBe ist die zu erwartende Bewohner:innenstruktur. Bei der Einnahmen-
berechnung wurde die aktuelle Pflegegradstruktur des Jahres 2020 zu Grunde gelegt.

Der dritte Einflussfaktor ist die erwartete Nachfrageentwicklung im vollstationdren Pflegebereich.
Die Auslastung im Jahr 2019 lag bei insgesamt 96,4%. Die aktuelle Auslastung aller Einrichtungen
liegt unter BerUcksichtigung der Corona-Pandemie bei rund 95,8%.

Bei der Wirtschaftsplanung 2021 wird von einer Gesamtauslastung von rund 94 % ausgegangen.
Diese Senkung zu den Auslastungen der Vorjahre berziffert die aufgrund der Entgeltsteigerung
nicht auszuschlieBende "Belegufgsdelle”. Die Gesamtbettenzahl der SIE betrégt wie im Vorjahr 591.

Vierte bedeutsame EinflussgréBe ist die Entwicklung der Personalkosten. Die Berechnung erfolgt
auf der Grundlage der Bewertung aller Stellen des Stellenplanes 2020 (stand: 30.06.2020).
Ergebnisbeeinflussende Personalkostendnderungen (z.B. erwartete Tarifsteigerungen im Herbst
2020, die sich im Planjahr 2021 auswirken werden, oder die Gemeindeunfallversicherung (GUV))
wurden berUcksichtigt und sind in die Berechnungen eingeflossen. Die Personalaufwandsquote
(Personalaufwand zu Umsatzerlése) konnte merklich gesenkt werden und liegt gemdaB Wirtschafts-
plan 2021 bei rund 79,5 % (Ist 2019= 82,1 %).

Bei der Ermittlung der Sachkosten fUr das neue Wirtschaftsjahr wurden die Jahresrechnung 2019, die
Erwartungsdaten 2020 sowie die verdnderten Bettentage in 2021 berUcksichtigt.

Grundsatzlich planen wir Sachkostensteigerungen in Hohe von rund 2,3 % gegentber

dem Vorjahr. Von dieser Grundregel wird in verschiedenen Aufwandspositionen, wie zum Beispiel
Energie, Mieten, Abschreibungen (AfA) und Lebensmittel, abgewichen und individuell berechnet.
Hier liegen vorgegebene, vertraglich fixierte, investitionsabhdngige oder sonstige
beschdaftigungsunabhd&ngige Kosten vor.

FOr das Wirtschaftsjahr 2021 wird mit einem konservativen Jberechnetem Jahresverlust in Héhe von
rund T€ -1.830 gerechnet. An GegensteuerungsmaBnahmen, verbunden mit weiteren Einspareffekten
wird weiterhin infensiv gearbeitet. Es wird weiterhin eine regelmdaBige, kostendeckende Vergitungs-
verhandlungstatigkeit mit den Kostentrégern stattfinden. Die Hansestadt Libeck bekennt sich zu

ihrer soziealen und kommunlalen Verantwortung zu den SIE als verldssliches, stadtisches und
stationdres Pflegeangebot.

In den zurGckliegenden Monaten wurde fur die SeniorinnenEinrichtungen das Zukunftskonzept

. Vision 2030 - Alter werden, aber im Quartier bleiben* weiter entwickelt. Es erfolgt eine stédtische
Konkretisierung der Planungen.
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2.

TOP 5.2

Der FB2 hat eine Konzeptskizze entworfen, die den Abbruch von bestehenden
Pflegeeinrichtungen vorsieht - und in zeitlich logischem Zusammmenhang gleichzeitig den Neubau
von Einrichtungen beschreibt, sodass ein geordneter Umzug von einer alten in eine neue
Einrichtung erfolgen kann.

Die Konzeption von Neubauten orientiert sich an der Zukunftsvision SIE 2030 und sieht fachliche,
inhaltfliche Weiterungen des bislang ausschlieBlich stationdres Pflegeangebot vor.

Erlauterungen zur Erfolgsiibersicht

Die Erfolgsubersicht (Anlage 4) zeigt die geplanten Betriebsergebnisse der beiden
Leistungszweige der stadtischen SeniorlnnenEinrichtungen. FUr den Pflegebetrieb (sieben Hduser)
zeigt die ErfolgsUbersicht des Jahres 2021, dass die Personalkosten mitrund 71,6 % des
Gesamtaufwands den weitaus groBten Posten darstellen, Materialaufwand mit 13,6 % den
zweitgréBten Faktor. Andere betriebliche Aufwendungen, wie z.B. Mieten, bilden mit 13,5 %

den drittgréBten Kostenfaktor. Diese drei Hauptfaktoren verursachen also rund 99 % der
Gesamtkosten des Pflegebereichs. Das Planungsergebnis des gemeinnuUtzigen

Betriebszweiges "Betreutes Wohnen'" liegt bei rund +T€ 1.

3. Erlauterungen zum Vermégensplan

Der Vermogensplan (Anlage 5) ist entsprechend der Anlage 3 zur AusfUhrungsanweisung zur
EigvVO gegliedert. Die Ausgaben des Vermdgensplanes fUr das Wirtschaftsjahr 2021 liegen bei
rund T€ 764 aufgrund von erforderlichen Ersatzbeschaffungen im materiellen und
immateriellen Bereich.

4. Erlauterungen zur Finanzplanung

Die Finanzpldne (Anlagen 6+7) sind bis zum Jahre 2025 fortgeschrieben. Aufgrund
bestehender Vorschriften sind Gewinne und Verluste auf neue Rechnung
vorzutragen. Verluste sind durch Haushaltsmittel auszugleichen, soweit sie nicht
durch RUcklagen bzw. Jahresgewinne der folgenden finf Jahre getilgt werden.

5. Erlauterung zur Stellenubersicht

Die Stellentbersicht 2021 (Anlage 8) in der Fassung der Anlage 8a (Anderungsliste) enthéit alle for
den Betrieb der Pflegeeinrichtungen, des Betreuten Wohnens und der Zentralverwaltung
vorhandenen Stellen. Ferner sind Stellenplanquerschnitte nach Entgeltgruppen in Form der
Anlage 9 beigefigt.

6. Erlduterung zum Frauenforderplan

Bei der Verabschiedung des Rahmenplans zur Frauenférderung 2013 wurde als Neuerung
festgelegt: ,,Die Umsetzung sowohl des MaBnahmenplans als auch der konkreten
Akfivitaten im benannten Handlungsfeld obliegt den Personalverantwortlichen in den
Fachbereichen und Betrieben. Der Grad der Umsetzung sowie ggfs. auftretende

Probleme im Berichtszeitraum werden im Controlling regelhaft aufgenommen und
dokumentiert und den Personalstellen fUr die nach zwei Jahren zu erstellenden

Berichte zur VerfUgung gestellt. FUr die Kernverwaltung erfolgt dies Uber den
Personalbericht; fUr die Eigenbetriebe / Sondervermdgen Uber den Wirtschaftsplan (Anlage
12).
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Hansestadt Lubeck
2.502 - SeniorinnenEinrichtungen

13.
14.

15.
16.

17.

Erfolgsplan nach § 13 Abs. 1 EigvVO
fur das Wirtschaftsjahr 2021

Ertrége aus allgemeinen Pflegeleistungen, einschl.
der Ertradge aus Unterkunft, Verpflegung und Betreuung
Umsatzerldse nach §277 HGB, soweit nicht in Nr.1-3 enthalten
Zuweisungen und Zuschusse zu Betriebskosten
Sonstige betriebliche Ertrage

Zwischenergebnis

Personalaufwand

Léhne und Gehdlter einschlieBlich

Sozialabgaben und Aufwendungen fir
Altersversorgung

Materialaufwand

Aufwendungen fUr zentrale Dienstleistungen
Steuern, Abgaben, Versicherungen

Mieten, Pacht, Leasing

Iwischenergebnis

Abschreibungen auf immaterielle Vermégens-
gegenstdnde und Sachanlagen

sowie auf Forderungen

Aufwendungen fUr Instandhaltung

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Iwischenergebnis

Zins- und &hnliche Ertrage

Zinsen und &hnliche Aufwendungen

JahresiiberschuB (+)/Jahresfehlbetrag (-)
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Anlage 3

vorl. Ergebnis

Planansatz Planansatz Jahresrechnung
2021 2020 2019
€ € €
26.828.200 24.208.500 23.864.393
669.300 637.100 669.667
135.000 25.000 76.994
189.600 201.600 323.596
27.822.100 25.072.200 24.934.650
21.340.800 20.737.600 20.152.258
3.974.500 3.881.600 4.433.233
150.000 146.400 143.294
192.400 142.500 181.292
2.962.000 2.895.700 2.321.944
-797.600 -2.731.600 -2.297.371
333.500 264.200 271.955
269.500 227.500 250.512
395.000 218.800 316.385
-1.795.600 -3.442.100 -3.136.223
500 500 521
35.000 35.000 31.449
-1.830.100 -3.476.600 -3.167.151




Erlduterungen zum Erfolgsplan 2021:

zU Nr.
1.-3.

ZU Nr.

ZU Nr.

ZU Nr.

TOP 5.2

vorl. Ergebnis
Ertréige aus allgemeinen Pflegeleistungen Planansatz Planansatz Jahresrechnung
einschlieBlich der Ertrége aus Unterkunft, 2021 2020 2019
Verpflegung und Betreuung € € €
(Stationdre Pflegeleistungen) 26.478.200 24.208.500 23.864.393

Die Ermittlung der Ertrage 2021 des vollstation&ren Pflegebereichs (+rd. 11% ggu. 2019) beruht auf einer
Auslastungsannahme von durchschnittlich 94 % (2019=96,4%, aktuell=95,6%). Trotz steigender
Nachfrageentwicklung kann sich die positive Ergebnisentwicklung der Vergitungsvereinbarung, die mit dem
Ziel einer vollen Kostendeckung gefUhrt werden, auf die Auslastungslage auswirken. Umsatzerldse werden auf
Basis einer Gesamtbettenkapazitat von durchschnittlich 591 Pl&tzen ermittelt. Davon werden 43 Plaize in der

gerontopsychiatrischen Abteilung der SIE Am Behnckenhof vorgehalten. In den Ums&tzen werden die

geplanten Pflegeentgelteanpassung sowie die Erstattungen der zusatzlichen Betreuungskrafte nach § 43b SGB

Xl eingerechnet.

vorl. Ergebnis
Planansatz Planansatz Jahresrechnung
2021 2020 2019

Umsatzerldse nach § 277 HGB, soweit nichtin Nr.1-3 € € €
enthalten
a) Betreuungsentgelte Betreutes Wohnen 332.000 315.000 332.415
b) Inkontinenzerstattungen 157.000 157.000 158.772
c) Stationdrer Mittagstisch 135.100 137.000 132.154
d) sonstige Ertrage/Erstattungen 45.200 28.100 46.326

669.300 637.100 669.667

Es wird mit nahezu dhnlichen Erlésen nach § 277 HGB wie im Vergleichsjahr 2019 gerechnet.

vorl. Ergebnis
Planansatz Planansatz Jahresrechnung
2021 2020 2019
Sonstige betriebliche Ertrage € € €
Zuweisungen und Zuschusse zu Betriebskosten 135.000 25.000 76.994

Aufgrund der seit dem Jahr 2020 neuen Ausbildungfondsvergitungen kommt es bei den sonstigen
beftrieblichen Ertfrdgen zu deutlich hdheren Ertrdgen (ca. +75% ggU. 2019). Dem gegenuUber stehen
héhere Ausbildungsfondszahlungen, die sich im Bereich sonstige Personalkosten niederschlagen.

vorl. Ergebnis
Planansatz Planansatz Jahresrechnung
2021 2020 2019
Sonstige betriebliche Erfrage € € €
a) Dienstleistungen, Energielieferungen Stift. HGH 60.000 65.000 56.508
b) Sonstige Erstattungen, Therapietrakt 25.000 25.000 25.555
c) Ubrige 104.600 111.600 241.533
189.600 201.600 323.596

Der Planansatz der sonstigen betrieblichen Ertrége ist gegentber dem Vergleichsjahr 2019 um rund 41 % geringer,
u.a. wegen nicht planbarer Ansatze bei den periodenfremden Ertrdgen und Einzelwertberichtigungen.
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zU Nr.

ZU Nr.

ZU Nr.
10.

ZU Nr.
11.

TOP 5.2

vorl. Ergebnis
Planansatz Planansatz Jahresrechnung
2021 2020 2019
Personalaufwand € € €
Léhne und Gehdlter
und sonstige Personalaufwendungen 16.645.900 16.175.400 15.736.379
soziale Aufwendungen und Aufwendungen
fUr Altersversorgung und Unterstitzung 4.694.900 4.562.200 4.415.879
Gesamt 21.340.800 20.737.600 20.152.258

Die Gesamtpersonalkosten 2021 sind insgesamt im Vergleich zum Ergebnis 2019 um rund 5,9 % erhdht.
Ergebnisbeeinflussende Personalkostendnderungen durch Tarifverhandlungen im Jahr 2020 (rund +3,3%)
sowie angepasste Kosten der Gemeindeunfallversicherung wurden bericksichtigt.

vorl. Ergebnis
Planansatz Planansatz Jahresrechnung
2021 2020 2019

Materialaufwand € € €
Lebensmittel 1.150.000 1.090.000 1.119.415
Pflege- und Betreuungsaufwand 581.000 794.600 1.098.733
Wasser, Energie, Brennstoffe 1.142.000 1.049.500 1.137.484
Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf 1.101.500 947.500 1.077.601

3.974.500 3.881.600 4.433.233

Insgesamt liegen die Kosten des Materialaufwands gegenitber dem Ergebnis 2019 um rund -11 % niedriger.
Hauptursé&chlich ist der im Bereich Pflege- und Betreuungsaufwendungen geringere Planansatz fir
Leiharbeitskosten .

vorl. Ergebnis
Planansatz Planansatz Jahresrechnung
2021 2020 2019
Steuern, Abgaben, Versicherungen € € €
Abgaben 187.700 135.200 176.653
Versicherungen 4.700 7.300 4.639
192.400 142.500 181.292

Aufgrund angepasster Planansdtze wird im Bereich der Abgaben (u.a. GebUhren fUr Abfallbeseitigung) mit einer
Erhdhung von rund +6% gerechnet.

vorl. Ergebnis
Planansatz Planansatz Jahresrechnung
2021 2020 2019

Mieten, Pacht, Leasing € € €

SIE Dreifelderweg (Stift. Vereinigte Testamente, kurz VT*) 353.000 338.400 225.462
SIE PrassekstraBe (Stift. Vereinigte Testamente*) 293.500 293.500 244.170
SIE ElswigstraBe (Sfiff. Vereinigte Testamente*) 325.700 325.700 267.582
SIE Dornbreite (Stift. Vereinigte Testamente*) 378.300 350.300 258.610
SIE SolmitzstraBe (GGTrave*) 546.600 546.600 567.977
SIE Am Behnckenhof (Vonovia*) 440.200 440.500 450.866
SIE Heiligen-Geist-Hospital (Stift. Heiligen-Geist-Hospital*) 562.700 562.700 293.311
Sonstiges 0 6.000 -14.520
Geratemieten 62.000 32.000 28.486

(* Vermieter) 2.962.000 2.895.700 2.321.944

Die Aufwendungen fUr Mieten, Pacht und Leasing haben sich gegeniber dem Vergleichsjahr 2019 um rund +28 %
erhoht. Hauptursache sind die bekannten Mieterhdhungen der Héuser der VT und des Heiligen-Geist-Hospitals.
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zU Nr.

12.

ZU Nr.

13.

ZU Nr.

14.

ZU Nr.

16.

Abschreibungen auf immaterielle Vermdgens-
gegenstdnde und Sachanlagen

TOP 5.2

vorl. Ergebnis

Immaterielle Vermdgensgegensténde
und Sachanlagen

Planansatz Planansatz Jahresrechnung
2021 2020 2019
€ € €
333.500 264.200 271.955
333.500 264.200 271.955

Die geplanten Abschreibungen im Jahr 2021 sind gegenUber dem Vergleichsjahr 2019 um rund +23 % hdher.
Die Ursache liegt hauptursdchlich in der Umsetzung von geplanten und notwendigen Ersatzbeschaffungen (z.B.

fUr Pflegebetten, Mdbel etc.) und in der Beschaffung von Software/Softwarelizenzen.

Aufwendungen fUr Instandhaltung/Wartung

Instandhaltung und Wartung

Aufgrund angepasster Planansatze wird mit einer Erhdhung der Aufwendungen fur Instandhaltung und

Wartung von rund +7,6% gerechnet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Personalnebenkosten
b) Periodenfremde Aufwendungen
c) anderer sonstiger betrieblicher Aufwand

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit rund 25% hoher als im Vergleichsjahr 2019.

vorl. Ergebnis

Planansatz Planansatz Jahresrechnung
2021 2020 2019
€ € €
269.500 227.500 250.512
269.500 227.500 250.512

vorl. Ergebnis

Planansatz Planansatz Jahresrechnung
2021 2020 2019
€ € €
297.000 108.800 115.397
23.000 10.000 22.288
75.000 100.000 178.700
395.000 218.800 316.385

Haupturs&chlich liegt es an den seit 2020 zu zahlenden Beifr&égen an den Ausbildungsfonds Schleswig-Holstein

sowie hoher geplante FortbildungsmaBnahmekosten.

Zins- und Ghnliche Aufwendungen

Aufzinsung der PensionsrUckstellung
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vorl. Ergebnis

Planansatz Planansatz Jahresrechnung
2021 2020 2019
€ € €
35.000 35.000 31.449
35.000 35.000 31.449




TOP 5.2

Hansestadt Libeck Anlage 4
2.502 - SeniorinnenEinrichtungen

Erfolgsubersicht nach § 13 Abs. 4 EigvVO
fir das Wirtschaftsjahr 2021

Pflege- Betreute
betrieb Alten- Betrag
wohnungen insgesamt
€ € €
1. Materialaufwand 3.970.050 4.450 3.974.500
2. Léhne und Gehdilter einschlieBlich
Sozialabgaben und Aufwendungen fir
Altersversorgung 21.039.800 301.000 21.340.800
3. Abschreibungen 333.374 126 333.500
4. Zinsen und dhnliche Aufwendungen 35.000 0 35.000
5.  Andere beftriebliche Aufwendungen 3.941.300 27.600 3.968.900
Summe 1 bis 5 29.319.524 333.176 29.652.700
6. Betriebsertrége 27.488.600 334.000 27.822.600
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) -1.830.924 824 -1.830.100
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Hansestadt Libeck Anlage 5
2.502 - Seniorlnneneinrichtungen
Vermogensplan nach § 14 EigvO
fur das Wirtschaftsjahr 2021
Einzahlungen PLANANSATZ vorl.
Ergebnis der
Jahresrechnung
2021 2020 2019
Nr.[Bezeichnung € € €
1 2 3 4 5
1 | Abschreibungen auf immaterielle Vermdgens-
gegenstédnde und Sachanlagen 763.530 671.500 367.093
763.530 671.500 367.093
Auszahlungen PLANANSATZ vorl.
Ergebnis der
Jahresrechnung
2021 2020 2019
Nr. |Bezeichnung € € €
1 2 3 4 5
1 | Software, Lizenzen (¥) 180.000 250.000 29.007
2 | Betriebsbauten auf fr. Grundsticken 0 0 0
3 | Mietereinbauten 0 0 0
4 | Einrichtungen und Ausstattungen (**) 583.530 421.500 338.086
763.530 671.500 367.093

(*) u.a. erforderliche Ersatzbeschaffungen Buchhaltungsprogramm, Lizenzen
(**) u.a. erforderliche Ersatzbeschaffungen von technische Ausstattungen, Pflegebetten, Mdbel etc.
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Hansestadt Libeck Anlage 6
2.502 - Seniorlnneneinrichtungen
Finanzplan nach § 16 Nr. 1 EigvO
fir das Wirtschaftsjahr 2021
2021 2022(*) 2023 (*) 2024 (*) 2025 (*)
Nr. |Bezeichnung T€ T€ T€ T€ T€
Einzahlungen
1 |Eigenmittel
RUcklagen 0 0 0 0 0
2 |Abschreibungen 334 334 334 334 334
3 |Sonstige Einnahmen 0 0 0 0 0
Summe der Einnahmen 334 334 334 334 334
2021 2022(*) 2023 (¥) 2024 (*) 2025 (*)
Nr. |Bezeichnung T€ T€ T€ T€ T€
Auszahlungen
1 [Einrichtungen und
Ausstattungen etc. 334 334 334 334 334
Summe der Ausgaben 334 334 334 334 334

(*) Eine Fortschreibung der Auszahlungen ist fUr die Jahre 22-25 nicht mdglich. Die

dargestellten Werte sind sozusagen Platzhalter, da die Auszahlungshdhe mit den

Anschaffungskosten korreliert, welche verlasslich fur 5 Jahre nicht vorhersehbar sind.
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Hansestadt Libeck Anlage 7
2.502 - Seniorlnneneinrichtungen
Finanzplan nach § 16 Nr. 2 EigVO
fir das Wirtschaftsjahr 2021
2021 (%) 2022 (*) 2023 (*) 2024 (*) 2025 (*)
Nr. Bezeichnung T€ T€ T€ T€ T€
A |Einnahmen
1 |Zuweisungen der Stadt 1.830 (*) (*) (*) (*)
Summe der Einnahmen 1830 0 0 0 0
B |Ausgaben
1 |Ablieferung an die Stadt 150 154 157 160 164
(Interne Leistungsverrechnungen)
Summe der Ausgaben 150 154 157 160 164

(*) Ausgaben: Bei den Sachkosten wird p.a. eine Steigerung der Kosten von rund 2,3% angesetzt.
Einnahmen: Die ggf. weiterhin notwendigen Zuweisungen der Stadt lassen sich seridserweise

erst im Wirtschaftsplan 2022 zuverldssig darstellen. Grund hierfUr ist eine angezeigte
Entwicklungsbeobachtung der wirtschaftlichen Situation, da die SIE 2021erstmals seit mehr als
10 Jahren in Richtung Kostendeckung finanziert sein sollen.
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Hansestadt Libeck Anlage 8
2.502 - Seniorlnneneinrichtungen
Stelleniibersicht 2021
Zusammenstellung
1 3 4
Einrichtung Anz. der Planstellen Anz. der Planstellen Ist Anz. der Planstellen
Vorjahr Vorjahr VZA 30.06. Ifd. Jahr VZA
Verwaltung 27 25,25 24,25 26,25
Dreifelderweg 51 41,75 30,56 42,75
Prassekstralle 50 40,75 34,25 41,25
Elswigstrale 50 41,50 35,49 41,50
Dornbreite 51 43,00 34,78 44,00
Solmitzstralle 72 61,75 48,26 61,75
Am Behnckenhof 54 47,25 35,92 47,25
Geronto Am Behnckenhof 41 30,00 16,03 30,00
Heiligen-Geist-Hospital 54 44,50 39,78 44,50
Gesamt 450 375,75 299,32 379,25
1 3 4
Anz. der Planstellen Anz. der Planstellen Ist Anz. der Planstellen
Vorjahr Vorjahr VZA 30.06. Ifd. Jahr VZA
Beamte 1 1,00 1,00 1,00
Beschaftigte 450 376 299 379
Gesamt 451 377 300 380
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Stellenzugang in SIE - Darnbreite: Stellenzugang: 1,000 (2, 000 Zuginge = 1,000 Ahgange = 1,000 Stellen)

: M.aﬂdaut,_"‘ E "‘IOQSE Semorlnnenemrmhtnngel der Tell B: Veranderungsllste lelIl Zeﬂraum '7 01.01,2021
: S [T Hansestadt Lubeck : ) : :
Stellenplan 2021 S
-Abrechnungskreis - - Seite " - 1-
Ll ol - _ . ‘Stand - 16.07.2020 14 16:44
. . gedruckt  16.07.2020 14:16:44 P&I LOGA Rel. 20 2/1 23 /Xl 6/
BT : P1.147, 6 14
Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Zahl der Hther-, Herabstufungen Zuglhnge Abgiinge
Amts-/Funktionsbezeichnung Stellen und Umwandlungen Bes./Entg. Bes./Entg,
2021 \ Gr. Gr.
. von Bes./ nach Bes./
Enig.Gr. Entg, Gr,
1 2 3 4- 5 6 7 8

L. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung -
2.502.100000: SIE - Verwaltung o,

2502.0.1200 Sachbearbeiter/in - 1,000 10 1,000

2502.1.4000 Sachbearbeiter/in 0,000 05 1,000]

2502.1.4000 Sachbearbeiter/in 1,000, 08 1,000
Zusammenfassung 2,000 1,000,
Stellenzugang in SIE - Verwaltung: SteHenzugang: 1,000 (2, 000 Zuginge - 1,000 Abgange = 1,000 Stellen)
2.502.200000: SIE - Drelfelderweg : -

2520.0.0100 . Einrichtungsleitung 0,000 09 : 0,500

2520.0.0100 Einrichtungsleitung 0,500 11 0,500

2520.0.1001 Altenpfleger/in 1,000 P3 1,006 )
Zusammenfassung ] 7 _ . ‘ 1,500 0,500!
Stellenzugang in SIE - Dreifelderweg: Stel]enzugang 1,0(}0 (1,500 Zugdnge - 0,500 Abginge = 1,000 Stellen)
2.502.220000: SIE - Prassekstralle -

-2522.0.0100 Einrichtungsleitung_ 0,000 09 1,000

2522.0.0100 Einrichtungsleitung 1,000 11 - 1,000

2522.0.7400 Hauswirtschaftsleitung 1,000 09 09| : 0,500
Zusammenfassung 1,500 1,000
Stellenzugang in SIE - Prassekstraﬁe Stellenzugang: 0,500 (1, 500 Zugange - 1,000 Abgange =0,500 Stellen)
2.502.230000: SIE - Elswigstrafle -

2523.0.0100 | Einrichiungsleitung 0,000 09 1,000
" 2523.0.0100 Einrichtungsleitung 1,000 11 1,000 :
Zusammenfassung 1,000 1,000

| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in SIE - Elsmgstraﬁe Stellen 0,000 (1,000 Zugange - 1,000 Abgénge = 0,000 Stellen)

2.502.240004: SIE - Dornbreite

2524.0.0100 | Einrichtungsleitung 0,000 09| 1,000

2524.0.0100 Einrichtungsleitung 1,000; 11 1,000,

2524.0.1001 Altenpfleger/in 1,000 P8 - 1,000
Zusammenfassung 2,000 1,000
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| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in SIE - Heiligen-Geist-Hospital: Stellan 0,000 (1,000 Zuginge - 1,000 Abgange =10,000 Stellen) '

‘Mandant: - . 106SE SemorInnenemnchtungen der TE]l B: Veranderungshste zum  Zeitraum  01.01.2021
T S T SR HansestndtL!ibeck ' ' s
T e B Stellenplan 2021 R
_Abrechnungskeeis . CSeite . =2
L Stand - - 16072020141644 _
! ; gedruckt - 16.07.2020 14:16:44 P&I LOGA Rel 20 2!1 23 /Xl o/
' ' : P1.147.6.1 : :
Stellennummer | nach Produktbereichen Bezeichnung der Stelle - Zahl der " Héher-, Herabstufungen Zugiinge Abginge
o Amts-/Funktionsbezeichnung Stellen: und Umwandlungen Bes./Entg. Bes./Entg.
2021 Gr. Gr.
von Bes./ nach Bes./
- Entg.Gr. Entg.Gr.
1 2 4 5 6 7. t
2.502.250000:; SIE SohmtzstraBe :
2525.0.0100 Einrichtungsleitung 0,000 09 1,000
2525,0.0100 Eimichtungsleitl_mg 1,000 11 1,000
Zusammenfassung - 1,000 1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in SIE - Solmitzstrafie: Stellen: 0,000 (1,000 Zugange 1,000 Abginge = 0, 000 Stellen) :
2.502.260000: SIE - Am Behnckenhof ‘
2526.0.0100 Einrichtungsleitung 0,000 09 1,000
2526.0.0100 Einrichtungsleitung 1,000 11 1,000)
Zusammenfassung 1,000 1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in SIE - Am Behnckenhof: Stellen: 0,000 (1,000 Zugéinge - 1,000 Abgginge = 0,000 Stellen) ‘
2.502.270000: SIE - Helllgen-Gelst-Hospltal
2527.0.0100 Emrlch’fungslmtung 0,000 09 1,000
2527.0.0100 - | Einrichtungsleitung 1,000 11 1,000
Zusammenfassung 1,000 1,000 -

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2021: Stellenzugang 3,500 (11,000 Zugiinge - 7,500 Abgiinge = 3,500 Stellen)
Vergleich Querschmtt 2020: 375,750 Stellen zum Querschnitt 2021: 379 :250 Stellen = 3,500 Stellenzugang
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100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Litbeck .

_ Stellenplan fiir das Haushaltsjahr 2021
A ' : Datum: 01.01.2021

Seite: 1

1. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellen- Bezeichnung der Stelle im Vorjabr’ tats. Besetzung am im laufenden Bemerkun
nummer Amts-/Funktionsbezeichnung ] ] , 30.6. des Vorjahres Haushaltsjahr g
: . i Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung |- Anzahl Bewertiung
1 2 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6

2.502.100000 SIE - Verwaltung

2502.0.6000 Verwaltungsdirektor/in 1,000 Al5 1,000{ 15 1,000{ Al3 41 Std.

2502.0.1000 Controller/in 1,000{ 12 1,600 12 1,000 12

2502.0.1100 Controller/in 1,0004 10 1,000( 10 1,000{ 10

2502.0.1200 Sachbearbeiter/in : ) 1,000( 10

2502.0.2000 Qualititsmanagementbeaufiragte/r 1,000 11 "1,000( 11 " 1,000( 11

2502.1.1000 Sachbearbeiter/in 1,000] 09 1,000/ 09b 1,000[ 09

2502.1.2000 Sachbearbeiter/in 1,000/08 1,000/ 09a 1,000( 08 f.d.P. EGY
2502:1.3000 Angestellte/r im Schreibdienst 1,000| 06 1,000] 06 1,000( 06

2502.1.4000 Sachbearbeiter/in 1,000 05 1,000 08 1,000 08

2502.1.5600 Sachbearbeiter/in 1,000/ 05. 1,000| 05 1,000( 05

2502.1.5100 Sachbearbeiter/in 1,000/05 1,000 03 1,000| 05

2502.1.5200 Sachbearbeiter/in 1,000] 05 1,000] 05 1,000| 05

2502.1.5300 Sachbearbeiter/in 1,000} 05 0,250/ 05 1,000 03

2502.1.5400 Sachbearbeiter/in - 1,000| 05 1,000, 03 1,000} 05

2502.1.5500 Sachbearbeiter/in 0,500] 05 0,500( 05 0,500( 05 nvb 19,5 Sid.
2502.1.6000 Beikoch / Beikgchin 1,000[ 03 1,000] 03 1,000 03 Freistellung Personalrat
2502.1.6100 Beikoch / Beikéchin 1,000| 03 1,000| 03 1,000( 03 Freistellung Personalrat
2502.2.0000 Amtsrat 1,000{ A12 1,000, A12 1,000] A12 41 Std.

2502.2.1000 Sachbearbeiter/in 0,750/ 09b 0,750/ 09b 0,750 09b nvb 29,25 Std,
2502.3.0000 Sachgebietsleiter/in 1,000/ 11 1,000{ 11 1,000 11

12502.3.1000 Sachbearbeiter/in . 1,000 09 1,000 11 1,000( 09

2502.3.2000 Sachbearbeitei/in 1,000/ 09. . 1,000 09a, 1,000( 09

2502.3.3000 Sachbearbeiter/in 1,000 08 1,000 08 1,000 08

2502.3.4000 Sachbearbeiter/in 1,000 03 0,750/ 08 1,000/ 08
-12502.3.5000 Sachbearbeiter/in 1,000| 08 1,000 08 1,000 03

2502.3.7000 Sachbearbeiter/in 1,000 08 1,000| 08 1,000| 08

2502.3.8000 Buchhalter Debitoren 1,000/ 08 1,000| 06 1,000 08
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Stellenplan fiir das Haushaltsjahr 2021~ - o - 100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Litbeck
. E ] ’ . : : : : ' ~ Datom: 01.01.2021

- Seite: 2

Stellen- . Bezeichnung der Stelle . . tats. Besetzung am im laufenden
" pummer Amis~F unktiolfsbezeichnung im Vorjahr 30.6. des Vorjag]u-es Haushal_fsj ahr Bemerkung
' _ . R Anzahl Bewertun Anzahl | Bewertung Anzahl Bewertung :
1 : 2 ‘ 3a 3b 4a - d4b. . 5a 5b 6
[ [ - B [ o [ 0,000] 08 | I T ‘ , I
‘Summe T 7 ' 25,250 ' 24,250 26,250 : : :
2.502.200000 SIE - Dreifelderweg
2520.0.0100 Einrichtungsleitung . 0,500{09 - i 0,500[ 11 0,500 11 nvb 19,5 Std.
2520.0.0200 PDL Pflegedienstleitung 1,000 P14 0,920| P14 1,000 P14 - )
2520.0.0300 Wohnbereichsleitung / stellv, PDL 1,000/ P12 : 1,000/ P12 1,000| P12
{2520.0.1000 | Wohnbereichsleitung ' 1,000{ P12 1,000 P12 ‘ 1,000 P12
2520.0.1001 Altenpfleger/in ) . 1,000| P§
'2520.0.1100 - | Altenpfleger/in . 1,000 P7 ' 1,000{ P7 . 1,000{P7
2520.0.1200 Altenpfleger/in ' 1,000 P7 : 0,500 P5 b 1,000{ P7 .
' ‘ , - . ' 0,500| P7 . :
2520.0.1300 - | Altenpfleger/in . ) 1,000 P7 ' - 0,250 P35 ] 1,000( P7
] . - : : 0,750|P7
2520.0.1400 Altenpfleger/in ' 1,000/ P7 . 0,000{ P7 | 1,000{ P7
2520.0.1500 Altenpfleger/in ‘ - 1,000(P7 0,500 P5 1,000| P7
i ‘ L ‘ ‘ ' o 0,500 P7 ) . .
2520.0.1600. - |Altenpfleger/in - - . 0,750/ B7 0,750/ P7 : 0,750 P7 nvb 29,25 Sid,
12520.0.1700 Altenpfleger/in . 0,750/ 7 . "~ 0,500/ P7 0,750/ P7 nvb 29,25 Std,
2520.0.1800 - | Altenpfleger/in 4,750{P7 0,750, P5 E 0,750 P7 nvb 29,25 Std.
2520.0.1900 Altenpfleger/in . 0,750|p7 . : 0,750 P7 0,750| P7 nvb 29,25 Sid.
2520.0.2000 Altenpfleger/in ) 0.7500P7 0,750 P7 ' 0,750 P7 | nvb 2925 Std,
2520.0.2100 - | Alienpfleger/in : 0,750/ P7. ' . 0,750| P7 o 0,750 P7 nvb 29,25 Std.
2520.0.2200 Altenpfleger/in 0,750( P7 0,750 P7 0,750 P7 : nvb 29,25 Std. -
2520.0.2300 Altenpfleger/in 0,750[ P7 0,750| P7 0,750 P7 © |nvb 29,25 Std.
2520.0.2500 Altenpfleger/in . . 0,750 P7 0,750 P6 . 0,750\ P7 - Invb 29,25 Std.
2520.0.2600 Altenpfleger/in B ) 1,000| P7 0,000 1,000| P7 ' :
2520.0.2700 Altenpfleger/in ' -1,000| P7 0,000 . ' 1,000( P7
12520.0.2800 Altenpfleger/in 1,000[P7 ' 0,000 L 1,000{ P7
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100SE SeniorInneneinrichtungeﬁ der Hansestaclt Liibeck
' ‘Datum: 01.01:2021

Seite: 3

Stellen-

- Bezeichnung der Stelle

tats. Besetzung am

im laufenden

132 von 230 in Zusammenstellung

nummer Amts~/Funiktionshezeichnung m Vprjahr 30.6. des Vorjahres Haushaltsjahr . Bemerkung
- Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl - Bewertung
1 2 3a 3b 4a 4b - Sa : 5h 6
2520.0.2900 Altenpfleger/in 1,0000 P7 0,000 . 1,000| P7
2520.,0.3000 Altenpflegehelfer/in 1,000| Pé6. 0,500( B35 1,000( P6
: 2520.0.3100 Altenpflegehelfer/in 1,000| P6 - 0,750 P5 1,000| Pé
-12520.0.4000 Pilegehelfer/in 1,000/ PS5 1,000/ P5 1,000/ P5 - .
2520,0.4100 Pilepgchelfer/in 0,750 P5 0,750] P5 0,750| P5 nvb 29,25 Std.
2520.0.4200 Pflegehelfer/in 0,750 P5 0,750] P35 0,750| P5 nvh 29,25 Std.
2520.0.4300 Pflegehelfer/in 0.750| P5 0,750] P5 0,750| P5 nvb 29,25 Std.
- [2520.0.4400 Pflegehelfer/in 0,750| P5 . 0,250 P5 0,750| P5 nvb 29,25 Sid.
12520.0.4500 Pilegehelfer/in 0,750| P5 0,750 P5 0,750| P5 nvb 29,25 Std.
2520.0.4600 Pflegehelfer/in 0,750, P53 0,750, P5 0,750\ PS5 nvb 2925 Std.
2520.0.4700 Pflegehelfer/in 0.750| P5 0,750 P6 0,750 P5 nvb 29,25 Sid.
" 12520.0.4800 Pflegehelfer/in 0,750/ P5 - - " 0,750] P5 0,750 P5 nvh 20,25 Std.
2520.0.4900 Pflegehelfer/in 0,750 P7 0,000 0,750{ P7
2520.0.5000 Pflegehelfer/in 0,750 P7 0,140, P5 0,750{P7
2520.0.6000 -| Therapeut/in 0,500( 06 0,500 06 0,500 06 nvb 19,5 Std.
2520.0.6100 Therapeut/in 0,500| 06 0,000 0,500 06 nvb 19,5 Std.
2520.0.7000 Hauswirtschaftsleitung 0,500/ 09 0,500 09b 0,5004 09 nvb 19,5 Std.
2520.0.7100 Koch / Kéchin 1,000105 00000 - = 1,000/ 05
2520.0,7200 Beikoch / Beikéchin 1,000| 03 1,000/ 03 1,600 03
2520.0.7300 Vorarbeiter/in Haus 1,000]02 UJ 1,000 02U -1,000{ 02 U +8%
2520.0.7400 - |Hausmeister/in 1,000 05 1,009 05 1,000 05
2520.0.8000 Kiichenhilfe 1,000002 U 0,500/ 020 1,000002 U
2520.0.8100 Kiichenhilfe 1,000/ 02 U/ . 0,750[02 0 1,000 02 U o
2520.0.8200 Kiichenhilfe 0,750[02 11 0,750/ 02U 0,750/ 02 U nvb 29,25 Std.
2520.0.8300 Haus- und Kiichenhilfe 0,750102 . 0,000( " 0,750{ 02 uvb 29,25 Sid.
2520.0.9000 Haus- und Kiichenhilfe 1,000002 U 1,000 020 1,00002 U - ;
[2520.0.9100 Haus- und Kiichenhilfe - 0,500{02 0 0,500{ 021 0,500(02 0 nvb 19,5 WAZ
2520.0.9200 Haus- und Kiichenhilfe 1,000001 . 0,750/ 020 1,000, 01 .
2520.0.9300 Haus- und Kiichenhilfe 0,500101 0,500 020 0,500, 01 | nvb 19,5 WAZ
Summe ; )| 41,750 30,560 - 42,750 o :



Stellenplén fiir das Haushaltsjahr 2021

100SE Seniorlnneneinrichtungen der Hansestadt Liibeck

Datum: 01.01.2021 .

Seite; 4
Stellen- Bgzeichnung'der Stelle im Voriahr tats. Besetzung am im lzufenden B "
nummer Amts-/Funktionsbezeichnung ] . 30.6. des Vorjahres "_Haushaltsjahr emerkung
: B ' ] : ‘ Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung
i 2 3a ) 3b 4a 4b 5a 5b

2.502.220000 SIE - Prasseksiralle

2522.0.0100 Einrichtungsleitung ' 1,000 09 0,000 -1,000] 11 .

2522.0,0200 PDL Pflegedienstleitung 1,000/ P14 1,000( P14 1,000/ P14

2522.0.0300 Wohnbereichsleitung / stellv. PDL - 1,000/ P12 1,000| P12 1,000/ P12

2522.0.1000 Wohnbereichsleituhg : 1,000/ P12 1,000( 11 1,000 P12

2522.0,1100 ¢ Altenpfleger/in : 1,000/ P7 1,000 P7 1,000] P7

2522.0.1200 ‘| Altenpfleger/in 1,000/ P7 1,000] P7 1,000| P7

2522.0.1300 Altenpfleger/in 1,000|P7. 0,750 P7 1,000 P7

2522.0.1400 . Altenpfleger/in 1,000/ P7 1,000 P7 1,000 P7

2522.0.1500 Altenpfleger/in 1,000/ P7 1,000| P7 '1,000{P7

2522.0.1600 Altenpfleger/in 0,750/ P7 0,750( P7 0,750/ P7 . nvhb 29,25 Std,

2522.0.1700 Altenpfleger/in 0,750 P7 0,750 P7 0,750, P7 ¢ |nvb 29,25 8td.

2522.0.1800 Altenpfleger/in 0,750 P7 0,750| P7 - 0,750|P7 nvb 29,25 Std.

2522.0.1900 Altenpfleger/in 0,750/ P7 0,750/ P7 0,750 P7 ‘'nvb 29,25 Std.
12522.0.2000 Altenpfleger/in 0,750, P7 0,750\ P7 0,750(P7 nvb 29,25 Std.

2522.0.2100 Altenpfleger/in 0,750(P7 0,750| P7 0,750\ P7 nvb 29,25 Std.

2522.0.2200 Altenpfleger/in 0,750/ P7 0,750 P7 0,750| P7 | nvb 29,25 Std.
12522.0.2300 Altenpfleger/in 0,750 p7 0,750, P35 0,750/ P7 nvb 29,25 Sid.
12522.0.2400 Pflegehelfer/in 0,750[ P5 0,750 P5 0,750\ P5 nvb 29,25 Sid.

2522.0.2500 Pflegehelfer/in 0,750/ P5 0,500 P5 0,750 P3 nvb 29,25 Std.

2522.0.2600 Altenpfleger/in - 0,750 P7 . 0,750/ P7 0,750\ P7

2522.0.2700 Altenpfleger/in 0,750 P7 0,000 0,750\ P7

2522.0.2800 Altenpfleger/in 0,750 P7 0,000 0,750/ P7 -

2522.0.3000 - Altenpflegehelfer/in 1,000 P6 1,000 P5 1,000| P6

2522.0.3100 Altenpflegehelfer/in 1,000 P6 . 0,750/ P6. 1,000 P6

2522.0.4000 Pflegehelfer/in 1,000 P5 - 1,000 P5 1,000} P35

2522.0.4100 Pflegehelfer/in 1,000 P5 1,000, P5 1,000) P5

2522.0.4200 Pflegehelfer/in 1,000\ P5 - 0,500\ P5 .1.000| P5

‘ 0,000 P7 '
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100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lilbeck
' Datum: 01.01.2021

Seite: 5
Stellen- - Bezeichnung der Stelle it Vorjabr tats. Besetzung am * im [aufenden Bemerkun
nummer Amts-/Funktionshezeichnung 30.6. des Vorjahres Haushaltsjahr - g
Anzahl - Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung
1 2 3a 3b 4a " db Sa ‘ 5h 6
2522.0.4300 Pilegehelfer/in 1,000! P5 0,500, P5 - 1,000[P5
2522.0.4400 Pflegehelfer/in 0,750| P5 0,750 P5 . 0,750/ P5 nvb 29,25 §td,
2522.0.4500 Pﬂegéhelfer/in 0,750\ P5 0,750/ P5 0,750{ P5 nvb 29,25 Sid.
- 12522.0.4600 Pflegehelfer/in 0,750{ P5 0,750/ P5 0,750| P5 nvh 29,25 Std,
12522.0.4700 Pflegehelfer/in 0,750 P5 0,750| P35 0,750 P5 - nvb 29,25 Std.
2522.0,4900 Pflegehelfer/in 0,750\ P5 0,000 0,750( P5
2522.0.6000- Therapeut/in 0,500/ 06 0,000| 033 0,500/06 - nvb 19,5 Std. -
0,500/ 06 .
2522.0.6100 Therapeut/in 0,500(03 - 0,500 03 - 0,500 03 nvb 19,5 Std.
2522.0.7000 Koch / Kéchin 1,000/ 05 1,000 092 1,000,.05 '
2522.0.7100 Beikoch / Beikéchin 1,000{03 1,000] 03 1,000{ 03
2522.0.7200 Vorarbeiter/in Haus 1,000{02 U 0,750/ 02 0 1,006/ 02U +8%
2522.0.7300 Hausmeister/in 1,000[ 05 1,000{ 05 1,000 05
2522.0.7400 Hauswirtschafisleitung 0,500{ 09 0,500{021C - . 11,0001 09
2522.0.8000 Kiichenhilfe 0,750/02 U 0,250/ 02 U 0,750[02 0 nvh 29,25 Std.
2522.0.8100 Kiichenhilfe . 07500020 0,500( 01 0,750,02 U nvb 29,25 Std.
B : ] 02501020
2522.0.8200 Kiichenhilfe 1,000002 U ~1,000/02 U 1,000/ 02 U
2522.0.8300 Haus- und Kiichenhilfe 0,750, 02 0,750{ 0217 0,750/02 nvb 29,25 Std.
2522.0.8400 Haus- und Kiichenhiife 0,500} 02 0,500/ 020 0,500, 02 nvb 19,5 Std,
2522.0.9000 Haus- und Kiichenhilfe 0,500, 01 0,500] 01 0,500/ 01 nvb 19,5 Std.
2522.09100 . Haus- und Kiichenhilfe 0,750(02 U 0,500/ 01 0,750102 U nvb 29.25 Std.
2522.0.9200 Haus- und Kiichenhilfe 0,500/ 01 0,500 01 0,50001 nvb 19,5 Std.
252209300 © - [Haus- und Kiichenhilfe 0,500( 01 0,000 - 0,500/ 01 {nvb 19,5 Sid.
2522.4800 Pflegehelfer/in 0,750| P5 0,750[ P5 - 0,750[P5
Summe . B} 50 40,750 34,250 . 41,250 .
2.502.230000 SIE - Elswigstrafie
[2523-0.5000  [Pflegehelfer/in | 1,000 P5 | 0,750{ PS5 | 1,000] P5
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Datum: 01.01.2021.

2523.0.4500
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Seite: 6
Stellen- , Bezeichnung der Stelle im Voi‘jéhf- tats. Besetzung am " im laufenden Bemerkun
nummer Amts-/Funktionsbezeichnung 30.6. des Vorjahres _Haushaltsjahr ne
' Anzahl Bewertung - | Anzahl Bewertung - Anzahl Bewertung
1. 2 - 3a 3b da 4b Sa - 5b 6
2523.0.0100 Einrichtungsleitung 1,000/ 09 1,0001 11 1,.000) 11
2523.0.0200 PDL Pflegedienstleitung 1,000 P14 1,000/ P14 1,000/ P14
2523.0.0300 Wohnbereichsleitung / stellv. PDL 1,000| P12 1,000, P12, 1,000, P12
2523.0.1000 Wohnbereichsleitung 1,000, P12 1,000 P7 1,000{ P12
2523.0.1100 Altenpfleger/in 1,000} P7 1,000/ P12 1,000| P7
2523.0,1200 Altenpfleger/in 1,000/ P7 0,750| P5 1,000/ P7
' 0,000 P7
2523.0.1300 1 Altenpfleger/in 1,000\ P7 1,000 P7 1,000/ P7
2523.0,1400 Altenpfleger/in 1,000/ P7 1,000 P7 1,000| P7
- 12523.0,1500 - Pflegehelfer/in - 1,000/ P5 - 1,000 PS5 1,000{ P5
12523.0.1600 Pflegehelfer/in - 1,000] P5 1,000 P5 1,000{ P5 -
2523.0.1700 Altenpfleger/in 0,750/ P7 0,750| P7 0,750/ P7 nvb 29,25 8td.
2523.0.1800 Alienpfleger/in 0,750 P7 . 0,750/ P7 0,750/ P7 nvbh-29,25 Std,
2523.0.1900 Altenpfleger/in 0,750 P7 0,750 P7 0,750| P7. nvb 29,25 Std.
2523.0.2000 Alienpfleger/in 0,750 P7 0,500 P7 0,750| P7 nvb 29,25 Sd,
2523.0.2100 Altenpfleger/in ) 0,750 P7 0,500| P7 0,750/ P7 nvb 29,25 Std.
2523.0.2200 Alienpfleger/in - 0,750|P7 0,750/ P7 0,750| P7 nvb 29,25 Std.
2523.0.2300 _| Altenpfleger/in i 0,750 P7 0,750{ P7 0,750 P7 nvh 29,25 Sid.
2523.0.2400 | Altenpfleger/in 0,750( 7 0,750/ P7 0,750[ P7 nvb 29,25 Std.
2523.0.2500 Altenpfleger/in 0,750 P7 0,750 P> 0,750/ P7 nvh 29,25 Std.
2523.0.2600 Altenpfleger/in 0,750 P7 0,000 0,750 P7 ’
2523.0.2700 Altenpfleger/in 0,750 P7 0,000 0,750| P7
2523.0.3000 Altenpflegehelfer/in -1,000, Pé 0,750[ P5 1,000( P6
2523.0.3100 Altenpﬂegehelfer/in 1,0000 P6 0,500 P6 1,000/ Po
2523.0.4000 Pflegehelfer/in 1,000 P5 1,000 P5 1,000] P5
2523.0.4100 Pilegehelfer/in - 0,750L P5 0,750| P53 . 0,7501 P5 nvb 29,25 Sid.
12523.0.4200 Pflegehelfer/in 0,750/ Ps 0,750/ P5 0,750/ P5 nvb 29,25 Sid.
2523.0.4300 Pflegehelfer/in 0,750, P5 0,750/ P5 0,750[ P5 nvb 29,25 Std.
2523.0.4400 Pflegehelfer/in 0,750[ P5 0,750{ P5 0,750/ P35 nvb 29,25 Std.
Pflegehelfer/in 0,750 PS5 - 0,7501P5 0,750| P5 nvb 29,25 Std.
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100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Litbeck
' Datum: 01.01.2021

Seite: 7

Stellen-

Bezeichnung der Stelle

im Vorjahr

tats. Besetzung am

im laufenden

[2524.01100
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nummer Amts-/Funktionsbezeichnung 30.6. des Vorjahres Haushaltsjahr Bemerkung
) Anzahl Bewertung. | Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung
1 2 3a 3b 4a L 5a 5h 6

2523.0.4600 Pflegehelfer/in 0,750| P5 0,750| P5 ' 0,750/ P5 nvb 29,25 Std.
2523,04700° Pflegehelfer/in 0,750|P5 0,750| P3 0,750[ PS5 nvh 29,25 Std.
2523.0.4800 Pflegehelfer/in 0,750/ P5 0,750 P5 0,750 P5 nvb 29,25 Std. .
2523.0.4900 Pflegehelfer/in © 0,7501P5 0,240/ P5 - 0,750| P5 nvh 29,25 Std.
2523.0.5100 Pflegehelfer/in 1,000 P§ 0,750 PS5 . 1,000/ P3
2523.0.6000 | Therapeut/in 0,500/ 08 0,500| P5 0,500| 08 nvb 19,5 Sid. {.d.P.EG 9
2523.0.6100 Therapeut/in 0,500[ 06 0,500;{ 08 0,500] 06 nvb 19,5 Std.

. 2523.0.7000 Koch / Kéchin 1,000 05 1,000) 05 ~1,000] 05 '
2523.0.7100 Beikoch / Beikdchin 1,000| 03 0,750/ 03 1,000, 03
2523.0.7200 Vorarbeiter/in Haus 1,000[02 0 0,000 1,000{ 02 U +8%
2523.0.7300 - |Hausmeister/in 1,000 05 1,000 05 1,000] 05 |Dw411
2523.0.3000 Kiichenhilfe 1,000{01 0,5001 02 U 1,000 01 -
2523.0.8200 Kiichenhilfe 0,750[02 U 0,750102 0 0,750[02 U nvb 29,25 Std.
2523.0.8300 Kiichenhilfe 0,750/02 U 0,750[02U0 0,750[02 U0 nvb-29,25 Std.
2523.0.9000 Haus- und Kiichenhilfe 0,500[02 U 0,500{02 U 0,500[02 U nvb 19,5 Sid.
2523.0.9100 Haus- und Kiichenhilfe 0,750/02 U .0,750]02U 0,750/02 0 nvb 29,25 Std.

.[2523.0.9200 Haus- und Kiichenhilfe 0,750[02 U 0,500[02 U 0,750[02 U nvb 29,25 Std.
2523.0.9300 Haus- und Kiichenhilfe 0,500} 02 0,500 01 0,500: 02 . | nvb 19,5 Std.
2523.0.9400 Haus- und Kiichenhilfe 1,000 02 1,000(02 U 1,000{ 02
2523.0.9500 Haus- und Kiichenhilfe 0,500[01 0,5001 02 U 0,500/ 01 nvb 19,5 Std.
Summe - 56 41,500 35,490 41,500 :
2.502.240000 SIE - Dornbreite
2524.0.0100 Einrichiungsleitung 1,000109 0,500 11 1,000{ 11
2524.0.0200 PDIL. Pflegedienstleitung 1,000[P14 - 1,000/ P14 1,000/ P14
2524.0.0300 Wohnbereichsleitung / stellv. PDL 1,000/ P12 1,000/ P12 1,000/ P12
2524.0.1000 Wohnbereichsleitung 1,000/ P12 1,000 P12 1,000/ P12
2524.0.1001 Altenpfleger/in . : : 1,000{ F8

Altenpfleger/in . 1,000/ P7 0,890\ P7 1,000 P7
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Stellen- Bezeichinung der Stelle . . tats. Besetzung am im laufenden .
nummer Amts-/FunktioEébezeichnung im Vorjahr 30.6. des Vorjaghres Haushaltsjahr Bemerkung
- ' Anzahl | Bewertung | Anzahl Bewertung Anzahli Bewertung
1 2. 3a 3b 4a 4b 5a ' 5b
2524.0.1200 Altenpfleger/in 1,000 P7 0,750| P7 1,000| P7
2524.0.1300 | Altenpfleger/in 1,000| P7 1,000, P7 1,000 P7
2524.0.1400 | Altenpfleger/in 1,000/ P7 0,000 P7 ~ 1,000{ P7-
2524.0.1500 Altenpfleger/in 1,000[ B7 . 1,000| P7 1,000| P7 ..
2524.0.1600 | Altenpfleger/in 1,000 P7 1,000 P7 . 1,000 P7 ! '
2524.0.1700 Altenpfleger/in 0,750| P7 0,750l P35 0,750| P7 nvb 20,25 Std.
2524.0.1800 Altenpfleger/in 0,750 P7 0,750{ P7 0,750/ P7 nvb 29,25 Std.
'12524.0.1900 Altenpfleger/in 0,750/ P7 0,000[ 03a 0,750/ P7 nvb 29,25 Std.

' : ) 0,750/P5 - - '
2524.0.2000 Altenpfleger/in ~ 0,750/ P7 0,000 P7 0,750/ P7 nvb 29,25 Sid,
2524.0.2100 Altenpfleger/in 0,750 P7 0,750} P5 0,750/ P7 nvb 29,25 Std.
2524.0.2200 Altenpfleger/in 0,750 P7 0,750| P7 0,750, P7 nvb 29,25 Std,
2524.0.2300 Altenpfleger/in 0,750 P7 0,750| P7 0,750|P7 . nvb 29,25 Std;

-12524.0.2400 Altenpfleger/in 0,750/ P7 0,000 P7 0,750 P7 nvb 29,25 Std.
12524.0.2500 Altenpfleger/in 0,750 P7 0,500 P7 0,750, P7 . nvb 29,25 Sid.
2524.0.2600 Altenpfleger/in 0,750 P7 0,750[ P7 0,750/ P7 nvb 29,25 Sid.
2524.0.2700 - Altenpfleger/in 0,750 P7 0,250\ P7 0,750, P7 L
2524.0.2800 Altenpfleger/in 0,750 P7. 0,000 0,750/ P7
2524.0.3000 Altenpflegehelfer/in 1,000; P6 0,750, P5 1,000| P6
2524.0.3100 Altenpflegehelfer/in 1,000(P6 1,000] P5 1,000] P6
2524.0.4000 Pflegehelfer/in 1,000 P5 1,000{P5 1,000| P5
2524.0.4100 Plegehelfer/in - 1,000 P5 1,000 P5 1,000| P5
2524.0.4200 Pflegehelfer/in 1,000/ P5 ~0,640| P5 1,000| P5
2524.0.4300  |Pflegehelfer/in 1,000 P5 0,500{ P5 1,000 P5.
2524.0.4400 Pflegehelfer/in . 1,000/ P5 . 1,000| P5 . 1,000 P35
252404500 | Pflegebelfer/in - 1,000 P5 0,750| P5 1,000| P5 ~
2524.0.4600 . |Pflegehelfer/in 0,750 PS5 0,750| P5 0,750\ P5 nvb 29,25 Std.
2524.0.4700 Pflegehelfer/in - 0,750, PS5 0,750\ P35 0,750| P5 nvb 29,25 Std.
2524.0.4800 Pflegehelfer/in - 0,750[ PS 0,750| P35 0,750/ P5 '
2524.0.6000 Therapeut/in 08 0,500| 07 0,500| 08 nvb 19,5 Std LA P.EG9
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Stellen~ Bezeichnung der Stelle , . tats. Besetzung am _ im laufenden
pumimer | . 'Amts-/Funkﬁofshezeichnung _ im Vorjahr | -30.6. des Vurjfhr’es Haushaltsjahr Bemerkung
: ‘ - Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung
1 -2 . 3a 3b 4a - 4b 5a 5b 6
) : 0,000{ P7

2524.0.6100 '{ Therapeut/in . 0,750[06 0,750 06 0,750| 06 nvb 29,25 Std.
2524,0.7000° Hauswirtschafisleitung ~0,750009 0,750 09a 0,750{ 09 nvb 29,25 Std,
2524.0.7100 Koch / Kéchin 1,000] 03 1,000} 05 1,000( 05 :
2524.0.7200 Beikoch / Beikéchin 1,000] 03 1,000] 03 - 1,000[03 .

2524.0.7300 Vorarbeiter/in Haus 1,000[02 U 0,750[ 020 1,000{ 02 T +8%

2524.0.7400 Hausmeister/in 1,000 05 1,000| 03 1,000 05 DW 418
2524.0.8000 | Kiichenhilfe 1,000[02 U 0,500{020 1,000{ 021

2524.0.8100 Kilchenhilfe 1,0000020 0,750{ 0217 1,000{ 02 U

2524.0.8200 Kiichenhilfe - 1,000| 01 1,000/ 020 1,000{01 . - :

2524.0.8400 Kiichenhilfe 0,750[02 U 0,750/ 02177 0,750102 0 nvb 29,25 Std.

2524.0,9000 Haus- und Kiichenhilfe 1,000[02 U 1,000[02 T 1,000002 T )
2524.0.9100 . Haus- und Kiichenhilfe 1,000(02 U 1,000/02 1 1,000[02 U

2524.0.9200 Haus- und Kiichenhilfe 0,500[02 U 0,500{027 . 0,500102 U | nvb 19,5 Std.
2524.0.9300 Haus- und Kiichenhilfe 0,500102 0,000 0,500] 02 nvb 19,5 Std.
2524.0.9400 Haus- und Kiichenhilfe 0,500/ 02 0,000 0,500] 02 nvb 19,5 Sul.
2524.0.9500 Haus- und Kiichenhilfe 0,500/ 01 0,500[02 T 0,500] 01 nvb 19,5 Std.
Summe 51 43,000 34,780 44,000 '
+2,502.250000 SIE - SolmitzstraBe

2525,0.0100 Einrichtungsleitung 1,000.09 1,000[ 11 1,000 11 Mit Sonderaufgaben £d. P. EG 11
2525.0.0200 PDL Pflegedienstleitung 1,000/ P14 1,000| P14 1,000] P14

2525.0.0300 Wohnbereichsleitung / stellv. PDL 1,000{P13 1,000 P13 1,000{ P13

2525.0.0400 Wohnbereichsleitung / stellv. PDL 1,000{P12~ 1,000 P12 1,000 P12 -

2525.0.0500 Wohnbereichsleitung 1,000/ P12 £,000 1,000/ P12

2525.0.1000 Altenpfleger/in 1,000/ P7 1,000] P7 1,000\ P7

2525.0.1100 Altenpfleger/in ) 1,000\ P7 1,000, P7 1,000| P7

2525.0.1200 Altenpfleger/in 1,000 P7 1,000| P7 1,000/ P7
1252501300 . | Altenpfleger/in 1,000 P7 1,000| P7 1,000| P7
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Stellen- Bezeichnung der Stelle im Voriahr tats. Besetzung am im laufenden B X
nunmer Amts-/Funktionsbezeichnung - | J ____30,6. des Vorjahres Haushaltsjahr Cmerkung
‘ - Anzahl Bewertung Anzahl | Bewertung Anzahl Beweriung
1 2 3a b 4a 4b Sa 5b . 6
2525.0.1400 Altenpfleger/in 1,000/ P7 1,000/ P7 . 1,000 P7
2525.0.1500 Altenpfleger/in 1,600| P7 1,000{ P7 1,000/ P7
2525.0.1600 Altenpfleger/in 1,000] P7 1,000{ P7 1,000| P7
2525.0.1700 | Altenpfleger/in 1,000/ P7 1,000{ P7 . 1,000/ P7
2525.0.1800 Altenpfleger/in 1,000{ P7 1,000] P7 1,000| P7
12525.0.1900 Altenpfleger/in 1,000 P7 0,000f P5 1,000( P7
2525.0.2000 Altenpfleger/in 1,000(P7 0,000 1,000| P7
2525.0.2100 Altenpfleger/in 1,000) P7 0,250 P7 1,000( P7
2525.0.2200 Altenpfleger/in 1,000| P7 0,250/ P12 1,000 P7
1 5 0,500{P6 :
2525.0.2300 Altenpfleper/in 0,750( P7 - 0,750| P12 0,750 P7 nvh 29,25 Std.
2525.0.2400 Altenpfleger/in 0,750 P7- 0,750 P7 0,750[ P7 nvb 29,25 Std.
2525.0.2500 Altenpfleger/in - 0,750[P7 0,000 0,750[ P7 nvb 29,25 Std. .
2525.0.2600 Altenpfleger/in - 0,750 P7 0,500| P7 0,750 P7 nvb 29,25 Std. .
2525.0.2700 | Altenpfleger/in 0,750| P7 0,750) P5 0,750{ P7
2525.0.2800 ‘Altenpfleger/in 0,750 P7 -0,000 0,750/ P7 -
2525.0.2900 Altenpfleger/in 0,750 P7 - 0,000 0,750 P7
2525.0.3000 Altenpflegehelfer/in 1,000 P6 0,750( 05 1,000[-P6
. , ' 0,250, P6
2525.0.3100 | Altenpflegehelfer/in 1,000[ P6 0,510 P35 1,000{ P6
2525.0.3200 Altenpflegehelfer/in 1,000/ P6 0,000 - 1,000 P6 L
2525.0.3300 Altenpflegehelfer/in 0,750{ P6 0,750/ P5 0,750{P6 . nvh 29,25 Std,
2525.0.3400 Altenpflegehelfer/in 0,750{ P6 0,750[ P6 0,750/ P6 nvh 29,25 Std.
12525.0.4000 Pflegehelfer/in " 1,000 P5 0,750| P5 1,000 P5
2525.0.4100 Pflegehelfer/in 1,000| P5 0,750 P5’ 1,000] P5
2525.0.4200 Pflegehelfer/in 1,000| P5 1,000 P5 1,000 P5
2525.0.4300 Pflegehelfer/in 1,000[ P5 0,500| P5 1,000{P5 _ .
2525.0.4400 Pflegehelfer/in 0,750/ P5 0,750| P3 0,750] P5 nvb 29,25 Std.
2525.0.4500 Pflegehelfer/in 0,750/ P5 0,750[ P5 0,750| P5 nvb 29,25 Std.
Pflegehelfer/in 0,750{P5 0,750| P5 nvb 29,25 Std.

2525.0.4600
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Stellen- Bezeichnung der Stelle . . tats. Besetzung am im laufenden
nummer Amfs-/Funktionsbezeichnung im Vorjahr 30.6. des Vorjfhres Haushaltsjahr Bemerkung
' ' Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung
1 2 3a ] 3b “da 4b 5a 5h 6
2525.0.4700 Pflegehelfer/in - 0,750/ P5 0,750( P5 0,750| P5 nvb 29,25 Std.
-12525.0.4800 Pilegehelier/in 0,750 P53 0,750| P35 0,750| P5 nvb 29,25 Std. -
2525.0.4900 Pflegehelfer/in 0,750/ P5 0,000 P5 0,750( P3 nvb 29,25 Std.
2525.0.5000 Pflegehelfer/in 0,750| P5 0,750 P5 0,750 P5 nvb-29,25 Std,
2525.0.5100 Pilegehelfer/in 0,750[P5 0,750 P5 0,750| P35 nvb 29,25 Std,
2525.0.5200 Pflegehelfer/in 0,750 P5 0,750| P5 0,750/ P5 nvb 29,25 Std.
2525.0.5300 | Pflegehelfer/in .0,750|P5 0,750| P5 0,750 P5 nvb 29,25 Std.
2525.0.5400 Pflegehelfer/in 0,750| P5 0,750| P5 0,750[ P5 nvh 29,25 Std.
2525.0.5500 Pflegehelfer/in 0,750(P5 - 0,750 P5 0,750 P5 nvh 29,25 Std.
2525.0.5600 Pilegehelfer/in 0,750\ P5 0,750 P5 0,750{ P5
2325.0.5700 Pflegehelfer/in 0,750/ P5 0,750/ P5 0,750/ P5
2525.0.5800 Pflegehelfer/in - 0,750/ P5 0,750/ P5 0,750/ P5
2525.0.6000 Therapeut/in 0,500{06 0,500{ 03 0,500] 06 nvb 19,5 Std.
2525.0.6100 Therapeut/in_ - 0,300 06 0,500( 06 0,500| 06 nvb 19,5 Std., £.d.P. Kr. 7a
- 12525.0.6200 Therapeut/in - 0,500{03 0,500( 03 0,500( 03 | nvb 19,5 Std.

2525.0.6300 Therapeut/in " 0,500{08 - -0,000 0,500 08
2525.0.7000 Hauswirtschafisleitung 1,000 09 1,000( 09a 1,000/ 09
2525.0.7100 Koch/ Kéchin 1,000{ 05 0,000 1,000] 05
2525.0.7200 Beikoch / Beikéichin 1,000 03 0,750; 03 1,000| 03
2525.0.7300 Vorarbeiter/in Haus 1,000[02 T 0,000 1,000{02 T +8%
2525.0.7400 Hausmeister/in 1,000| 05 1,000 03 1,000( 05
2525.0.8000 Kiichenhilfe 1,000{02 U 1,0001 02 U 1,000[02 0
2525.0.8100 | Kiichenhilfe 1,000/02 U 0,500 01 1,000{ 02 U

- ‘ . 0,500/ 02 0 .
2525.0.8300 Kiichenhilfe 0,750[02 U 0,750(02 U 0,750{ 020 nvh 29,25 Sid.
2525.0.8400 Kiichenhilfe 0,750[02 0 0,750[02 0 0,750102 0 {nvb 29,25 Std,
2525.0.8500 Kiichenhilfe 0,750[02 U 0,750,021 0,750/ 020 nvb 29,25 Std,
2525.0.8600 Haus- und Kiichenhilfe 0,750[02 0 0,750[02 0 " 0,750|02 0 nvb 29,25 Std.
2525.0.8700 Kiichenhilfe 0,750[02 U 0,750/02 U 0,750{02 U nvb 29,25 Std.
2525.0.9000 Haus- und Kiichenhilfe 1,000/ 01 0,500[02 U 1,000{ 01
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Stellen-

Bezeichnung der Stelle

tats. Besetzung am

im laufenden

nummer Amts-/Funktionsbezeichnung m Vorjahr 30.6. des Vorjahres Haushaltsjahr Bemerkung
' - ' Anzahl Bewertung Anzahl |  Bewertung _Anzahl Bewertung
1 2 3a 3b da 4b ‘Sa 5b 6
"12525.0.9100 Kiichenhilfe 1,000{01 0,750[02U 1,000[.01 A
2525.0.9200 Haus- und Kiichenhilfe 0,750| 01 _0,750(020 0,750 01 nvb 29,25 Std.
2525.0.9300 Haus- und Kiichenhilfe 0,730| 01 0,750/ 02U 0,750, 01 nvb 29,25 Std.
2525.0.9400 Haus- und Kiichenhilfe 0,750 02 U 0,500/ 02 17 0,750(02 0 nvb 29,25 Std.
12525.0.9500 Haus- und Kiichenhilfe 0,7501020 0,750[02 0 0,750{02 U nvh 29,25 Std.
2525.0.9600 Haus- und Kiichenhilfe 1,000 02 1,000[02 U 1,000] 02 ' -
Summe 72 61,750 48,260 61,750
2.502.260000 SIE - Am Behnckenhof
2526:0.0100 . | Einrichtungsleitung 1,000 09 - 0,000 1,0008 11 Davon 1/3 Stellenanteil fiir WB Geromio
2526.0.0200 PDL Pflegedienstleitung 1,000/ P14 1,000 P14 1,000 P14 ' | Davon 1/3 Stellenanteil fiir WB Geronto
2526.0.0300 Wohnberejchsleitung / stellv. PDL 1,000/ P12 1,000{ P12 1,000{ P12 ' :
2526.0.0400 Wohnbereichsleitung / stellv. PDL 1,000;P12 1,000{ P12 1,000{ P12
2526.0.1000 Altenpfleger/in 1,000| P7 0,640 P7 - 1,000{P7
2526.0,1100 Altenpfleger/in 1,000 P7 1,000{ P7 1,000{P7 =
2526.0.1200 Altenpfleger/in 1,000 P7 0,750, P7 1,000 P7
2526.0.1300 Altenpfleger/in 1,000/ P7 0,750 P7 1,000{P7
'2526.0.1400 Altenpfleger/in 1,000| P7 1,000{ P7 1,000/ P7
2526.0.1500 Altenpfleper/in 1,000{ P7 0,750| P3 1,000 P7
2526.0,1600 Altenpfleger/in 1,000/ P7 1,000{ P7 1,000 P7 .
2526.0.1700 Altenpfleger/in 1,000} P7 1,000{ P7 1,000{ P7
2526.0.1300 Altenpfleger/in 1,000{ P7 0,000 1,000/ P7
2526.0.1900 Altenpfleger/in 1,000{ P7 1,000/ P6 1,000 P7 ,
2526.0.2300 Altenpfleger/in 0,750/ P7 0,000 P7 0,750[ P7 nvb 29,25 Std.
[2526.0.2400 Altenpfleger/in 0,750 P7 0,750, P5 0,750 P7 nvb 29,25 Std.
2526.0.2500 Altenpfleger/in 0,750|P7 0,750 P7 . 0,750[P7 nvh 29,25 Std.
2526.0.2600 Altenpfleger/in _ 0,750/ #7 0,000 0,750/ P7 nvh 29,25 Std.
2526.0.3100 Altenpflegehelfer/in - 0,750 P6 0,140{ P5 0,750 P6 nvb 29,25 Std.
‘ : 0,250| P6 5

" 141 von 230 in Zusammenstellung



Stellenplan fiir das Haushaltsjahr 2021

100SE Seniornneneinrichtungen der Hansestadt Litbeck
Datum: 01.01.2021

| Haus- und Kiichenhilfe

. 142 von 230 in Zusammenstellung

Seite: 13
Stelien- . Bezeichnung der Stelle . . tats. Besetzung am im laufenden :
nummer Amts-lFunktidEsbezeichnung im Vorjahr 30.6. des Vurjaghre's Haushaltsjahr Bemerkung
— : , Anzahl Bewertung Anzahi Bewertung |~ Anzahl Bewertung .
1 -2 3a 3b 4a 4b ~ Ba ’ 5h 6
2526.0.3200 Altenpflegehelfer/in 0,750/ P6 0,750 P6 0,750| P& -1 nvb 29,25 8td,
2526.0.4000 - -|Pflegehelfer/in 1,000| P5 . 1,000| P6 1,000] P5 :
2526.0.4100 Pflegehelfer/in 1,000| PS5 0,500 P5 . 1,000{ P5 :
2526.0.4200 ‘Pflegehelfer/in 0,750| P3 0,750| P35 0,750[ P5 nvb 29,25 Std.
2526.0.4300 Pflegehelfer/in 0,750 P5 0,750| P5 0,750/ P5- nvbh 29,25 Std.
2526.0.4400 Pflegehelfer/in 0,750/ P5 -0,750[ P5 0,750t P5 nvb 29,25 Sid.
2526.0.4500 Pflegehelfer/in 0,750 P5 0,750/ P5 0,7501 P35 {nvb 29,25 Std.
2526.0.4600 Pflegehelfer/in 0,750{ P5 0,750 P5 0,750 P5 nvb 29,25 Std.
2526.0.4700 Pfiegehelfer/in 0,750[P5 0,750/ P65 0,750| P5 | mvb 29,25 Std.
2526.0.4800 Pflegehelfer/in 0,750| P35 0,750| P5 0,750/ P5 nvb 29,25 Std. -
2526.0.4900 Pflegehelfer/in__ 0,750/ P5 - 0,750[ P5 0,750[ P5 nvb 29,25 Std.
12526:0.5000 Pflegehelfer/in 0,750 P5 0,750\ P5 0,750 P5 nvb 29,25 Std.
12526.0.5100 Pflegehelfer/in. _ 0,750|P5 0,140| PS5 0,750/ P5 nvb 29,25 Sid,
2526.0.5200 Pflegeheifer/in 1,000] P5 1,000] P5 1,000{ PS
2526.0.5300 Pflegehelfer/in 0,750 P5 0,000 0,750 P5 ,
2526.0.6000 Therapeut/in 0,500/ 08 0,500/ 08 0,500{ 08 nvb 19,5 Std.
2526.0.6100 Therapeut/in . 0,500] 06 0,500( 08 0,500{ 06 nvb 19,5 Sid.
2526.0.7000 Hauswirtschaftsleitung . 1,000/ 09 0,000 1,000{ 09 nvb 19,5 Std.
2526.0.7100 Koch / Kichin ) 1,000]| 05 1,000] 05 1,000{ 05 Davon 1/3 Stellenanteil fiir WB Geronto
2526.0.7200 Beikoch / Beikiichin 1,000( 03 0,000y - 1,000]| 03 : '
2526.0.7300 Vorarbeiter/in Haus 1,000102 70 1,000[020 . 1,000/ 02T +8% : _
2526.0.7400 Hausmeister/in © 1,000/ 05 0,000 1,000| 05 Davon 1/3 Stellenanteil fiir WB Geronto
2526.0.8000 Kiichenhilfe - 1,000 02 U ©1,0000020 1,000{02 U
2526.0.8100 Kiichenhilfe 1,000{02 U 0,750[02 0 1,000 02 U )
2526.0.8200 Kiichenhilfe 10,7501 02 0 0,750 020 0,750{02 U nvb 29,25 Std.
2526.0.8400 Kiichenhilfe 0,500[02 1 0,500[02 0 0,500{02 U nvb 19,5 Std.
2526.0.9000 Haus- und Kiichenhilfe 1,000| 01 1,000( 02U 1,000{ 01 :
2526.0.9100 Haus- und Kiichenhilfe 1,000 01 0,750{ 02U - 1,000{01 . .
2526.0.9200 Haus- und Kiichenhilfe 0,750 02 10 0,750[020 0,750{02 U nvb 29,25 Std.
2526.0.9300 0,50002 U 0,500/ 02 U 0,500(02 U {nvb 19,5 Std.



. Stéllenpian fiir das Haushaltsjahr 2021 C : o S ~ 100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Liibeck
' Datum: 01.01.2021

Seite: 14
Stellen- Bezeichnung der Stelle . . : tats. Besetzung am . im lanfenden
nummer Amtés-/Funktionshezeichnung - im Vorjahr 30.6. des Vorj aghres Haushaltsj ahr 5 Bemerkung
) Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung :
1 : ' 2 3a 3b 4a 4b ' 5a 5b (]
12526.0.9400 - --| Haus- und Kiichenhilfe 1,000 01 1,000/02 0 1,000 01
2528.0.0100 Haus- und Kiichenhilfe C . 1,0000020 _D,750[02 - '1,000[02 T
2528.0.0200 . |Haus- und Kiichenhilfe _ Logolo2U - ‘ .. 0,750/ 01 ' ~1,000{02 U
2528,0.0300 Haus- und Kiichenhilfe ' 1,000002 0 - 0,750[02 1,000{02 U
' ’ L . : . 0,0000020 : _
2528.0.0400. | Haus- und Kiichenhilfe. - 1,0000020 ' 0,750{ 020 “1,000/02 0
Summe . 54 47,250 35,920 _ 47,250
2.502.270000 SIE - Heiligen-Geist-Hospital
2327.0.0100 Einrichtungsleitung 1,000| 09 1,000/ 11 1,000] 11
2527.0.0200 PDL Pflegedienstleitung 1,000 P14 . 1,000| P14 1,000( P14
2527.0.0300 ‘Wohnbereichsleitung / stellv. PDL © 1,000[P12 : . 1,000[P12 ~ . 1,000P12
2527.0.0400 Wohnbereichsleitung / stellv. PDL - 1,000{P12 1,000| P12 ‘ 1,000{ P12
2527.0.1000 Altenpfleger/in ‘ : 1,000/ P7 - 1,000 P7 - 1,000 P7
2527.0.1100 Altenpfleger/in , ___1,000|P7 1,000/ P7 _ _1,000{ P7
2527.0.1200 . - | Altenpfleger/in : 10000 P7 o 1,000 P6 X 1,000| P7
2527.0.1300 Alienpfleger/in ‘ 1,0001P7 : 0,750|P5 1,000| P7
: , ' 0,250[P7 - _ -
2527.0.1400 Altenpfleger/in ) ‘ 1,000[ P7 1,000/ 27 1,000 7 ‘ :
2527.0.1500 Altenpfleger/in ~ 0,750(P7 0,750(P7 0,750| P7 nvb 29,25 Std.
2527.0.1600 Altenpileger/in ] 0,750 P7 0,750| P7 ‘ 0,750 P7 nvb 29,25 Sid.
2527.0.1700 Altenpfleger/in 0,750(P7 - 0,750\ P7 ) 0,750|P7 - nvb 29,25 Std..
2527.0.1800 Altenpfleger/in ‘ 0,750 P7 ' 0,730\ P7 0,750{ P7 . nvb 25,25 Std.
2527.0.1900 Altenpfleger/in 0,750( P7 0,750 P7 -~ 0,750P7 nvb 29,25 Sid,
2527.0.2000 Altenpfleger/in . . 0,750 P7 : 0,500| P7 0,750 P7 nvb 29,25 Std,
2527.0.2100 | Altenpfleger/in - 2 0,750 P7 S 0,750 P7 0,750 P7 , nvb 29,25 Std.
2527.0.2200 Altenpfleger/in : 0,750/ P7 . 0,750|P7 0,750 P7 - nvb 29,25 Std.
2527.0:2300 Altenpfleger/in . 0,750/ P7 ' 0,750| P5 . 0,750 P7 nvb 29,25 Std.
2527.0.2400 . Altenpfleger/in - - 0,750/ P7 . 0750 p7 0,750/ P7 nvb 29,25 Std.
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Stellen- Bezeichnung der Stelle ' im Vorjahr tats. Besetzung am im laufenden Bémerkun
nummer Amts-/Funktionsbezeichnung 30.6. des Varjahres Haushaltsjahr £
- ' Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl - Bewertung
1 2 3a 3b 4a 4b Sa 5b 6
2527.0.2500 Altenpfleger/in 0,750 P7 0,750 P7 0,750[P7 nvb 29,25 Std.
2527.0.2600 Altenpfleger/in 0,750/ P7 0,750{ P7 0,750| P7 nvb 29,25 Std.
2527.0.3000 Altenpflegehelfer/in 1,000| P6 0,500 P6 1,000 P6 ‘
2527.0.3100 Altenpflegehelfer/in 0,750 P6 0,750[ P5 0,750| P6 nvb 29,25 Sid,
'[2527.0.3200 Altenpflepehelfer/in 0,750 P6 0,750( P6 0,750| Pé6 nvb 29,25 Std.
2527.0.4000 Pflegehelfer/in 1,000/ P5 1,000] P35 1,000| P5
2527.0.4100 Pflegehelfer/in 1,000| P5 1,000 P5 1,000{P5 -
2527.0.4200 Pflegehelfer/in 1,000|P5 - 1,000 P5 1,000| P5
2527.0.4300 Pflegehelfer/in 0,750(P5. 0,750| P5 0,750| P53 nvb 29,25 Std.
2527.0.4400 Pflegehelfer/in 0,750(P5 0,750 P35 0,750! PS nvb 29,25 Std.
2527.0.4500 Pflegehelfer/in 0,750{ P5- 0,750 P5 " 0,750 P5 nvb 29,25 Std.
2527.0.4600 Pflegehelfer/in 0,750 P5 0,750{ P53 0,750\ P35 nvb 29,25 Sid,
2527.0.4700 Pflegehelfer/in 0,750) P35 0,750 P5 0,750\ P5 nvb 29,25 Std.
2527.0.4800 Pflegehelfer/in 0,750[ P5 0,750/ P3 - 0,750 P5 nvb 29,25 Std.
2527.0.4900 Pflegehelfer/in 0,750| P5 0,750| P5 0,750{ P5 nvb 29,25 Std,
2527.0.5000. Pflegehelfer/in 1,000| P5 0,000| P5 1,000 P5
) : . 0,250 P7 e
2527.0.5100 Pilegehelfer/in 0,750 P5 0,500| P5 0,750/ P5 nvh 29,25 WAZ _
+12527.0.6000 Therapeut/in 0,500 08 0,500] 06 - 0,500[ 08 nvb 19,5 Std. £d.P.EG 9
2527.0.6100 Therapeut/in 0,500 06 0,500 P6 - 0,500 06 nvb 19,5 Std.
2527.0.7000 Koch / Kéchin 1,004 05 . 1,000| 05 1,000| 05
2527.0.7100 Beikoch / Beikiichin - 1,000 03 0,750(03 1,000 03 .
2527.0.7200 Vorarbeiter/in Hans und Kiiche 1,00002 U 0,750/020 1,000 0207 +8%
2527.0.7300 Hausarbeiter/in ' 1,000(03 1,000( 03 1,000] 03 f
- 12527.0.7400 Havswirtschaftsleitung 0,500109 0,500| 09b _0,500( 09 nvb 19,5 Std.
2527.0.8000 Kiichenhilfe 0,750[02 0 0,750(02 U 0,750 02 7 |nvb 29,25 Std.
2527.0.8100 Kiichenhilfe - 0,750[02 0 0,7501020 - 0,7501020 nvb 29,25 Std.
2527.0.8200 Kiichenhilfe 0,750[02 T - 0,000{ 02 T 0,750[02 U nvb 29,25 Std.
2527.0.3300 Kiichenhilfe 0,750[02 U 0,750{ 01 0,750[02 T nvb 29,25 Std,
12527.0.8400 Kiichenhilfe' 0,500/ 01 0,500[02 U 0,500/ 01 nvb 19,5 Std,
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: Stellen-

Bezeichnung der Stelle

tats. Besetzung am

im laufenden
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nummer Amts-/Funktionshezeichnung -m V°"~‘f‘"“ 30.6. des Vorjahres Haushalisjahr Bemerkung
Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung . Anzahl | - Bewertung
1 2 3a 3b 4a 4b Sa 5h [
2527.0.9000 Haus- und Kiichenhilfe 1,000{ 01 0,000 1,000 01
.12527.0.9100 Haus- und Kiichenhilfe 1,000/02 U 0,750/ 02 U 1,000[02 T )

2527.0.9200 Haus- und Kiichenhilfe 0,750[02 0 0,500{02 U 0,750[02 U nvb 29,25 Sid.
2527.0.9300 Haus- und Kiichenhilfe . 0,750[02 U 0,500{02 G 0,750[02 U nvb 29,25 Std.
2527.0.9400 Haus- und Kiichenhilfe 0,750{02 U 0,750{02 U 0,750102 U nvb 29,25 Sud. .
2527.0.9500 Haus- und Kiichenhilfe 0,750102 U 0,750/ 02 U 0,750[02 U nvb 29,25 Std.
Summe : 54 44,500 39,750 44,500 : )
2.502.360000 SIE - Geronto - Am Behnckenhof
2536.0.0100 Wohnbereichsleitung / stellv. PDL 1,000/ P13 1,000/ P13 1,000/ P13
2536.0.0200 PDL Pflegedienstleitung 1,000, P14 0,000 1,000, P14
2536.0.1000 Altenpfleger/in - 1,000 P7 1,000| P7 -1,000| P7
2536.0.1100 | Altenpfleger/in 1,000 P7 . L0OO|P7 1,000 P7
2536.0.1200 - | Altenpfleger/in 1,000{ 7 - 0,000 1,000 P7
2536.0.1300 | Altenpfleger/in 1,000/ P7 0,890/ P7 1,000 P7
2536.0.1400  Altenpfleger/in 1,000/ P7 ~ 0,000 1,000/ P7 Nachtwache
2536.0.1500 Altenpfleger/in 0,750\ P7 0,000 0,750 P7 nvb 29,25 Std.
2536.0.1600 Altenpfleger/in 0.750P7 - + 0,000 - . 0,750| P7 nvb 29,25 Std.
2536.0.1700 Altenpfleger/in 0,500\ P7 0,000 0,500 P7 nvb 19,5 Std.
2536.0.1800 Altenpfleget/in 0,500, P7 0,000 0,500 P7 nvb 19,5 Std.
2536.0.1900 ‘| Altenpfleger/in 0,500 P7 -~ 0,000 0,500 P7 nvb 19,5 Std. Nachtwache
2536.0.2000. Altenpfleger/in 0,500| P7 0,000{07a 0,500 P7 nyb 19,5 Std. Nachtwache
2536.0.3000 Alienpflegehelfer/in - 1,000/ P6 0,750/ P35 - 1,000 P6 | )
2536.0.3100 . | Altenpflegehelfer/in " 0,500 P6 0,000 . 0,500{P6 nvb 19,5 Std.
2536.0.4000 | Pflegehelfer/in . 1,000{ P35 0,750/ P35 ~ 1,000| P5
2536.0.4100 Pflegehelferfin ‘ 0,750i P5 0,750| P5 0,750 P5 nvb 29,25 Std.
2536.0.4200 Pflegehelfer/in ' ‘ - 0,750{P5 0,750| P5 0,750/ P5 nvb 29,25 Std. Nachtwache
2536.0.4300 Pflegehelfer/in ' 0,750/ P3 0,750| P35 0,750| P5 nvb 29,25 Std. Nachtwache
2536.0.4400 Pilegehelfer/in 0,500 P5 0,500| P35 0,500| P5 nvb 19,5 Std. .
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- Stellen- . Bezeichnung der Stelle . . tats. Besetzung am . im laufenden . '
nummer : Amts-!FunktioEsbezeichnung im Vorjahr 30.6. des Vorjfhres Haushaltsjahr Bemerkung
| Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung | Anzahl | Bewertung
1. .20 3a 3b 4a 4b 5a 5b ’ 1]

2536.0.4500 Pfiegehelfer/in 0,500 P5 0,500/ P5 0,500(P5 nvb 19,5 Std.
2536.0.4600 Pilegehelfer/in 0,500| P5 0,500f P5 0,5000 P5 nvb 19,5 Sid. -
2536.0.4700 Pflegehelfer/in 0,500/ P5 0,500 P5 0,500 P5 nvb 19,5 Std. .
2536.0.4800 Pflegehelfer/in 0,500/ P5 0,500 P5 0.500 P5 [nvb 19,5 Std.
2536.0.4900 Pflegehelfer/in 0,500).P5 0,140| P5 0,500/ P5 nvb 19,5 Std,
2536.0,5000 Pflegehelfer/in 0,750/ P5 0,750| P5 0,750 P5 nvh 29,25 Std.
2536.0.5100 Pilegehelfer/in 0,750/ P5 0,750/ P5 0,750| P5 nvb 29,25 Std.
2536.0.6000 Therapeut/in _ 0,750/ 08 0,000 0,750/ 08 nvb 29,25 Std. fd.PEGO
2536.0.6100 Therapeut/in 0,500/ 06 0,500 B7 0,500/ 06 nvh 19,5 Std. '
2536.0.8000 Kiichenhilfe 1,000/ 02 0 0,75002 U 1,000{02 U
2536.0.8100 Kiichenhilfe 0,750[02 0 0,750(02 U 0,750[02 1Y nvb 29,25 Std.
2536.0.8200 Kiichenhilfe - 0,750[02 0 0,750(02 0 0,750[02 U nvb 79,25 Std.
2536.0.8300 | Beikoch / Beikschin 1,000] 03 0,000 1,0001 03 \

. |2536.0.8400 Vorarbeiter/in Haus 1,000{02 U 0,000 1,000 02 17
2536.0.9000 Haus-und Kiichenhilfe 1,000[02 07 1,000{02 U 1,000/ 02 U
2536.0.9100 Haus- und Kiichenhilfe 0,500 01 0,500{02 T 0,500]{ 01 nvb 19,5 Std. -
2536.0,9200 Haus- und Kiichenhilfe 0,500/ 02 1 0,000 - 0,500[02 U | nvb 19,5 Std.
2536.0.9300 Haus- und Kiichenhilfe - 0,500[02 U 0,000{02 U 0,500 02 U nvh 19,5 Std. -
2536.0.9400 Haus- und Kiichenhilfe 0,500{02 C 0,000 0,500[02 7 - -
2536.0.9500 Haus- und Kiichenhilfe 0,750/ 02 U 0,000 0,750(02 U
2536.0.9600 Haus- und Kiichenhilfe 0,750/02 U 0,000 0,750{ 02 U
Summe ' 41 30,0040 16,030 30,000 -
Summe 450 375,750 299290 " 379,250
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IL nachrichtlich gefiihrte Stellen

Stellen- Bezeichnung der Stelle im Voriahr tats. Besetzung am . im Iaufenden B K
nummer . Amis-/Funktionsbezeichnung ] 30.6. des Vorjahres . Haushaltsjahr - elmerkung
‘ Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl ' Bewertung
1 ' 2 _ 3a ~ 3b 4a 4b 5a 5b ‘ 6
2.502.200000 SIE - Dreifelderweg |
2520.2.0100 Auszubildende/r HuK A 1,000 AZU 0,000 : 1,000| AZU
2520.2.0200 | Auszubildende/r HUK - | 1,000 AZU o 0,000 1,000] AZU
2520.2,0300 Auszubildende/r Pflege " 1,000{ KPF 1,000{ KPF 1,000| KPF
2520.2.0400 Auszubildende/r Pflege 1,000| KPF ) " 1,000 KPF . 1,000y KPF
2520.2.0500 Auszubildende/r Pflege 1,000/ KPF 7 : 0,000 : - 1,000] KPF
Summe o 5 5000 2,000 5,000
2.502.220000 STE - Prassekstrafe
252220100 | Auszubildende/r HuK 1,000] AZU 0,000 "T1,000 AZU
2522.2.0200 Auszubildende/r HuK - ] ] 1,000 AZU 0,000 - 1,000| AZU
2522.2.0300 Auszubildende/r Pflege 1,000| KPF ‘ 1,000 KPF 1,000| KPF
2522.2.0400 Auszubildende/r Pflege - 1,000 KPF 1,000| KPF 1,000] KPF
2522.2.0500 ‘| Auszubildende/r Pflege 1,000| KPF 0,000 - 1,000 KPF
Samme 5 _ 5,000 ) 2,000 5,000
. 2.502.230000 SIE - ElswigstraBie
2523.2.0100 Auszubildende/r HuK | 1,000| AZU _ 0,000, 1,000{ AZU
2523.2.0200 Auszubildende/r HuK 1,000| AZU "~ 0,000 1,000 AZU
2523.2.0300 . Auszubildende/r Pflege 1,000 KPF 0,000 o 1,000 KPF
2523.2.0400 Auszubildende/r Pflege : 1,000 KPF 1,000 KPF 1,000, KPF
12523.2.0500 Auszubildende/r Pflege 1,000| KPF 0,000 1,000 KPF
‘Summe J 5 ‘ 5,000 . 1,000 ) 5,000
2;502.240000 SIE - Dornbreite
[2524.2.0100  |Auszubildende/r HuK | 1o00lAzu [ 0,000 [ 1,0000AZU
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Seite: 19 .
Stellen- Bezeichnung der Stelle im Voriabr tats. Besetzuhg am im laufenden B un
nummer - Amts-/Funktionsbezeichnung R ! 30.6. des Vorjahres Haushaltsjahr emerkung
- __ Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung
1 2 3a 3b 4a - 4b 5a 5h 6
2524.2.0200 Auszubildende/r HuK 1,000{ AZU (3,000 1,000{ AZU
2524.2.0300 . Auszubildende/r Pflege 1,000| KPF 1,000 KPE 1,000 KPF .
12524.2.0400 Auszubildende/r Pflege - 1,000/ KPF 1,000 KPF 1,000 KPF
2524.2,0500 Auszubildende/r Pflege - 1,000| KPF 1,000 P5 "1,000{ KPF
Summe ’ ' 5 5,000 3,000 5,000
' 2.502.250000 SIE - Solmitzstrafe
2525.2,0100 Auszubildende/r HuK 1,000 AZU 0,000 1,000| AZU
2525.2.0200 Auszubildende/r HuK 1,000 AZU 0,000 1,000{ AZU
2525.2,0300 - Auszubildende/r Pflege 1,000 KPF 1,000 KPF 1,000| KPF
2525.2.0400 Auszubildende/r Pflege 1,000{ KPF - . 1,000| KPF © 1,000 KPF
2525.2,0500 Auszubildende/r Pflege 1,000| KPF 1,000 P5 1,000/ KPF
Summe -5 5,000 - 3,000 5,000
2.502.260000 SIE - Am Behnckenhof
2526.2.0100 Auézubildende/r HuK - 1,000 AZU 0,000 1,000 AZU
2526.2.0200 ‘Auszubildende/r HuK 1,000 AZU 0,000( 1,000 AZU
2526.2.0300 Auszubildende/r Pflege - 1,000 KPF 1,000 KPE 1.000| KPF
2526.2.0400 .| Auszubildende/r Pilege ‘1,000 KPF 0,000, 1,000 KPF
2526.2.0500 - Auszubildende/r Pflege 1,000 KPF 0,000 1,000] KPF
Summe - 5,000 1,000 . 5,000
' 2.502.270000 SIE - Heiligen-Geist-Hospital
2527.2.0100 | Auszubildende/r HuK_ 1,000[AZU_ 0,000] " 1,000[AZU
2527.2.0200 Auszubildende/r HuK - 1,0000 AZU .0,000 1,000 AZU
. 2527.2.0300 Auszubildende/r Pflege 1,000| KPF 0,000 1,000, KPF
2527.2.0400 Auszubildende/r Pflege 1,000| KPF 1,000 KPF 1,000| KPF
2527.2.0500 Auszubildende/r Pflege 1,000 KPF 0,000 1,000| KPF
Summe ! .5 5,000 5,000
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Seite: 20
Stellen- Bezeichming der Stelle . . tats. Besetzung am im laﬁfen’den '
nummer Amts-/Funktionsbezeichnun : im Vorjabr 30.6. des Vorjahres Haushaltsjahr Bemerkung
' = ' Anzahl | Bewertung Anzahl Bewertung | Anzahl Bewertung |
1 2 3a 3b 4a ‘ 4b 5a 5b ' 6
Summe 35 35,000 13,000 35,000
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STELLENPLANQUERSCHNITT

fu (a%e, 2
100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lilbeck
Datum: _0 1.01.2021

Seite: 1
Dez |Amt [PROD Produkfe BEAOQ1 BEAOI SUMME
: AlS Al2 BEAOL
2,502- E © 1,000 1,000 2,000
100000
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’

100SE SéniorInneneinrichtungen der Hansestadt Liibeck
? Datum: 01.01.2021

Seite: 2

Dez |Ami |PROD

- | Produkte

"BEAO1
AlS

BEAO1
Al2

SUMME
EEA(]

Gesam}

Stellenplan 2021

1,000

1,000,

2,000]

Vorjahr

1,000

1,000

2,000,

mehr/weniger -

nachrichtlicher Teil

Vorjahr

mehr/wenigér

" Verwaltun

Stellenplan 2021

Vorjahr

mehr/weniger

: nachrichtiicher Teil

Vorjahr

mehr/weniger

Einrichtungen

Stellenplan 2021

1,000,

1,000

2,000

Vorjahr

1,000

2,000

und Betriebe

mehr/weniger

1,000

- | nachrichtlicher Teil

Yotjahr

mehr/weniger

-
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100SE S eniorlnneneinrichtunigen der Hansestadt Liibeck

STELLENPLANQUERSCHNITT Datum:-01.01.2021
Seite: 1
Amt [PROD [ Produkte . TVPBW TVPBW TVPBW - TVFBW TVPBW TVFBW TVPBW - SUMME
~Ps - P4 -P7 P3 P12 - P13 P14 TVPEW

2.502- 7,000 2,000 17,250 1,000 2,000 1,000 30,250

200000 . :

2.502-|. 10,000 2,000 13,250 2,000 1,000 - 28,250

220000

2:502- 11,750 2,000 12,250 2,000 1,000 29,000

230000 )

2.502- 8,250 2,000 15,000 1,000 . 2,000 1,000 -29,250

240000 ‘
“[2.502- 15,250 4,500 18,250 2,000 1,000 1,000 42,000

250000 ) ‘
T2.502-] 11,250 1,500 13,000 2,000 1,000 28,750

260000 ‘

2.502- 10,000 2,500 14,000 2,000 1,000 29,500

:270000

2.502- 1,750 1,500 8,500 1,000 1,000 19,750

360000 ‘ ] : .

152 von 230 in Zusammenstellung




* Stellenplan fiir das HﬁuShaltsjahr 2021

‘STELLENPLANQUERSCHNITT

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Liibeck

Datum: 01.01.2021

Seite: 2

Amt [PROD Produkte

TVPBW
B35

TVPBW -
Pé

TVPBW
P7

TVPBW
. PR

TVPBW
P12

TVPBW
P13

TVPBW
P14

SUMME
TVPBW

Gesamt| Stellenplan 2021

- 81,250,

18,000

111,500

2,000

14,0004

2,000

8.000

236,750

Vorjahr -

81,250

18,000

111,500

14,000,

2,000

8,000

234,750

mehr/weniger

2,000

2,000

nachrichtlicher Teil

Vorjahr

mehr/weniger

Verwaltung) Stellenplan 2021

Vorjahr

- | mehr/weniger

1 nachrichtlicher Teil -

Vorjahr

mehr/weniger

Einrichtungen| Stellenplan 2021

81,250 ..

18,000

111,500)

2,000

14,000

2,000,

8,000

236,750}

" und Betriebe] Vorjahr

81,250

2,000

8,000

234,750|

mehr/weniger

18,000

111,500

2,000

14,000

2,000;

nachrichtlicher Teil

Vorjahr

mehr/weniger
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- " Stellenplan fiir das Haushaltsjahr 2021

l}«tag,( A

‘100SE SeniorInneneﬁmrichtungen der Hansestadt Liibeck

STELLENPLANQUERSCHNITT . Datum: 01.01.2021
) Seite: 1

Amt |PROD Produkte TVOED "TVOED TVOED TVOED TVOED TVOED TVOED TVOED - TVOED TVOED TVOED TVOE SUMME

) 12 11 " 10 00hb 09 08 [ 05 03 : 02a (32 01 - TVOED
2.502- 1,000 2,000 2,000 0,750 23,000 7,000 1,000 5,500 2,000 C 24,250
100060, k ) .
2.502- 0,500 0,500 ’ 1,000 2,000 L,o0o ). 5250 0,750 1,500 12,500
20000 '
2,502-1 1,000 1,000 . 0,500 . 2,000 1,500 4,250 1,250 [,500 13,000
.220000, . . : ‘
2.302- 1,000 0,500 (3,500 2,000 1,000 4,500 . 1,500 1,500 12,500
230000 - : ) )
2.502- 1,000 0,750 © 0,500 0,750 2,000 1,000 6,250 1,000 - 1,500 14,750
240000 : : ]
2.502- 1.000 1,000 0,500 1,000 2,000 - 1,500 - 8,250 1,000 3,500 . 19,750
.250000) '
2.502- 1,000 1,000 0,500 0,500 2,000 1,000 9,500 3,000 18,500
,260000| a
2.502-1 - 1,000 0,500 0,500 0,500 1,000 | 2,000 8,000 1,500 15,000
270000 .
2.503- 0,750 0,500 1,000 7,500 0,500 10,250
360000 _ . .
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- Stellenplan fiir das Haushaltsjahr 2021

STELLENPLANQUERSCHNITT

100SE SeniorInncﬁe_inrichtungén der Hansestadt Litbeck
’ Datum: 01.01.2021

Seite: 2

Amt |PROD

| Produkte

TVOED
12

TVOED

11

TVOED
10

TYOED .
05b

TVOED
09

TVOED
08

TVOED
06

Q5

TVOED | - TVOE
- 03

TVOED
02a

TVOED
02

TYOED

SUMME
TYOED

Gesamt]

Stellenplan 2021

1,000

8,500)

2,000

0,750

-~ 7.950,

. 10,250

6,250

18,500,

12,000

53,500(

5,500

14,500

i4u,saﬁ[

Vorjahr

1,000

2,000

1,000

0,750

13,750

9,250

6,250

19,500

12,000

53,500

5,500

14,500

139,000/

mehr/weniger

6,500

1,000 -

-6,000

1,000

1,000

1,500

nachrichtlicher Teil

Vorjahr

mehr/weniger

Verwaltung]

Stellenplan 2021

Vorjahr

mehr/weniger

- néchrichtlicher Teil

Vorjahr

‘mehr/weniger

Einrichtungen

Stelletiplan 2021

1,000

8,500

2,000

0,750

7,750

10,250

6,250

18,500

12,000

53,500

3,500

14,500

140,500

und Betriebe

Vorjahr -

1,000

2,000

1,000

(4,750

13,750

9,250

.6,250

19,500

12,000

53,500

5,500,

14,500

139,000]

mehr/weniger

1,000

-6,000

1000

-1,000

1,500,

6,500f

nachricktlicher Teil

Vorjahr

mehr/weniger
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' ZIELVORGABEN UND ZIELERREICHUNG - ANLAGE 12.1

Zielvorqaben ngéiB § 1"]_ Abs. 4 GstG

Der Rahmenplan zur Frauenférderung soll fiir die jeweiligen Einzelfra‘uenférderplé-'
ne Zielvorgaben fir diejenigen Besoldungs-, Vergltungs- und Lohngruppen enthal-
ten, in denen Frauen unterreprasentiert sind.

ERILAUTERUNGEN ZU DEN ZIELVORGABEN :

GemaR § 11 Abs. 4 GstG soll das Mindestziel des jeweiligen Planungszeitraumes ein
Frauenanteil sein, der dem Anteil der nachst niedrigeren Besoldungs-, Vergiitungs-
und Lohngruppe entspricht. Der Gesetzgeber ist dabei davon ausgegangen, dass
- der Frauenanteil bei steigender Tarifgruppe stets niedriger wird- hieraus ergébe sich
eine einfache mathematische Berechnung. - : : o

Bei der Hansestadt' Lilbeck ergibt sich- diese Situation jedoch nicht durchgangig bei
allen Tarifgruppen. Es haben sich daher zur Findung der Zielvorgabe folgende drei
Verfahrensweisen ergeben: :

a) Der Frauenanteil in der nichst niedrigeren Tarif- und Besoldungsgruppe ist
gréBer als der in der zu iiberpriifenden Gruppe, aber kleiner als 50% o
Als Zielvorgabe wird der Prozentsatz der nachst niedrigeren Tarifgruppe festge-
legt (= Regelfall gemaR Gleichstellungsgesetz). - :

b) Der Frauenanteil in der nichst niedrigeren Tarif- und Besoldungsgruppe ist
' kleiner als der Frauenanteil in der zu Gberpriifenden Gruppe, in beiden’

Gruppen aber unter 50%. .

Das gesetzliche Mindestziel ist damit erreicht. Als Zielvorgabe wird eine pauscha-
. le Erhdhung des Frauenanteils um 5% festgelegt. )

c) Der Frauenanteil in der nichst niedrigeren Tarif- und Besoldungsgruppe
betriigt oder iibersteigt 50% | ! |
in diesem Fall wird als Zielvorgabe 50% fesigelegt. Dies entspricht dem obersten
Ziel der Hansestadt Lubeck, einen mindestens 50%-igen Anteil von Frauen in al-
len Tarifgruppen zu erreichen. - '

Anhand der sich hieraus 'e'rgebendenprozentua!en Zielvorgaben wird 'di_e Anzahl
der einzustellenden Frauen pro Besoldungs-/Entgeltgruppe ermittelt.
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TOP 5.2

Meldebogen Rahmenplan zur Frauenférderung durch Dienststellen der HL Anlage 12.2
Unterreprasentanzen von Frauen und Zielvorgaben 2022
2019 Ziel fur 2022

Besoldunasarubne BBes Anzahl Frauenanteil | Frauenanteil ::zz::tl

gsgripp Beschiftigte | in Prozent in Prozent ’

Frauen

A12 1 0,00 50,00 0,5
Entgeltgruppe TV6D
EG 11 6 33,33 50,00 1
EG 12 1 0,00 50,00 0,5

Verdeutlichung der gravierenden Problemfelder

In der Besoldungsgruppe A12 betragt die Frauenquote null Pozent .In der
Entgeltsgruppe 11 betragt die Frauenquote 33,33 Prozent und in der Entgeltsgruppe 12
null Prozent.

Handlungsfelder und MaBnahmen bis 2020

Bis Ende 2022 wird ein Stelleninhaber EG 11 ausscheiden.Die weiteren Stelleninhaber
der Entgeltsgruppe 11 und der Stelleninhaber A12 werden nicht ausscheiden.

Bei Ausscheiden der Stelleninhaber soll der Frauenanteil durch gezielte Stellen-
ausschreibungen und Ansprache von Frauen erhdht werden.
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Anlage 12.4
- Handlungsfeld Iil: |
Berufsorientierung, Ausbiidung und Nachwuchsfdrderung

 Um dem Fachkraftemangel in der Pflege entgegenzuwirken, haben die
SeniorinnenEinrichtung der Hansestadt Libeck im April 2019, in Zusammenarbeit mit der
Agentur fir Arbeit, mit sechs Teilnehmern die Ausbildung zur Altenpflegerin/zum Altenpfieger
im Rahmen von WeGeBau gestartet. Ein weiterer Kurs startete am 01.10.2019, mit SIeben
Auszubildenden, fir den Beruf Altenpfleger in. :

In 2019 haben die SentorlnnenEmr:chtungen an sechs Messen, mit eigenen Sténden,
-teilgenommen. Auf diesen Messen wurde auf die Ausbildung zur Altenpflegerin/zum _
Altenpfieger, bei den SeniorinnenEinrichtungen, aufmerksam gemacht. Weiterhin wurde. (ber
die Generalistik, ab 01.01.2020, informiert und Gber die Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum
Pflegefachmann berichtet. Die Messen wurden weiterhin genutzt, um in Zusammenarbeit mit
Schulen, Frauen und Manner fiir den Beruf zur Plegefachfrau/zum Pflegefachmann zu
gewinnen. Die SeniorinnenEinrichtungen streben weiterhin an, jahrlich mindestens acht
Auszubildende, fir den Beruf zur Pflegefachfrau/zum F‘fiegefachmann einzustelien.

In allen Einrichtungen der SenlorinnenElnrlchtungen werden regelmal&ug Schuiprakt[kas ‘
‘angeboten und durchgefihrt.

Weiterhin werden junge und motivierte Fachkrafte als Mentoren ausgebildet und laufend
fortgebildet um die Nachwuchskrafte bei den SeniorinnenEinrichtungen optimal zu férdern,
zu begleiten und junge Menschen fur den Beruf in der Pflege zu begelstern

Durch den Springerpool bei den SeniorlnnenEinrichtungen wird jungen Mittern der
Wiedereinstieg ins Berufsleben erleichtert, da man die Einsatzzeiten den Méglichkeiten der
Mitarbeiter:innen besser anpassen- und Wunsch-Arbeitszeiten berucksichtigen kann (WAZ,
Wochenenddienst etc.).
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Gesamtiibersicht

Anlage 12.5

2017

- : 2019
Beschiftigte . _ ' ' . ) . S
N Frauen % . Méi_n'ner % - | Gesamt | Frauen % | Manner % Gesamt
Be-scihaftigtenzahl" 478 842 | . 90 15,8 568 463 | 854 79 14,6 542
davon: _ . _ ‘
 Fuhrungskrafte o 00 [0 00 | 0 o | 00 o 00| o
Stellvertr. Fuhrungskrafe | 0 i 00 1§00 |24 ] o | 00 1 0,0 1
. B an - - ‘ - - - - - l . -
eschaftigte in gewerblich 6 37,5 10 62,5 16 6 | 429 8 57,1 14
technischen Berufen ' _ , _
Teilzeitbeschaftigte 344 | 898 39 10,2 383 318 91,4 30 8.6 348
Beurlaubte im Sonder- und. & 75.0 5 25,0 8 21 100,0 0 0.0 - 2

Erziehungsuriaub

1Setzt sich zusammen aus dem Stamhwpersdnal Auszubildenden und Beurlaubten -

2 Fuhrungskrafte, die direkt unter den Fachberelchsleltungen stehen und deren Stellvertreterlnnen =

ohne Reinigungskrafte und Kuchenpersonal
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TOP 5.3

Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2020/09274
offentlich

Liibeck, 02.09.2020
Vorlage

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemiinde

Bearbeitung: Jan Ehrich (E-Mail: jan.ehrich@luebeck-tourismus.de Telefon: 04502 - 804 107)

Satzung der Hansestadt Lubeck tiber die Erhebung
von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebuhr
im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemuinde

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

02.11.2020 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung

09.11.2020  Wirtschaftsausschuss und Ausschuss fiir ~ Offentlich zur Vorberatung
den "Kurbetrieb Travemiinde (KBT)"

10.11.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Vorberatung

26.11.2020 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Satzung der Hansestadt Libeck Uber die Erhebung von Kurabgabe und Strandbenut-

zungsgebuhr im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemiinde wird in der Fassung der Anla-
ge Il beschlossen.

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung zustimmend
1.300 Recht keine rechtlichen Bedenken
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein- Begrindung:
Kinder und Jugendliche sind von der Kur-
abgabe bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres und von der Strandbenutzungsge-
bihr bis zur Vollendung des 16. Lebens-
jahres freigestellt.
Die Malinahme ist: neu
X | freiwillig
vorgeschrieben durch:
Finanzielle Auswirkungen: Ja (siehe unten / Begrindung)

Seite: 1/2
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|:| Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X | Nein
Ja — Begrindung:

Begrindung der Nichtoffentlichkeit -
gem. § 35 GO:

Begriindung:

Die bisherige Satzung der Hansestadt Lubeck Uber die Erhebung von Kurabgabe und
Strandbenutzungsgebuhren im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Traveminde wurde im Jahr
2001 beschlossen und trat zum 31.07.2001 in Kraft. GemaR § 2 Abs. 1 Satz 3 Kommunalab-
gabengesetz Schleswig-Holstein (KAG S-H) verlieren Abgabesatzungen zwanzig Jahre nach
Inkrafttreten ihre Gultigkeit. Aus diesem Grunde ist eine erneute Beschlussfassung Uber den
in Anlage Il beigefligten Satzungstext erforderlich.

Die Begriindung zu den geplanten Anderungen am Satzungstext erfolgt in der Anlage .

Finanzielle Auswirkungen:

Die voraussichtlichen jahrlichen Mehreinnahmen durch die Erhéhungen der Abgaben betra-
gen fur die Kurabgabe rund 130 TEUR und fur die Strandbenutzungsgebuhr rund 7 TEUR.
Die Mehreinnahmen sind bereits im Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes berticksichtigt.

Zu den finanziellen Auswirkungen der Erweiterung des Erhebungsgebietes der Strandbenut-
zungsgebuhr auf die Liegewiese (Grunstrand) kann der Kurbetrieb keine konkreten Angaben
machen. Es liegen bisher keine belastbaren Daten Uber die Gesamtzahl der Benutzer und
dem Anteil der von der geplanten Gebuhr befreiten Liibecker:innen und ostseecard-Inha-
ber:innen vor, die die Liegewiese bisher frequentiert haben. Entsprechende Zahlungen sind
nicht erfolgt. Ob und in welchem Ausmalf’ sich die Nutzungsfrequenz durch die Einflhrung
einer Gebuhrenpflicht verandert, kann ebenfalls nicht mit Sicherheit kalkuliert werden. Nicht
zuletzt sind die Einnahmen auch vom meteorologischen Saisonverlauf abhangig.

Anlagen:
| - Begrindung

Il - Satzungstext

[ll - Synopse

IV - Vergleich TVSH

V - Kalkulation (mit Erlauterungen)

Senator Sven Schindler

Seite: 2/2
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Anlage | — Begrindung

Begrundung im Einzelnen:

Zur Satzungsbezeichnung

Die Satzung erhélt folgende Bezeichnung:
Satzung der Hansestadt Libeck tber die Erhebung von Kurabgabe und
Strandbenutzungsgebuihr im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Traveminde

Die Rechtsgrundlagen sind auf die jeweils aktuelle Fassung angepasst worden.

TEIL 1
Kurabgabe

Zu 8§ 2 Gegenstand der Abgabenerhebung

Absatz 2, Satz 1
Der Stadtteil Travemunde wird hier redaktionell um seine Stadtbezirke erganzt. Die Ergéan-
zung dient lediglich dem besseren Verstandnis, das Erhebungsgebiet bleibt unverandert.

Zu 8 4 Abgabenpflichtiger Personenkreis

Absatz 3
Es erfolgt eine redaktionelle Anderung der Schreibweise von Eigentiimer:in und Besitzer:in.

Absatz 4, Buchstabe b )
Es erfolgt eine redaktionelle Anderung der Schreibweise von und Teilnehmer:innen.

Zu 8§ 5 Befreiungen

Absatz 1, Ziffer 2, 4 und 8
Es erfolgt eine redaktionelle Anderung der Schreibweise von Schwager:inne, Teilnehmer:in-
nen und Inhaber:innen.

Absatz 3 )
Es erfolgt eine redaktionelle Anderung der Schreibweise von und Inhaber:innen.

Zu 8§ 7 Hohe der Kurabgabe

Absatz 1

Der Kurbetrieb schlagt eine Erhéhung der Kurabgabesatze pro Tag um 0,20 Euro vor. Mit
der Erhohung der Abgabesatze tragt der Kurbetrieb Travemiinde den Kostensteigerungen
der letzten Jahre fur die Herstellung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und Erho-
lungszwecken bereitgestellten 6ffentlichen Einrichtungen Rechnung. Die folgende Aufstel-
lung verdeutlicht die Entwicklung der Erlése und Aufwendungen:

Seite: 1/6

166 von 230 in Zusammenstellung



TOP 5.3

. Aufwen'dungen ErI{jse Kostendeckungsgrad
Kalenderjahr Kurta_xlelstungen Kurthlelstungen Unterdeckung in %
in Euro in Euro
2014 1.686.965 894.772 -792.193 53,04
2015 1.694.187 1.345.850 -348.337 79,44
2016 1.799.868 1.465.766 -334.102 81,44
2017 2.148.590 1.722.997 -425.593 80,19
2018 2.295.123 1.784.817 -510.306 77,77
2019 2.479.158 1.969.580 -509.577 79,45

Neben der betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise ist auch das dem Gast zur Verfligung
stehende Angebot zu betrachten. Dieses ist in den letzten Jahren durch erhebliche Investitio-
nen aus Mitteln des Kurbetriebes laufend verbessert worden und wird eine weitere Attraktivi-
tatssteigerung mit dem Abschluss der BaumalRnahme zur Neugestaltung der Traveprome-
nade erfahren. Beispielhaft sollen hier folgende Mal3Bhahmen genannt werden:

Neugestaltung der Strandpromenade

Einrichtung des Wohnmobilparkplatzes Traveminder Landstral3e
Schaffung des Hauses der Wasserwacht (Badesicherheit)
Modernisierung bestehender Toilettenanlagen

Erneuerung bzw. Austausch der Strandibergange auf dem Priwall
Installation und Betrieb eines GasteWLAN

Vor diesem Hintergrund ist die vorgesehene Erhdhung der Kurabgabesatze nach Einschat-
zung des Kurbetriebes vertretbar. Die letzte Erhdhung der Kurabgabe erfolgte im Jahr 2012.

Zur Information ist als Anlage IV eine vergleichende Gegeniberstellung der Kurabgabesatze
anderer Ostseebader des Tourismusverband Schleswig-Holstein e.V. (TVSH) beigefugt.

Absatz 2, Satz 1

Der Hochstbetrag der pro Jahr zu zahlenden Kurabgabe basiert auf einer angenommenen
Aufenthaltsdauer von 28 Tagen. Durch die Erhéhung der Tagessatze sind auch die Hochst-
betrage anzupassen.

Absatz 3, Satz 1

Die von Eigentumer:innen / Besitzer:innen eigener Wohngelegenheiten, von Dauer- oder
Saisonliegeplatzen fir Boote bzw. von Dauerstellplatzen auf Campingplatzen zu zahlende
Kurabgabe (Jahreskurabgabe) basiert ebenfalls auf einer angenommenen Aufenthaltsdauer
von 28 Tagen pro Jahr. Der Betrag der Jahreskurabgabe ist aufgrund der Erhéhung des Ta-
gessatzes anzupassen.

Absatz 4 und 5 )
Es erfolgt eine redaktionelle Anderung der Schreibweise von Eigentimer:innen und Besit-
zer:innen mit dem Doppelpunkt.

Absatz 6

Teileigentiimer:innen von Wohngelegenheiten zahlen eine Jahreskurabgabe, die auf einer
angenommenen Aufenthaltsdauer von 20 Tagen basiert. Der Betrag der Jahreskurabgabe ist
aufgrund der Erhéhung des Tagessatzes ebenfalls anzupassen.
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Zu 8 8 Rickzahlung von Kurabgabe

Satz 2 und Satz 4 )
Es erfolgt eine redaktionelle Anderung der Schreibweise von Inhaber:in und Wohnungsge-
ber:in mit dem Doppelpunkt.

Zu 8 9 Pflichten und Haftung der Wohnungsgeber:innen

Uberschrift )
Es erfolgt eine redaktionelle Anderung der Schreibweise zu Wohnungsgeber:innen.

Absatz 1

In 2020 erfolgt mit dem onlinemeldeschein ostseecard die phasenweise Einfiihrung eines di-
gitalen Abrechnungsweges fur die Kurabgabeerhebung durch die Wohnungsgeber:innen. Bei
diesem datenschutzkonformen Verfahren entféllt das héandische Ausfillen des sogenannten
Durchschreibesatzes. Die Daten werden im System erfasst und auf einem Vordruck (Karten-
trager) ausgedruckt, anschlielRend erfolgt die Abrechnung durch den Kurbetrieb. Weiterhin
erfolgt eine Anpassung der Nummer der ostseecard hin zu der Nummer des Meldescheins,
da die Meldescheinnummer das im aktuellen Verfahren relevante Datum ist. Ergéanzend er-
folgen redaktionelle Anderungen in der Schreibweise.

Absatz 2 bis 7 )
Es erfolgt eine redaktionelle Anderung der Schreibweise mit Doppelpunkt u. a. von Woh-
nungsgeber:innen.

Absatz 3

Die Regelung zur Verpflichtung der Wohnungsgeber:innen zum Aushang der Kurabgabesat-
zung entféllt, da sich mit Entscheidung des OVG (2KN1/10) hierzu weder aus dem Melde-
recht noch aus dem Kommunalabgabegesetz eine gesetzliche Grundlage ergibt. Auf Grund
der fortschreitenden Digitalisierung ist der Satzungstext ohnehin jederzeit online verfligbar.

Absatz 8

Der Betrag der Berechnung von nicht zuriick gegebenen und verlorenen ostseecards ist auf-
grund der Erhéhung des Tagessatzes ebenfalls anzupassen. Es erfolgt weiterhin eine redak-
tionelle Anderung der Schreibweise mit Doppelpunkt u. a. von Wohnungsgeber:innen.

Zu § 10 ostseecard

Absatz 1, letzter Satz

Da die sogenannte Kinderkarte bei Nutzung des onlinemeldeschein ostseecard automatisch
mit angedruckt wird, entsteht hier kein zuséatzlicher Verwaltungsaufwand. Die Verwaltungs-
gebuhr ist bei diesem Verfahren somit nicht zu erheben.

Absatz 2, Satz 1

Das bisher vom Kurabgabepflichtigen zu stellende Lichtbild entfallt im Rahmen der Verwal-
tungsvereinfachung. Ergénzend wird klargestellt, dass die Ausgabe der Karten nur durch den
Kurbetrieb selbst erfolgt.

Absatz 4 )
Es erfolgt eine redaktionelle Anderung der Schreibweise zu Mitarbeitenden.

Absatz 5, Satz 1
Es wird klargestellt, dass die Ausgabe der Karten nur durch den Kurbetrieb selbst erfolgt.
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TEIL 2
Strandbenutzungsgebuhr

Zu 8 11 Gegenstand

Satz 1

Das Erhebungsgebiet der Benutzungsgebihr wird hier auf die als Griinstrand bezeichnete
Liegewiese zwischen der Kaiserallee und der Strandpromenade ausgeweitet. Ergénzend ist
die Formulierung auf ,Benutzungsgebuhr (Strandbenutzungsgebuhr)“ geandert worden.

Zu 8 12 Erhebungszeitraum

Redaktionelle Anpassung auf Einzahl ,Die Strandbenutzungsgebuhr wird*.

Zu § 13 Entstehen der Gebuhrenpflicht, Geblhrenschuldner:in und Falligkeit

Uberschrift )
Es erfolgt eine redaktionelle Anderung der Schreibweise zu Geblhrenschuldner:in.

Absatz 1
Hier wird die Pflicht zur Zahlung der Benutzungsgebuhr auf die Liegewiese ausgeweitet.

Absatz 2
Es erfolgt eine redaktionelle Anderung der Schreibweise zu Gebiihrenschuldner:in.

Zu § 14 Befreiungen
Satz 1, Buchstabe c und g

Es erfolgt eine redaktionelle Anderung der Schreibweise zu Teilnehmer:innen und Inha-
ber:innen.

Zu 8§ 15 Vergunstigungen

Satz 1
Das Angebot der Saisonstrandkarte wird hier auf die Liegewiese (Grinstrand) erweitert.

Zu § 16 Strandkarten
Absatz 1, Satz 1

Es wird hier die Liegewiese (Grunstrand) in die Regelung zu den Berechtigungskarten
(Strandkarte) aufgenommen und auf Einlésung an den aufgestellten Automaten verwiesen.

Absatz 1, Satz 2 )
Es erfolgt eine redaktionelle Anderung der Schreibweise zu Strandkorbvermietungen.

Absatz 2
Hier wird die Berechtigung der Strandkarte fur die Liegewiese (Griunstrand) erganzt.

Absatz 3
Auch hier findet sich die Aufnahme der Liegewiese (Grinstrand) in der Regelung wieder.
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Zu 8 17 H6he der Gebihr

Absatz 1

Der Kurbetrieb schlagt eine Erh6hung der Strandbenutzungsgebihr pro Strandbesuch um
0,20 Euro vor. Mit der Erhdhung der Abgabeséatze tragt der Kurbetrieb Traveminde den Kos-
tensteigerungen der letzten Jahre bei den im Bereich Strand zu erbringenden Leistungen
Rechnung. Der Kurbetrieb erhofft sich eine Erh6hung des Kostendeckungsgrades. Die fol-
gende Aufstellung verdeutlicht die Entwicklung der Erlose und Aufwendungen:

Kalenderjahr AUfWSet?;nudngen gtr:gﬁg Untgrdeckung Kostende;cl;ungsgrad

in Euro in Euro in Euro in %
2014 1.205.982 923.755 -282.227 76,60
2015 1.172.694 917.347 -255.347 78,23
2016 1.114.673 887.517 -227.156 79,62
2017 1.314.633 904.768 -409.865 68,82
2018 1.288.542 1.100.132 -188.410 85,38
2019 1.535.553 1.317.932 -217.621 85,83

Zu den Zahlen ist anzumerken, dass der Strandbetrieb der Betriebszweig ist, der in besonde-
rem Mal3e witterungsabhangig ist. Dies gilt sowohl fir die Aufwandseite (z. B. hohe Kosten
fur die Seetangbeseitigung bei hufigen Nordost-Windlagen) als auch fir die Erlésseite (ge-
ringe Einnahmen bei einer geringen Anzahl von Sonnentagen in der Saison).

Neben der betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise ist auch das dem Gast zur Verfligung
stehende Angebot zu betrachten. Dieses ist durch erhebliche Investitionen aus Mitteln des
Kurbetriebs in den letzten Jahren laufend verbessert worden. Beispielhaft sollen hier fol-
gende MalBhahmen genannt werden:

. Schaffung des Hauses der Wasserwacht (Badesicherheit)

. Modernisierung bestehender Toilettenanlagen

. Erneuerung bzw. Austausch der Strandiibergange auf dem Priwall

. Installation und Betrieb eines GasteWLAN in Teilbereichen der Strénde

Vor diesem Hintergrund ist die vorgeschlagene Erhéhung der Strandbenutzungsgebiihr aus
Sicht des Kurbetriebes vertretbar. Die letzte Erh6hung der Strandbenutzungsgebihr erfolgte
im Jahr 2014.

Zur Information ist als Anlage IV eine vergleichende Gegenulberstellung der Gebihrensatze
anderer Ostseebader des Tourismusverband Schleswig-Holstein e.V. (TVSH) beigefigt.

Absatz 2
Der ab 15.00 Uhr zu zahlende Tarif (Happy-Hour-Tarif) soll mit gleicher Begriindung aus Ab-
satz 1 ebenfalls um 0,20 Euro pro Strandbesuch erhéht werden.

Absatz 3
Der Preis fur die Saisonstrandkarte ist auf der Basis von 28 Tagesbesuchen berechnet. Ent-

sprechend der Erh6hung der Tagesgebuhr erhoht sich auch der Preis fur die Saisonstrand-
karte.
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TEIL 3
Gemeinsame Vorschriften

Zu § 19 Ermaligungen

Absatz 1
Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung, hinter der 50 fehlt das Prozentzeichen ,%".

Zu 8§ 20 Ordnungswidrigkeiten

Absatz 2
Hier ist eine Anpassung des Absatzes der Rechtsgrundlage erfolgt. Die Rechtsgrundlage in
der derzeit gultigen Fassung des Kommunalabgabengesetz ist der Absatz 2 Nr. 1.

Absatz 3
Zur erforderlichen Konkretisierung der Bu3geldvorschriften ist dieser Absatz deutlicher ge-
fasst worden. Die Rechtsgrundlage bleibt hierbei unveréndert.

Zu § 21 Datenverarbeitung
Absatz 1, Satz 1

Die Rechtsgrundlage ist hier auf die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Verbin-
dung mit dem Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG) anzupassen.

Zu 8 22 Inkrafttreten

Die bisherige Satzung der Hansestadt Lubeck Uber die Erhebung von Kurabgabe und
Strandbenutzungsgebiihren im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemiinde wurde im Jahr
2001 beschlossen und trat zum 31.07.2001 in Kraft. GemaR 8§ 2 Abs. 1 Satz 3 Kommunalab-
gabengesetz Schleswig-Holstein (KAG S-H) verlieren Abgabesatzungen zwanzig Jahre nach
Inkrafttreten ihre Gultigkeit. Aus diesem Grunde ist eine erneute Beschlussfassung tber den
in Anlage Il beigefligten Satzungstext erforderlich.
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Anlage Il — Satzungstext

Satzung der Hansestadt Liubeck
tber die Erhebung von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebuhr
im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemunde

Aufgrund des 8§ 4 der Gemeindeordnung fur Schleswig-Holstein (GO) und der 88 1, 2, 4, 6 und
10 Abs. 1-5 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBI. Schl.-H. S. 27), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 13.11.2019 (GVOBI. Schl.-H. S. 425), wird nach Beschlussfassung durch
die Birgerschaft der Hansestadt Libeck vom xx.xx.xxxx folgende Satzung erlassen:

§1
Abgabenarten

Die Hansestadt Lubeck erhebt Kurabgabe und Strandbenutzungsgebiihr nach Maf3gabe der
folgenden Vorschriften:

TEIL 1
Kurabgabe

§2
Gegenstand der Abgabenerhebung

(1) Der Stadtteil Traveminde der Hansestadt Liibeck ist als Seeheilbad anerkannt.

(2) Die Hansestadt Lubeck erhebt im Stadtteil Travemiinde (Stadtbezirke: Ivendorf, Alt-
Traveminde/Rénnau, Priwall, Teutendorf, Brodten) zur teilweisen Deckung ihrer
Aufwendungen fir die Herstellung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und
Erholungszwecken im Erhebungsgebiet bereitgesteliten o6ffentlichen Einrichtungen
(Kureinrichtungen) eine Kurabgabe. Die Kurabgabe ist unabhangig davon zu zahlen, ob
und in welchem Umfang die Kureinrichtungen in Anspruch genommen werden.

(3) Fur die Benutzung besonderer offentlicher Einrichtungen oder allgemein zuganglicher

Veranstaltungen kénnen neben der Kurabgabe Geblhren oder besondere Entgelte
erhoben werden.

§3
Erhebungszeitraum
Die Kurabgabe wird in der Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember eines jeden Jahres
erhoben.
§4
Abgabenpflichtiger Personenkreis
(1) Die Kurabgabe wird von allen Personen erhoben, die sich im Erhebungsgebiet aufhalten,

ohne dort ihren gewohnlichen Aufenthalt zu haben (ortsfremd) und denen die Moglichkeit
zur Benutzung der Kureinrichtungen oder Teilnahme an Veranstaltungen geboten wird.
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Personen, die im Erhebungsgebiet ihren gewodhnlichen Aufenthalt haben, sind nicht
ortsfremd. Darliber hinaus sind Personen nicht ortsfremd, die im Erhebungsgebiet
arbeiten oder in Ausbildung stehen.

Als ortsfremd gilt auch, wer im Erhebungsgebiet Eigentimer:in oder Besitzer:in einer
Wohnungseinheit ist, wenn und soweit er oder sie diese uberwiegend zu
Erholungszwecken nutzt.

Als ortsfremd gelten nicht:

a) Tagesgaste (ortsfremde Personen, die sich im Erhebungsgebiet aufhalten, ohne
dort zu uUbernachten), wenn sie die Kureinrichtungen nicht in Anspruch nehmen
oder nicht an Kurveranstaltungen teilnehmen,

b) Teilnehmer:iinnen an Tagungen, Kongressen und Lehrgangen, wenn sie die
Kureinrichtungen nicht in Anspruch nehmen oder nicht an Kurveranstaltungen
teilnehmen,

c) bettlagerige Kranke und Verletzte, die nicht in der Lage sind, die Kureinrichtungen
in Anspruch zu nehmen, bei Vorlage einer arztlichen Bescheinigung.

Personen zu a) und b) zahlen an Tagen, an denen sie die Kureinrichtungen in Anspruch
nehmen, die Tageskurabgabe.
§5
Befreiungen

Von der Kurabgabe sind freigestellt:

1. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, bei Nachweis des
Lebensalters.

2. Kinder, Kindeskinder, Geschwister und Geschwisterkinder, Eltern, GrofRReltern,
Schwiegereltern, Schwiegertdchter und -séhne, Schwager:innen von Personen, die
im Erhebungsgebiet ihren gewohnlichen Aufenthalt haben, wenn sie unentgeltlich in
die hausliche Gemeinschaft dieser Person aufgenommen sind und die
Kureinrichtungen nicht in Anspruch nehmen.

3. Studierende an den Hoch- und Fachschulen in der Hansestadt Libeck mit giltigem
Studierendenausweis.

4. Teilnehmer:innen an den vom Kurbetrieb Travemiinde anerkannten sportlichen
Veranstaltungen fir deren Dauer, soweit sie die Kureinrichtungen nicht in Anspruch
nehmen.

5. Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von 100.

6. Die Begleitperson eines Schwerbehinderten, sofern eine standige Begleitung
notwendig ist und dies im Ausweis des Schwerbehinderten eingetragen ist.

7. Personen mit gewohnlichem Aufenthalt in der Hansestadt Liibeck.

8. ostseecard-Inhaber:innen aus anderen Orten wahrend der Geltungsdauer der
Karte.
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Personen, die unter die Befreiungen 2. oder 4. fallen, zahlen an Tagen, an denen sie die
Kureinrichtungen in Anspruch nehmen, die Tageskurabgabe.

Inhaber:innen von Gastekarten anderer Ferienorte in Schleswig-Holstein, die dem
Verbund der ostseecard nicht angeschlossen sind, sind wahrend der Geltungsdauer
dieser Karte fur einen Tag von der Kurabgabe befreit.

§6
Entstehen der Abgabepflicht und Falligkeit

Die Kurabgabepflicht entsteht mit der Ankunft im Erhebungsgebiet. Die
Kurabgabepflichtigen haben die Kurabgabe spatestens am Tage nach der Ankunft bei
den zum Einzug und zur Abfiihrung der Kurabgabe Verpflichteten fir die gesamte Dauer
des voraussichtlichen Aufenthalts im Erhebungsgebiet zu entrichten.

Tagesgaste, die Kureinrichtungen in Anspruch nehmen wollen, haben die Kurabgabe
vor Inanspruchnahme der Kureinrichtungen beim Kurbetrieb Travemiinde zu entrichten.

Die Kurabgabepflicht fir die Jahreskurabgabe (§ 7 Abs. 3) entsteht am 01.01. eines
jeden Jahres und wird durch einen schriftlichen Veranlagungsbescheid festgesetzt,
soweit sie nicht bereits vorher entrichtet worden ist. Sie ist im Falle der schriftlichen
Veranlagung einen Monat nach Bekanntgabe des Veranlagungsbescheids fallig.

8§87
Hohe der Kurabgabe

Die Kurabgabe betragt fir jeden Tag, an dem sich der/die Kurabgabepflichtige im
Erhebungsgebiet aufhélt, fir jede kurabgabepflichtige Person in der

Frihjahrs-, Herbst- und Winterkurzeit Sommerkurzeit
vom 01.01. - 14.05. und 15.09. - 31.12. 15.05. - 14.09.
pro Person € 1,60 € 3,00

Die Hochstbetrage der Kurabgabe betragen in der Zeit vom

01.01. - 14.05. und 15.09. - 31.12. 15.05. - 14.09.

pro Person € 44,80 € 84,00

An- und Abreisetag gelten bei Personen, die im Erhebungsgebiet Ubernachten, als ein
Tag, wobei der Anreisetag nicht berechnet wird.

Die Kurabgabe wird fur die Dauer eines jeden ununterbrochenen Aufenthalts in einem
Kalenderjahr mit dem vorstehend genannten Tagessatz, hdchstens jedoch in Hohe der
Hoéchstbetrage nach Absatz 2 erhoben.

Bei mehreren Aufenthalten im Kalenderjahr wird die Kurabgabe nur bis zur H6he der
Jahreskurabgabe nach Absatz 3 erhoben.

Die Jahreskurabgabe betragt fir jede kurabgabepflichtige Person im Kalenderjahr
€ 84,00.
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Kurabgabepflichtigen Personen steht es frei, anstelle der nach Tagen berechneten
Kurabgabe eine Jahreskurabgabe zu zahlen.

(4) Eigentumer:innen oder Besitzer:innen von Wohnungseinheiten im Erhebungsgebiet und
deren zum Haushalt gehérende Familienangehdrige, die ihren gewdhnlichen Aufenthalt
nicht im Erhebungsgebiet haben, zahlen unabhangig von der Aufenthaltsdauer die
Kurabgabe in Hohe der Jahreskurabgabe. Bei Aufgabe der Wohngelegenheit vor dem
15.05. oder bei Erwerb einer Wohngelegenheit nach dem 14.09. wird die Kurabgabe auf
Antrag nach Mal3gabe von § 7 Abs. 2 berechnet.

(5) Eigentimer:innen oder Besitzer:innen von Dauer- bzw. Saisonliegeplatzen fir Boote
sowie Inhaber:innen von Dauerstellplatzen auf Campingplatzen im Erhebungsgebiet und
deren zum Haushalt gehérende Familienangehdrige, die ihren gewdhnlichen Aufenthalt
nicht im Erhebungsgebiet haben, zahlen unabhangig von der Aufenthaltsdauer die
Kurabgabe in Hohe der Jahreskurabgabe. Bei Aufgabe des Dauer- bzw.
Saisonliegeplatzes bzw. des Dauerstellplatzes vor dem 15.05. oder bei Anmietung oder
Erwerb eines Dauer- bzw. Saisonliegeplatzes bzw. Dauerstellplatzes nach dem 14.09.
wird die Kurabgabe auf Antrag nach Mal3gabe von § 7 Abs. 2 berechnet.

(6) Teileigentimer:innen von Wohngelegenheiten im Erhebungsgebiet und deren zum
Haushalt gehérende Familienmitglieder, die ihren gewdhnlichen Aufenthalt nicht im
Erhebungsgebiet haben, mit einem nachgewiesenen Aufenthaltsrecht von weniger als
28 Tagen im Jahr, zahlen unabhangig von der Aufenthaltsdauer eine Jahreskurabgabe
in Hohe von € 60,-- in der Zeit vom 15.05. bis 14.09. oder € 32,-- in der Zeit vom 15.09.
bis 14.05..

§8
Ruckzahlung von Kurabgabe

Bei vorzeitigem Abbruch des vorgesehenen Aufenthalts wird die nach Tagen berechnete zu
viel gezahlte Kurabgabe auf Antrag erstattet. Die Ruckzahlung erfolgt durch den Kurbetrieb
Traveminde und nur an den/die ostseecard-Inhaber:in gegen Vorlage der ostseecard und
einer Bescheinigung, in der der/die Wohnungsgeberin die Abreise des/der
Kurabgabepflichtigen bestatigt. Der Anspruch auf Riickzahlung erlischt einen Monat nach der
Abreise. Diese Bestimmungen gelten nicht fur Jahres ostseecard und Tages ostseecard und
deren Inhaber:innen.

§9
Pflichten und Haftung der Wohnungsgeber:innen

(1) Jeder, der im Erhebungsgebiet Personen beherbergt oder ihnen Wohnraum zu
Erholungszwecken Uberlasst (Wohnungsgeber:in), ist verpflichtet, entweder personlich
oder durch ortsansassige Bevollmachtigte oder Beauftragte, die wvon ihm/ihr
aufgenommenen Personen (auch Bekannten- und Verwandtenbesuche) innerhalb von
3 Tagen beim Kurbetrieb Traveminde unter Verwendung der vom Kurbetrieb
Traveminde kostenlos ausgegebenen Meldevordrucke bzw. des zur Verfligung
gestellten onlinemeldeschein ostseecard anzumelden. Bei Verwendung des
onlinemeldeschein ostseecard ist die zugehérige Datenschutzerklarung in der jeweils
geltenden Fassung zu beachten. Fir die Meldungen gelten die Bestimmungen des
Landesmeldegesetzes in der jeweils geltenden Fassung.

In den Anmeldungen sind Namen, Vornamen, Staatsangehérigkeit, Heimatanschriften,

Geburtsdatum und Anzahl der mitreisenden Kinder, soweit das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet ist, Anreise- und Abreisetage der aufgenommenen Personen sowie

Seite: 4/11

175 von 230 in Zusammenstellung



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

TOP 5.3

Namen wund Anschrift des/der Wohnungsgeber:iin im Erhebungsgebiet, die
Vermieternummer und die Nummer des ausgestellten Meldescheins anzugeben.
Wohnungsgeber:innen im Sinne dieser Vorschrift sind auch die Eigentimer:innen einer
Wohngelegenheit (Wohnhauser, Ferienhduser, Appartements, Sommerhauser), soweit
sie Familienangehdrigen oder Dritten Unterkunft gewéhren.

Die Meldepflicht obliegt auch Personen, die sich voribergehend in eigenen
Wohnungseinheiten im Sinne von 8 7 Abs. 4 aufhalten, fir ihre Person und fir die
Personen, denen sie Unterkunft in ihren Wohneinheiten gewahren, soweit sie selbst oder
diese Personen noch keine Jahres ostseecard geldst haben.

Die Wohnungsgeber:innen haben selbst oder durch ihre Bevollmachtigten oder
Beauftragten ein Gasteverzeichnis zu fuhren, in das alle aufgenommenen Personen am
Tage der Ankunft einzutragen sind. Das Gasteverzeichnis ist den Beauftragten des
Kurbetriebes Travemuinde jederzeit auf Anforderung vorzulegen. Die Aufzeichnung im
Gaésteverzeichnis hat die Angaben der Meldescheine gemald Abs. 1 zu enthalten. Die
Eintragung in das Gasteverzeichnis ersetzt nicht die Erflillung der Meldepflicht nach dem
Landesmeldegesetz gegeniber der Meldebehdrde.

Die Wohnungsgeber:innen haben die Kurabgabe von den kurabgabepflichtigen
Personen, die sie beherbergen oder denen sie Wohnraum Uberlassen, einzuziehen,
ihnen eine ostseecard auszuhandigen und die Kurabgabe innerhalb von 14 Tagen nach
Rechnungslegung an den Kurbetrieb Travemiinde oder die von diesem mit der
Einziehung beauftragte Stelle abzufthren. Sie haften flir die rechtzeitige und
vollstandige Einziehung und Abfiihrung der Kurabgabe.

Weigert sich der/die Kurabgabepflichtige, die Kurabgabe zu zahlen, kann sich der/die
Wohnungsgeber:in nur durch die unverzugliche Unterrichtung des Kurbetriebs
Traveminde von seiner/inrer Haftung befreien. Dabei sind Namen und Anschrift der
Kurabgabepflichtigen und die Aufenthaltsdauer anzugeben.

Die Eigentimer:innen und Besitzer:innen von eigenen Wohnungseinheiten im Sinne von
8 7 Abs. 4 sind verpflichtet, die Kurabgabe ihrer kurabgabepflichtigen Familienmitglieder
einzuziehen und unverziglich an den Kurbetrieb Travemiinde bzw. die von diesem mit
der Einziehung beauftragte Stelle abzuflihren. Sie haften fir die rechtzeitige und
vollstandige Einziehung und Abfiihrung der Kurabgabe.

Die Pflichten der Wohnungsgeber:iinnen gemald den Absatzen 1, 2 und 3 gelten
entsprechend fur die Leiter:innen von Heimen (z. B. Jugendherbergen) und diejenigen,
die Standplatze zum Aufstellen von Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen und ahnlichen
Einrichtungen oder Bootsliegepldatze Dritten (iberlassen. Die Uberlasser von
Bootsliegeplatzen haben dem Kurbetrieb Travemiinde zudem die erforderlichen Daten
der Inhaber:innen von Dauer- bzw. Saisonliegeplatzen mitzuteilen.

Die Wohnungsgeber:innen und die ihnen gemanr 8§ 9 Abs. 5 gleichgestellten Personen
haben dem Kurbetrieb Travemiinde Uber Tatsachen Auskunft zu erteilen, die fur die
Festsetzung der Kurabgabe von Bedeutung sind. Die Auskiinfte sind nach bestem
Wissen und Gewissen zu erteilen.

Die Wohnungsgeber:innen und die ihnen gemaR 8 9 Abs. 5 gleichgestellten Personen
sind nicht berechtigt, ErmaRigungen bei der Berechnung der Kurabgabe oder
Befreiungen zu gewahren. Entsprechende Ermafigungen oder Befreiungen kann nur
der Kurbetrieb Traveminde auf Antrag aussprechen.

Der Verbleib der vom Kurbetrieb Traveminde kostenlos ausgegebenen ostseecards ist
von dem/der Wohnungsgeber:iin lickenlos nachzuweisen. Ein  etwaiges

Seite: 5/11

176 von 230 in Zusammenstellung



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

TOP 5.3

Abhandenkommen durch Brand, Diebstahl oder sonstige Félle héherer Gewalt ist
unverzuglich anzuzeigen. Nicht genutzte Meldescheine und ostseecards sind auf
Anforderung zuriick zu geben. Nicht zurlick gegebene und verlorene ostseecards
werden dem/der Wohnungsgeber:in in Hohe von € 15,00 in Rechnung gestellt

(= durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gaste / Jahr = 4 Tage x 25 % Aufschlag =

5 Tage x dem Tagessatz von € 3,00).

810
ostseecard

Der/die Kurabgabepflichtige erhélt nach Entrichtung der Kurabgabe nebst Quittung die
ostseecard als Kurkarte. Diese enthdlt den Tag der Ankunft und den Tag der
(voraussichtlichen) Abreise. Diese Karte ist nicht Ubertragbar. Daneben kann fir die in §
5 Abs. 1 Ziffer 1 genannten Personen durch den Kurbetrieb Traveminde auf Wunsch
eine gesondert gekennzeichnete ostseecard ausgestellt werden. Hierfir wird eine
Verwaltungsgebuhr erhoben. Die Hohe der Verwaltungsgebihr ergibt sich aus der
Verwaltungsgebihrensatzung der Hansestadt Libeck. Bei Nutzung des
onlinemeldeschein ostseecard erfolgt die Ausstellung aus dem System heraus und ohne
Erhebung einer Verwaltungsgebiihr.

Jahres ostseecard fur Inhaberiinnen eigener Wohngelegenheiten werden vom
Kurbetrieb Traveminde ausgegeben. Sie haben jeweils eine Glltigkeit fir ein
Kalenderjahr.

Die ostseecard berechtigt fur die Zeit ihrer Geltung, die Jahres ostseecard fir das
gesamte laufende Kalenderjahr zur Benutzung der Kureinrichtungen und zur Teilnahme
an Kurveranstaltungen, soweit hierfur nicht besondere Gebuhren und Entgelte erhoben
werden.

Die kurabgabepflichtigen Personen haben die ostseecard bei Inanspruchnahme der
Kureinrichtungen bei sich zu tragen und auf Verlangen den Mitarbeitenden oder
Beauftragten des Kurbetriebes Travemiinde vorzulegen. Bei missbrauchlicher
Benutzung wird die ostseecard ohne Ausgleichsleistungen eingezogen.

Bei Verlust der ostseecard, mit Ausnahme der Tages ostseecard, werden
Ersatzausfertigungen durch den Kurbetrieb Travemiinde erstellt. Hierflir wird eine
Verwaltungsgebiihr erhoben. Die Hohe der Verwaltungsgebihr ergibt sich aus der
Verwaltungsgebihrensatzung der Hansestadt Libeck.

Die ostseecards, mit Ausnahme der Tages ostseecard und der Jahres ostseecard,
werden von den nach 8 9 zur Einziehung und Abfuhrung der Kurabgabe verpflichteten
Personen mit den vom Kurbetrieb bestimmten und zur Verfigung gestellten Karten
ausgestellt und den kurabgabepflichtigen Personen ausgehandigt. Jahres ostseecard
und Tages ostseecard werden nur vom Kurbetrieb Traveminde ausgestellt.
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TEIL 2
Strandbenutzungsgebuhr

§11
Gegenstand

Zur Deckung der Kosten fur Betrieb und Unterhaltung des Strandes und
der Liegewiese (Grunstrand) wird

1. am Strand auf der Stadtseite zwischen der Nordermole und
der Abgrenzung bei der nordlichen Abfahrrampe

2. am Strand auf dem Priwall zwischen der Stidermole und
einer gedachten Linie, die 120 m westlich der Landesgrenze
zu Mecklenburg-Vorpommern verlauft

3. an der Liegewiese (Grinstrand) zwischen der
Strandpromenade und der Kaiserallee

eine Benutzungsgebuhr (Strandbenutzungsgebuhr) erhoben.

8§12

Erhebungszeitraum

Die Strandbenutzungsgebuhr wird in der Zeit vom 15. Mai bis 14. September eines jeden
Jahres erhoben.

813

Entstehen der Gebuhrenpflicht, Gebuhrenschuldner:in und Falligkeit
(1) Die Pflicht zur Zahlung der Strandbenutzungsgebiihr entsteht mit dem Betreten der
gekennzeichneten Strandabschnitte bzw. der Liegewiese (Grinstrand) zum Zwecke des

Verweilens.

(2) GeblUhrenschuldner:in ist, wer die in Absatz 1 genannten Gebiete zum Zwecke des
Verweilens betritt.

(3) Die Strandbenutzungsgebuhr ist fallig, sobald die Gebihrenpflicht nach Absatz 1
vorliegt.
8§14
Befreiungen

Von der Strandbenutzungsgebiihrenpflicht sind freigestellt:

a. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres und

b. diein 8 5 Abs. 1 Ziffer 5 und 6 genannten Personen

c. alle ostseecard-Inhaber:innen

d. Personen mit Hauptwohnsitz in der Hansestadt Libeck
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Studierende an den Hoch- und Fachhochschulen in der Hansestadt Libeck mit
gultigem Studierendenausweis

Auszubildende, die an Lehrgangen oder Berufsschulunterricht in LUbecker
Bildungseinrichtungen teilnehmen mit entsprechendem Nachweis

Teilnehmer:innen an den Lehrgéngen der Berufshildungsstatte der Handwerkskammer

und der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule auf dem Priwall.

§15
Vergulinstigungen

Fur die Nutzung des Strandes auf der Stadtseite (§ 11 Ziffer 1), des Strandes am Priwall (8 11
Ziffer 2) und der Liegewiese (Grunstrand) (811 Ziffer 3) kann eine Saisonstrandkarte erworben
werden. Diese ist fuir die Dauer des Erhebungszeitraumes guiltig.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)
(2)
3)

816
Strandkarten

Die Berechtigungskarten (Strandkarte) zum Betreten der Strande und der Liegewiese
(Gruinstrand) sind vor dem Betreten beim Strandkorbvermieter bzw. aus den an den
Eingédngen zum Strand aufgestellten Automaten und an der Liegwiese (Grinstrand) an
den aufgestellten Automaten zu lésen. Schwerbehinderte erhalten bei Vorliegen der
Voraussetzungen des 8§ 19 ermaligte Strandkarten bei den Strandkorbvermietungen
und beim Kurbetrieb Travemiinde.

Die Strandkarten berechtigen zur Benutzung des Strandes und der Liegewiese
(Griinstrand).

Strandkarten sind beim Betreten des Strandes und der Liegewiese (Grinstrand)
mitzufihren und dem Aufsichtspersonal auf Verlangen vorzulegen. Sie sind nicht
Ubertragbar. Bei missbrauchlicher Benutzung werden sie eingezogen.
Wird die Strandbenutzungsgebihr erst im Rahmen einer vom Kurbetrieb Travemiinde
durchgefiihrten oder veranlassten Kontrolle entrichtet, entsteht eine zusétzliche
Verwaltungsgebiihr, die sofort fallig ist. Die Hohe der Verwaltungsgebuihr ergibt sich aus
der Verwaltungsgebihrensatzung der Hansestadt Liibeck.
Fur verloren gegangene Strandkarten wird Ersatz nicht geleistet.
§ 17

Hohe der Geblhr
Die Strandbenutzungsgebuhr betragt € 3,00.
Ab 15.00 Uhr betragt die Strandbenutzungsgebihr € 1,60.

Der Preis fur die Saisonstrandkarte (§ 15) betragt € 84,00.
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TEIL 3
Gemeinsame Vorschriften

§18
Auskunftspflichten

Die Abgaben- bzw. Gebuhrenpflichtigen haben gegentber dem Kurbetrieb Travemiinde oder
dessen Beauftragten die fiir die Festsetzung der Kurabgabe und der Strandbenutzungsgebiihr
erforderlichen Angaben zu machen.

Soweit der Abgaben- bzw. Gebuhrenpflichtige Befreiungen, Verginstigungen oder
Ermagigungen in Anspruch nehmen will, hat er auf Verlangen des Kurbetriebes Traveminde
oder dessen Beauftragten die Umstande nachzuweisen, die zu einer Befreiung, Verglinstigung
oder Ermafigung fihren. Auf Verlangen haben die Abgaben- bzw. Gebuhrenpflichtigen
Urkunden, die fir die Festsetzung, Befreiung, Vergtinstigung oder Ermafigung von Bedeutung
sind, zur Einsicht und Prufung vorzulegen.

8§19
ErmafRigungen

(1) Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 erhalten bei
Vorlage des giltigen Schwerbehindertenausweises auf die Kurabgabe bzw. die
Strandbenutzungsgebiihr eine Ermafigung von 50 %, sofern nicht eine Befreiung nach
8 5 Absatz 1 Ziffer 5 vorliegt.

(2) Im Ubrigen kénnen im Einzelfall die Kurabgabe bzw. die Strandbenutzungsgebiihr auf
Antrag ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des Falles
unbillig ware.

820
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt im Sinne von 8 18 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes
derjenige, der sich einen nicht gerechtfertigten Abgabevorteil dadurch erschleicht, dass
er

a) ohne von der Kurabgabepflicht befreit zu sein, sich im Erhebungsgebiet aufhalt und
vorsatzlich die Kurabgabe nicht entrichtet,

b) ohne von der Pflicht befreit zu sein, Strandbenutzungsgebihren zu entrichten, den
Strand betritt und vorséatzlich die Strandbenutzungsgebiihren nicht entrichtet.

(2) Ordnungswidrig handelt im Sinne wvon 8§ 18 Abs. 2 Nr. 1 des
Kommunalabgabengesetzes, wer vorsatzlich Belege ausstellt, die in tats&chlicher
Hinsicht unrichtig sind und dadurch ermdglicht, dass Kurabgaben oder
Strandbenutzungsgebihren verkirzt werden.

(3) Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 Kommunalabgabengesetz handelt, wer

vorsétzlich oder leichtfertig gegen die Anzeige-, Nachweis-, Melde-, Vorlage-,
Erhebungs- oder Abfuihrungspflichten nach § 9 verstoRt.
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Ordnungswidrigkeiten nach Abs. (1) kénnen mit einer GeldbuRe bis zu € 2500,--,
Ordnungswidrigkeiten nach den Abs. (2) und (3) mit einer Geldbulle bis zu € 500,--
geahndet werden.

8§21
Datenverarbeitung

Zur Ermittlung der Kurabgabepflichtigen und zur Festsetzung der Kurabgabe im Rahmen
der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten gemaf

Art. 6 Abs. 1, Buchstabe e) i. V. m. Art. 6 Abs. 2 der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) i. V. m. 8 3 Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG) in der
jeweils gultigen Fassung durch die Hansestadt Libeck — Kurbetrieb Travemiinde —
zulassig:

Personenbezogene Daten werden erhoben tber
a) Namen, Vorname(n), Anschrift, Geburtsdatum, Familienstatus und ggf.
Kontoverbindung (bei Einziehung und Erstattung der Kurabgabe) des/r
Kurabgabepflichtigen. Weiterhin Uber einen zuerkannten Grad der Behinderung
und ggf. das Merkzeichen B, sowie eine arztlich attestierte Bettlagerigkeit,
sofern der Abgabe- oder Gebuhrenpflichtige die entsprechende Befreiung oder
ErmaRigung in Anspruch nehmen will,

b) Name und Anschrift eines evtl. Handlungs- oder Zustellbevollmachtigten durch
Mitteilung oder Ubermittlung durch oder Auswertung von

aa) Einwohnermeldeamtern

bb) Bereich Wirtschaft und Liegenschaften der Hansestadt Libeck
cc) Bereiche Haushalt und Steuerung der Hansestadt Libeck

dd) Bereich Stadtplanung und Bauordnung der Hansestadt Libeck
ee) Grundbuchamt

ff) Meldescheinen der Beherbergungsstatten

Neben diesen Daten werden die fur die Errechnung und Festsetzung der Kurabgabe
erforderlichen Daten erhoben.

Die Hansestadt Lubeck ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der
Kurabgabepflichtigen und von Daten, die nach Abs. 1 anfallen, ein Verzeichnis der
Kurabgabepflichtigen mit den fir die Kurabgabeerhebung nach dieser Satzung
erforderlichen Daten zu fihren und diese Daten zum Zwecke der Kurabgabeerhebung
nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten.

Die Gemeinde behélt sich das Recht vor, sofern hierzu auf dem Meldeschein die
Einwilligung erteilt wird, personenbezogene Daten zu eigenen Zwecken (Marketing),
nicht fir Dritte zugénglich, zu nutzen.

Der Einsatz von technikunterstitzter Informationsverarbeitung ist zulassig.
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§22
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung Uber die Erhebung von
Kurabgabe und Strandbenutzungsgebihren im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemiinde

vom 12. Juni 2001, zuletzt geandert durch die 10. Anderungssatzung vom 10.02.2020 aufRer
Kraft.

Lubeck, den

Der Biurgermeister
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Anlage Il - Synopse

Alte Fassung

Satzung

Uber die Erhebung von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebihren im
Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemiinde vom 12. Juni 2001 in der
Fassung der 10. Satzung zur Anderung der Satzung (iber die Erhebung
von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebuhren im Stadtteil Kurort und
Seeheilbad Travemiinde vom 10.02.2020

§ 1 Abgabenarten

Die Hansestadt Lubeck erhebt Kurabgabe und
Strandbenutzungsgebiihren nach MafRgabe der folgenden Vorschriften:

TEIL 1
Kurabgabe

§ 2 Gegenstand der Abgabenerhebung

(1) Der Stadtteil Travemiinde der Hansestadt Liibeck ist als
Seeheilbad anerkannt.

(2) Die Hansestadt Lubeck erhebt im Stadtteil Travemiinde zur
teilweisen Deckung ihrer Aufwendungen fiir die Herstellung,
Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken
im Erhebungsgebiet bereitgestellten 6ffentlichen Einrichtungen
(Kureinrichtungen) eine Kurabgabe. Die Kurabgabe ist unabhéngig
davon zu zahlen, ob und in welchem Umfang die Kureinrichtungen
in Anspruch genommen werden.

(3) Fdr die Benutzung besonderer éffentlicher Einrichtungen oder
allgemein zuganglicher Veranstaltungen kénnen neben der
Kurabgabe Gebuihren oder besondere Entgelte erhoben werden.

§ 3 Erhebungszeitraum

Die Kurabgabe wird in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember eines
jeden Jahres erhoben.

§ 4 Abgabenpflichtiger Personenkreis

(1) Die Kurabgabe wird von allen Personen erhoben, die sich im
Erhebungsgebiet aufhalten, ohne dort ihren gewdhnlichen
Aufenthalt zu haben (ortsfremd) und denen die Mdglichkeit zur
Benutzung der Kureinrichtungen oder Teilnahme an
Veranstaltungen geboten wird.

(2) Personen, die im Erhebungsgebiet ihren gewdhnlichen Aufenthalt
haben, sind nicht ortsfremd. Dariiber hinaus sind Personen nicht
ortsfremd, die im Erhebungsgebiet arbeiten oder in Ausbildung
stehen.

(3) Als ortsfremd gilt auch, wer im Erhebungsgebiet Eigentimer/in
oder Besitzer/in einer Wohnungseinheit ist, wenn und soweit er
oder sie diese uberwiegend zu Erholungszwecken nutzt.

(4) Als ortsfremd gelten nicht:

a) Tagesgaste (ortsfremde Personen, die sich im
Erhebungsgebiet aufhalten, ohne dort zu libernachten), wenn
sie die Kureinrichtungen nicht in Anspruch nehmen oder nicht
an Kurveranstaltungen teilnehmen,

b) Teilnehmer an Tagungen, Kongressen und Lehrgangen,
wenn sie die Kureinrichtungen nicht in Anspruch nehmen oder
nicht an Kurveranstaltungen teilnehmen.

c) bettlagerige Kranke und Verletzte, die nicht in der Lage sind,
die Kureinrichtungen in Anspruch zu nehmen, bei Vorlage
einer arztlichen Bescheinigung.

Personen zu a) und b) zahlen an Tagen, an denen sie die
Kureinrichtungen in Anspruch nehmen, die Tageskurabgabe.

§ 5 Befreiungen

(1) Von der Kurabgabe sind freigestellt:
1. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18.
Lebensjahres, bei Nachweis des Lebensalters.
2. Kinder, Kindeskinder, Geschwister und Geschwisterkinder,
Eltern, GroRReltern, Schwiegereltern, Schwiegertdchter und -

TOP 5.3

Neue Fassung

Satzung
der Hansestadt Lubeck tiber die Erhebung
von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebihr
im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemunde

Aufgrund des 8 4 der Gemeindeordnung fiir Schleswig-Holstein (GO)
und der 88 1, 2, 4, 6 und 10 Abs. 1-5 des Kommunalabgabengesetzes
des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBI. Schl.-H. S. 27), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 13.11.2019 (GVOBI. Schl.-H. S. 425), wird
nach Beschlussfassung durch die Burgerschaft der Hansestadt Liibeck
vom xx.xx.xxxx folgende Satzung erlassen:

unverandert

unverandert

§ 2 Gegenstand der Abgabenerhebung
(1) unverandert

(2) Die Hansestadt Liibeck erhebt im Stadtteil Travemiinde
(Stadtbezirke: Ivendorf, Alt-Travemiinde/Rénnau, Priwall,
Teutendorf, Brodten) zur teilweisen Deckung ihrer Aufwendungen
fur die Herstellung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und
Erholungszwecken im Erhebungsgebiet bereitgestellten
offentlichen Einrichtungen (Kureinrichtungen) eine Kurabgabe. Die
Kurabgabe ist unabhangig davon zu zahlen, ob und in welchem
Umfang die Kureinrichtungen in Anspruch genommen werden.

(3) unverandert

unverandert

§ 4 Abgabenpflichtiger Personenkreis

(1) und (2) unverandert

(3) Als ortsfremd gilt auch, wer im Erhebungsgebiet Eigentiimer:in
oder Besitzer:in einer Wohnungseinheit ist, wenn und soweit er
oder sie diese Uberwiegend zu Erholungszwecken nutzt.

(4) Als ortsfremd gelten nicht:

a) Tagesgaste (ortsfremde Personen, die sich im
Erhebungsgebiet aufhalten, ohne dort zu Gbernachten), wenn
sie die Kureinrichtungen nicht in Anspruch nehmen oder nicht
an Kurveranstaltungen teilnehmen,

b) Teilnehmer:innen an Tagungen, Kongressen und
Lehrgéngen, wenn sie die Kureinrichtungen nicht in Anspruch
nehmen oder nicht an Kurveranstaltungen teilnehmen,

c) bettlagerige Kranke und Verletzte, die nicht in der Lage sind,
die Kureinrichtungen in Anspruch zu nehmen, bei Vorlage
einer arztlichen Bescheinigung.

Personen zu a) und b) zahlen an Tagen, an denen sie die
Kureinrichtungen in Anspruch nehmen, die Tageskurabgabe.

§ 5 Befreiungen

(2) Von der Kurabgabe sind freigestellt:
Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18.
Lebensjahres, bei Nachweis des Lebensalters.
2. Kinder, Kindeskinder, Geschwister und Geschwisterkinder,
Eltern, GrofReltern, Schwiegereltern, Schwiegertdchter und -
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séhne, Schwager und Schwagerinnen von Personen, die im
Erhebungsgebiet ihren gewdhnlichen Aufenthalt haben, wenn
sie unentgeltlich in die hdusliche Gemeinschaft dieser Person
aufgenommen sind und die Kureinrichtungen nicht in
Anspruch nehmen.

3. Studierende an den Hoch- und Fachschulen in der
Hansestadt Lubeck mit glltigem Studierendenausweis.

4. Teilnehmer/innen an den vom Kurbetrieb Travemuinde
anerkannten sportlichen Veranstaltungen fur deren Dauer,
soweit sie die Kureinrichtungen nicht in Anspruch nehmen.

5. Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von
100.

6. Die Begleitperson eines Schwerbehinderten, sofern eine
standige Begleitung notwendig ist und dies im Ausweis des
Schwerbehinderten eingetragen ist.

7.  Personen mit gewdhnlichem Aufenthalt in der Hansestadt
Libeck.

8. ostseecard-Inhaber/innen aus anderen Orten wahrend der
Geltungsdauer der Karte.

Personen, die unter die Befreiungen 2. oder 4. fallen, zahlen an

Tagen, an denen sie die Kureinrichtungen in Anspruch nehmen,

die Tageskurabgabe.

Inhaber/innen von Géstekarten anderer Ferienorte in Schleswig-

Holstein, die dem Verbund der ostseecard nicht angeschlossen

sind, sind wéhrend der Geltungsdauer dieser Karte fiir einen Tag

von der Kurabgabe befreit.

§ 6 Entstehen der Abgabepflicht und Falligkeit

@

@

©)

Die Kurabgabepflicht entsteht mit der Ankunft im Erhebungsgebiet.
Die Kurabgabepflichtigen haben die Kurabgabe spatestens am
Tage nach der Ankunft bei den zum Einzug und zur Abfliihrung der
Kurabgabe Verpflichteten fiir die gesamte Dauer des
voraussichtlichen Aufenthalts im Erhebungsgebiet zu entrichten.
Tagesgaste, die Kureinrichtungen in Anspruch nehmen wollen,
haben die Kurabgabe vor Inanspruchnahme der Kureinrichtungen
beim Kurbetrieb Travemiinde zu entrichten.

Die Kurabgabepflicht fir die Jahreskurabgabe (§ 7 Abs. 3) entsteht
am 1. 1. eines jeden Jahres und wird durch einen schriftlichen
Veranlagungsbescheid festgesetzt, soweit sie nicht bereits vorher
entrichtet worden ist. Sie ist im Falle der schriftlichen Veranlagung
einen Monat nach Bekanntgabe des Veranlagungsbescheids féllig.

§ 7 Hohe der Kurabgabe

@

@

©)

Die Kurabgabe betrégt fir jeden Tag, an dem sich der/die
Kurabgabepflichtige im Erhebungsgebiet aufhalt, fir jede
kurabgabepflichtige Person

in der

Fruhjahrs-, Herbst- Sommerkurzeit

und Winterkurzeit

vom 01.01. - 14.05. und 15.05. - 14.09.
15.09. - 31.12.

Pro Person € 1,40 € 2,80

Die Hochstbetrage der Kurabgabe betragen

in der Zeit vom

01.01. - 14.05. und 15.05. - 14.09.
15.09. - 31.12.
Pro Person € 39,20 €78,40

An- und Abreisetag gelten bei Personen, die im Erhebungsgebiet
Ubernachten, als ein Tag, wobei der Anreisetag nicht berechnet
wird.

Die Kurabgabe wird fiir die Dauer eines jeden ununterbrochenen
Aufenthalts in einem Kalenderjahr mit dem vorstehend genannten
Tagessatz, hochstens jedoch in Hohe der Hochstbetrage nach
Absatz 2 erhoben.

Bei mehreren Aufenthalten im Kalenderjahr wird die Kurabgabe nur
bis zur Hohe der Jahreskurabgabe nach Absatz 3 erhoben.

Die Jahreskurabgabe betragt fur jede kurabgabepflichtige Person
im Kalenderjahr € 78,40.

TOP 5.3

s6hne, Schwager:innen von Personen, die im
Erhebungsgebiet ihren gewdhnlichen Aufenthalt haben, wenn
sie unentgeltlich in die hausliche Gemeinschaft dieser Person
aufgenommen sind und die Kureinrichtungen nicht in
Anspruch nehmen.

3. Studierende an den Hoch- und Fachschulen in der
Hansestadt Liibeck mit giiltigem Studierendenausweis.

4. Teilnehmer:innen an den vom Kurbetrieb Travemiinde
anerkannten sportlichen Veranstaltungen fur deren Dauer,
soweit sie die Kureinrichtungen nicht in Anspruch nehmen.

5. Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von
100.

6. Die Begleitperson eines Schwerbehinderten, sofern eine
standige Begleitung notwendig ist und dies im Ausweis des
Schwerbehinderten eingetragen ist.

7. Personen mit gewdhnlichem Aufenthalt in der Hansestadt
Lubeck.

8. ostseecard-Inhaber:innen aus anderen Orten wéahrend der
Geltungsdauer der Karte.

(2) unverandert

@)

Inhaber:innen von Géstekarten anderer Ferienorte in Schleswig-
Holstein, die dem Verbund der ostseecard nicht angeschlossen
sind, sind wahrend der Geltungsdauer dieser Karte fur einen Tag
von der Kurabgabe befreit.

unverandert

§ 7 Hohe der Kurabgabe

@)

@

©)

Die Kurabgabe betragt fur jeden Tag, an dem sich der/die
Kurabgabepflichtige im Erhebungsgebiet aufhalt, fur jede
kurabgabepflichtige Person

in der

Fruhjahrs-, Herbst- Sommerkurzeit

und Winterkurzeit

vom 01.01. - 14.05. und 15.05. - 14.09.
15.09. - 31.12.

pro Person € 1,60 € 3,00

Die Hochstbetrage der Kurabgabe betragen

in der Zeit vom

01.01. - 14.05. und 15.05. - 14.09.
15.09. - 31.12.
pro Person € 44,80 € 84,00

An- und Abreisetag gelten bei Personen, die im Erhebungsgebiet
Ubernachten, als ein Tag, wobei der Anreisetag nicht berechnet
wird.

Die Kurabgabe wird fur die Dauer eines jeden ununterbrochenen
Aufenthalts in einem Kalenderjahr mit dem vorstehend genannten
Tagessatz, héchstens jedoch in Héhe der Hochstbetrage nach
Absatz 2 erhoben.

Bei mehreren Aufenthalten im Kalenderjahr wird die Kurabgabe nur
bis zur Hohe der Jahreskurabgabe nach Absatz 3 erhoben.

Die Jahreskurabgabe betragt fur jede kurabgabepflichtige Person
im Kalenderjahr € 84,00.
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Kurabgabepflichtigen Personen steht es frei, anstelle der nach
Tagen berechneten Kurabgabe eine Jahreskurabgabe zu zahlen.

(4) Eigentumer/innen oder Besitzer/innen von Wohnungseinheiten im
Erhebungsgebiet und deren zum Haushalt gehdrende
Familienangehdrige, die ihren gewdhnlichen Aufenthalt nicht im
Erhebungsgebiet haben, zahlen unabhéangig von der
Aufenthaltsdauer die Kurabgabe in H6he der Jahreskurabgabe. Bei
Aufgabe der Wohngelegenheit vor dem 15.05. oder bei Erwerb
einer Wohngelegenheit nach dem 14.09. wird die Kurabgabe auf
Antrag nach MaRgabe von § 7 Abs. 2 berechnet.

(5) Eigentimer/innen oder Besitzer/innen von Dauer- bzw.
Saisonliegepléatzen fiir Boote sowie Inhaber/innen von
Dauerstellplatzen auf Campingplatzen im Erhebungsgebiet und
deren zum Haushalt gehérende Familienangehérige, die ihren
gewohnlichen Aufenthalt nicht im Erhebungsgebiet haben, zahlen
unabhéngig von der Aufenthaltsdauer die Kurabgabe in H6he der
Jahreskurabgabe. Bei Aufgabe des Dauer- bzw.
Saisonliegeplatzes bzw. des Dauerstellplatzes vor dem 15.05. oder
bei Anmietung oder Erwerb eines Dauer- bzw. Saisonliegeplatzes
bzw. Dauerstellplatzes nach dem 14.09. wird die Kurabgabe auf
Antrag nach MaRRgabe von § 7 Abs. 2 berechnet.

(6) Teileigentimer/-innen von Wohngelegenheiten im
Erhebungsgebiet und deren zum Haushalt gehérende
Familienmitglieder, die ihren gewdhnlichen Aufenthalt nicht im
Erhebungsgebiet haben, mit einem nachgewiesenen
Aufenthaltsrecht von weniger als 28 Tagen im Jahr, zahlen
unabhéngig von der Aufenthaltsdauer eine Jahreskurabgabe in
Hohe von € 56,-- in der Zeit vom 15.05. bis 14.09. oder € 28,-- in
der Zeit vom 15.09. bis 14.05..

§ 8 Riickzahlung von Kurabgabe

Bei vorzeitigem Abbruch des vorgesehenen Aufenthalts wird die nach
Tagen berechnete zuviel gezahlte Kurabgabe auf Antrag erstattet. Die
Rickzahlung erfolgt durch den Kurbetrieb Travemiinde und nur an
den/die ostseecard-Inhaber/in gegen Vorlage der ostseecard und einer
Bescheinigung, in der der/die Wohnungsgeber/in die Abreise des/der
Kurabgabepflichtigen bestatigt. Der Anspruch auf Riickzahlung erlischt
einen Monat nach der Abreise. Diese Bestimmungen gelten nicht fir
Jahres-ostseecards und Tages-ostseecards und deren Inhaber/innen.

§ 9 Pflichten und Haftung der Wohnungsgeber/innen

(1) Jeder, der im Erhebungsgebiet Personen beherbergt oder ihnen
Wohnraum zu Erholungszwecken Uberlasst (Wohnungsgeber/in),
ist verpflichtet, entweder personlich oder durch ortsansassige
Bevollm&chtigte oder Beauftragte, die von ihm/ihr aufgenommenen
Personen (auch Bekannten- und Verwandtenbesuche) innerhalb
von 3 Tagen beim Kurbetrieb Travemiinde unter Verwendung der
vom Kurbetrieb Travemiinde kostenlos ausgegebenen
Meldevordrucke bzw. des zur Verfiigung gestellten
Onlinemeldescheins anzumelden. Bei Verwendung des
Onlinemeldescheins ist mit dem Kurbetrieb eine
Datenschutzvereinbarung zu schlieBen. Fur die Meldungen gelten
die Bestimmungen des Landesmeldegesetzes in der jeweils
geltenden Fassung.

In den Anmeldungen sind Namen, Vornamen, Staatsangehdorigkeit,
Heimatanschriften, Geburtsdatum und Anzahl der mitreisenden
Kinder, soweit das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet ist, Anreise-
und Abreisetage der aufgenommenen Personen sowie Namen und
Anschrift des/der Wohnungsgeber/in im Erhebungsgebiet, die
Vermieternummer und die Nummer der ausgestellten ostseecard
anzugeben. Wohnungsgeber/innen im Sinne dieser Vorschrift sind
auch die Eigentimer/innen einer Wohngelegenheit (Wohnh&user,
Ferienhduser, Appartements, Sommerhauser), soweit sie
Familienangehdorigen oder Dritten Unterkunft gewahren.

Die Meldepflicht obliegt auch Personen, die sich vortibergehend in
eigenen Wohnungseinheiten im Sinne von § 7 Abs. 4 aufhalten, fur
ihre Person und fur die Personen, denen sie Unterkunft in ihren
Wohneinheiten gewahren, soweit sie selbst oder diese Personen
noch keine Jahres-ostseecard geldst haben.

(2) Die Wohnungsgeber/innen haben selbst oder durch ihre
Bevollmachtigten oder Beauftragten ein Gasteverzeichnis zu
fuhren, in das alle aufgenommenen Personen am Tage der
Ankunft einzutragen sind. Das Gasteverzeichnis ist den
Beauftragten des Kurbetriebes Travemiinde jederzeit auf
Anforderung vorzulegen. Die Aufzeichnung im Géasteverzeichnis

TOP 5.3

Kurabgabepflichtigen Personen steht es frei, anstelle der nach
Tagen berechneten Kurabgabe eine Jahreskurabgabe zu zahlen.

(4) Eigentumer:innen oder Besitzer:innen von Wohnungseinheiten im
Erhebungsgebiet und deren zum Haushalt gehérende
Familienangehorige, die ihren gewdhnlichen Aufenthalt nicht im
Erhebungsgebiet haben, zahlen unabhéngig von der
Aufenthaltsdauer die Kurabgabe in H6he der Jahreskurabgabe. Bei
Aufgabe der Wohngelegenheit vor dem 15.05. oder bei Erwerb
einer Wohngelegenheit nach dem 14.09. wird die Kurabgabe auf
Antrag nach Mal3gabe von § 7 Abs. 2 berechnet.

(5) Eigentumer:innen oder Besitzer:innen von Dauer- bzw.
Saisonliegeplatzen fiur Boote sowie Inhaber:innen von
Dauerstellplatzen auf Campingplatzen im Erhebungsgebiet und
deren zum Haushalt gehérende Familienangehérige, die ihren
gewohnlichen Aufenthalt nicht im Erhebungsgebiet haben, zahlen
unabhéngig von der Aufenthaltsdauer die Kurabgabe in Hohe der
Jahreskurabgabe. Bei Aufgabe des Dauer- bzw.
Saisonliegeplatzes bzw. des Dauerstellplatzes vor dem 15.05. oder
bei Anmietung oder Erwerb eines Dauer- bzw. Saisonliegeplatzes
bzw. Dauerstellplatzes nach dem 14.09. wird die Kurabgabe auf
Antrag nach MaRgabe von § 7 Abs. 2 berechnet.

(6) Teileigentimer:innen von Wohngelegenheiten im Erhebungsgebiet
und deren zum Haushalt gehérende Familienmitglieder, die ihren
gewodhnlichen Aufenthalt nicht im Erhebungsgebiet haben, mit
einem nachgewiesenen Aufenthaltsrecht von weniger als 28 Tagen
im Jahr, zahlen unabhéngig von der Aufenthaltsdauer eine
Jahreskurabgabe in H6he von € 60,-- in der Zeit vom 15.05. bis
14.09. oder € 32,-- in der Zeit vom 15.09. bis 14.05..

§ 8 Riickzahlung von Kurabgabe

Bei vorzeitigem Abbruch des vorgesehenen Aufenthalts wird die nach
Tagen berechnete zu viel gezahlte Kurabgabe auf Antrag erstattet. Die
Riickzahlung erfolgt durch den Kurbetrieb Travemiinde und nur an
den/die ostseecard-Inhaber:in gegen Vorlage der ostseecard und einer
Bescheinigung, in der der/die Wohnungsgeber:in die Abreise des/der
Kurabgabepflichtigen bestétigt. Der Anspruch auf Riickzahlung erlischt
einen Monat nach der Abreise. Diese Bestimmungen gelten nicht fir
Jahres ostseecard und Tages ostseecard und deren Inhaber:innen.

§ 9 Pflichten und Haftung der Wohnungsgeber:innen

(1) Jeder, der im Erhebungsgebiet Personen beherbergt oder ihnen
Wohnraum zu Erholungszwecken Uberlasst (Wohnungsgeber:in),
ist verpflichtet, entweder personlich oder durch ortsansassige
Bevolimé&chtigte oder Beauftragte, die von ihm/ihr aufgenommenen
Personen (auch Bekannten- und Verwandtenbesuche) innerhalb
von 3 Tagen beim Kurbetrieb Travemiinde unter Verwendung der
vom Kurbetrieb Travemiinde kostenlos ausgegebenen
Meldevordrucke bzw. des zur Verfligung gestellten
onlinemeldeschein ostseecard anzumelden. Bei Verwendung des
onlinemeldeschein ostseecard ist die zugehdrige
Datenschutzerklarung in der jeweils geltenden Fassung zu
beachten. Fur die Meldungen gelten die Bestimmungen des
Landesmeldegesetzes in der jeweils geltenden Fassung.

In den Anmeldungen sind Namen, Vornamen, Staatsangehdorigkeit,
Heimatanschriften, Geburtsdatum und Anzahl der mitreisenden
Kinder, soweit das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet ist, Anreise-
und Abreisetage der aufgenommenen Personen sowie Namen und
Anschrift des/der Wohnungsgeber:in im Erhebungsgebiet, die
Vermieternummer und die Nummer des ausgestellten
Meldescheins anzugeben. Wohnungsgeber:innen im Sinne dieser
Vorschrift sind auch die Eigentumer:innen einer Wohngelegenheit
(Wohnhauser, Ferienhauser, Appartements, Sommerhauser),
soweit sie Familienangehorigen oder Dritten Unterkunft gewahren.

Die Meldepflicht obliegt auch Personen, die sich voriibergehend in
eigenen Wohnungseinheiten im Sinne von § 7 Abs. 4 aufhalten, fir
ihre Person und fur die Personen, denen sie Unterkunft in ihren
Wohneinheiten gewahren, soweit sie selbst oder diese Personen
noch keine Jahres ostseecard gelost haben.

(2) Die Wohnungsgeber:innen haben selbst oder durch ihre
Bevollméachtigten oder Beauftragten ein Gasteverzeichnis zu
fuhren, in das alle aufgenommenen Personen am Tage der
Ankunft einzutragen sind. Das Gasteverzeichnis ist den
Beauftragten des Kurbetriebes Travemiinde jederzeit auf
Anforderung vorzulegen. Die Aufzeichnung im Gésteverzeichnis
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©)

Q)

®)

(6)

@)

®)

hat die Angaben der Meldescheine gemal Abs. 1 zu enthalten. Die
Eintragung in das Gésteverzeichnis ersetzt nicht die Erfullung der
Meldepflicht nach dem Landesmeldegesetz gegenuber der
Meldebehérde.

Die Wohnungsgeber/innen haben die Kurabgabe von den
kurabgabepflichtigen Personen, die sie beherbergen oder denen
sie Wohnraum Uberlassen, einzuziehen, ihnen eine ostseecard
auszuhéandigen und die Kurabgabe innerhalb von 14 Tagen nach
Rechnungslegung an den Kurbetrieb Travemiinde oder die von
diesem mit der Einziehung beauftragte Stelle abzufiihren. Sie
haften fur die rechtzeitige und vollsténdige Einziehung und
Abfiihrung der Kurabgabe. Die Wohnungsgeber/innen sind
verpflichtet, die Kurabgabesatzung in den Wohngelegenheiten fir
die kurabgabepflichtigen Personen an deutlich sichtbarer Stelle
anzubringen. Die Satzungstexte stellt der Kurbetrieb Travemunde
kostenlos zur Verfligung.

Weigert sich der Kurabgabepflichtige, die Kurabgabe zu zahlen,
kann sich der Wohnungsgeber nur durch die unverzigliche
Unterrichtung des Kurbetriebs Travemiinde von seiner Haftung
befreien. Dabei sind Namen und Anschrift der
Kurabgabepflichtigen und die Aufenthaltsdauer anzugeben.

Die Eigentiimer/innen und Besitzer/innen von eigenen
Wohnungseinheiten im Sinne von § 7 Abs. 4 sind verpflichtet, die
Kurabgabe ihrer kurabgabepflichtigen Familienmitglieder
einzuziehen und unverziglich an den Kurbetrieb Travemiinde bzw.
die von diesem mit der Einziehung beauftragte Stelle abzufiihren.
Sie haften fir die rechtzeitige und vollstéandige Einziehung und
Abfiihrung der Kurabgabe

Die Pflichten der Wohnungsgeber/innen geméaR den Abséatzen 1, 2
und 3 gelten entsprechend fiir die Leiter/innen von Heimen (z. B.
Jugendherbergen) und diejenigen, die Standpléatze zum Aufstellen
von Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen und &hnlichen
Einrichtungen oder Bootsliegeplatze Dritten Gberlassen. Die
Uberlasser von Bootsliegeplatzen haben dem Kurbetrieb
Travemunde zudem die erforderlichen Daten der Inhaber/innen
von Dauer- bzw. Saisonliegepléatzen mitzuteilen.

Die Wohnungsgeber/innen und die ihnen gemaf § 9 Abs. 5
gleichgestellten Personen haben dem Kurbetrieb Travemiinde tiber
Tatsachen Auskunft zu erteilen, die fir die Festsetzung der
Kurabgabe von Bedeutung sind. Die Auskiinfte sind nach bestem
Wissen und Gewissen zu erteilen.

Die Wohnungsgeber/innen und die ihnen gemaf § 9 Abs. 5
gleichgestellten Personen sind nicht berechtigt, Erm&Rigungen bei
der Berechnung der Kurabgabe oder Befreiungen zu gewahren.
Entsprechende Erméafigungen oder Befreiungen kann nur der
Kurbetrieb Travemiinde auf Antrag aussprechen.

Der Verbleib der vom Kurbetrieb Travemiinde kostenlos
ausgegebenen ostseecards ist vom Wohnungsgeber lickenlos
nachzuweisen. Ein etwaiges Abhandenkommen durch Brand,
Diebstahl oder sonstige Falle héherer Gewalt ist unverziiglich
anzuzeigen. Nicht genutzte Meldescheine und ostseecards sind
auf Anforderung zuriick zu geben. Nicht zuriick gegebene und
verlorene ostseecards werden dem Wohnungsgeber in Héhe von €
14,-- in Rechnung gestellt (= durchschnittliche Aufenthaltsdauer
der Gaste / Jahr = 4 Tage x 25 % Aufschlag = 5 Tage x dem
Tagessatz von € 2,80).

8§ 10 ostseecard

@

@)

©)

Der/die Kurabgabepflichtige erhalt nach Entrichtung der Kurabgabe
nebst Quittung die ostseecard als Kurkarte. Diese enthélt den Tag
der Ankunft und den Tag der - voraussichtlichen - Abreise. Diese
Karte ist nicht Gbertragbar. Daneben kann fir die in § 5 Abs. 1
Ziffer 1 genannten Personen durch den Kurbetrieb Travemunde
auf Wunsch eine gesonderte gekennzeichnete ostseecard
ausgestellt werden. Hierfur wird eine Verwaltungsgebuhr erhoben.
Die Hohe der Verwaltungsgebtihr ergibt sich aus der
Verwaltungsgebihrensatzung der Hansestadt Liibeck.

Jahres-ostseecards fir Inhaber/-innen eigener Wohngelegenheiten
werden nur mit einem von der/dem Kurabgabepflichtigen kostenlos
zu stellenden Lichtbild des/der Abgabepflichtigen ausgegeben. Sie
haben jeweils eine Gultigkeit fur ein Kalenderjahr.

Die ostseecard berechtigt flr die Zeit ihrer Geltung, die Jahres-
ostseecard fur das gesamte laufende Kalenderjahr zur Benutzung

©)

4

(®)

(6)

@)

®)

TOP 5.3

hat die Angaben der Meldescheine gemaf Abs. 1 zu enthalten. Die
Eintragung in das Géasteverzeichnis ersetzt nicht die Erflllung der
Meldepflicht nach dem Landesmeldegesetz gegeniber der
Meldebehdrde.

Die Wohnungsgeber:innen haben die Kurabgabe von den
kurabgabepflichtigen Personen, die sie beherbergen oder denen
sie Wohnraum uberlassen, einzuziehen, ihnen eine ostseecard
auszuhandigen und die Kurabgabe innerhalb von 14 Tagen nach
Rechnungslegung an den Kurbetrieb Travemiinde oder die von
diesem mit der Einziehung beauftragte Stelle abzuftihren. Sie
haften fur die rechtzeitige und vollstéandige Einziehung und
Abfiihrung der Kurabgabe.

Weigert sich der/die Kurabgabepflichtige, die Kurabgabe zu
zahlen, kann sich der/die Wohnungsgeber:in nur durch die
unverzigliche Unterrichtung des Kurbetriebs Travemiinde von
seiner/ihrer Haftung befreien. Dabei sind Namen und Anschrift der
Kurabgabepflichtigen und die Aufenthaltsdauer anzugeben.

Die Eigentimer:innen und Besitzer:innen von eigenen
Wohnungseinheiten im Sinne von 8§ 7 Abs. 4 sind verpflichtet, die
Kurabgabe ihrer kurabgabepflichtigen Familienmitglieder
einzuziehen und unverziglich an den Kurbetrieb Travemiinde bzw.
die von diesem mit der Einziehung beauftragte Stelle abzufuihren.
Sie haften fur die rechtzeitige und vollstandige Einziehung und
Abfiihrung der Kurabgabe.

Die Pflichten der Wohnungsgeber:innen gemaf den Absatzen 1, 2
und 3 gelten entsprechend fur die Leiter:innen von Heimen (z. B.
Jugendherbergen) und diejenigen, die Standplatze zum Aufstellen
von Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen und &hnlichen
Einrichtungen oder Bootsliegeplatze Dritten liberlassen. Die
Uberlasser von Bootsliegeplétzen haben dem Kurbetrieb
Travemiinde zudem die erforderlichen Daten der Inhaber:innen
von Dauer- bzw. Saisonliegeplatzen mitzuteilen.

Die Wohnungsgeber:innen und die ihnen geméanR § 9 Abs. 5
gleichgestellten Personen haben dem Kurbetrieb Travemiinde Uber
Tatsachen Auskunft zu erteilen, die fur die Festsetzung der
Kurabgabe von Bedeutung sind. Die Auskinfte sind nach bestem
Wissen und Gewissen zu erteilen.

Die Wohnungsgeber:innen und die ihnen geméaR § 9 Abs. 5
gleichgestellten Personen sind nicht berechtigt, ErmafRigungen bei
der Berechnung der Kurabgabe oder Befreiungen zu gewahren.
Entsprechende Ermafigungen oder Befreiungen kann nur der
Kurbetrieb Travemiinde auf Antrag aussprechen.

Der Verbleib der vom Kurbetrieb Travemuinde kostenlos
ausgegebenen ostseecards ist von dem/der Wohnungsgeber:in
lickenlos nachzuweisen. Ein etwaiges Abhandenkommen durch
Brand, Diebstahl oder sonstige Félle htherer Gewalt ist
unverziglich anzuzeigen. Nicht genutzte Meldescheine und
ostseecards sind auf Anforderung zuriick zu geben. Nicht zuriick
gegebene und verlorene ostseecards werden dem/der
Wohnungsgeber:in in Hohe von € 15,00 in Rechnung gestellt (=
durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gaste / Jahr = 4 Tage x 25
% Aufschlag = 5 Tage x dem Tagessatz von € 3,00).

§ 10 ostseecard

)

@

Der/die Kurabgabepflichtige erhélt nach Entrichtung der Kurabgabe
nebst Quittung die ostseecard als Kurkarte. Diese enthélt den Tag
der Ankunft und den Tag der (voraussichtlichen) Abreise. Diese
Karte ist nicht Ubertragbar. Daneben kann fir die in 8 5 Abs. 1
Ziffer 1 genannten Personen durch den Kurbetrieb Travemunde
auf Wunsch eine gesondert gekennzeichnete ostseecard
ausgestellt werden. Hierfur wird eine Verwaltungsgebuhr erhoben.
Die Hohe der Verwaltungsgebuhr ergibt sich aus der
Verwaltungsgebiihrensatzung der Hansestadt Libeck. Bei Nutzung
des onlinemeldeschein ostseecard erfolgt die Ausstellung aus dem
System heraus und ohne Erhebung einer Verwaltungsgebihr.

Jahres ostseecard fur Inhaber:innen eigener Wohngelegenheiten
werden vom Kurbetrieb Travemunde ausgegeben. Sie haben
jeweils eine Gultigkeit fir ein Kalenderjahr.

(3) unverandert
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der Kureinrichtungen und zur Teilnahme an Kurveranstaltungen,
soweit hierfur nicht besondere Gebuhren und Entgelte erhoben
werden.

(4) Die kurabgabepflichtigen Personen haben die ostseecard bei
Inanspruchnahme der Kureinrichtungen bei sich zu tragen und auf
Verlangen den Mitarbeiter/innen oder Beauftragten des
Kurbetriebes Travemiinde vorzulegen. Bei missbrauchlicher
Benutzung wird die ostseecard ohne Ausgleichsleistungen
eingezogen.

(5) Bei Verlust der ostseecard, mit Ausnahme der Tages-ostseecard,
werden Ersatzausfertigungen erstellt. Hierfur wird eine
Verwaltungsgebiihr erhoben. Die Héhe der Verwaltungsgebihr
ergibt sich aus der Verwaltungsgebuhrensatzung der Hansestadt
Libeck.

(6) Die ostseecards, mit Aushnahme der Tages-ostseecard und der
Jahres-ostseecard, werden von den nach § 9 zur Einziehung und
Abfiihrung der Kurabgabe verpflichteten Personen mit den vom
Kurbetrieb bestimmten und zur Verfiigung gestellten Karten
ausgestellt und den kurabgabepflichtigen Personen ausgehandigt.
Jahres-ostseecard und Tages-ostseecard werden nur vom
Kurbetrieb Travemiinde ausgestellt.

TEIL 2
Strandbenutzungsgebuhren

§ 11 Gegenstand

Zur Deckung der Kosten fur Betrieb und Unterhaltung des Strandes
werden am

1. Strand auf der Stadtseite zwischen der Nordermole und der
Abgrenzung bei der nérdlichen Abfahrrampe

2. Strand am Priwall zwischen der Stidermole und einer gedachten
Linie, die 120 m westlich der Landesgrenze zu Mecklenburg-
Vorpommern verlauft

Strandbenutzungsgebiihren erhoben.

§ 12 Erhebungszeitraum

Strandbenutzungsgebiihren werden in der Zeit vom 15. Mai bis
14. September eines jeden Jahres erhoben.

§ 13 Entstehen der Gebuhrenpflicht, Gebiihrenschuldner und
Falligkeit

(1) Die Pflicht zur Zahlung der Strandbenutzungsgebuhr entsteht mit
dem Betreten der gekennzeichneten Strandabschnitte zum Zwecke
des Verweilens.

(2) Gebuhrenschuldner ist, wer die in Absatz 1 genannten Gebiete
zum Zwecke des Verweilens betritt.

(3) Die Strandbenutzungsgebiihr ist fallig, sobald die Gebuhrenpflicht
nach Absatz 1 vorliegt.

§ 14 Befreiungen

Von der Strandbenutzungsgebuhrenpflicht sind freigestellt:
a.  Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16.
Lebensjahres und
die in 8 5 Abs. 1 Ziffer 5 und 6 genannten Personen
alle ostseecard-Inhaber/innen
Personen mit Hauptwohnsitz in der Hansestadt Lubeck
Studierende an den Hoch- und Fachhochschulen in der
Hansestadt Lubeck mit gultigem Studierendenausweis
Auszubildende, die an Lehrgangen oder Berufsschulunterricht
in Lubecker Bildungseinrichtungen teilnehmen mit
entsprechendem Nachweis
g. Teilnehmer/innen an den Lehrgangen der
Berufsbildungsstéatte der Handwerkskammer und der
Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule auf dem Priwall.

pooo

—h

§ 15 Verglinstigungen

Fur die Nutzung des Strandes auf der Stadtseite (§ 11 Ziffer 1) und des
Strandes am Priwall (§ 11 Ziffer 2) kann eine Saisonstrandkarte

TOP 5.3

(4) Die kurabgabepflichtigen Personen haben die ostseecard bei
Inanspruchnahme der Kureinrichtungen bei sich zu tragen und auf
Verlangen den Mitarbeitenden oder Beauftragten des Kurbetriebes
Travemunde vorzulegen. Bei missbrauchlicher Benutzung wird die
ostseecard ohne Ausgleichsleistungen eingezogen.

(5) Bei Verlust der ostseecard, mit Ausnahme der Tages ostseecard,
werden Ersatzausfertigungen durch den Kurbetrieb Traveminde
erstellt. Hierfur wird eine Verwaltungsgebuhr erhoben. Die Hohe
der Verwaltungsgebuhr ergibt sich aus der
Verwaltungsgebiihrensatzung der Hansestadt Libeck.

(6) unverandert

TEIL 2
Strandbenutzungsgebihr

§ 11 Gegenstand

Zur Deckung der Kosten fur Betrieb und Unterhaltung des Strandes und
der Liegewiese (Grunstrand) wird

1. am Strand auf der Stadtseite zwischen der Nordermole und der
Abgrenzung bei der ndrdlichen Abfahrrampe

2. am Strand auf dem Priwall zwischen der Stidermole und einer
gedachten Linie, die 120 m westlich der Landesgrenze zu
Mecklenburg-Vorpommern verlauft

3. ander Liegewiese (Grunstrand) zwischen der
Strandpromenade und der Kaiserallee

eine Benutzungsgebuhr (Strandbenutzungsgebiihr) erhoben.
§ 12 Erhebungszeitraum

Die Strandbenutzungsgebuhr wird in der Zeit vom 15. Mai bis
14. September eines jeden Jahres erhoben.

§ 13 Entstehen der Gebiihrenpflicht, Gebihrenschuldner:in und
Falligkeit

(1) Die Pflicht zur Zahlung der Strandbenutzungsgebuhr entsteht mit
dem Betreten der gekennzeichneten Strandabschnitte bzw. der
Liegewiese (Griinstrand) zum Zwecke des Verweilens.

(2) Gebuhrenschuldner:in ist, wer die in Absatz 1 genannten Gebiete
zum Zwecke des Verweilens betritt.

(3) unverandert

§ 14 Befreiungen

Von der Strandbenutzungsgebuhrenpflicht sind freigestelit:
a. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16.
Lebensjahres und
die in 8 5 Abs. 1 Ziffer 5 und 6 genannten Personen
alle ostseecard-Inhaber:innen
Personen mit Hauptwohnsitz in der Hansestadt Liibeck
Studierende an den Hoch- und Fachhochschulen in der
Hansestadt Liubeck mit glltigem Studierendenausweis
Auszubildende, die an Lehrgangen oder Berufsschulunterricht
in Lubecker Bildungseinrichtungen teilnehmen mit
entsprechendem Nachweis
g. Teilnehmer:innen an den Lehrgangen der
Berufsbildungsstatte der Handwerkskammer und der
Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule auf dem Priwall.

pooo

—

§ 15 Verglinstigungen

Fir die Nutzung des Strandes auf der Stadtseite (§ 11 Ziffer 1), des
Strandes am Priwall (8 11 Ziffer 2) und der Liegewiese (Grunstrand)
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erworben werden. Diese ist fur die Dauer des Erhebungszeitraumes
glltig.

8§ 16 Strandkarten

(1) Die Berechtigungskarten zum Betreten des Strandes (Strandkarte)
sind vor dem Betreten des Strandes auf der Stadtseite beim
Strandkorbvermieter bzw. aus den an den Eingdngen zum Strand
aufgestellten Automaten, auf dem Priwall aus den an den
Eingéngen zum Strand aufgestellten Automaten zu lésen.
Schwerbehinderte erhalten bei Vorliegen der Voraussetzungen
des § 19 ermaRigte Strandkarten beim Strandkorbvermieter und
beim Kurbetrieb Travemiinde.

(2) Die Strandkarten berechtigen zur Benutzung des Strandes.

(3) Strandkarten sind beim Betreten des Strandes mitzufiihren und
dem Aufsichtspersonal auf Verlangen vorzulegen. Sie sind nicht
Ubertragbar. Bei missbrauchlicher Benutzung werden sie
eingezogen.

(4) Wird die Strandbenutzungsgebihr erstim Rahmen einer vom
Kurbetrieb Traveminde durchgefiihrten oder veranlassten
Kontrolle entrichtet, entsteht eine zusatzliche Verwaltungsgebiihr,
die sofort fallig ist. Die Hohe der Verwaltungsgebuhr ergibt sich
aus der Verwaltungsgebiihrensatzung der Hansestadt Libeck.

(5) Fdr verloren gegangene Strandkarten wird Ersatz nicht geleistet.
§ 17 Hohe der Gebuhr

(1) Die Strandbenutzungsgebiihr betragt € 2,80.

(2) Ab 15.00 Uhr betragt die Strandbenutzungsgebihr € 1,40.

(3) Der Preis fur die Saisonstrandkarte (§ 15) betragt € 78,40.

TEIL 3
Gemeinsame Vorschriften

§ 18 Auskunftspflichten

Die Abgaben- bzw. Gebuhrenpflichtigen haben gegeniiber dem
Kurbetrieb Travemiinde oder dessen Beauftragten die fir die
Festsetzung der Kurabgabe und der Strandbenutzungsgebuihr
erforderlichen Angaben zu machen.

Soweit der Abgaben- bzw. Gebuhrenpflichtige Befreiungen,
Verglnstigungen oder Ermafigungen in Anspruch nehmen will, hat er
auf Verlangen des Kurbetriebes Travemiinde oder dessen Beauftragten
die Umstande nachzuweisen, die zu einer Befreiung, Vergiinstigung
oder ErmaRigung fuhren. Auf Verlangen haben die Abgaben- bzw.
Gebuhrenpflichtigen Urkunden, die fiir die Festsetzung, Befreiung,
Vergiinstigung oder Ermagigung von Bedeutung sind, zur Einsicht und
Priifung vorzulegen.

§ 19 ErmaRigungen

(1) Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von
mindestens 50 erhalten bei Vorlage des gtiltigen
Schwerbehindertenausweises auf die Kurabgabe bzw. die
Strandbenutzungsgebihr eine Erméfigung von 50, sofern nicht
eine Befreiung nach 8 5 Absatz 1 Ziffer 5 vorliegt.

(2) Im Ubrigen kénnen im Einzelfall die Kurabgabe bzw. die
Strandbenutzungsgebuhr auf Antrag ganz oder zum Teil erlassen
werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des Falles unbillig wére.

§ 20 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt im Sinne von § 18 Abs. 1 des
Kommunalabgabengesetzes derjenige, der sich einen nicht
gerechtfertigten Abgabevorteil dadurch erschleicht, dass er

a) ohne von der Kurabgabepflicht befreit zu sein, sich im
Erhebungsgebiet aufhalt und vorséatzlich die Kurabgabe nicht
entrichtet,

b) ohne von der Pflicht befreit zu sein,
Strandbenutzungsgebtihren zu entrichten, den Strand betritt
und vorsatzlich die Strandbenutzungsgebiihren nicht
entrichtet.
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(811 ziffer 3) kann eine Saisonstrandkarte erworben werden. Diese ist
fur die Dauer des Erhebungszeitraumes gultig.

§ 16 Strandkarten

(1) Die Berechtigungskarten (Strandkarte) zum Betreten der Stréande
und der Liegewiese (Grunstrand) sind vor dem Betreten beim
Strandkorbvermieter bzw. aus den an den Eingangen zum Strand
aufgestellten Automaten und an der Liegwiese (Grinstrand) an
den aufgestellten Automaten zu l6sen. Schwerbehinderte erhalten
bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 19 ermaRigte
Strandkarten bei den Strandkorbvermietungen und beim
Kurbetrieb Travemiinde.

(2) Die Strandkarten berechtigen zur Benutzung des Strandes und der
Liegewiese (Griinstrand).

(3) Strandkarten sind beim Betreten des Strandes und der Liegewiese
(Grunstrand) mitzufiihren und dem Aufsichtspersonal auf
Verlangen vorzulegen. Sie sind nicht Gbertragbar. Bei
missbrauchlicher Benutzung werden sie eingezogen.

(4) und (5) unverandert

§ 17 Hohe der Gebuhr

(1) Die Strandbenutzungsgebiihr betragt € 3,00.

(2) Ab 15.00 Uhr betragt die Strandbenutzungsgebihr € 1,60.
(3) Der Preis fiir die Saisonstrandkarte (§ 15) betragt € 84,00.

unverandert

unverandert

§ 19 ErmaRigungen

(1) Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von
mindestens 50 erhalten bei Vorlage des gtiltigen
Schwerbehindertenausweises auf die Kurabgabe bzw. die
Strandbenutzungsgebihr eine ErméaRigung von 50 %, sofern nicht
eine Befreiung nach 8 5 Absatz 1 Ziffer 5 vorliegt.

(2) unverandert

§ 20 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt im Sinne von § 18 Abs. 1 des
Kommunalabgabengesetzes derjenige, der sich einen nicht
gerechtfertigten Abgabevorteil dadurch erschleicht, dass er

a) ohne von der Kurabgabepflicht befreit zu sein, sich im
Erhebungsgebiet aufhélt und vorséatzlich die Kurabgabe nicht
entrichtet,

b) ohne von der Pflicht befreit zu sein,
Strandbenutzungsgebiihren zu entrichten, den Strand betritt
und vorsatzlich die Strandbenutzungsgebiihren nicht
entrichtet.
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(2) Ordnungswidrig handelt im Sinne von § 18 Abs. 1 des
Kommunalabgabengesetzes, wer vorsatzlich Belege ausstellt, die
in tatséchlicher Hinsicht unrichtig sind und dadurch ermdglicht,
dass Kurabgaben oder Strandbenutzungsgebiihren verkurzt
werden.

(3) VerstoRRe der Wohnungsgeber/innen, ihnen Gleichgestellter sowie
VerstdRe von deren Vertreter/innen gegen § 9 sind
Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des
Kommunalabgabengesetzes.

(4) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. (1) kénnen mit einer Geldbul3e bis
zu € 2500,--, Ordnungswidrigkeiten nach den Abs. (2) und (3) mit
einer GeldbuRe bis zu € 500,-- geahndet werden.

§ 21 Datenverarbeitung

(1) Zur Ermittlung der Kurabgabepflichtigen und zur Festsetzung der
Kurabgabe im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist
die Erhebung folgender Daten gemaR § 13 Abs. 1 i. V. mit Abs. 3
Nr. 1 und § 11 Abs. 1 Nr. 2 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) vom
09.02.2000 (GVOBI. Schl.-H. 2000, S. 169) in der jeweils gultigen
Fassung durch die Hansestadt Libeck — Kurbetrieb Traveminde -
zulassig:

Personenbezogene Daten werden erhoben tber

a) Namen, Vorname(n), Anschrift, Geburtsdatum, Familienstatus
und ggf. Kontoverbindung (bei Einziehung und Erstattung der
Kurabgabe) des/r Kurabgabepflichtigen. Weiterhin tber einen
zuerkannten Grad der Behinderung und ggf. das Merkzeichen
B, sowie eine arztlich attestierte Bettlagerigkeit, sofern der
Abgabe- oder Gebihrenpflichtige die entsprechende
Befreiung oder ErméaRigung in Anspruch nehmen will,

b) Name und Anschrift eines evtl. Handlungs- oder
Zustellbevollméchtigten durch Mitteilung oder Ubermittlung
durch oder Auswertung von
aa) Einwohnermeldedmtern
bb) Bereich Wirtschaft und Liegenschaften

der Hansestadt Libeck
cc) Bereiche Haushalt und Steuerung der Hansestadt Liibeck
dd) Bereich Stadtplanung und Bauordnung
der Hansestadt Libeck
ee) Grundbuchamt
ff) Meldescheinen der Beherbergungsstatten

Neben diesen Daten werden die fur die Errechnung und
Festsetzung der Kurabgabe erforderlichen Daten erhoben.

(2) Die Hansestadt Lubeck ist befugt, auf der Grundlage von Angaben
der Kurabgabepflichtigen und von Daten, die nach Abs. 1 anfallen,
ein Verzeichnis der Kurabgabepflichtigen mit den fir die
Kurabgabeerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu
fuhren und diese Daten zum Zwecke der Kurabgabeerhebung
nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten.

(3) Die Gemeinde behalt sich das Recht vor, sofern hierzu auf dem
Meldeschein die Einwilligung erteilt wird, personenbezogene Daten
zu eigenen Zwecken (Marketing), nicht fuir Dritte zuganglich, zu
nutzen.

(4) Der Einsatz von technikunterstutzter Informationsverarbeitung ist
zuléssig.

§ 22 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Libeck, den 10.02.2020

Der Bilirgermeister
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(2) Ordnungswidrig handelt im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 1 des
Kommunalabgabengesetzes, wer vorsatzlich Belege ausstellt, die
in tatséchlicher Hinsicht unrichtig sind und dadurch ermdglicht,
dass Kurabgaben oder Strandbenutzungsgebiihren verkirzt
werden.

(3) Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 Kommunalabgabengesetz
handelt, wer vorsatzlich oder leichtfertig gegen die Anzeige-,
Nachweis-, Melde-, Vorlage-, Erhebungs- oder Abfiihrungspflichten
nach § 9 verstoRt.

(4) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. (1) kénnen mit einer Geldbuf3e bis
zu € 2500,--, Ordnungswidrigkeiten nach den Abs. (2) und (3) mit
einer GeldbuRe bis zu € 500,-- geahndet werden.

§ 21 Datenverarbeitung

(1) Zur Ermittlung der Kurabgabepflichtigen und zur Festsetzung der
Kurabgabe im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist
die Erhebung folgender Daten gemaR Art. 6 Abs. 1, Buchstabe e)
i. V. m. Art. 6 Abs. 2 der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) i. V. m. § 3 Landesdatenschutzgesetz Schleswig-
Holstein (LDSG) in der jeweils giltigen Fassung durch die
Hansestadt Liibeck — Kurbetrieb Travemiinde — zul&ssig:

Personenbezogene Daten werden erhoben Gber

a) Namen, Vorname(n), Anschrift, Geburtsdatum, Familienstatus
und ggf. Kontoverbindung (bei Einziehung und Erstattung der
Kurabgabe) des/r Kurabgabepflichtigen. Weiterhin tber einen
zuerkannten Grad der Behinderung und ggf. das Merkzeichen
B, sowie eine arztlich attestierte Bettlagerigkeit, sofern der
Abgabe- oder Gebuhrenpflichtige die entsprechende
Befreiung oder ErméaRigung in Anspruch nehmen will,

b) Name und Anschrift eines evtl. Handlungs- oder
Zustellbevollméchtigten durch Mitteilung oder Ubermittlung
durch oder Auswertung von
aa) Einwohnermeldeamtern
bb) Bereich Wirtschaft und Liegenschaften

der Hansestadt Lubeck
cc) Bereiche Haushalt und Steuerung der Hansestadt Libeck
dd) Bereich Stadtplanung und Bauordnung
der Hansestadt Lubeck
ee) Grundbuchamt
ff) Meldescheinen der Beherbergungsstéatten

Neben diesen Daten werden die fir die Errechnung und
Festsetzung der Kurabgabe erforderlichen Daten erhoben.

(2) bis (4) unverandert

§ 22 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung
Uber die Erhebung von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebuhren im
Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemiinde vom 12. Juni 2001, zuletzt
geandert durch die 10. Anderungssatzung vom 10.02.2020 auRer Kraft.

Lubeck, den

Der Burgermeister

Seite: 7/7

189 von 230 in Zusammenstellung



TOP 5.3

Kurabgaben der Mitgliedsgemeinden des TVSH in Schleswig-Holstein 2017

Tourismusverband

Schleswig-Holstein

Ubernachtungskurabgabe

Tageskurabgabe oder

Kurabgabe pflicht
fiir Kinder und

ErmaBigug fiir

i i Menschen mit
Gemeinde Vor- und Jahreskurabgabe Strandn_t;tzsuar;g:gebuhrl Jugendiiche bis 18 s o Bemerkungen
Hauptsaison | Person/Tag Zwischensaison Person/Tag | Nebensaison | Person/Tag ) Jahre? ehinderung:
Amrum (Nebel, Norddorf, Wittdiin 1.3.-31.10. 2,60 € 1.11.-28.2. 1,30 € 78,00 € nein* 10 *alleinreisende Kinder 0,50€/Tag
Bad Bramstedt 1.1.-31.12. 1,00 € 20,00 € nein 1
Blekendorf 1.6.-31.8. 3,00€ 1.5.-31.5.+1.9.-15.9. 1,50 € 48,00 € 3,00€ /1,50€ ja, ab 17 Jahren 25 inklusive Parken
Blsum 1.5-31.10. 3,00 € 1.11.-30.4. 1,50 € 84,00 € 3,00€ /1,50€ nein Strandnutzungsgebiihr fiir Anwohner seit 2017 abgeschafft
Eckernforde 1.5.-30.9. 2,00 € 1.10.-30.4. 1,00 € - keine nein
Eiderstdt 15.5.-30.9. 3,00 € 1.3.-14.5.+1.10.-31.10. 2,00€ 1.11.-28.2. 1,00 € 84,00 € 3,00€ / 2,00€ / 1,00€ nein
2,10€/ 1,20€ . Ao .
Fehmarn 15.5.-14.9. 1,80 € 1.1.-14.5.+15.9.-31.12. 0,90 € 50,40 € ab 15Uhr: 1,80€ +0.90€ nein 4 ab 25 Pax: 10% Gruppenermafigung
Fohr 1.3.-31.10. 2,60 € 1.11-28.2. 1,30 € 78,00 € 2,60 € nein 10
Fohr / Dunsum 1.3.-31.10. 2,10 € 1.11-28.2. 1,30 € 63,00 € 2,60€ (Hauptsaison) nein 10
Friedrichskoog 1.5.-30.9. 250 € 1.3.-30.4.+1.10.-30.10. 1,70 € 43,00 € keine nein 1,3 100% ErmaRigung fiir Schiiler, Studenten u. Auszubildende bis 27 Jahre
. 3,00€/ 2,00€ .
Grémitz Lensterstrand 15.5.-15.9. 3,00 € 16.9.-14.5. 2,20€ 84,00 € ab 15 Uhr: 2,00€ nein 3
Gromitz AulRendorfer 15.5.-15.9. 1,70 € 16.9.-14.5. 1,10 € 61,60 € 3,00€/ 2,00€ nein 3
GroRenbrode 1.5.-30.9. 2,50 € 1.10.-30.4. 1,50 € 2,50€ / 1,50€ nein 4
Heligenhafen 15.5.-14.9. 3,00 € 15.9.-14.5. 1,80 € 81,00 € 3,00€/ 1,80€ nein 4
Helgoland 1.4.-31.10. 2,75€ 1.11.-31.3. 1,50 € 99,00 € keine nein 7
Hohwacht 15.6.-15.9. 240€ 1.4.-14.6.+16.9.-31.10. 1,20 € 1.11.-31.3. 0,50 € 65,00 € 2,40€/1,20€ nein 4 25 % ErmaRigung fur Schiler, Studenten u. Auszubildende Uber 19 Jahre
15.3.-14.5. 6.1-143 25% ErmaRigung bei Personen von Tragern der Sozialhilfe,Pflicht- und
Kellenhusen 15.5.-14.9. 3,00 € 15.9.-31.10. 2,00 € 1 1'1'_19'1'2 1,00 € 84,00 € 3,00€/ 2,00€/1,00€ nein 4 Ersatzkrankenkassen, Wohlfahrtspflege und den Kirchen sowie
20.12.-15.1. T Religionsgesellschaften des offentlichen Rechts
Laboe 1.5.-30.9. 2,50 € 15.3.-30.4.+1.10.-31.10. 1,50 € 62,50 € 2,50 € nein
Neustadt-Pelzerhaken-Rettin 1.6.-31.8. 2,30 € 1.5.-31.5.+1.9.-30.9. 1,15 € 64,40 € 2,30€/1,15€ nein 25% Ermafigung fur Empfanger von ALG Il bzw.Sozialgeld
1.1.-7.1.49.4.-24.6. 8.1.-8.4. . - . o .
Pellworm 25.6.-9.9. 2,50 € 10.9-4.11.424.12.-6.1. 2,00 € 511.-2312. 1,00 € 70,00 € keine nein 1 Ausnahme: alleinreisende Kinder ab 6 Jahren
*Ausnahme: alleinreisende Kinder 6-18 Jahre: 0,50€/Tag
Sankt Peter Ording 15.5.-30.9. 3,00€ 1.3.-14.5.+1.10.-31.10. 2,00 € 1.11.-28.2. 1,00 € 84,00 € 3,00€/2,00€/1,00€ nein* 2 50 % Schiiler, Studenten u. Auszubildende ab 19 Jahre
50 % Teilnehmer an Tagungen, Kongressen
Scharbeutz/Haffkrug 15.5.-14.9. 2,80€ 15.3.-14.5.+15.9.-31.10. 1,50 € 1.11.-14.3. 0,50 € 78,40 € 3,00€ nein
Scharbeutz/Pdnitzer Seenplatte 15.5.-14.9. 2,00€ 15.3.-14.5.+15.9.-31.10. 1,00 € 1.11.-14.3. 0,50 € 56,00 € 3,00€ nein
Schonberg 1.5.-30.9. 2,50 € 15.3.-30.4.+1.10.-31.10. 1,10€ 50,00 € 2,00€ nein
Schwedeneck 1.5.-30.9. 1,50 € 1.10.-30.4. 0,00 € 22,00 € 1,50 € ja, ab 16 Jahren 1,10
Sierksdorf Land 1.6.-31.8 1,30 € 1.5.-31.5.+1.9.-30.9. 0,65€ 36,40 € 2,90€ / 1,45€
Sierksdorf Strand 1.6.-31.8. 2,60 € 1.5.-31.5.+1.9.-30.9. 1,30 € 72,80 € 2,90€ / 1,45€ nein 3
Strande 1.5.-30.9. 1,00 € 1.10.-30.4. 0,00 € 25,50 € 1,50 € ja, ab 16 Jahren 1,10
Sylt 1.5.-31.10. 3,30€ 1.11.-30.4. 1,65 € 92,40 € 4,00€/ 2,00€ nein 8
Sylt / List 1.5.-30.9. 3,00 € 1.10.-30.4. 1,50 € 85,00 € 3,50€ nein* 8 *Ausnahme: alleinreisende Kinder
) 3,00 € .
Timmerndorfer Strand 15.5.-15.9. 3,00 € 16.9.-14.5. 1,70 € 84,00 € ab 15 Uhr 1,50€ nein 4,5
Toénning 15.5.-30.9. 2,00€ 1.4.-14.5.+1.10.-31.10. 1,20 € 41,00 € 2,00€/1,20€ nein 1
. Stadt 2,80€, Priwall 1,40€ . .
Travemiinde 15.5.-14.9. 2,80 € 15.9.-14.5. 1,40 € 78,40 € ab 15 Uhr: 1,406+0,70€ nein 1,5 Saisonstrandkarte 33,60
Weissenhauser Strand 1.6.-31.8. 2,20€ 1.1.-31.5. 1,10 € 55,00 € 2,20€/0,60€ nein 1
Westerdeichstrich 1.5.-31.10. 1,20 € 1.11.-30.4. 0,60 € 33,60 € 1,20 € nein 3 Die Gastekarte wird auch in Bisum und Biisumer Deichhausen anerkannt
Stand: 08.Mai 2017 Kennzahl |Regelung
1 ErmaRigungi.H.v. 50% bei GdB mind. 50%, Begleitperson 50% oder frei
2 ErmaRigungi.H.v. 50% bei GdB mind. 70%, Begleitperson 50% oder frei
3 ErmaRigungi.H.v. 100% bei GdB mind. 80%, Begleitperson frei
4 ErmaRigungi.H.v. 50% bei GdB mind. 80%, Begleitperson 50% oder frei
5 ErmafRigung i.H.v. 100% bei GdB mind. 100%, Begleitperson frei
6 ErmaRigungi.H.v. 30% bei GdB mind. 80% oder GdB ab 50% mit Merkzeichen "G" oder "aG" im Ausweis
7 ErmaRigung i.H.v. 100% bei GdB mind. 70%, Begleitperson frei
8 ErmaRigungi.H.v. 20% bei GdB mind. 80%, Begleitperson frei
9 Ermafigungi.H.v. 50% bei GdB mind. 50%, Begleitperson 50%
10 Ermafigung i.H.v. 100% mit Merkzeichen "B" im Ausweis, Begleitperson frei
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Tourismusverband

Kurabgaben der Mitgliedsgemeinden des TVSH in Schleswig-Holstein 2017

Gemeinden, die keine Kurabgabe erheben

Albersdorf
Averlak
Burg (Dithm.)

Busumer Deichhausen

Damp (Bettensteuer)

Dingen
Eddelak
Grube

Husum

Hattstedt
Hattstedter Marsch
Horstedt

Mildstedt

Norderfriedrichskoog
Oldenburg (Holst.)

Oldenswort

Ratzeburg (Tourismusabgabe)

Simonsberg
St. Michaelisdonn

Strande

Sildermarsch

Uelvesblll

Wesselburen
Wobbenbll
Witzwort

Stand: 08. Mai 2017
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Anlage V - Kalkulation

Nachkalkulation
per 31.12.2019

TOP 5.3

192 von 230 in Zusammenstellung

Kurabgabe Kurabgabe Strandbenutzung | Strandbenutzung
Aufwendungen nach Bereichen
nach Aufwandsarten
Winter Sommer Stadtseite Priwall
rd. € rd. € rd. € rd. €
1 2 3 4 5
1. Materialaufwand 534.436 113.290 479.825 324.138
2. Léhne und Gehélter 226.254 118.181 62.016 44.122
3. Soziale Abgaben 51.760 24.368 12.975 8.959
4. Aufwendungen fur Altersversorgung 15.697 7.969 4514 3.068
5. Abschreibungen 593 462 61.335 10.905
6. Zinsen und ahnliche Aufwendungen 20.015 6.803 0 0
7. Steuern 1.067 562 2.628 3.535
8. Andere betriebliche Aufwendungen 49.626 17.602 29.310 33.953
9.Summe 1-8 899.448 289.237 652.603 428.680
10. Sonstige Kosten
a) Verwaltungskostenumlage 282.965 141.482 162.231 116.842
b) Korrektur Abschreibung 323.904 161.952 0 0
c) Nebenkosten Ostseecard 23.478 11.739 4.002 800
d) Kosten aufzuteilende 6ffentl. BA 117.556 58.778 93.736 81.037
e) Kalkulatorische Zinsen 95.213 47.606 18.292 3.130
f) Umverteilung Kosten 0 25.800 -19.500 -6.300
g) sonst. kalkulatorische Kosten 0 0 0 0
11. Aufwendungen 1 - 10 1.742.564 736.594 911.364 624.189
12. Betriebsertrage
a) Erlése 1.037.715 1.132.589 161.535 30.197
b) Umverteilung Einnahmen 167.731 -916.135 680.000 320.000
c) fiktive Einnahmen 254.666 293.014 46.800 79.400
13. Betriebsertrage insgesamt 1.460.112 509.468 888.335 429.597
14. Uberdeckung (+) ; Unterdeckung (-) -282.452 -227.126 -23.029 -194.592
in 2018 -260.492 -249.814 22.699 -211.110
Erlauterungen zu den einzelnen Positionen der Nachkalkulation sind auf der folgenden Seite dargestellt.
Seite: 1/2
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Anlage V - Kalkulation

Erlauterungen
zur Nachkalkulation

1. Materialaufwand

2. Léhne und Gehalter

3. Soziale Abgaben

4. Aufwendungen fiir Altersversorgung

5. Abschreibungen

6. Zinsen und ahnliche Aufwendungen

7. Steuern

8. Andere betriebliche Aufwendungen

9.Summe1-8 = tatsachlich gebuchte Aufwendungen It. Eingangsrechnungen,
Vertragen, Buchungsbelegen, etc.; nach Kostenstellen gebucht

10. Sonstige Kosten
a) Verwaltungskostenumlage = Umlage der Verwaltungskostenstellen im Verhéltnis der tatséchlichen Aufwendungen
der "aufnehmenden" Kostenstellen; diverse Kosten, wie z.B. Altersversorgung,
Beihilfen etc. sind nicht umlagefahig und wurden herausgerechnet

b) Korrektur Abschreibung = lineare Verteilung, der per 31.12. in einer Summe gebuchten Abschreibung
wg. der Kalkulation der Sommer- u. Winterkurabgabe

c) Nebenkosten Ostseecard = Aufteilung der Nebenkosten ostseecard im Verhéltnis der Einnahmen
nach Kurabgabe und Strandbenutzungsgebiihr sowie nach Stadtseite und Priwall

d) Kosten aufzuteilende &ffentl. BA = Aufteilung der Kosten fir die 6ffentlichen Bedurfnisanstalten (BA)
nach Stadtseite u. Priwall sowie Strandbenutzungsgebuhr und Kurabgabe
(Einige BA sind ganzjéhrig gedffnet, andere nur in der Badesaison)

e) Kalkulatorische Zinsen = kalkulatorische Verzinsung des eingesetzten Kaptials, welches im Anlagevermdgen gebunden ist
(It. HL-Rundschreiben 4/2019 mit einem Zinssatz ab 01.07.2019 von 3,5 %)

f) Umverteilung Kosten = Umverteilung "Bade- / Rettungswacht" von den Kostenstellen "Strand" in die Kurabgabe,
da sich jeder Gast und Einheimische in der Not an die Helfer wenden kann
lineare Verteilung, der per 31.12. in einer Summe gebuchten Auflésung (Ertréage) der
Sonderposten (analog zu d. Abschreibungen) wg. der Kalkulation der Sommer- u. Winterkurabgabe

g) sonst. kalkulatorische Kosten = kam in 2019 nicht zum tragen
11. Aufwendungen 1 - 10

12. Betriebsertrage
a) Erlése = tatsachlich gebuchte Ertrage It. Ausgangsrechnungen,
Vertragen, Buchungsbelegen etc.; nach Kostenstellen gebucht

b) Umverteilung Einnahmen = anteilige Umverteilung der "Sommerkurabgabe" auf Einnahmen am Strand (Stadt / Priwall),
da davon auszugehen ist, dass der Ubernachtungsgast in der Regel die ostseecard (Kurkarte)
in der Saison fur den Besuch am Strand benutzt

c) fiktive Einnahmen = befreite Lubecker:innen und Kinder sowie ermaRigte Personen auf dem Priwallstand 79 T€
(Hochrechnungen bw. Schatzungen) befreite Libecker:innen und Kinder sowie ermaRigte Personen auf dem Kurstrand (Stadtseite) 47 T€
(u. a. Allgemeininteresse) (Befreiung der Lubecker:innen It. Beschluss der Burgerschaft vom 29.11.18, TOP 10.17.42, Ziffer 3)

Hochrechnung befreite Personen bzw. ErméaRigungen auf voll zu zahlende Betrage bei der
Kurabgabe auf Stadt- und Priwallseite sowie nach Sommer und Winter 110 T€

Hochrechnung Tagesgaste (inkl. Libecker:innen) nach Stadt u. Priwall / Sommer u. Winter 425 T€
Hochrechnung befreite Personen bzw. Ermé&figungen auf voll zu zahlende Betrége bei der
Zweitwohnungs-, Bootslieger und Campingkurabgabe 13 T€

Es sind somit alle Personengruppen bertcksichtigt, die die "Kureinrichtungen bzw. den Strand"
ermanigt bzw. kostenfrei nutzen (Allgemeininteresse). Damit ist gewéhrleistet, dass die anfallenden
Kosten nicht nur auf die Personen verteilt werden, die tatséchlich eine Abgabe entrichten.

13. Betriebsertrage insgesamt

14. Uberdeckung (+) ; Unterdeckung (-)

Seite: 2/2
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. 2019/07965-01-01
offentlich

Liibeck, 02.09.2020
Vorlage

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
4.415 - Archiv

Bearbeitung: Jan Lokers (E-Mail: jan.lokers@luebeck.de Telefon: 122-4150)

Konzept "Wege von Verfolgung und Widerstand in Lubeck" Ergan-
zungsantrag zu "Gedenkort Gestapozellen im Zeughaus™
V0O/2019/07965 und VO/2019/07965-01

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
19.10.2020 Senat Nichtéffentlich zur Senatsberatung
09.11.2020  Ausschuss fur Kultur und Denkmalpflege  Offentlich zur Vorberatung
10.11.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der Birgermeister wird beauftragt, das Konzept ,Wege von Verfolgung und Widerstand
in Lubeck" zu erstellen.

2. Der Hauptausschuss stimmt der Erstellung des Konzeptes durch das Zentrum fir Kultur-
wissenschaftliche Forschung Lubeck (ZKFL) in Hohe von 40.000,- EUR zu, wenn die

Gesamtfinanzierung sichergestellt ist. Entsprechende Férdermittel sind vorab bei den
Lubecker Stiftungen zu beantragen.

Der Eigenanteil der Hansestadt Lubeck betragt 10.000,- EUR und wird zunachst aus dem
laufenden Haushaltsansatz 2021 - Produktsachkonto 111025 000. 5431007 Archiv, Sach-
verstandigen-, Gerichts- u.a. Kosten - finanziert.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein- Begrindung:

Die Belange von Kindern und Jugendlichen
sind in diesem Projektstadium noch nicht
betroffen.

Die MaRnahme ist: |:| neu

Seite: 1/6
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x_| freiwillig
vorgeschrieben durch:

Beschluss des Kulturausschusses vom
19.08.2019 VO 07965-01

Finanzielle Auswirkungen: x | Ja (Anlage 1)
Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X | Nein
Ja — Begriindung:

Begriindung der Nichtéffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:

Der Kulturausschuss hat die Verwaltung in seiner Sitzung vom 19.08.2019 beauftragt, ein
Konzept fur ,Wege von Verfolgung und Widerstand“ oder , Wege der Diktatur® (Arbeitstitel) in
Lubeck zu erarbeiten. Der Auftrag umfasst weiterhin, Erinnerungsorte etc. aufzulisten und
eine ,Strategie zu mdglichst breitangelegter Vermittlungsarbeit® zu entwickeln. Au3erdem
soll ,eine Liste mdglicher Orte des Gedenkens* erstellt werden

Mit dieser Vorlage werden Voriberlegungen fiir ein fundiertes Konzept, ein Weg fiir die Era-
rbeitung eines solchen (Kosten- und Finanzierungsplan) sowie die beauftragte Auflistung
vorgelegt.

Zum Stand der Erinnerungskultur in Liibeck und ihrer Perspektiven

In der Hansestadt Libeck wird seit geraumer Zeit an verschiedenen Orten und zu verschie-
denen Anlassen der Herrschaft und Verbrechen des Nationalsozialismus sowie der Opfer
des Zweiten Weltkriegs gedacht. Ebenso erinnert die Hansestadt an Bau und Offnung der
Mauer und damit an die Geschichte der deutschen Teilung als Folge des Krieges, insbeson-
dere an die frihere Grenzlage Lubecks im Kalten Krieg.

Diese Erinnerungslandschatft ist allerdings aufgrund einer Vielzahl von Gedenkorten, Anlas-
sen und Veranstaltern sehr zerkliftet. Zur besseren Vernetzung besteht seit 2018 das Forum
Erinnerungskultur, das auch eng in die konzeptionellen Vortberlegungen zu dieser Vorlage
eingebunden gewesen ist. Weiterhin fehlt neben einer Koordinierung vor allem ein authenti-
scher Lernort, wo eine viele Blrger:innen (auch Touristen) ansprechende Vermittlungs-und
Gedenkarbeit stattfinden kann. Es fehlt auch die Erinnerung an all jene, die dagegen waren,
ob sie nun bekannt waren, wie z.B. die vier Lubecker Martyrer oder Willy Brandt, oder ob es
sich um unbekannte Regimegegner handelte (,Stille Helden heit das Gedenkkonzept in
Berlin)."

Im Vergleich gesehen kommt der Hansestadt Liibeck aus mehreren Griinden eine besonde-
re Bedeutung in der deutschen Erinnerungslandschaft zu:

U https://www.gedenkstaette-stille-helden.de/gedenkstaette/.
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- Llbeck als Stadt, in der es bedeutenden Widerstand gegen den Nationalsozialismus
gab (Arbeiterwiderstand, Kirchen und etliche andere)

- LUbeck als regionale Zentrale des NS-Terrors

- Llbeck als ,Exporteur* mehrerer Haupttater der NS-Verfolgung und des Holocausts?

- Ldbeck mit dem einzigartigen Fall der Ermordung von vier Geistlichen

- Libecks Synagoge uberstand (wenn auch geschandet) als eine der wenigen judi-
schen Gotteshauser in Deutschland die Reichspogromnacht

- LuUbeck als erstes Ziel fur ein Flachenbombardement im Zweiten Weltkrieg

- LUbeck als bedeutender NS-Militdr- und Rustungsstandort

- Llbeck als zentrales Auffangbecken fiir Verfolgte und Vertriebene sowie Displaced
Persons ab 1945

- Llbeck als Grenzort zur DDR und ,hotspot® im Kalten Krieg.

Angesichts aktueller Gefahrdungen der Demokratie durch das Erstarken rechtsextremer Ak-
tivitaten® und die Zunahme politisch motivierter Gewalt (Hanau, Halle z.B.) ist die didaktisch
fundierte Erinnerungsarbeit ein aktuelles gesellschaftliches Anliegen. Es gilt, den Wert einer
offenen demokratischen Gesellschaft im Unterschied zu totalitéaren Ideologien zu zeigen und
dazu historische Erfahrungen einzubringen. Es gilt ein ,Doppeltes Gedenken® zu etablieren:
Eine Erinnerung, die gegenwartsbezogen und zukunftsorientiert ist.

Die Zeit des Nationalsozialismus liegt zwar inzwischen drei Generationen zurick, die Erinne-
rung an Menschheitsverbrechen, an den Widerstand gegen das Regime, an die Helferinnen
und Helfer verfolgter Menschen ist und bleibt ein zentraler Teil der demokratischen Identitat
Deutschlands.* Der Kampf gegen Antisemitismus und das Gedenken an die NS-Opfer tber-
haupt ist Teil der deutschen Staatsrason.> Schiler Uber die Zeit des Nationalsozialismus,
Uber Opfer und Tater aufzuklaren, wird jedoch zunehmend schwieriger aufgrund des Fehlens
von Zeitzeugen und anderer Faktoren (z.B. fake news in sozialen Medien). Daher sind auch
authentische Orte, wie das Burgkloster und das Zeughaus, fur die Erinnerungsarbeit von
grofBter Bedeutung.

Seit SchlieBung des Burgkloster-Museums (bzw. dessen Uberfiihrung in andere Regie), wo
aktive Gedenkarbeit am gegebenen Ort (Gerichtssaal/Zellen) geleistet wurde, gibt es keinen
zentralen authentischen und aktiven Erinnerungsort in Libeck mehr. Authentische Orte kon-
nen als Koordinations-, Forschungs-, Lern- und Diskussionsorte fungieren, sie kdnnen De-
mokratieerziehung leisten. Zugleich sind sie Zeichen dafur, dass auch Kommunen (vgl. etwa
Kiel und Mannheim®) sichtbar und mit Breitenwirkung Verantwortung fiir ihnre NS-Geschichte
Ubernehmen.

Die als Anlage 2 beigefugte Informationssammlung zu Gedenkanldssen und Gedenkorten
versteht sich als erster Schritt hin zu einem solchen Konzept der Hansestadt. Sie ist offen fir
Erganzungen und erhebt nicht den Anspruch auf absolute Vollstandigkeit. Die Auflistung
kdonnte den Eindruck vermitteln, dass doch eigentlich schon genug vorhanden und getan
worden sei. Dieser Anschein trigt jedoch, da die meisten Orte und Anlasse vielen gar nicht
bekannt sind und erst durch aktive Erinnerungsarbeit und Demokratiebildung zum Sprechen

2 Biirgermeister Drechsler und Polizeichef Béhmcker. Klaus Béstlein, Das ,,Reichskommissariat Ostland unter
Schleswig-Holsteinischer Verwaltung und die Vernichtung der europdischen Juden, in: Beirat fiir Geschichte
(Hrsg.): 50 Jahre, S. 65-85.

3 Siehe zum Beispiel den Bericht des Bundesamtes fiir Verfassungsschutz:
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-rechtsextremismus/zahlen-und-fakten-rechtsex-
tremismus.

4 Landesgedenkstittenkonzept ~ Schleswig-Holstein ~v.  April 2015 (https://www.schleswig-hols-
tein.de/DE/Fachinhalte/G/gedenkstaetten/Downloads/gedenkstaettenkonzept.html).

5 Bundesministerium des Innern:  https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldun-
2en/DE/2017/09/definition-antisemitismus.html.

6 Kiel: https://www .kn-online.de/Kiel/Kiel-Zentrum-zur-Geschichte-Kiels-im-20.-Jahrhundert-im-
Stadtarchiv;

Mannheim: https://www.marchivum.de/de/ns-dokumentation/ns-dokumentationszentrum.
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gebracht werden miissen, um fir unsere demokratische Gesellschaft wirklich positiv wirken
zu kénnen.

Eine ,Strategie zu moglichst breitangelegter Vermittlungsarbeit® (s.o.) sollte auf einem fun-
dierten didaktischen Konzept beruhen, dass neben dem wissenschaftlich-didaktischen Teil
verschiedene praktische Fragen beantwortet und Umsetzungsvorschlage unterbreitet, z.B.:

e an einem authentischen Ort

e Zentrale Themen, Inhalte und Anliegen

e Koordinierung mit landesweiten Ansatzen.

Im Grundlagenkonzept wird die von der Politik vorgeschlagene App ,Wege der Verfol-
gung und des Widerstandes® auf Basis des Rahmenkonzeptes zur digitalen Strategie
der Hansestadt Lubeck (VO/2020/08509) weiterentwickelt. Die Hansestadt Libeck
wirkt demnach darauf hin, digitale Angebote zu bindeln um Nutzer:innen nicht mit ei-
ner Vielzahl von unterschiedlichen Anwendungen zu Uberfordern. Das strategische
Ziel wonach die Hansestadt Libeck beabsichtigt, digital vorhandene Daten von Kultur-
gutern fir Interessierte bedarfsgerecht aufzubereiten wird damit ebenfalls verfolgt. Zu-
satzlich werden bisher nicht digital vorhandene Daten von Kulturgitern und Erinne-
rungsorten digitalisiert und offentlich bereitgestellt. Das vom Bundesministeriums des
Innern, fur Bau und Heimat als Modellprojekt Smart City geforderte digitale Kulturwerk
Lubeck wird eingebunden.

Die Konzepterstellung hat das Ziel, mit externem Sachverstand und auf professioneller Di-
stanz zu prifen, wie das ,doppelte Gedenken® in Liibeck auf eine neue Basis gestellt werden
kann. Es soll eine seridse Grundlage fur die politische Diskussionen und Entscheidungen
schaffen.

Partner:

Das Zentrum fur Kulturwissenschaftliche Forschung Lubeck (ZKFL, www.zkfl.de ) hat sich
bereit erklart, die Erstellung eines solchen Konzepts organisatorisch in die Hand zu nehmen
und wissenschaftlich zu begleiten. AulRerdem hat das ZKFL eine bedeutende Teilfinanzie-
rung der Konzepterstellung in Hohe von 15.000 EUR in Aussicht gestellt. Es gibt dartber
hinaus weitere erste Finanzierungszusagen (siehe dazu die Anlage 3).

Das ZKFL ist ein Zentrum der Universitat zu Liubeck in Partnerschaft mit der Hansestadt Lu-
beck.

Mitglieder des ZKFL sind seitens der Universitat das Institut fur Medizingeschichte und Wis-
senschaftsforschung (IMGWF), das Institut fur Multimediale und interaktive Systeme (IMIS),
das Institut fir Sozialmedizin und Epidemiologie sowie das Institut fur Psychologie (IPSY).

Seitens der Stadt gehéren zum ZKFL die Kulturstiftung LUBECKER MUSEEN, das Archiv
der Hansestadt Libeck, die Stadtbibliothek sowie der Bereich Archaologie und Denkmalpfle-
ge der Hansestadt Lubeck.

Dem entsprechend besitzen einzig die im ZKFL vertretenen Institutionen, die fachliche Ex-
pertise fur die Begleitung und Evaluierung der Konzepterstellung.

Weiteres Vorgehen:

Die Erarbeitung des Konzepts soll im Laufe des Jahres 2021 realisiert werden. Hierzu wer-
den im zweiten Halbjahr 2020 die erforderlichen Fordergelder durch das ZKFL eingeworben.

AnschlieBend wird — voraussichtlich im Rahmen einer 6ffentlichen Ausschreibung — eine
fachlich geeignete Person gewonnen (spatestens bis Ende Marz 2021). Die Entwicklung der
Studie wird institutionell am ZFKL angesiedelt und von einem kleinen Fachbeirat mit histori-
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scher und Lubeck-Kompetenz begleitet. Die Studie soll im Herbst 2021 vorliegen und den
Gremien vorgestellt werden.
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Anlagen:

1. Finanzielle Auswirkungen

2. Uberblick tiber vorhandene Gedenkorte, -anldsse und Trager/Initiativen der Gedenkkultur
in Libeck

3. Grundlagen der Konzepterarbeitung sowie Kosten- und Finanzierungsplan
Literatur zur Erinnerungskultur in Lubeck

Blrgermeister Jan Lindenau
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Bereich: 4.416 Archiv

Produkt:111025 000

Anlage zur Vorlage vom 02.09.2020

VO-Nr.: 2019/07965-01-01

TOP 5.4

2. Verfahrensibersicht — Finanzielle Auswirkungen KONSUMTIV
Finanzielle
Auswirkungen in € 2021 2022 2023 2024
Ertrage 0,00
Aufwendungen -10.000,00
Saldo Ergebnisplan -10.000,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen
Auszahlungen -10.000,00
Saldo Finanzplan -10.000,00 0,00 0,00 0,00
2021 Ergebnisplan Finanzplan
Mittel veranschlagt X X Ergebnisplan Finanzplan
Zusétzl. zu ordnen Gesamtlaufzeit | Gesamtlaufzeit
Haushaltsbelastend
Haushaltsentlastend
Haushaltsneutral
Haushaltsjahr Produktsachkonten Ergebnisplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
2021
(Minder)
Ertréqe:
(Mehr)
Ertrage:
(Minder)
Aufwendungen:
(Mehr) 111025 000.7431007 |Archiv, Sachverst.-, -10.000,00
Aufwendungen: Gerichts-u.a. Kosten
Saldo Ergebnisplan -10.000,00
Produktsachkonten Finanzplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
(Minder)
Einzahlungen:
(Mehr)
Einzahlungen:
(Minder)
Auszahlungen:
(Mehr) 111025 000.7431007 [Auswzahlungen aus Archiv, -10.000,00
Auszahlungen: Sachverst.-, Gerichts-u.&.
Kosten
Saldo Finanzplan -10.000,00
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Anlage 2 zur Vorlage VO 2019/07965-01-01

Gedenkorte und Gedenkstétten zu Opfern des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs sowie zur deutschen Teilung nach 1945

Opfer(-gruppen) / Inhaltlicher Beschreibung Ort aufgestellt Bemerkung
Bezug
Allen Opfern der nationalsozialistischen Zwei gestaltete Eisengusstafeln mit Inschrift neben dem ehemaligen Hauptquartier der Zeughaus, Parade 10-12 1986/2014 Das zentrale Gedenkstatte fur die Opfer
Gewaltherrschaft Gestapo in Lubeck: Mahnmal fur die Opfer des Nationalsozialismus mit der Inschrift: ,Dem der nationalsozialistischen
Gedenken der Lubecker Burger, die in den Jahren 1933 bis 1945 aus politischen, religiosen Gewaltherrschaft an der Parade
und rassischen Griinden Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wurden. Ihr zwischen dem Zeughaus und dem Haus
Leidensweg begann in vielen Fallen hier, in den Haftzellen der Geheimen Staatspolizei im der Kulturen in Libeck wurde am 23.
Keller des ehemaligen Zeughauses.” erganzt 2014 durch eine Gedenktafel an die Januar 2016 um das Gedenken an die
Verfolgung Homosexueller im Nationalsozialismus verfolgten
Homosexuelle ergénzt (Kiinstler Erich
Lethgau, Lubeck)
Befreiung Lubecks 1945 von der Diktatur; |Stele aus Naturstein/ Mahnmal mit der Inschrift: ,,2. Mai 1945 Befreiung Libecks von der Holstentor Feldseite 1995

Opfer der Diktatur

nationalsozialistischen Diktatur. Gravur auf den Seitenflachen: ,Uns bleibt die
Verpflichtung: Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse,
seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religidsen oder
politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland".

Gedenkzeichen fiir die vom Libecker
Bahnhof aus deportierten jlidischen Opfer
und andere Opfergruppen

Mahnmal "Vor den Augen aller" fiir die wahrend des Nationalsozialismus vom Lubecker
Bahnhof aus Deportierten mit biografischen Textfragmenten auf drei Fahnen, die an acht
Terminen pro Jahr gewechselt werden (u.a. an Daten, an denen von Lubeck ausgehende
Deportationen stattgefunden haben); erarbeitet durch die Kiinstlerin Frau Ute Jurs, Liibeck.
Es finden sich Textausztige mit Gedanken der Opfer. Gedenktage: 27. Januar 1945:
Befreiung KZ Auschwitz; 26. Februar 1943, 2. April 1942 und 16. Juli 1942: Deportation
nach Theresienstadt; 2. Mai 1945: Kriegsende in Libeck; 16. Mai 1940: Deportation von
Sinti und Roma von Libeck nach Auschwitz; 16. September 1940: Deportation von
Patienten der Heilanstalt Strecknitz und der Vorwerker Heime; 6. Dezember 1941:
Deportation judischer Lubecker nach Riga

Bahnhofsvorplatz; Am Bahnhof 4,
23558 Libeck

Eréffnet wurde das Mahnmal am 7.

Dezember 2013.

"Stolpersteine” fur judische Mitbirger und
andere verfolgte Personengruppen

"Stolpersteine" Steine mit Inschrift zu der/dem Verfolgten auf Straen, Wegen und Platzen,
verlegt durch den Kiinstler Gunter Demnig: Gedenksteine fiir die ermordeten/verfolgten
Mitglieder der judischen Gemeinde Libeck, der ermordeten/verfolgten Homosexuellen,
Sozialdemokraten, Kommunisten, Zeugen Jehovas und Menschen mit geistigen
Behinderungen oder chronischen Erkrankungen; 220 Stolpersteine (Stand Januar 2020)

Gesamtstadt Libeck

laufend seit 1993

Psychisch kranke Patienten der Auf einem Stein montierte Bronzetafel: Mahnmal fiir die deportierten und ermordeten Medizinische Universitat, Haus 6, 1983 Quelle: Gedenkstatten fir die Opfer des
Heilanstalt Strecknitz und Euthanasieopfer |Patienten der Heilanstalt Strecknitz. Inschriften: "Dem Gedenken der am 23. September Ratzeburger Allee 160, 23538 Lubeck Nationalsozialismus. Hrsg. von der
1941 aus der ehemaligen Heilanstalt Strecknitz deportierten Patienten". Seit 1912 befand Bundeszentrale fir politische Bildung.
sich auf dem Gelénde der heutigen Medizinischen Hochschule Lubeck die Heilanstalt
Strecknitz. Sie wurde 1941 auf Befehl der nationalsozialistischen Regierung aufgelost. 605
psychiatrischen Patienten wurden verschleppt. Fir die meisten war es ein Weg ohne
Wiederkehr. Dieser Stein soll an sie erinnern. Errichtet 1983."
Psychisch Kranke bzw. judische Burger Bronzeplastik "Die Bergende": Zur Erinnerung an Opfer der Euthanisie wéhrend des Innenhof im zentralen 1988
Nationalsozialismus aus der Vorwerker Diakonie. Inschrift: "FURCHTE DICH NICHT - Verwaltungsgebaude der Vorwerker
DENN ICH HABE DICH ERLOEST - ICH HABE DICH BEI DEINEM NAMEN GERUFEN - Diakonie, TriftstraRe 139-143, 23554
DU BIST MEIN. JESAJA 43.1. WIR KONNTEN SIE NICHT BERGEN" Lubeck
Julius Daicz, Max Daicz, Gisa Feuerberg, Hannelore Gerste, Hermann Jurmann, Amalie
Langsner, Arnold Stein, Erich Stein, Jerubal Toeplitz Erich Weil. 16. September 1940
Religiés und politisch Verfolgte/Liibecker [Plexiglas auf Sandstein: Gedenktafel fiir die vier Lubecker Martyrer. Inschrift: "Zum Rathausarkaden, Breite Stral3e 68, 2004

Mértyrer

Gedenken an die 4 Lubecker Martyrer vom 10. November 1943. Am 10. November 1943
um 18 Uhr wurden durch die Willkurrjustiz der Nationalsozialisten der evangelisch-
lutherische Pastor Karl Friedrich Stellbrink und die drei rémisch-katholischen Kapléane
Hermann Lange, Eduard Miller und Johannes Prassek durch das Fallbeil in Hamburg
hingerichet, weil sie sich gegen den Unrechtsstaat wandten." Daneben vier Tafeln mit
Namen und Lebensdaten der Geistlichen.

23552 Libeck
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Opfer(-gruppen) / Inhaltlicher Beschreibung Ort aufgestellt Bemerkung
Bezug
Religids und politisch Verfolgte/Libecker |Skulpturen aus Stein und Metall: 2013 erfolgte Ergénzung des historischen Lubecker Standorte: St. Jakobi, Burgtor, Gustav-|2013
Martyrer Kreuzweges durch acht neue Skulpturen und Stelen aus Stein und Metall zur Erinnerung an |Radbruch-Platz, Jugendherberge,
die Lubecker Martyrer. Flnf von ihnen markieren den Kreuzweg an St. Jakobi, beim Jerusalemsberg, Luther-Kirche,
Burgtor, am Gustav-Radbruch-Platz, der Jugendherberge und dem Jerusalemsberg, drei Propsteikirche Herz Jesu Gefangnis
weitere den Weg der Libecker Martyrer an der Luther-Kirche, der Propsteikirche Herz Jesu |Lauerhof.
sowie dem Geféngnis Lauerhof.
Religits und politisch Verfolgte/Lubecker |Gedenkstatte Libecker Martyrer Herz-Jesu-Kirche, Parade 4, 23552 https://lwww.luebeckermaertyrer.de/files/d
Martyrer Lubeck ownloads/gedenkweg.pdf
Lubecker Martyrer Burgkloster: Untersuchungshaftzellen und der Schoffengerichtssaal : Hier waren Johannes |Burgkloster, An der Untertrave 1,
Prassek und Eduard Mller in Untersuchungshaft und wurden zusammen mit Hermann 23552 Libeck, Telefon 0451/80 90
Lange und Karl Friedrich Stellbrink wahrend des sogenannten ,Liibecker 990; info@hansemuseum.eu;
Christenprozesses"” durch den Volksgerichtshof hier eingekerkert. Seit 2015 gehort das www.hansemuseum.eu
Burgkloster zum Museumsensemble des Europdischen Hansemuseums
Politisch Verfolgte der Lubecker Bronzene Erinnerungstafel: Gedenktafel an die verfolgten Biirgerschaftsmitglieder Erich Eingang des Burgerschaftssaales im  [unbekannt

Burgerschaft zwischen 1933 und 1945

Klann (KPD), Dr. Julius Leber (SPD), Dr. Moritz Neumark (DDP, DVP, HVB), Egon Nickel
(KPD), Karl Ross (KPD), Paul Steen (KPD) und Johannes Stelling (SPD). Inschrift: "Durch
Verfolgung und Terror der nationalsozialstischen Machthaber wahrend der Jahre 1933 bis
1945 verloren ihr Leben die einstigen Mitglieder der Burgerschaft der Hansestadt Libeck (...
0.g. Namen). Sie starben fiir Freiheit und Demokratie. Ihr Opfer ist uns standige Mahnung."

Rathaus der Hansestadt Lubeck,
Breite Str. 62, 23552 Libeck

Politische Verfolgte unter der Belegschaft
des Lubecker Hafens

Holztafel: Gedenktafel fuir drei politischen Opfer unter der Belegschaft des
Gesamthafenbetriebs/Hafenbetriebsvereins: "Gedenktafel fiir die Kollegen Jonny Bruer,
Max Grimm, Karl Nitschke, fest im Glauben an ein sozialistisches Deutschland fanden sie
einen qualvollen Tod im KZ".

ehemals in der Kantine des
Gesamthafenbetriebs, danach
Verbringung in das Kesselhaus,
Hafenbetriebsverein, Hafenstral3e 33.
Jetzt im Gesamthafenhaus im
heutigen Restaurant Barcelona;
restaurierungsbeduirftig (verblasste
Inschrift)

ca. Mitte der 1960er Jahre

Mahnmal gegen Krieg und Gewalt

Gedenkkapelle in der Lubecker Marienkirche. Infotafel ,Fir Frieden und Versdhnung. Die
Kathedrale von Coventry wurde am 10. November 1940 von deutschen Fliegern zerstort.
Alliierte Bomber setzten Palmarum 1942 (28. zum 29. Méarz) St. Marien in Brand. Die
Glocken stiirzten aus dem brennenden Sidturm in die Tiefe der Kapelle. Zwei Glocken
liegen hier geborsten als Mahnung gegen Krieg und Gewalt, von englischen Christen wurde
ein Verséhnungswerk mit den ehemaligen Feinden begonnen, das heute in der ganzen Welt
wirkt. Das Zeichen dafir ist das 'Nagelkreuz von Coventry', das sich in der Mauernische der
Kapelle befindet."

St. Marien, Sudturm. Gedenkkapelle;
Marienkirchhof 1, 23552 Liibeck

1971

Wehrmachtsangehérige und zivile Opfer

Hohe Stele aus gemauertem Backstein mit der Luftschraube eines Propellerflugzeuges; der
Erprobungsstelle See, die hier von 1928 bis 1945 bestand. Im Sockelbereich zwei Plaketten
mit Inschriften: Ehrenmal fir die Kriegs- und Ziviltoten der Seeflugzeug-Erprobungsstelle
der Wehrmacht auf dem Priwall, die ,Erprobungsstelle See"/,E-Stelle See* (Erprobung von
militarischen Fluggeraten). Inschrift auf zwei Plaketten: "Unseren toten Kameraden“ und
4Erprobungsstelle Traveminde 1929 — 1945".

Wiekstrae/Priwall

1999

Zivile Opfer des Bombenkrieges in Libeck

Figur der Mutter mit Kindern: Ehrenmal fir die Bombenopfer der Hansestadt Liibeck durch
den Luftangriff der Royal Air Force auf Lilbeck am 28./ 29. Méarz 1942; ohne Inschrift

Ehrenfriedhof, Am Sandberg.
Travemiinder Allee, 23568 Liibeck

1963

Deutsche Kriegsgefangene des Zweiten
Weltkriegs

Metallgrafik von Curt Stoermer: Zur Erinnerung an die noch in (russischer)
Kriegsgefangenschaft befindlichen deutschen Wehrmachtssoldaten. Inschrift: "Die Heimat
wartet auf Euch".1953 gefertig und dort angebracht und 1961 erganzt.

Rathausarkaden, Breite Straf3e 68,
23552 Libeck

1953; 1961 erganzt

Gedenkstein fur Julius Leber Naturstein mit Bronzeplatte: Inschrift "Julius Leber / geboren 16. November 1891 / Ehrenfriedhof, Am Sandberg. 1946
hingerichtet 5. Januar 1945 / Aufrecht geht mir beizeiten / o Bruder" Traveminder Allee, 23568 Lilbeck
Gedenktafel fir Hans Blumenberg Gedenktafel Plexiglas im Eingangsbereich Huxstr. 17 mit der Inschrift: "Geburtshaus von Huxstr. 17, 23552 Lubeck 2016

Hans Blumenberg, Philosoph und Schriftsteller (13. Juli 1920 - 28. Méarz 1996)
“Nachdenklichkeit hei3t: Es bleibt nicht alles so selbstversténdlich, wie es war™.
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Opfer(-gruppen) / Inhaltlicher Beschreibung Ort aufgestellt Bemerkung
Bezug
Dr. Georg Rosenthal (* 23. Januar 1874  |Buste und Text: ,Bedenke, dass du ein Katharineer bist. Denn katharos heif3 rein“ Das KonigstralRe 27-31, 23552 Lubeck, Vermutlich wurde die Buste, die
in Berlin; T 16. Mé&rz 1934 in Lubeck) , Jkatharos“ mit griechischen Buchstaben. Treppenaufgang urspriinglich auf seinem Grab stand,
Direktor des Katharineums. Von Liibecker Anfang der 1980er Jahre dorthin
Nationalsozialisten bereits vor 1933 versetzt (Information Dr. Jan
wegen seiner judischen Wurzeln Zimmermann)
diffamiert und verfolgt; vermutlicher
Selbstmord 1934
Gustav Radbruch (* 21. November 1878 |Gedenktafel mit der Inschrift : "Geburtshaus von Gustav Radbruch, * 21.11.1878 in Lubeck; [Fleischhauerstr. 39, 23552 Liibeck
in Lubeck; T 23. November 1949 in +23.11.1949 in Heidelberg. - In diesem Haus lebte Gustav Radbruch bis zum Jahre 1898.
Heidelberg) Politiker und Prof. Dr. Radbruch zahlt als Strafrechtler und Rechtsphilosoph zu den bedeutendsten
Rechtswissenschatftler, Reichsminister Juristen des 20. Jahrhunderts und ist einer der wichtigsten Justizreformer der neueren
der Justiz. deutschen GeschichteWahrend der Weimarer Republik war er von 1920 bis 1924 fir die
SPD Mitglied des Reichstages und 1921/22 sowie 1923 Reichsjustizminister. Von 1933 bis
1945 unterlag er einem von den Nationalsozialisten ausgesprochenen Berufsverbot.
Radbruch setzte sich fiir ein Strafrecht ein, das dem Tater die Chance gibt, wieder in die
Gesellschaft integriert zu werden. Gustav Radbruch war ein entschiedener Gegner der
Todesstrafe. Viele seiner Gedanken, mit denen er seiner Zeit weit voraus war, sind heute
Gesetz. Seiner Heimatstadt Lubeck war er immer verbunden.!
Erich Mihsam, Schriftsteller, Widerstand |In Liibeck weist ein Stolperstein vor dem Buddenbrookhaus auf Erich Milhsam hin, der erste |Stolperstein in der Mengstral3e vor
gegen den Nationalsozialismus in Lubeck verlegte. Des Weiteren erinnert eine Gedenktafel am historischen Gebaude der dem Buddenbrookhaus (Mengstralle
(*6.4.1878 in Berlin, ermordet am Lowen-Apotheke Ecke KonigstraBe und Dr.-Julius-Leber-Strale an ihn. Die dortige Inschrift |4, 23552 Libeck); Tafel an der
10.7.1934 im Konzentrationslager lautet: "Die Bewahrung dieses Hauses vor dem 1899 geplanten AbriB3 ist der Initiative des Léwenapotheke, Konigstr./Ecke Dr.-
Oranienburg) Dichters und pazifistischen Anarchisten Erich Mithsam (1878-1934) zu verdanken. Er wurde |Julius-Leber-Str., 23552 Libeck
1934 im KZ Oranienburg ermordet."”
Otto Passarge (* 12. November 1891 Skulptur von Josef Wieczorek Otto-Passarge-StraRe 2, 23564 1998

Libeck; T 16. Mai 1976 ebenda); SPD-
Politiker, Widerstand gegen den
Nationalsozialismus, Nachkriegs-
Burgermeister

Lubeck (vor dem Verwaltungsgebaude
des Lubecker Bauvereins)

Verfolgungsopfer Arnold Brecht (* 26.
Januar 1884 in Lubeck; T 11. September
1977 in Eutin) Jurist und
Politikwissenschaftler

Gedenktafel mit der Inschrift : "In diesem Hause verbrachte Arnold Brecht die gliicklichen
Tage seiner Kindheit und Jugend. (...) Er gehdrte zu den wenigen hohen Beamten, die aktiv
fur die Verteidigung der ersten deutschen Demokratie eintraten. Als Adolf Hitler 1933 seine
Antrittsrede im Reichsrat hielt, antwortete Brecht ihm mit einer mutigen Rede, in der er die
neuen Machthaber aufforderte, Recht und Gesetz zu achten. Diese Haltung musst er wenig
spater mit der Entlassung aus dem Staatsdienst und Emigration in die USA bezahlen. (...)"

Gedenktafel fur Arnold Brecht am
Elternhaus, Moislinger Allee 22, 23558
Lubeck

LBIl. 2016/05 https://luebeckische-
blaetter.info/2016/05_LB181.pdf

Widerstand Familie Bringmann

Gedenkstele fur die politisch verfolgten Angehdrigen der Arbeiterfamilie Bringmann: "Die
Lubecker sozialistische Arbeierfamilie Emilie u. Heinrich Bringmann mit ihren acht S6hnen
trat von 1933 bis 1945 kompromif3los und unerschrocken gegen die nationalsozialistische
Diktatur ein. In der lllegalitat in Deutschland und in den Wiederstandsbewegungen in
Spanien, Danemark, Norwergen und Frankreich kdmpften sie fur unsere und die Befreiung
Europas. Funf der S6hne verbrachten 36,5 [?] Jahre in Zuchthausern und
Konzentrationslagern. Erst 1945-46 kehrten sie nach Libeck heim." (zitiert nach
Wilke/Wilke, S. 87; zum Teil nicht leserlich

Vorwerker Friedhof, Friedhofsallee
146, 23554 Libeck

Gefallene und zivile Opfer des Ersten und
Zweiten Weltkriegs

Ruhestatte und Statte des Gedenkens an die Gefallenen des 1. und 2. Weltkrieges sowie
der Opfer der Luftgriffe auf Libeck. Auch Gedenkstein Julius Leber (siehe hier gesondert).
Der Ehrenfriedhof ist die zentrale Gedenkstatte fur die militarischen und zivilen Opfer beider
Weltkriege. Er geht zuriick auf das Jahr 1914 und Plane des stadtischen Gartenarchitekten
Harry Maasz (1880-1946). Auf ihm befinden sich mit Fritz Behns Skulptur Sterbender
Krieger von 1919 und Richard Emil Ku6hls "Helm ab zum Gebet" von 1924

Ehrenfriedhof nordéstlich des
Burgtorfriedhofs; Am Sandberg.
Travemiinder Allee, 23568 Lubecl

1914 und spatere Erweiterungen des
Opferkreises

Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene, KZ-
Haftlinge; zivile Opfer; Widerstand

Auf dem Vorwerker Friedhof in Libeck finden sich verschiedene Gedenkstatten: ein
niederlandisches und ein sowjetisches Mahnmal sowie Ehrenmale fiir Zwangsarbeiter,
Kriegsgefangene und KZ-Opfer aus Polen, Russland, Estland und Litauen. Gedenkort fur
zivile Kriegsopfer/Bombenopfer. Mitte der fiinfziger Jahre wurde eine Gedenkstatte im Stil
eines griechischen Lichthofes errichtet, auf dessen Seitenwanden reliefartige Figuren, die
ErschieRungskommandos, Folter und Zwangsarbeit darstellen. Die kiinstlerische Gestaltung
Ubernahm der Bildhauer Walter Jahn. Am Eingang zum Innenhof stehen die Worte: "Wir
sind Opfer — Wir sind Saat ... "

Vorwerker Friedhof, Friedhofsallee
146, 23554 Libeck

Quelle: Gedenkstatten fir die Opfer
des Nationalsozialismus. Hrsg. von
der Bundeszentrale fur politische
Bildung.
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Opfer(-gruppen) / Inhaltlicher
Bezug

Beschreibung

Ort

aufgestellt

Bemerkung

Opfer der NS-Verfolgung: Schiler des
Katharineums

Im "Primanerhof" des Katharineums wurde 1984 eine Gedenktafel angebracht. Die Tafel
trégt die Inschrift: 1933-1945 Memento Mit dieser Tafel sollen, obwohl nicht namentlich
aufgefiihrt, unter anderen folgende Personen, darunter ehemalige Schiiler des
Katharineums, geehrt werden, die von Nationalsozialisten verfolgt wurden und an die am
10. August 1984, dem 40. Jahrestag der Hinrichtung von Fritz-Dietlof Graf von der
Schulenburg, bei einer Gedenkfeier der Schule in der Katharinenkirche erinnert wurde:
Minna Grunfeldt, Julius Leber, Heinrich und Thomas Mann, Erich Milhsam und Fritz-Dietlof
Graf von der Schulenburg. Minna Griinfeldt war Sekretarin am Katharineum und wurde
verfolgt, weil sie Judin war.

Katharineum, KonigstraRe 27-31,
23552 Libeck

Quelle: Gedenkstatten fir die Opfer
des Nationalsozialismus. Hrsg. von
der Bundeszentrale fir politische
Bildung

Gewerkschaftshaus

Tafel mit der Inschrift "Erbaut 1930 (...). An dieser Stelle bestand seit 1897 das sog.
Vereinshaus, das Versammlungshaus der Sozialdemokratischen Partei”; am 11.3.1933 von
SA und SS gestirmt, am 2.3.1933 endglltige Zerschlagung der Gewerkschaften und
Besetzung des Gewerkschaftshauses durch die Nationalsozialisten

Dr. Julius-Leber-StraBe 46-48, 23552
Lubeck

KZ-Haftlinge, Todesmarsche Kriegsende

Gedenkstele fir die Opfer des Todesmarsches von KZ-Héftlingen tber Libeck und
Ahrensbok. Inschrift: "Diese Stele erinnert an den Todesmarsch von 500 Haftlingen aus
Auschwitz und Mittelbau-Dora (Harz). Sie wurden im April 1945 durch Ostholstein getrieben,
die meisten verloren ihr Leben wahrend der Cap Arcona Katastrophe am 3. Mai 1945 in der
Libecker Bucht bei Neustadt." Eine von zwolf Gedenkstelen, die den Todesmarsch von
KZ-Haftlingen 1945 durch Schleswig-Holstein nachzeichnen (zwei Gedenkstelen im
Lubecker Stadtgebiet, die zweite befindet sich am Tremser Teich; die tbrigen zehn Stelen
sind in Bad Schwartau, Bad Schwartau-Rensefeld, Pohnsdorf, Curau, Bokhof, Ahrensbok,
Sarau, Siblin, Susel und Neustadt in Holstein)

Gustav-Radbruch-Platz/Ecke
Féahrstral3e, 23558 Liibeck

LBIl. 2016/05 https://luebeckische-
blaetter.info/2016/05_LB181.pdf

Todesmarsche Kriegsende; Haftlinge des
KZ Neuengamme; Verschiffung in Lubeck

Am Silo des Vorwerker Industriehafens, dem Einschiffungskai fiir KZ-Haftlinge, befindet sich
seit dem 3. Mai 1990, anlaglich des 45. Jahrestages der Wiederkehr der
Schiffskatastrophe, eine Gedenktafel, die an das Leiden und den Tod der KZ-Opfer erinnert.
Die Inschrift lautet: "In das Konzentrationslager Hamburg/Neuengamme verschleppten
Gestapo und SS-Sicherheitsdienst 1940-1945 106.000 ménnliche und weibliche Haftlingen
aus Uber 20 Landern. 65.000 tberlebten das Lager nicht. Nach einem Befehl des
Reichsflihrer SS, Heinrich Himmler, sollte kein Haftlinge lebendig in die Hande des Feindes
fallen. Vom 20. bis 26. April 1945 schaffte die SS-Lagerfiilhrung mehr als 9.000 Haftlinge
nach Libeck. Hier bei dem Getreidesilo wurden sie auf die Schiffe gebracht: 4.600 auf die
"Cap Arcona”, 2.800 auf die "Thielbeck”, 2.000 auf die "Athen". Am 3. Mai 1945 griffen
britische Jagdbomer die Schiffe in der Neustadter Bucht an. Die "Thielbek" sank sofort, die
"Cap Arcona" geriet in Brand und kenterte. Uber 7.000 Héftlingen fanden den Tod."

Silo des Vorwerker Industriehafens;
Nordlandkai, ATR Landhandel,
Seehafensilo, Posener StraBe 26a,
Lubeck

1990

https://www.kunst-im-oeffentlichen-raum-
luebeck.de/kunstwerkedetails/gedenktafel
-vorwerker-industriehafen.html; siehe
auch Quelle: Gedenkstatten fir die
Opfer des Nationalsozialismus. Hrsg. von
der Bundeszentrale fiir politische Bildung.

KZ-Haftlinge, Todesmarsche Kriegsende

Gedenkstele zum Gedenken an den Todesmarsch der Haftlinge vom KZ Furstengrube;
Inschrift: "Todesmarsch Auschwitz-Holstein 1945"

Tremskamp — Tremser Teich,
Tremskamp, 23611 Libeck

KZ-Haftlinge, Todesmarsche Kriegsende

Frihes Konzentrationslager; Station auf dem Todesmarsch von etwa 500 Haftlingen aus
den Konzentrationslagern Auschwitz-Furstengrube und Mittelbau-Dora (Harz) durch die
Gemeinde.

Flachsroste 16, 23623 Ahrenshok

Franzosische Widerstandskampfer:in
Suzan Masson und France Bloch-
Sérazin

Gedenktafel fir die beiden franzésischen Widerstandskampfer:in Suzan Masson und
France Bloch-Sérazin angeklagt in Libeck, die in Lauerhof inhaftiert waren bis sie in der
Hamburger Untersuchungshaftanstalt Hamburg am Holstenglacis durch das Fallbeil
hingerichtet wurden

Gedenktafel auf dem Gelénde der
Justizvollzugsanstalt (JVA) Lubeck,
Marliring 41, 23566 Libeck

LN 11.11.2014 (https://www.In-
online.de/Lokales/Luebeck/Gedenken
-an-hingerichtete-Inhaftierte)

Lubecker Martyrer

Stele des Lubecker Martyrer-Weges am Eingang der JVA Liibeck mit Gedenktafel

Justizvollzugsanstalt (JVA) Lubeck,
Marliring 41, 23566 Libeck

Lubecker Martyrer, inbesondere Pastor
Stellbrink

Gedenkstatte des Kirchenkreises Lubeck-Lauenburg und der Nordkirche an die Libecker
Martyrer, insbesondere Pastor Stellbrink, und zur Kirchengeschichte in der NS-Zeit

Luther-Kirche Gedenkstatte,
Moislinger Allee 96, 23558 Libeck

https://www.gedenkstaette-
lutherkirche.de/

Verfolgte des NS-Regimes und Opfer des
Polizeiterrors

Gestapozellen im Zeughaus

Zeughaus Parade 10, 23552 Lubeck

Gerhard Paul: Staatlicher Terror und
gesellschaftliche Verrohung. Die
Gestapo in Schleswig-Holstein,
Hamburg 1996, S. 98;
https://www.stolpersteine-
luebeck.de/main/gedenkort-

gestapozellen.html
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Opfer(-gruppen) / Inhaltlicher
Bezug

Beschreibung

Ort

aufgestellt

Bemerkung

Judische Bevolkerung

Synagoge der Judischen Gemeinde Lubeck. Die Synagoge ist per se als Baudenkmal ein
Gedenkort an den Holocaust und an den Antisemtitismus nach 1945 (Brandanschlag im
Marz 1994 ) Das war der erste Brandanschlag auf eine Synagoge in Deutschland seit der
Pogromnacht 1938

St.-Annen-Straf3e 13, 22532 Libeck

Judische Bevolkerung

Judischer Friedhof Moisling: Der Friedhof ist per se ein Gedenkort. Hier findet sich neben
den Grabern auch ein Gedenkstein, der von zwei halbhohen Pfeilern mit steinernen Kugeln,
dem Davidstern und den Jahreszahlen 1933-1945 flankiert wird. Unter einer hebraischen
Inschrift lautet die deutschsprachige Widmung: "Den gemordeten 6 Millionen unseres
Volkes und ihren Briidern und Schwestern aus Lubeck".

Niendorfer Str. 43-45, 23560
Lubeck

Opfer von Krieg und Gewalthersschaft

Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft jahrlich im November. Volksbund
Deutsche Kriegsgraberfiirsorge e.V.Kreisverband Libeck

Vorwerker Friedhof, Friedhofsallee
83, 23558 Lubeck

Gedenktafel/Plakette fur Willy Brandt und
Paul StooR in Travemiinde

Gedenktafel Plexigals mit dem Text. "Willy Brandt — Staatsmann - Emigration oder Flucht.
Als damals mit 19 Jahren Willy Brandt noch Herbert Frahm hief3, wurde die Fahrt nach
Lolleland / DK von diesem Haus des Fischers Johannes Johannsen beschlossen. Der
Schwiegersohn Paul StooR fiihrte dann die Fahrt Gber die Ostsee mit dem Motorkutter Tra.
10, [sic!] in der Nacht zum 3. April 1933 durch. Friihmorgen um 7:00 Uhr war dann das Ziel
ohne Kontrolle nach Rgdbyhavn /DK vollzogen."

JahrmarktstralRe 4, 23570
Travemiinde

Dom Gedenkraum an die Palmarum 1942 zerstdrte Kirche Mihlendamm 2-6, 23552 Liibeck
Marienkirche Glocken (abgestirzt Palmarum 1942) Marienkirchhof 1, 23552 Liuibeck
Marienkirche Glasfenster zum Gedenken an die Toten in den Vertreibungsgebieten (1951) Marienkirchhof 1, 23552 Liibeck
Marienkirche Nagelkreuz Gedenken an die deutsche Bombardierung von Coventry; Friedenszeichen Marienkirchhof 1, 23552 Liibeck
Lutherkirche Urnentafel Karl Friedrich Stellbrink (1949) Moislinger Allee 96, 23558 Liibeck

Lutherkirche auf3en

Stele Mértyrer-Gedenkweg (2013)

Moislinger Allee 96, 23558 Liibeck

Lutherkirche innen

Fragmentiertes Ehrenmal fir die gefallenen Gemeindeglieder 1914-1918 von Erich Klahn,
erganzt und kritisch kommentiert 2019

Moislinger Allee 96, 23558 Libeck

https://www.gedenkstaette-

lutherkirche.de/lutherkirche/kunst/kriegere

hrenmal/

St. Lorenz Kirche Travemiinde

Eingangshalle mit Gedenkbuch und Tafeln fur die gefallenen Gemeindeglieder 1870/71,
1914/18, 1939/45

Jahrmarktstrale 14, 23570 Libeck

Herz Jesu Kirche

Gedenkstatte Liubecker Martyrer (2013)

Parade 4, 23552 Libeck

Herz Jesu Kirche

Krypta mit Urne von Hermann Lange (1955/2016)

Parade 4, 23552 Libeck

Herz Jesu Kirche auBen

Stele Martyrer-Gedenkweg (2013)

Parade 4, 23552 Libeck

Herz Jesu Kirche

Gefallene Gemeindeglieder 1914/18 und 39/45

Parade 4, 23552 Libeck

Kirche St. Gertrud

,Gedenkhalle* mit Gedachtnisbiichern fur Tote des Zweiten Weltkriegs

Gustav-Adolf-StraRe 10, 23568 Liibeck

St. Jakobi

Gefallenen-Ehrenmal fiir die Toten 1914/18 von Fritz Behn, umgestaltet 2017 durch Maria
Moser

Jakobikirchhof 3, 23552 Liibeck

Deutsche Teilung bzw. Wiedervereinigung

Grenzdokumentations-Statte Liibeck-Schlutup e. V.

Mecklenburger Str. 12, 23568 Lubeck

http://www.grenze-luebeck.de/

Gedenktafel Deutsche Einheit

Zwei Steinplatten; Kunstler der Lubecker Bildhauer Herbert Mdiller-Fried: Mahnmal zum
Wiedervereinigungsgebot im Grundgesetz und an den ,Tag des Mauerbaus" am 13. August
1961. Die reliefierte Inschrift lautet:

,DIE BERLINER / MAUER VOM / 13 AUGUST 1961/ TRENNT / DIE NATION / ABER DAS
/ GRUNDGESETZ / VERPFLICHTET* und ,DAS GESAMTE / DEUTSCHE VOLK / BLEIBT /
AUFGEFORDERT / IN FREIER / SELBST / BESTIMMUNG / DIE EINHEIT / UND FREIHEIT
/ DEUTSCHLANDS / ZU VOLLENDEN*.

1994 wurde nach einem Beschluss der Burgerschaft das Relief um die aktuellen Ereignisse
erganzt: ,3 OKTOBER 1990“ und ,DAS ZIEL IST ERREICHT*.

Breite Strale 62, 23552 Liibeck

1975, 1990 erganzt

Deutsche Teilung bzw. Wiedervereinigung

Gedenktafeln. An der Brandenbaumer LandstraBe in Eichholz steht ein Stein mit der
Inschrift: “Wir sind ein Volk - 3. Okt. 1990"

Brandenbaum-Eicholz, Schlutup und
Traveminde

Deutsche Teilung bzw. Wiedervereinigung

In Schlutup erinnert seit 1956 ein Gedenkstein an der ehemaligen Grenzstation mit der
Aufschrift “SLUT UP* ,GETRENNT 1945 -“ die Teilung Deutschlands; Inschrift GETRENNT
1945 -* 1989 erganzt um ,1989" / Wiedervereinigung

Mecklenburger Strae, schrag
gegeniber der Grenzdokumentations-
Stétte Lubeck-Schlutup

Aufstellung: 23.12.1956

https://www.kunst-im-oeffentlichen-
raum-

luebeck.de/kunstwerkedetails/gedenk

stein-slut-up.html

Deutsche Teilung bzw. Wiedervereinigung

Auf dem Priwall in Travemiinde wurde nach der Grenzéffnung in der Mecklenburger Stral3e
an der ehemaligen Demarkationslinie ein Gedenkstein mit der Aufschrift:,Nie wieder geteilt” -
3. Februar 1990 und den Landeswappen von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern aufgestellt

Standort: Mecklenburger Landstral3e
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Opfer(-gruppen) / Inhaltlicher Beschreibung Ort aufgestellt Bemerkung
Bezug
Deutsch-deutsche Grenze Ausstellung Uber die ehemalige innerdeutsche Grenze in der Bundespolizeiakademie; Die Ratzeburger Landstra3e 4, 23562
Geschichtliche Sammlung der Bundespolizei, Archiv sowie zahlreiche historische Lubeck
Schaustiicke vom Diorama der DDR-Grenzsperranlagen bis zu Originalfahrzeugen; nur auf
Anfrage o6ffentlich zuganglich
Ostvertriebene Wappenfenster und Schlussscheibe des Kapellengewélbes mit Nennung von Orten im St. Marien, Gedenkkapelle; unbekannt

ehemaligen deutschen Osten. Inschrift auf der Schlussscheibe des Kapellengewdlbes: "Dem
Gedenken aller Toten, die in der fernen Heimat ruhen"

Marienkirchhof 1, 23552 Liibeck

Seebestattete (inklusive Cap Arcona-
Opfer?

Zwei Gedenkstatten fir Seebestattete (inklusive Cap Arcona-Opfer?); Inschrift: ,Zum
Gedenken an die Verstorbenen die in der Libecker Bucht ihre ewige Ruhe fanden* und:
,Die Wasserwogen im Meer sind gro3 und brausen méachtig, der Herr aber ist noch groRer
in der Hohe. PS 9,34"

Brodtener Ufer Standorte: am Weg
zwischen dem Brodtener Ufer und
Traveminde

Opfer des Ersten Weltkrieges
(StraRenbahnmitarbeiter)

Gedenkstele fiur die gefallenen Mitarbeiter der StraRenbahn im 1. WK

RoeckstralRe / Ecke Rabenhorst,
ehem. StraBenbahndepot

https://lwww.kunst-im-oeffentlichen-
raum-

Kriegsgefangene in Libeck (u.a.
polnische und franzoésische KG) im
Offizierslager Lohmihle

Offizierslager XC an der Ecke Friedhofsallee/Vorwerker StralRe

Lohmiihle, Libeck, ohne
Kennzeichnung

https://en.wikipedia.org/wiki/Oflag_X-C
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Trager/Veranstalter/Initiativen/Arbeitskreise/Engagierte in der Erinnerungsarbeit in Libeck

Name der Institution

Kontakt

Link

Link 2

Email

Offnungszeiten

Initiative "Stolpersteine fiir Liibeck'

Heidemarie Kugler-Weiemann

www.stolpersteine-luebeck.de

Interkulturelle Begegnungsstétte e.V. - Haus der Kulturen

Haus der Kulturen Parade 12, 23552 Liibeck

Forum Erinnerungskultur

www.hausderkulturen.eu

Dr. Bettina Greiner, Willy-Brandt-Haus Liibeck; Dr. Karen Meyer-Rebentisch,
Gedenkstatte Lutherkirche; Dr. Harald Schmidt, Geschéftsfiihrer Birgerstiftung
Schleswia-Holsteinische Gedenkstéatten

www.willy-
brandt.de/ausstellungen/ausstellunge
n/haus-luebeck/

Liibecker CSD e.V.

Liibecker CSD e.V.
Hartengrube 25-27 « 23552 Lubeck
Tel. 0451/38941-67 « Fax. 0451/38941-87 « Mail. info@luebeck-pride.de

www.luebeck-pride.de

info@luebeck-pride.de

Gedenkstatte Libecker Mértyrer, Stiftung Liibecker Mértyrer

Herz-Jesu-Kirche, Parade 4, 23552 Liibeck

www.luebeckermaertyrer.de/de/orte-
des-gedenkens/gedenkstaette-
luebeck

info@luebeckermaertyrer.de

Gedenkstatte Lutherkirche - Trager Kirchengemeinde Luther-
Melanchthon zu Liibeck, Gedenkstétte der Nordkirche zur
Kirchengeschichte in der NS-Zeit und zur Erinnerung an die

Gedenkstatte Lutherkirche, Moislinger Allee 96, 23558 Luibeck;Leitung Dr. Karen
Meyer-Rebentisch, Tel. 0451-4905 7800

www.gedenkstaette-lutherkirche.de

info@gedenkstaette-lutherkirche.de|

Montag bis Freitag von 10.00 bis
16.00 Uhr, jeden 1. Samstag im
Monat um 15 Uhr Offentiche
FElhruna und i

|vier Lubecker Martvrer

Gedenkstatte des Kirchenkreises Liibeck-Lauenburg und der
Nordkirche an die Libecker Martyrer, insbesondere Pastor
Stellbrink, und zur Kirchengeschichte in der NS-Zeit

Gedenkstatte Lutherkirche, Moislinger Allee 96, 23558 Liibeck

www.gedenkstaette-lutherkirche.de

info@gedenkstaette-lutherkirche.de

Montag bis Freitag von 10.00 bis
16.00 Uhr, jeden 1. Samstag im
Monat um 15 Uhr Offentiche
Fihruna und nach Vereinbaruno |

Willy-Brandt-Haus Lubeck; das Willy-Brandt-Haus Lubeck ist
der Ort flr Zeitgeschichte in der Geburtsstadt des ersten
sozialdemokratischen Bundeskanzlers und spateren

KonigstraBe 2, 23552 Lubeck; gedffnet taglich 11— 18 Uhr
Geschlossen: 24./25.12., 31.12. und 1.1; Tel.: 0451 /122 4250
E-mail: haus-luebeck@willy-brandt.de

www.willy-
brandt.de/ausstellungen/ausstellunge
n/haus-luebeck/

haus-luebeck@willy-brandt.de

|Eriedensnobeloreistréaers
Hansestadt Lubeck, Fachbereich 4, Archiv der Hansestadt
Liibeck

Dr. Jan Lokers, Mithlendamm 1-3, 23552 Liibeck, Tel. 0451 122 4152

www.archiv.luebeck.de

Archiv@Iluebeck.de

Hansestadt Libeck, Fachbereich 4, Kulturbiiro

Kulturbiiro Nina Jakubczyk M.A., SchildstraBe 12, 23552 Lubeck

www.kunst-im-oeffentlichen-raum-
luebeck.de/spaziergaenge.html

kulturbuero@luebeck.de

Liibecker Museen - Industriemuseum Geschichtswerkstatt
Herrenwyk

Die LUBECKER MUSEEN, Kulturstiftung Hansestadt Liibeck, Industriemuseum
Geschichtswerkstatt Herrenwyk, Kokerstra3e 1-3, 23569 Liibeck; Dr. Bettina
Braunmiiller. Museumsleiterin, Telefon + 49 (0) 451 122 4196:

www.geschichtswerkstatt-
herrenwyk.de

Tel.: 0451 - 122 4195 oder
Tel.: 0451 - 122 4194 (an
Wochenenden)

geschichtswerkstatt@Iluebeck.de

Verein fur Lubecker Industrie und Arbeiterkultur

Vorsitzende Helga Martens, Verein fir Lubecker Industrie- und Arbeiterkultur e. V.,
c/o Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk, Kokerstr.1-3, 23569 Liibeck;
Tel 0451/74 89 4

geschichtswerkstatt@Iluebeck.de;
www.industrie-und-arbeiter-
kultur.de; www.die-luebecker-

helga.martens@travedsl.de

KZ-Gedenkstétte Ahrensbok

KZ-Gedenkstatte Ahrensbok, Flachsroste 16, 23623 Ahrensbok, Telefon: 04525 /
49 30 60

museen.de
www.gedenkstaetteahrensboek.de

gedenkstaetteahrensboek@t-
online.de

Initiative KlopfKlopf - Libeck ist weltoffen

Antje Peters-Hirt, Gesellschaft zur Beférderung gemeinnitziger Tatigkeit
Konigstrale 5, 23552 Libeck; Tel.: 0451 5834480

www.luebeckmanagement.de/de/aktivi
taeten-und-termine/luebeck-ist-

weltoffen/klopf-klopf.php

info@luebeckmanagement.de

Michael Haukohl-Stiftung Lubeck

WakenitzstraRe 73, 23564 Lubeck; Telefon: 0451 58086(

www.michael-haukohl-stiftung.de/

GeschichtsKontor Liibeck c/o Christian Rathmer

Christian Rathmer M.A.

rathmers@beyersdorf.com

Riga Komitee

Seit 2003 ist die Hansestadt Luibeck ordentliches Mitglied des Deutschen Riga
Komitee, das unter der Schirmherrschaft des Volksbundes Deutscher
Kriegsgraberfursorge gegriindet wurde . Das Deutsche Riga Komitee ist ein
bedeutsamer Zusammenschluss von deutschen Stédten, die sich gewissenhaft
einem gemeinsamen und groBem Ziel verbunden fiihlen, dem des gemeinsamen
Erinnerns und Gedenkens an die Ermordung der europaischen Juden wéhrend der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Vom 27. November 1941 bis zum 26.
Oktober 1942 wurden in 32 Transporten tber 30.000 Burgerinnen und Birger
judischen Glaubens aus zahlreichen deutschen, dsterreichischen und
tschechischen Stadten und Gemeinden ins lettische Riga deportiert und dort
ermordet, auch Mitglieder der jidischen Gemeinde Libeck.

www.volksbund.de/partner/deutsches-

riga-komitee.html

Verband Deutscher Sinti und Roma e. V. - Landesverband
Schleswig-Holstein

Verband Deutscher Sinti und Roma e.V. - Landesverband Schleswig-Holstein - 1.
Landesvorsitzender Matthaus Weil3; Landesgeschéftsfiihrerin Anna WeiR3;
Dorfstrafle 11, 24146 Kiel; Tel.: 0431 12209-22; Fax: 0431 12209-24; E-Mail:
lv@sinti- " -sinti- -

LoBeMeimberg@t-online.de

Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes —Bund der
Antifaschisten, Kreisvereinigung Libeck / Herzogtum
Lauenburg (VVN-BdA

Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes — Bund der Antifaschistinnen und
Antifaschisten VVN-BdA Lubeck / Hzgt. Lauenburg; Lore & Bernd Meimberg,
Dorfstr. 16. 23898 Sirksfelde

LoBeMeimberg@t-online.de

www.luebeck.vvn-bda.de

Liibecker CSD - Christopher Street Day e.V.

www.csd-termine.de

Okumenischer Arbeitskreis 10. November

Okumenischer Arbeitskreis 10. November Ev.-Luth. Kirchenkreis Liibeck-
Lauenburg Luther-Melanchthon-Gemeinde, Lubeck. Moislinger Allee 96. 23558
Liibeck

Pastorin Constanze Oldendorf,
Tel.: 0451/ 8 89 97 67,
pastorin@Iuther-melanchthon.de

Dr. Karen Meyer-
Rebentisch, Tel.: 0451/ 49
05 78 00,
info@gedenkstaette-
lutherkirche.de

www.kirche-

Il.de/themen/m/maertyrergedenken.ht
ml

Katholische Propsteigemeinde Herz Jesu

Geschaéftsstelle Lubecker Martyrer, Leiter der Geschéftsstelle und Referent der
Stiftung: Jochen Proske, Parade 4, D — 23552 Liibeck, Telefon +49451/709 87-79

www.katholische-pfarrei-luebeck.de/

www.luebeckermaertyrer.de/de/orte-
des-gedenkens/gedenkstaette-

lutherkirche/index.html
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Ev.-Luth. Kirchenkreis Liibeck-Lauenburg

Propstin Frau Petra Kallies; Referent der Prépstin Steffen Ohlendorf0451
7902103; Kirchenkanzlei Lubeck-Lauenburg, Backerstrale 3-5, 23564 Liibeck;
Telefon: 0451/ 79 02-01

www.kirche-Il.de/

E-Mail: info@kirche-LL.de

Luther- Melanchthon-Gemeinde, Liibeck

Offnungszeiten: Mittwoch und Freitag von 14-16 Uhr, jeden ersten Samstag von
14-16 Uhr mit Fiihrung um 14.30 sowie nach Voranmeldung. Gruppen sind
herzlich willkommen.

Hanseschule fiir Wirtschaft und Verwaltung, Lehrer Klaus
Senkbeil

Klaus Senkbeil c/o Hanse-Schule
fur Wirtschaft und Verwaltung,
Dankwartsgrube 14-22, 23552
Liibeck

Volksbund Deutsche Kriegsgraberfiirsorge e.V.Kreisverband
Liibeck

Kreisverband Liibeck

Kreisvorsitzender: Paul-Gerhard Rottger
Geschaéftsfuhrer: Michael Starbusch
Dorfstral3e 23a

23858 Ratzbek

Tel. 0451/3895915

Fax 0451/3895927

kv lnehack(atunlkshiind.ch de

www.volksbund.de/schleswig-
holstein/sh-
wirueberuns/kreisverbaende.htm|

JVA Lauerhof

Justizvollzugsanstalt Lubeck, Marliring 41, 23566 Lubeck; www.schleswig-
holstein.de/jvaluebeck

Gesellschaft fiir Christlich-Jidische Zusammenarbeit Liibeck
e.V.

Gesellschaft fur Christlich-Jiidische Zusammenarbeit Liibeck e.V.; Geschéftsstelle:

Beim Drégenvorwerk 1-3, 23554 Liibeck; Telefon 04 51 / 40 14 03; Frau Pastorin
Bettina Kiesbve. evana. Vorsitzende, Geschéftsfiihrunc

www.gcjz-luebeck.de

gcjz-hi@versanet.de
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Gedenktage in Libeck

Datum Anlass Veranstalter
5. Januar Jahrestag der Ermordung Julius Lebers Hansestadt Libeck; SPD Lubeck; Landesverband des Reichsbanners
Schwarz-Rot-Gold
23. Januar Verhaftung von Homosexuellen durch die Gestapo CSD e.V. Lubeck
27. Januar Jahrestag der Befreiung von Auschwitz offizieller Gedenktag bundesweit
26. Februar Deportationen nach Thereseinstadt (1943) Gedenkzeichen vor dem Bahnhof (Stadt)
2. April Deportationen nach Thereseinstadt (1942) Gedenkzeichen vor dem Bahnhof (Stadt)
Palmsonntag Bombenangriff auf Libeck Kirchen
2. Mai/8. Mai Kriegsende und Befreiung vom Nationalsozialismus
16. Mai Gedenktag an die Deportation von Sinti und Roma nach Auschwitz |Haus der Kulturen e.V.
1940
16. Juli Deportationen nach Theresienstadt (1942) Gedenkzeichen vor dem Bahnhof (Stadt)

16. September

Deportationen von Patienten der Heilanstalt Strecknitz un der
Vorwerker heime (1940)

Gedenkzeichen vor dem Bahnhof (Stadt)

November gesamt

Zeit des Erinnerns

9. November

Gedenken in der Synagoge an die Reichspogromnacht 1938

Judische Gemeinde Liibeck; Hansestadt Liibeck

November zwei
Sonntage vor dem
ersten
Adventssonntag

Erinnert wird an alle Toten von Krieg und Gewaltherrschaft

Hansestadt Lubeck und Volksbund Deutsche Kriegsgraberfiirsorge e.V.

6. Dezember

Deportation der verbliebenen jiudischen Gemeindemitglieder nach
Riga

Initiative Stolpersteine, Haus der Kulturen e.V., Hansestadt Liibeck,
Judische Gemeinde Liubeck

10. November

Hinrichtung der vier Libecker Martyrer 1943

Lubecker Kirchen, Erzbistum Hamburg

Gedenktage
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Anlage 3 zu VO 2019/07965-01-01

Kosten- und Finanzierungsplan

TOP 5.4

Vorlaufiger Kosten- und Finanzierungsplan (geschatzte Gesamtkosten 40.000 Euro)

Ausgaben

Personalkosten 38.000 EUR
(Projektstelle: TV-L 13 (bis Stufe 3), 6 Monate)

Sachkosten 2.000 EUR
Gesamt 40.000 EUR
Einnahmen

In Aussicht gestellte Eigenmittel des ZKFL 15.000 EUR
Bereits zugesagte Spenden:

Birgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstatten 5.000 EUR
Brunswiker Stiftung 2.000 EUR
Noch ausstehende Mittel:

Anfragen bei Libecker Stiftungen 8.000 EUR
Eigenanteil Hansestadt Libeck 10.000 EUR
Gesamt 40.000 EUR
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2020/09090
offentlich

Liibeck, 20.07.2020
Vorlage

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgriin und Verkehr

Bearbeitung: Jens Johannsen (E-Mail: jens.johannsen@luebeck.de Telefon: 122-3230)

2. Satzung zur Anderung der Satzung der Hansestadt Liibeck iiber
die Erhebung von Beitragen fur die Herstellung, den Ausbau, Um-
bau und die Erneuerung von StraBen, Wegen und Platzen in der
Hansestadt Lubeck vom 09.12.2014

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
10.08.2020 Senat Nichtéffentlich zur Senatsberatung
07.09.2020 Bauausschuss Offentlich zur Vorberatung
08.09.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Vorberatung
24.09.2020 Burgerschaft der Hansestadt Libeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die 2. Satzung zur Anderung der Satzung der Hansestadt Liibeck Uber die Erhebung von
Beitragen flr die Herstellung, den Ausbau, Umbau und die Erneuerung von Strallen, Wegen

und Platzen in der Hansestadt Lubeck vom 09.12.2014 wird in der Fassung der Anlage 2
beschlossen.

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.300 Recht Keine rechtlichen Bedenken
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmung
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein- Begrindung:
Es handelt sich um eine Satzung, die Kin-
der u. Jugendliche nur im Ausnahmefall als
Grundeigentimer berthrt.
Die MalRnahme ist: neu

X | freiwillig
vorgeschrieben durch:

Seite: 1/2
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Finanzielle Auswirkungen: X | Ja (Anlage 1)
Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X | Nein
Ja — Begriindung:

Begriindung der Nichtéffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:

siehe Anlage 1.
Anlagen:

Anlage 1: Begrundung
Anlage 2: Satzungsentwurf

Senatorin Joanna Hagen

Seite: 2/2
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Stand: 14.07.2020 Anlage 1

Begrindung

zur 2. Satzung zur Anderung der Satzung der Hansestadt Liibeck liber die Erhebung
von Beitragen fir die Herstellung, den Ausbau, Umbau und die Erneuerung von
Offentlichen StraRen, Wegen und Platzen in der Hansestadt Liibeck vom 9.12.2014

Die Hansestadt Lubeck erhebt fir MalRnahmen, fir die mit der Abnahme der Bauarbeiten die
sachliche Beitragspflicht vor dem 01.01.2019 entstanden ist, hoch Stral3enausbaubeitrage.
Erst fur MalRBnahmen, bei denen die sachliche Beitragspflicht nach diesem Zeitpunkt
eingetreten ware, hat die Birgerschaft mit dem Beschluss der 1. Anderungssatzung zur
StraRenausbaubeitragssatzung am 29.11.2018 die Erhebung von Stralenausbaubeitragen
ausgeschlossen. Es werden daher nach wie vor StraRenausbaubeitrdge erhoben, langstens
jedoch bis zum 31.12.2022. Zu diesem Zeitpunkt tritt, fur die bis zum 01.01.2019
abgenommenen MalRhahmen, spatestens die Festsetzungsverjahrung ein.

Die Erhebung von StraRenausbaubeitragen erfolgt gemall §8 4 Abs. 2 Satz 1 der
Stral3enausbaubeitragssatzung generell auf der Grundlage der tatsachlich entstandenen
Kosten. Nur fir die Erneuerung der Regenwasserleitung als Teil der Stral3enentwadsserung
wird der Aufwand gemal § 4 Absatz 2 Satz 2-6 der Satzung nach einem im Voraus
kalkulierten Einheitssatz berechnet:

.3 4 Art der Ermittlung des beitragsfahigen Aufwandes

(1) Der beitragsfahige Aufwand kann fur die einzelne Einrichtung oder fir bestimmte
Abschnitte einer Einrichtung ermittelt werden. Fir mehrere Einrichtungen, die zur
ErschlieBung von Grundstiicken eine Einheit bilden, kann der Aufwand insgesamt
ermittelt werden.

(2) Der beitragsfahige Aufwand wird nach den tatsachlich entstandenen Kosten ermittelt.

Davon ausgenommen ist der beitragsfahige Aufwand fir die StralRenentwéasserung
als Anteil fir den Einbau einer Regenwasserleitung. Dieser wird nach einem
Einheitssatz ermittelt. Der Einheitssatz betrégt pro Ifd. Meter Leitung 840 Euro.
Der Einheitssatz wird an den malRgeblichen Baukostenindex des Statistischen
Bundesamtes fir Entwasserungskanalarbeiten im StralBenbau gekoppelt. Erhéht oder
ermanigt sich dieser um 5 Punkte (Basis 2012 = 100) erfolgt eine Anpassung nach
Ablauf des Jahres der Abweichung. Erfolgt eine Neukalkulation des Einheitssatzes
durch die Entsorgungsbetriebe Libeck wird die Satzung geandert.

Die Berechnung des Aufwandes fiur einen Teil der Stralenentwdsserung nach dem
Einheitssatz war gewahlt worden, um die Lasten zwischen gréReren und kleineren Stral3en
fur die Grundstucksanlieger gerechter zu verteilen und den Verwaltungsaufwand zu
minimieren.

Der Einheitssatz, der im Grundsatz schon in frlheren Fassungen der
Stral3enausbaubeitragssatzung enthalten war, war tber viele Jahre hinweg unbeanstandet
angewendet worden. Erstmals im Jahr 2017 wurde seine Rechtmalligkeit in einem
Verwaltungsrechtsstreit bestritten.
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Das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht hat in diesem Rechtsstreit nun mit Urteil
vom 27.5.2020 entschieden, dass der Einheitssatz unwirksam ist. Das Gericht beanstandet,
vor allem, dass bei seiner Kalkulation Kosten von Grundstiicksanschliissen einbezogen
worden waren, die nicht der Regenwasserleitung der StraRe zugerechnet werden kénnen.
Es hat dariber hinaus Zweifel daran, dass in einer Stadt wie Lubeck ein einziger
Einheitssatz zulassig ist.

Das Verwaltungsgericht hat in seinem Urteil weiter ausgefiihrt, dass nach seiner Auffassung
trotz der Unwirksamkeit des Einheitssatzes ein Ruckgriff auf die im Einzelfall tatsachlich
entstandenen Kosten flir den Einbau der Regenwasserleitung zulassig ist.

Diese Frage ist fur StralBenausbaubeitrdge nach dem schleswig-holsteinischen
Kommunalabgabengesetz (KAG) allerdings noch nicht hochstrichterlich geklart. Das
Verwaltungsgericht hat deshalb in seinem Urteil die Berufung zum OVG Schleswig
zugelassen, die nun eingelegt wurde.

Das OVG Schleswig hat in einem Beschluss vom 03.09.2018 erkennen lassen, dass es
Zweifel an der Auffassung des Verwaltungsgerichtes hat, dass bei der Nichtigkeit des
Einheitssatzes auf die tatsachlichen Kosten abgestellt werden darf.

Die Rechtslage ist insoweit also zumindest offen. Es ist jedoch eher zu beflirchten, dass die
Kosten fir den Einbau der Regenwasserleitung in den noch nicht abgeschlossenen Fallen
auf der Grundlage der jetzt geltenden Stralenausbaubeitragssatzung Uberhaupt nicht
abgerechnet werden kdnnen.

Derzeit stehen noch weitere Verfahren zur Entscheidung beim Verwaltungsgericht an, in
denen die Kosten fir den Einbau der Regenwasserleitung ebenfalls streitig sind. Aul3erdem
ist die Bescheidung von Widersprichen in vielen Verfahren im Hinblick auf die Entscheidung
am 27.5.2020 zuriickgestellt worden, um die Zahl der Klagen gering zu halten. Weiterhin
stehen auch noch fir drei Straen Veranlagungen an, die auch eine Erneuerung der
StralRenregenentwasserung zum Inhalt haben.

Um fir all diese Verfahren Rechtssicherheit zu erhalten, ist es deshalb erforderlich, entweder
den Einheitssatz neu zu kalkulieren oder den Aufwand fur die Erneuerung der
Regenwasserleitung ebenfalls nach den tatsachlichen Kosten zu berechnen. Ein volliger
Verzicht auf diesen Teil der Kosten stiinde im Widerspruch zu der die Hansestadt Libeck
treffende Beitragserhebungspflicht.

Die Neukalkulation des Einheitssatzes wirde einen erheblichen personellen Aufwand
erfordern, der angesichts der begrenzten Zahl noch abzuschlieRender Falle nicht
gerechtfertigt ware. Sie brachte auch in finanzieller Hinsicht voraussichtlich keine Vorteile, da
Einheitssétzen grundsatzlich keine héheren Einnahmen erzielt werden durfen als bei der
Abrechnung nach konkreten Kosten. Hinzu kommt, dass die Unsicherheit dartiber, ob und
inwieweit verschieden Einheitssatze fir unterschiedliche Teile des Stadtgebietes notwendig
sind, nicht ausgerdumt ware.

Es bietet sich daher an, die Strallenausbaubeitragssatzung so zu andern, dass die Erhebung
auf der Grundlage der tatsachlichen Kosten rechtssicher méglich ist.

Dazu dient die als Anlage 2 Dbeigefiigte 2. Satzung zur Anderung der
Stral3enausbaubeitragssatzung. Mit dem Wegfall der Satze 2-6 des § 4 Abs. 2 der
Stral3enausbaubeitragssatzung kdnnen auch die Kosten der Regenwasserleitung nach den
tatséchlichen Kosten abgerechnet werden.

Diese Regelung muss ruckwirkend in Kraft treten, da fur die Erhebung von
Stral3enausbaubeitragen die Rechtslage zum Zeitpunkt der Entstehung der sachlichen
Beitragspflicht, also spatestens am 31.12.2018 entscheidend ist. Eine rickwirkende
Satzungsanderung ist in Fallen wie diesem auch maglich.
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Allerdings ist das sogenannte Schlechterstellungsverbot des § 2 Abs. 2 KAG zu
beruicksichtigen. Das geschieht mit der Regelung in § 2 Abs. 2 der 2. Anderungssatzung. Sie
gewabhrleistet, dass kein Beitragspflichtiger nach der riickwirkenden Satzungsanderung einen
hoheren Beitrag zahlen muss, als auf der Grundlage der bisher geltenden Fassung der
Satzung.

Um sicherzustellen, dass nicht sdmtliche bestandskraftig abgeschlossenen Veranlagungen
zu StrafRenausbaubeitragen neu aufgegriffen werden missen, in denen Kostenanteile fur
Regenwasserleitungen als Teil der Stral3enregenentwésserung enthalten sind, ist es
erforderlich zu bestimmen, dass die Satzungsanderung bereits abgeschlossene Falle nicht
beruhrt. Dazu dient die Regelung in § 2 Abs. 3 der 2. Anderungssatzung.

Die finanziellen Auswirkungen dieser Satzungsanderung kénnen nur fur die Hansestadt
Libeck positiv ausfallen, da vom Verwaltungsgericht der bisher angewandte Einheitssatz als
unwirksam angesehen worden ist und das OVG Schleswig diese Auffassung aller
Voraussicht nach teilen wird. Eine Beibehaltung dieses Einheitssatzes wirde deshalb zu
Einnahmeausfallen fihren, weil eine grol3e Wahrscheinlichkeit dafir besteht, dass das OVG
Schleswig anders als das Verwaltungsgericht auch eine Berechnung nach den tatséchlich
entstandenen Kosten nicht akzeptieren wird. Im Hinblick auf den kinftigen Wegfall der
Erhebung von StraRenausbaubeitragen und dem damit verbundenen Weggang der
Sachbearbeiter des Sachgebietes Beitrage wird auf eine centgenaue Darstellung verzichtet.
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Anlage 2

2. Satzung zur Anderung der Satzung der Hansestadt Libeck tiber die Erhebung von
Beitragen fur die Herstellung, den Ausbau, Umbau und die Erneuerung von Stral3en,
Wegen und Platzen vom 9.12.2014

Aufgrund des 8 4 der Gemeindeordnung fir Schleswig-Holstein in der Fassung vom
28.2.2003 (GVOBI. Schl.-H. S.57), zuletzt geandert durch Gesetz vom 04.01.2018 (GVOBI.
Schl.-H., S.6) und der 88 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-
Holstein in der Fassung vom 10.1.2005 (GVOBI. Schl.-H., S.27) - zuletzt ge&ndert durch Art.
6 des Gesetzes vom 13.11.2019 (GVOBI. Schl.-H., S.425) wird nach Beschlussfassung
durch die Birgerschaft der Hansestadt Libeck vom folgende Satzung erlassen:

§ 1 Anderung der Satzung der Hansestadt Liilbeck iiber die Erhebung von Beitragen
far die Herstellung, den Ausbau, Umbau und die Erneuerung von Strafien, Wegen und
Platzen vom 9.12.2014 (Lubecker Stadtzeitung vom 23.12.2014)
Der 8§ 4 Absatz 2 erhalt folgende Fassung:
(2) Der beitragsfahige Aufwand wird nach den tatséchlich entstandenen Kosten
ermittelt.
8 2 Inkrafttreten, Schlechterstellungsverbot, Anwendbarkeit

(1) Diese Satzung tritt riickwirkend zum 24.12.2014 in Kraft.

(2) Beitragspflichtige durfen durch diese Satzung nicht ungunstiger als bei Anwendung
der bisherigen Fassung des 8§ 4 Abs. 2 gestellt werden.

(3) Bestandskraftige Bescheide werden von der Ruckwirkung der Satzung nicht erfasst.

Lubeck, den

Jan Lindenau
BlUrgermeister
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Vorlage
-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.691 - Liibeck Port Authority

TOP 5.6

» Nr. VO/2020/09012
offentlich

Liibeck, 08.06.2020

Bearbeitung: Manon SaB (E-Mail: manon.sass@luebeck.de Telefon: 122-6921)

Skandinavienkai, LED-Beleuchtung, Ersatz von drei Hochmasten

Beratungsfolge:
Datum Gremium
22.06.2020 Senat

17.08.2020 Bauausschuss
25.08.2020 Hauptausschuss

Beschlussvorschlag:

Status Zustandigkeit
Nichtoffentlich zur Senatsberatung
Offentlich zur Vorberatung
Offentlich zur Entscheidung

Mit der Umsetzung der MaRnahme ,Skandinavienkai, LED-Beleuchtung, Ersatz von drei

Hochmasten® wird begonnen.

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmung
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Die MalRlnahme ist:

Finanzielle Auswirkungen:

Auswirkung auf den Klimaschutz:

Nein- Begrindung:

Eine Beteiligung von Kindern und Jugendli
chen gem. § 47f GO ist nicht erfolgt, weil
deren Belange nicht berthrt werden.

neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:

Ja (Anlage 1)
Nein

Nein
Ja — Begriindung:

Seite: 1/3
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Energieeinsparung

Begriindung der Nichtéffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:

In den Jahren 2018 und 2019 wurde die Aulienbeleuchtung am Skandinavienkai von
Natrium-Hochdrucklampen auf energetisch glnstigere LED-Beleuchtung umgeristet.
Aufgrund statischer Mangel mussten dabei vier Hochmasten von der Umrustung
ausgenommen werden. Im Rahmen dieser MaRnahme sollen diese Masten nun ersetzt und
ebenfalls mit LED Technik ausgestattet werden. Dabei war im Rahmen der Planung zu
priufen, ob die Anzahl der Masten aufgrund der besseren Lichttechnik der LED reduziert
werden kann.

Im Zuge der Vor- und Entwurfsplanung wurden verschiedene Varianten der Ausleuchtung
des betroffenen Flachenbereiches des Skandinavienkais miteinander verglichen. In
Absprache mit der LHG wurde entschieden, die Variante 5 in der Entwurfsplanung
weiterzuverfolgen. Diese Variante beinhaltet die Erstellung von drei neuen Hochmasten. Der
Hochmast 31 wird am jetzigen Standort inkl. Fundament neu aufgesetzt. Zwei weitere
Masten erhalten, inkl. Fundament, einen neuen Standort in der Flache. Die erforderlichen
LED-Leuchten wurden bereits mit der urspringlichen Ausschreibung von 2018 fir alle
vorhandenen Masten am Skandinavienkai angeschafft und sind somit in ausreichender
Anzahl vorhanden.

Gegenstand dieser Vorlage ist die Freigabe zur Ausschreibung der Bauleistung fur die
Neuerstellung der oben beschriebenen 3 Hochmasten.

Hafenbetriebliche Notwendigkeit

Durch die Umristung der Masten- und Anlegerbeleuchtung wird eine Energieeinsparung von
Uber 50% bei besserer Ausleuchtungsqualitdt und -intensitat erreicht. Diese Ergebnisse
haben sich laut Aussage der LHG fiir die bereits umgeristeten Beleuchtungsmasten im
laufenden Betrieb bestatigt. Die bessere Ausleuchtungsqualitat der LED steigert au3erdem
die Arbeitssicherheit in erheblichem Male.

Kosten

Gemal der aktuellen Kostenberechnung vom 27.05.2020 betragen die Gesamtkosten rd.
700.000,00 EUR netto.

Davon sind im Haushalt 2020 595.000,00 EUR bereitgestellt und flir den Haushalt 2021
105.000,00 EUR angemeldet.

Die Haushaltsmittel stehen unter dem Produktsachkonto 552001 552 7853 Wasser und
Hafen, Aufwendungen Skandinavienkai / LED-Beleuchtung zur Verfugung.

Risiken

Die Standorte der Lichtmasten befinden sich im Gebiet der altesten Flachen des
Skandinavienkais. Im Zuge der Planung wurden Leitungskontrollen und werden
Baugrunduntersuchungen durchgefuhrt. Dennoch verbleibt ein Restrisiko beziglich des
Untergrundes.

Ausschreibung und Zeitpunkt der Umsetzung

Seite: 2/3
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Bei dieser Mallnahme handelt es sich, wie oben beschrieben, um die Weiterfihrung der
Malnahme ,Umrustung auf LED-Technik® aus dem Jahr 2018/2019. Die MalRnahme wird auf
dem planfestgestellten und in Betrieb befindlichen Gelande des Skandinavienkais
durchgefiihrt. Eine Abstimmung mit den TOB WSA und UNB (ber die Anderung der
Beleuchtung ist im Jahr 2017 erfolgt. Es sind keine weiteren Genehmigungen fur die
Durchfiihrung erforderlich.

Ziel ist es, nach Freigabe durch die Gremien, die Malnahme im September auszuschreiben.
Die Ausfuhrung ist von Ende Oktober 2020 bis ins Jahr 2021 geplant.

HaushaltsméRige Ordnung

Die Gesamtkosten werden derzeit mit rd. 700.000,00 EUR netto veranschlagt.

Die Umristung auf LED-Beleuchtung fiihrt, wie oben ausgeflihrt, fur die LHG zu einer Ener-
gieeinsparung von bis zu 50%. Die Investitionskosten dieser Malnahme werden von der
LHG refinanziert, so dass die MalRnahme fiir die HL rentierlich ist.

Anlagen:

Anlage 1: Finanzielle AuswirkungenAnlage 2: Ubersichtskarte

Senatorin Joanna Hagen

Seite: 3/3
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Bereich: 5.691 - LPA
Produkt: 552001 552
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Anlage zur Vorlage vom 08.06.2020
VO-Nr.: VO/2020/09012

2. Verfahrensiibersicht — Finanzielle Auswirkungen INVESTIV
Finanzielle Gesamtbetrage der
Auswirkungen in€ MaRBnahme, 2020 2021 2022 2023
AfA und SoPo
Ertrage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon:
Sonderposten- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
auflésung (SoPo)
Abschreibungen (AfA) 700.000,00 0,00 -11.666,67 -23.333,33 -23.333,33
Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtauswirkung 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ergebnisplan
voraussichtl. Zinsen ca. -315.000,00 0,00 0,00 -21.000,00 -21.000,00
Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen -700.000,00 -595.000,00 -105.000,00 0,00 0,00
Gesamtauswirkung -700.000,00](Ist das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)
Finanzplan
2020 Ergebnisplan Finanzplan
Mittel veranschlagt X X Ergebnisplan Finanzplan
Zusatzl. zu ordnen Gesamtlaufzeit | Gesamtlaufzeit
Haushaltsbelastend X X X X
Haushaltsentlastend
Haushaltsneutral
Haushaltsjahr Produktsachkonten Ergebnisplan
2020 Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
(Minder)
Ertraoe:
(Mehr)
Ertraae:
(Minder)
Aufwendungen:
(Mehr)
Aufwendungen:
Saldo Ergebnisplan 0,00
Produktsachkonten Finanzplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
(Minder)
Einzahlunaen:
(Mehr)
Einzahlungen:
(Minder)
Auszahlunaen:
Auszahlungen: 552001 552.7853000 Wasser und Hafen, -595.000,00
Skandinavienkai, LED-
Beleuchtung
Saldo Finanzplan -595.000,00
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2020/09454

offentlich

Liibeck, 26.10.2020
Vorlage

-offentlich-
Verantwortliche Bereiche:

5.660 - Stadtgriin und Verkehr

Bearbeitung: Astrid Spiller (E-Mail: astrid.spiller@luebeck.de Telefon: 122-6643)

Beitritt zum Verein "RAD.SH - Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur
Forderung des FuB- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein
(RAD.SH) e.V."

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
02.11.2020 Senat Nichtéffentlich zur Senatsberatung
10.11.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Vorberatung
16.11.2020 Bauausschuss Offentlich zur Vorberatung
26.11.2020 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Burgermeister wird gebeten, beim Verein ,Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Forde-
rung des Ful- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein (RAD.SH) einen Antrag auf Mitglieds-
chaft zu stellen und fir die nétigen Beitrittsvoraussetzungen zu sorgen.

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmung
5.610 Stadtplanung und Bauordnung Zustimmung
1.300 Recht Keine rechtlichen Bedenken
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein- Begriindung:
Die Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen ist nicht notwendig, weil deren Belange
nicht berGhrt werden.
Die MalRnahme ist: neu

X | freiwillig
vorgeschrieben durch:

Seite: 1/4
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Finanzielle Auswirkungen: X | Ja (Anlage 1)
Nein
Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein
X | Ja — Begrindung:

Die Malinahme dient der Férderung des
Ful3- und Radverkehrs.

Begrindung der Nichtéffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:

Nach dem Vorbild zahlreicher anderer Bundeslander griindete sich am 28.03.2017 mit fi-
nanzieller Unterstitzung des Landes Schleswig-Holstein die RAD.SH (www.rad.sh). Sie hat
sich zum Ziel gesetzt:

» Den gemeinsamen Austausch von Informationen und Vernetzung von Kommunen un-
tereinander zu organisieren.

+ Gemeinsame Materialien als Muster und Vorlagen fiir Burgerinformationen, Offentlich-
keitsarbeit und Kampagnen zu erstellen.

* Information und direkte Unterstitzung Uber Férdermdglichkeiten; Fachfragen, Pla-
nungs- und Bauleistungen zu liefern.

+ Weitere Leistungen fur die Mitgliedskommunen umfassen: Unterstutzung bei Veranstal-
tungen und Aktionen, Fachveranstaltungen, Exkursionen und Fortbildung, Verknipfung
des Radverkehrs mit dem Offentlichen Verkehr, Mitwirkung bei der Verbesserung der
Forder- und Finanzierungsregelungen, enge Zusammenarbeit mit den kommunalen
Spitzenverbanden, Schaffung eines grofieren politischen Gewichts fiir den Radverkehr.

» Mitglieder der RAD.SH koénnen sich als ,Fulliganger- und Fahrradfreundliche Kommune
in Schleswig-Holstein® auszeichnen lassen. Die genauen Voraussetzungen werden
noch erarbeitet.

Um aufgenommen werden zu kdnnen, mussen folgende Voraussetzungen erflllt sein:
* Beschluss der Selbstverwaltungsgremien, Ful- und Radverkehr foérdern zu wollen
* Benennung einer Ansprechperson

* Entrichtung der Beitrage

* Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit

In der am 22.08.2020 vom Landeskabinett beschlossenen Radstrategie Schleswig-Holstein
2030 ,Ab aufs Rad im echten Norden" mit einem Ubergreifenden Ansatz zu allen Aspekten
des Radverkehrs — von Infrastruktur Gber Verkehrssicherheit bis zu Radtourismus - ist als
ein Handlungsfeld auch die Weiterentwicklung der RAD.SH enthalten.

Zurzeit sind 46 kreisfreie Stadte und Kreise Mitglieder der RAD.SH, darunter sind u.a. Kiel,
Neumiinster, Flensburg, der Kreis Ostholstein, der Kreis Stormarn, der Kreis Segeberg und
zwei weitere Mitglieder (KielRegion GmbH und die Entwicklungsagentur fiir den Lebens-
und Wirtschaftsraum Rendsburg A6R). Schirmherr der RAD.SH ist Dr. Bernd Buchholz, Mi-
nister fur Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-
Holstein.

Eine Mitgliedschaft der Hansestadt Lubeck in der RAD.SH ist fur die Arbeit der Fahrradbe-
auftragten, u.a. durch die Teilnahme an den Facharbeitskreisen und den Austausch mit an-
deren Fachplanern, wie auch fiir die Aufstellung eines neuen Radverkehrskonzeptes fiir ein
fahrradfreundliches Lubeck erforderlich.
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In der 42. Sitzung des Runden Tisches Radverkehr am 14.05.2019 wurde eine Mit-
gliedschaft in der RAD.SH von den Teilnehmenden bereits empfohlen.

Kosten:

Der Mitgliedsbeitrag flr die Hansestadt Libeck belauft sich auf 4.000 Euro jahrlich. Ein Bei-
tritt sollte ab 2021 erfolgen.

Die RAD.SH fordert eine Teilnahme seiner Mitglieder an der Kampagne Stadtradeln des
Vereins Klima-Bundnis (Stand 2020: Férderung mit einem Betrag in Hohe von 2.000 Euro).
An dieser Kampagne hat die Hansestadt Libeck in den letzten Jahren regelmafig teilge-
nommen.

Die Mitgliedsbeitréage betragen:

Ordentliche Mitglieder Jahresbeitrag
bis 5.000 Einwohner 500 Euro
5.001 bis 10.000 Einwohner 750 Euro
10.001 bis 20.000 Einwohner 1.000 Euro
20.001 bis 50.000 Einwohner 2.000 Euro
50.001 bis 100.000 Einwohner 3.000 Euro
ab 100.001 Einwohner 4.000 Euro
Auferordentliche Mitglieder Nach Beschluss des Vorstands
Fk(;'}?\e[gqi:?dfssgnspruch/ohne Stimmrecht) NEE [EEEE IS CED VgIIEe:

Die Blrgerschaft entscheidet nach § 28 Nr. 18 der Gemeindeordnung (GO) Uber die Be-
teiligung an privatrechtlichen Vereinigungen. § 105 GO, der u.a. fir die Beteiligung an
Vereinen gilt, verweist hinsichtlich der Zulassigkeit eines Beitritts im Wesentlichen auf §
102 GO.

Geménl3 § 102 Abs. 1 GO darf die Gemeinde sich an bestehenden Gesellschaften beteili-

gen, wenn

1. Ein offentlicher Zweck, dessen Erfiillung im Vordergrund der Unternehmung stehen
muss, das Unternehmen rechtfertigt,

2. Die wirtschaftliche Betétigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhélt-
nis zu der Leistungsfahigkeit der Gemeinde und des Unternehmens steht und

3. Der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erfiillt werden kann.

Offentlicher Zweck

Zweck des Vereins ist die Forderung des Ful- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein,
was u.a. zu einer Verbesserung des Klimas beitragt und zudem der Erfullung 6ffentlicher
Aufgaben (Verkehrswegeplanung) dient.

Angemessenes Verhaltnis zur Leistungsfahigkeit

Der zu zahlende Jahresbeitrag wird 4.000 Euro betragen, die RAD.SH férdert die Kampa-
gne Stadtradeln der Hansestadt Libeck mit 2.000 Euro. Der Verein unterstitzt seine Mit-
glieder bei der Beantragung von Forderungen und Finanzierungen, Veranstaltungen und
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Aktionen, Fachveranstaltungen, Exkursionen und Fortbildung und Verknipfung des Rad-
verkehrs mit dem Offentlichen Verkehr, so dass die Wirtschaftlichkeit durch diese Koope-
ration verbessert wird.

Subsidaritat

Der offentliche Zweck kann nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erfiillt wer-
den, als durch den Beitritt zu dem Verein RAD.sh e.V., der die Interessen der Forderung
des Ful- und Radverkehrs landesweit vertritt. Eine andere Rechtsform kommt fiir die an-
gestrebte Form der Zusammenarbeit nicht in Betracht.

Gemal § 105i.V.m. § 102 Abs. 1 GO darf die Gemeinde einen Verein griinden, wenn ein
wichtiges Interesse der Gemeinde an der Beteiligung vorliegt und die kommunale Aufgabe
dauerhaft mindestens ebenso gut und wirtschaftlich wie in einer Organisation des 6ffentli-
chen Rechts erbracht wird.

Wichtiges Interesse

Durch die Mitgliedschaft in dem Verein kann von dem dort vorhandenen Sachverstand
und den Kooperationen profitiert werden, um so das Ziel der Foérderung des Ful3- und
Radverkehrs noch starker zu férdern als bisher.

Ebenso gut und wirtschaftlich wie in einer Organisation des &ffentlichen Rechts erbracht
Die Aufgabe kann durch den Beitritt zum Verein mindestens ebenso gut erbracht werden,
wie in einer Organisation des 6ffentlichen Rechts. Wichtiger Baustein ist vorliegend gera-
de die Zusammenarbeit der Vereinsmitglieder, die durch eine Organisationsform des 6f-
fentlichen Rechts nicht umgesetzt werden konnte.

Der Blrgermeister soll auerdem in einem Abwagungsbericht die Vor- und Nachteile im
Verhaltnis zu den Organisationsformen des 6ffentlichen Rechts und dabei insbesondere
die Angemessenheit und soziale Ausgewogenheit von Gebihren- und Beitragsgestaltun-
gen sowie die personalwirtschaftlichen, mitbestimmungsrechtlichen und gleichstellungs-
rechtlichen Anderungen sowie die allgemeinen Beteiligungsvoraussetzungen (§ 102 Abs.
2 GO) darstellen.

Wahl der Rechtsform
Ein sachgerechter Grund fur die Wahl der privaten Rechtsform besteht darin, dass der
gemeinnitzige Verein die einfachste und kostengunstigste Form der Zusammenarbeit ist.

Ausgewogenheit der Gebuhren- und Beitragsgestaltung:
Es ergeben sich keine Auswirkungen auf bestehende Geblihren- oder Beitragsregelungen
in der Hansestadt Lubeck.

Personalwirtschaftliche, mitbestimmungs- und gleichstellungsrechtliche Anderungen:

Es ergeben sich keine personalwirtschaftlichen, mitbestimmungs- oder gleichstellungs-
rechtlichen Anderungen.

Auch die allgemeinen Beteiligungsvoraussetzungen aus § 102 Abs. 2 GO sind erflllt, da
die Haftung der Mietglieder des Vereins grundsatzlich auf das Vereinsvermégen be-
schrankt ist. Der erforderliche angemessene Einfluss wird dadurch gewahrleistet, dass die
Hansestadt Lubeck in der Mitgliederversammlung, die alle wesentlichen Entscheidungen
trifft, wie auch die anderen ordentlichen Mitglieder eine Stimme erhalt.

Anlagen:

Senatorin Joanna Hagen
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BUNDNIS 90 » Nr. VO/2020/08766
DIE GRUNEN-Fraktion offentlich
in der Burgerschaft

. — LUbeCk, 09.03.2020
der Hansestadt Lubeck

Antrag

Bearbeitung: Angela Fiorenza (E-Mail: Angela.Fiorenza@luebeck.de Telefon: 122-1040)

BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN: Aktionsplan Queeres Liibeck

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
26.03.2020 Burgerschaft der Hansestadt Libeck Offentlich zur Entscheidung
Antrag:

Die Burgerschaft mége beschlielen,

der Blrgermeister/ die Verwaltung werden aufgefordert einen Aktionsplan ,Queeres Libeck"
zu entwickeln und diesen zusammen mit einem Zeitplan der MalRnahmenrealisation der Bur-
gerschaft im ersten Quartal 2021 zur Beschlussfassung vorzulegen.

Im Rahmen des Aktionsplanes sollen in Zusammenarbeit mit Vereinen, Netzwerken und Ak-
teuren des queeren Lebens (Bsp. Libecker AIDS-Hilfe e.V., Jugendnetzwerk Lambda::Nord
e.V., LSVD Schleswig-Holstein, Liibecker CSD e.V.) MaRnahmen zu folgenden Zielvorstel-
lungen entwickelt werden:

e Abbau von Vorurteilen, Diskriminierung und Gewalt gegeniber LSBTI-Menschen so-
wie Forderung von Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt

o verstarkte kommunale Unterstiitzung (strukturell und finanziell) von Angeboten und
Projekten der Akteure, Vereine und Organisationen innerhalb der queeren Communi-
ty

e Ausweitung der kommunalen Unterstlitzung (strukturell und finanziell) hinsichtlich
spezifischer Beratungsangebote zur seelischen und sexuellen Gesundheit von
LSBTI-Menschen sowie der bedarfsgerechten Beratung transsexueller Menschen,
queerer Migrant*innen und Gefliichteter und LSBTI mit Gewalt- und Diskriminie-
rungserfahrung

e Foérderung und Umsetzung LSBTI-sensibler Wohnformen und Wohnprojekte

e Forderung und Umsetzung LSBTI-sensibler Altenhilfe und Senior*innenarbeit

e Sensibilisierung von Verantwortlichen und Mitarbeitenden in Verwaltung und bei so-
zialen Tragern fur LSBTI-bezogene Themen

o Verstarkte Sensibilisierung von Jugendhilfe und Jugendarbeit mit dem Problem der
LSBTI-Feindlichkeit

o Schaffung und Férderung eigener diskriminierungsfreier Freizeiteinrichtungen und
Freizeitangebote fur LSBTI-Jugendliche und junge Erwachsene

o Entwicklung und regelmafiige Durchfiihrung einer Online-Befragung zur allgemeinen,
sozialen und gesundheitlichen Lebenssituation von LSBTI-Menschen in Libeck mit
anschliellender Evaluation und MaRhahmenadaptation

Begriindung:
Erfolgt mandlich.
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Anlagen:

Vorsitzende/r
der Fraktion Biindnis 90 / Die Griinen
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Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2020/08766-03

offentlich

Liibeck, 05.11.2020

Bearbeitung: Gitte Timmermann (E-Mail: gitte.timmermann@Iluebeck.de Telefon: 122-4464)

Beratungsergebnis des Ausschusses fiir Soziales zum Uberwei-
sungsantrag der Fraktion BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN: Aktionsplan
Queeres Lubeck -VO/2020/08766

Zur Sitzung wurde der nachstehende Anderungsantrag der Fraktion SPD als Tischvorlage
eingereicht - VO/2020/08766-02

Antrag:

In der letztjahrigen Haushaltssitzung der Libecker Blirgerschaft wurde der interfraktionelle Antrag
~-Queere Jugendarbeit in Libeck" mit der Vorlagennummer ,VO/2019/08082 - Haushaltsplan 2020
beschlossen. Hiernach sollte ein Konzept bereits zur Sommerpause vorgelegt werden. Da dies bis-
lang nicht geschehen ist, erwartet der Sozialausschuss eine zeitnahe Umsetzung.

Dariiber hinaus ist die Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen eine
Querschnittsaufgabe.
Die Verwaltung wird daher beauftragt, unter Beteiligung der in Libeck agierenden queeren Vereine,
Verbande und Netzwerke einen Aktionsplan ,Gleichstellung von LSBTI* zu entwickeln, der u.a . fol-
gende Saulen beriicksichtigen soll:

e Aufklarung Uber die Lebensrealitdten von LSBTI*

e Abbau von Diskriminierungen von LSBTI*

e Empowerment fiir LSBTI*.

Ziel ist, LSBTI* sichtbar zu machen, Offentlichkeit zu schaffen, durch Sensibilisierungsmafinahmen
Diskriminierung abzubauen und die Akzeptanz zu fordern. Die Unterstlitzung der LSBTI* Community
und die enge Zusammenarbeit mit der Community soll wesentlicher Bestandteil sein.

Durch die Beteiligung in alle Arbeits- und Lebensbereiche soll ein Bewusstsein flir LSBTI* geschaffen
werden, damit vorhandene Angebote ausgeweitet und bei neuen Angeboten die Belange von LSBTI*
mitgedacht werden. Die Vielfalt der Bereiche, z.B. Jugend, Alter, Behinderung, Sport, Herkunft, Fami-
lie, Gesundheit, Arbeit und Kultur zeigt den Umfang der Aufgabe.

Das Ergebnis ist der Blrgerschaft vor der Sommerpause 2021 unter Aufzeigen konkreter Handlungs-
felder und MafRnahmen vorzustellen.

In der Sitzung am 3.11. 2020 hat sich der Ausschuss flir Soziales mit der Vorlage beschaftigt
und empfiehlt die gednderte Fassung zu beschliessen.

Herr Voht fihrt noch einmal aus, dass man den urspriinglichen Antrag VO/2020/08766 in
der Sitzung am 1.9.2020 zurtickgestellt hat, um die Beratung mit der Gleichstellungsbeauf-
tragten der Stadt zusammen vorzunehmen.

Frau Sasse erklart, das man sich dem Thema annehmen muss, allerdings ist weder das
Fach-Know-How noch Womenpower im Frauenburo daflir vorhanden.

Hierzu sprechen Herr Mdller, Herr Dr. Grohmann, Herr Honel, Herr Voht, Herr Dr. Lengen
sowie Herr Dr. Vieler.
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Der stellvertr. Vorsitzende lasst (iber Anderungsantrag abstimmen.

Der Ausschuss fiir Soziales stimmt dem Antrag mehrheitlich zu :
7 Ja-Stimmen

6 Nein-Stimmen

1 Enthaltung
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> Nr. VO/2020/09464

offentlich

Liibeck, 27.10.2020
Antrag eines Ausschuss-Mitgliedes

Verantwortliche Bereiche: . )
Geschiftsstelle der Fraktion BU90 DIE GRUNEN

Bearbeitung: Angela Fiorenza (E-Mail: Angela.Fiorenza@luebeck.de Telefon: 122-1040)

Dringlichkeitsantrag AM Birte Duggen & AM Thorsten Firter (beide
BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN): Anderung der Hauptsatzung

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
27.10.2020 Hauptausschuss Offentlich zur Entscheidung
Antrag:

Der Burgermeister wird beauftragt, der Burgerschaft zur Sitzung im November 2020 einen
Entwurf zur Anderung der Hauptsatzung vorzulegen, mit dem die Teilnahme an Blrger-
schafts- und Ausschusssitzungen per Videokonferenz ermdglicht wird.

Begriindung:
Erfolgt mindlich.

Anlagen:

Ausschussmitglied

Seite: 1/1

230 von 230 in Zusammenstellung



	Nachtrag
	N A C H T R A G S T A G E S O R D N U N G

	Ö Top 3.2 VO/2019/08334
	Ö Top 3.3 VO/2020/09349
	Anfrage:
	Begründung:

	Ö Top 3.3.1 VO/2020/09356
	Anlass:
	Antwort:

	Ö Top 3.4 VO/2020/09355
	Anfrage:
	Aufgrund von vermehrten Beschwerden aus der Bevölkerung, möchten wir, bis zum 1. 11.20, vom Bürgermeister und dem Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung folgende Fragen beantwortet bekommen:

	Begründung:
	In Lübeck beträgt die Hundesteuer für einen Ersthund 144 Euro. Im Vergleich zu anderen vergleichbaren Städten erscheint dieser Steuersatz ziemlich hoch angesetzt.
	Um die Unterschiede zu verdeutlichen, folgt an dieser Stelle, ein kleiner Vergleich zu anderen Städten:


	Ö Top 3.4.1 VO/2020/09355-01
	Anlass:
	Antwort:

	Ö Top 3.5 VO/2020/09360
	Anfrage:
	Begründung:

	Ö Top 3.5.1 VO/2020/09360-01
	Anlass:
	Antwort:

	Ö Top 3.6 VO/2020/09401
	Anlass:
	Antwort:

	Ö Top 3.7 VO/2020/09493
	Anfrage:
	Begründung:

	Ö Top 3.8 VO/2020/09522
	Anfrage:
	Begründung:

	Ö Top 4.1 VO/2020/09379
	Anlass:
	Bericht:

	Ö Top 4.1 VO/2020/09379 Anlage 01 'PCGK_Bericht_2019'
	Ö Top 5.1 VO/2020/09334
	Beschlussvorschlag:
	Verfahren:
	Begründung:

	Ö Top 5.1 VO/2020/09334 Anlage 01 'Anlage 1 Aufsichtsratsvorlage Vereinsbeitritt Innovationsraum'
	Ö Top 5.2 VO/2020/09140
	Beschlussvorschlag:
	Verfahren:
	Begründung:

	Ö Top 5.2 VO/2020/09140 Anlage 01 'W-Plan 2021 Gesamt mit Vorbericht'
	Ö Top 5.3 VO/2020/09274
	Beschlussvorschlag:
	Verfahren:
	Begründung:

	Ö Top 5.3 VO/2020/09274 Anlage 01 'Anlage I - Begründung'
	Ö Top 5.3 VO/2020/09274 Anlage 02 'Anlage II - Satzungstext'
	Ö Top 5.3 VO/2020/09274 Anlage 03 'Anlage III - Synopse'
	Ö Top 5.3 VO/2020/09274 Anlage 04 'Anlage IV - Vergleich TVSH'
	Ö Top 5.3 VO/2020/09274 Anlage 05 'Anlage V - Kalkulation'
	Ö Top 5.4 2019/07965-01-01
	Beschlussvorschlag:
	Verfahren:
	Begründung:

	Ö Top 5.4 2019/07965-01-01 Anlage 01 '01_Finanzielle Auswirkungen KONSUMTIV'
	Ö Top 5.4 2019/07965-01-01 Anlage 02 '02_Überblick-Gedenkorte-Gedenkanlässe'
	Ö Top 5.4 2019/07965-01-01 Anlage 03 '03_Finanzierungsübersicht'
	Ö Top 5.5 VO/2020/09090
	Beschlussvorschlag:
	Verfahren:
	Begründung:

	Ö Top 5.5 VO/2020/09090 Anlage 01 'Anlage 1_Begründung'
	Ö Top 5.5 VO/2020/09090 Anlage 02 'Anlage 2_Satzungsentwurf'
	Ö Top 5.6 VO/2020/09012
	Beschlussvorschlag:
	Verfahren:
	Begründung:

	Ö Top 5.6 VO/2020/09012 Anlage 01 'Anlage 1_Finanzielle Auswirkungen'
	Ö Top 5.6 VO/2020/09012 Anlage 02 'Anlage 2_Übersichtskarte'
	Ö Top 5.7 VO/2020/09454
	Beschlussvorschlag:
	Verfahren:
	Begründung:

	Ö Top 6.1 VO/2020/08766
	Antrag:
	Begründung:
	Vorsitzende/r

	Ö Top 6.1.1 VO/2020/08766-03
	Ö Top 7.1 VO/2020/09464

